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Holger Floeting, Gabriel Bartl, Niklas Creemers 

Sicherheit und gesellschaftliche 
Vielfalt in Stadtquartieren als 
Aspekte der Lebensqualität 
Sicherheitspolitik sei „im Kern Gesellschaftspolitik“, sowohl „als Teil der am 
Bürger zu gewährleistenden Freiheitssphäre und ebenso als ein Teil seiner 
konkreten Lebensqualität“ (Vogel 1976, zitiert nach Saupe 2010), stellte 
1976 der damalige Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel – einer der 
Impulsgeber*innen für die Gründung des Deutschen Instituts für Urbanistik 
(Difu) – mit Blick auf „sozialdemokratische Sicherheitspolitik“ und vor dem 
Hintergrund der damaligen Herausforderungen des Staates durch Terro-
rismus und trotz gleichzeitiger repressiver Gesetzgebungsinitiativen fest. 

Die Lebensqualität in urbanen Räumen wird geprägt durch deren gesell-
schaftliche Vielfalt. Sie ist Voraussetzung, Resultat und Kennzeichen städti-
schen Lebens. Gerade Städte zeichnen sich durch eine besondere Vielfalt 
von sozialen Lagen, Lebensstilen, Werthaltungen und Kulturen aus. Sie sind 
Orte, an denen sich Fremde auf engem Raum begegnen und so zur Interak-
tion gezwungen sind. Interethnische und interkulturelle Kontakte können 
dazu beitragen, Vorurteile zu überwinden. Das alles trägt zur besonderen 
Lebensqualität der Städte bei, ist aber auch mit Herausforderungen ver-
bunden, wenn sich gesellschaftliche Bruchlinien und Prozesse der sozialen 
Desintegration – also ein zunehmendes Auseinanderfallen gesellschaftli-
cher Strukturen – zeigen. Gesellschaftliche Vielfalt kann dann geltende 
Normen und Werte in Frage stellen und mit Verunsicherungen und Konflik-
ten verbunden sein. Das Abschwächen sozialer Bindungen kann zu Vorur-
teilen, Gewalt, Entfremdungen und Extremismus führen und die Entstehung 
und Etablierung von Feindbildern begünstigen. Das Zusammentreffen un-
terschiedlicher Bewohner*innen- und Nutzer*innengruppen im Stadtteil 
kann darüber hinaus auch mit Konflikten und Spannungen verbunden sein, 
selbst wenn keinerlei abweichendes Verhalten vorliegt. Die Gefahr ist groß, 
dass Nutzungskonflikte in Stadtquartieren in der öffentlichen Diskussion all-
zu schnell als Ordnungsstörungen oder gar Bedrohungen der Sicherheit 
wahrgenommen werden. 

Die verstärkte Thematisierung des subjektiven Sicherheitsempfindens von 
Bürger*innen berücksichtigt einerseits die Erkenntnis, dass sich Sicherheit 
nicht nur an Zahlen der Kriminalstatistik messen lässt, sondern auch indivi-
duelle Wahrnehmungen, Einschätzungen, Verwundbarkeiten und Hand-
lungskompetenzen berücksichtigen muss. Andererseits öffnet sie den Dis-
kurs für oft schwer fassbare, zum Teil auch nur behauptete Sicherheitsbe-
drohungen und ein scheinbar vorhandenes normalisiertes Sicherheitsbe-
dürfnis einer vermeintlichen Mehrheit von Bürger*innen. Die stärkere Be-
rücksichtigung des individuellen Sicherheitsempfindens setzt sich damit 
der Gefahr aus, als Mechanismus zur Durchsetzung eines scheinbaren ge-
sellschaftlichen Konsenses der Sicherheit städtischer Räume zu dienen und 
damit gerade individuelle Wahrnehmungen und Nutzungsbedürfnisse zu 
negieren. 

Urbane Sicherheit wird damit zu einem Negativbegriff: Um urbane Sicher-
heit herzustellen, muss scheinbar immer etwas verhindert werden, müssen 



 

6 

Grenzen gesetzt und überwacht, müssen Nutzungen geregelt oder ausge-
schlossen werden. Sicherheit wird danach eher gesetzt als gestaltet. In einer 
zunehmend diversen städtischen Gesellschaft sollte aber die Vielfalt von 
Nutzungsansprüchen, Raumanforderungen und Werthaltungen anerkannt 
werden, ohne deren Legitimität von vornherein zu hierarchisieren, solange 
sie geltendes Recht oder unverhandelbare gesellschaftliche Grundwerte 
einhalten. Die Vielfalt von Sicherheitswahrnehmungen und -bedürfnissen 
sollte dementsprechend stärker berücksichtigt werden. Das macht an vielen 
Stellen aushandlungsorientierte Problemlösungen notwendig und sinnvoll. 
Letztendlich könnte damit eine Umwertung des Begriffs urbaner Sicherheit 
verbunden sein, der eher der Ermöglichung als der Verhinderung dient und 
Bürger*innen in die Erhaltung und Entwicklung sicherer Räume in der Stadt 
stärker einbezieht. Dabei geht es um die Entwicklung diversitätsorientierter 
Sicherheitsstrategien. Damit gemeint sind Vorgehensweisen, die die Unter-
schiedlichkeiten verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und ihr Recht 
auf Stadt anerkennen und Aushandlungsprozesse auch in Bezug auf Fragen 
der urbanen Sicherheit ermöglichen und so zur Gestaltung lebenswerter 
Städte für alle beitragen. 

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geför-
derten Forschungsprojekts „DIVERCITY – Sicherheit und Vielfalt im Quar-
tier“ sollten im März 2020 Expert*innen und Praktiker*innen aus verschie-
denen Fachverwaltungen europäischer Städte und Gemeinden, aus Woh-
nungswirtschaft und Wissenschaft sowie von der Polizei auf der Fachtagung 
„Vielfalt und Sicherheit in Stadtquartieren: Konflikte, Vertrauen und sozialer 
Zusammenhalt in europäischen Städten“ im Deutschen Institut für Urbanis-
tik Fragen der Gestaltung des Zusammenlebens in vielfältigen Städten und 
Stadtquartieren und von Sicherheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt 
diskutieren und Erfahrungen und Erkenntnisse aus ihrem Arbeitsalltag tei-
len. Dazu kam es bedauerlicherweise nicht, weil die Veranstaltung aufgrund 
der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Umso mehr freuen wir 
uns, dass fast alle Beteiligten sich bereit erklärt haben, ihre für die Veran-
staltung geplanten Beiträge in diesem Difu-Impulse-Band zu veröffentli-
chen und zur Diskussion zu stellen. 

Im Forschungsprojekt DIVERCITY arbeiten das Landeskriminalamt Nieder-
sachsen, der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Nieder-
sachsen und Bremen und das Deutsche Institut für Urbanistik gemeinsam 
an diversitätsorientierten Sicherheitsstrategien für sichere und vielfältige 
Städte. Der vorliegende Band zeigt unterschiedliche Forschungsperspekti-
ven und praktische Umsetzungsbeispiele dafür. 

Im ersten Abschnitt des Bandes werden unterschiedliche Forschungsper-
spektiven auf Vielfalt und Sicherheit vorgestellt.  

Marc Schuilenburg vom Department of Criminal Law and Criminology der 
Vrije Universiteit Amsterdam skizziert lokale Initiativen als Beitrag zur Si-
cherheit und fordert dazu auf, Sicherheit neu zu denken. Er bettet dies in ei-
ne umfassende Darstellung der Entwicklung und Herleitung des Sicher-
heitsbegriffs ein und geht dabei auf den „punitive turn“ in der westlichen 
Welt, die Betonung des Negativen im Umgang mit Sicherheit ein, die den 
Menschen eher als unsoziales Wesen ansieht, das einen Kampf jede*r ge-
gen jede*n führt. Er fordert dazu auf, einen neuen positiven Ansatz von Si-
cherheit zu verfolgen, und erläutert Möglichkeiten dafür am Beispiel des 
„Buurt Bestuurt“-Projekts („Die Nachbarschaft übernimmt das Steuer“) in 
Rotterdam. 

Das Difu-Team des Projekts DIVERCITY (Gabriel Bartl, Niklas Creemers und 
Holger Floeting) geht in zwei Beiträgen auf Forschungsergebnisse aus dem 
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Projekt ein. Der erste Beitrag konzentriert sich auf Formen der kommunalen 
Zusammenarbeit im Rahmen diversitätsorientierter Sicherheitsstrategien 
für Sicherheit und Zusammenhalt in vielfältigen Stadtquartieren. Der zweite 
Beitrag erläutert Ergebnisse einer mehrstufigen bundesweiten Befragung 
unterschiedlicher kommunaler Ämter und Fachbereiche zu Themen von 
Vielfalt und Sicherheit und erläutert kommunale Handlungsmöglichkeiten. 

Anke Schröder und Melanie Verhovnik-Heinze von der Kriminologischen 
Forschung und Statistik des Landeskriminalamts (LKA) Niedersachsen be-
schäftigen sich in ihrem Beitrag mit Kriminalprävention als Planungsansatz 
und gehen dabei besonders auf Ansätze der Kriminalprävention im Städte-
bau ein. Sie zeigen auf, dass Ansätze für den Umgang mit Diversität in der 
Planung und der städtebaulichen Kriminalprävention schon auf lange be-
währte Verfahren des Gender Planning zurückgehen. Sie erläutern den 
„Human-centred Design Thinking“-Ansatz und die Methode der interdiszip-
linären Begehung als Möglichkeit der Auseinandersetzung mit Fragen der 
subjektiven Sicherheit – beides Methoden, die sie im Rahmen ihrer Arbeit 
beim Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit im Landeskriminalamt Nieder-
sachsen einsetzen – und geben Einblick in einen Ratgeber zur Formulierung 
von Stellungnahmen im Rahmen der formalen Bauleitplanung, der am LKA 
Niedersachsen entwickelt wurde. 

Annelie Küper vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Nie-
dersachsen und Bremen stellt Erkenntnisse aus dem DIVERCITY-Projekt zu 
sicherheitsbezogenem Handeln in heterogenen Nachbarschaften aus Sicht 
der Wohnungswirtschaft vor. Sie erläutert dazu wohnungswirtschaftliche 
Grundbegriffe und die Relevanz der Sicherheitsthematik in der Wohnungs-
wirtschaft auf Basis einer Umfrage unter Wohnungsunternehmen. Anhand 
eines vereinfachten Prozessmodells bezieht sie darüber hinaus sicherheits-
relevante Schnittstellen und Entwicklungspotenziale auf den wohnungswirt-
schaftlichen Planungsprozess. Deutlich wird, dass Wohnungsunternehmen 
bereits mit kleinen Maßnahmen und Angeboten dazu beitragen können, das 
Sicherheitsgefühl ihrer Bewohner*innen zu stärken. 

Felicitas Hillmann vom Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung 
der Humboldt-Universität zu Berlin setzt sich grundsätzlich mit Fragen der 
Vielfalt und Migration auseinander und bettet dies in einen historischen Ab-
riss von Stadtentwicklung und Migration ein. Mitte der 1990er-Jahre habe 
endlich eine europäische Debatte über Multikulturalität und Zusammen-
hänge unterschiedlicher Migrations- und Mobilitätsformen begonnen. Hill-
mann hält ein Plädoyer für die kosmopolitische und offene Stadt und spricht 
sich für eine migrationsbezogene Regeneration der Städte aus. 

Im zweiten Abschnitt des Bandes geben Praktiker*innen aus europäischen 
Städten Einblicke in den lokalen Umgang mit Fragen von Vielfalt und Si-
cherheit.  

Udo Häberlin arbeitet bei der Stadt Wien in der Abteilung Stadtplanung und 
-entwicklung im Themenfeld öffentlicher Raum und soziale Prozesse. Er 
fragt sich, welche Zukunftshoffnungen mit gesellschaftlichem Zusammen-
halt, urbaner Sicherheit und Stadtentwicklung verbunden werden, und stellt 
dafür dem Begriff der objektiven und persönlichen Sicherheit den vom 
Angstbild des öffentlichen Raumes gegenüber. (Un-)Sicherheit ist für ihn 
ein Querschnittsthema, für das es keine Alleinzuständigkeit geben kann. 
Zudem kritisiert er die nach seiner Ansicht beinahe reflexartig erscheinen-
den Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Vielfalt. Auch er betont 
die wichtige Rolle des Quartiers für den Umgang mit Stigmatisierung und 
(Un-)Sicherheitsdiskursen und erläutert am Beispiel des Wiener Bezirks 



 

8 

Ottakring den Umgang mit Verunsicherungsphänomenen und Sicherheits-
empfinden. 

Pia Slögs leitet das Community Mediation Centre in Helsinki und stellt einen 
Ansatz für Mediationsprozesse bei Intergruppenkonflikten in polarisierten 
Gesellschaften und Stadtquartieren vor, der zusammen mit der lokalen Poli-
zei in Forssa entwickelt wurde und in verschiedenen Stadtvierteln genutzt 
wird. Ausgangspunkt war das Ziel, Konflikte und Gewaltverbrechen zwi-
schen Einheimischen und Bewohner*innen eines Flüchtlings-
aufnahmezentrums zu reduzieren und gleichzeitig das Sicherheitsgefühl in 
dem betroffenen Quartier und der Gesamtstadt zu verbessern. Durch Medi-
ation konnte ein kontinuierlicher Dialog zwischen den Konfliktgruppen initi-
iert werden, der zu einem nachweisbaren Rückgang von Kriminalität beige-
tragen hat. Im Mittelpunkt des Ansatzes stehen eine neutrale und offene 
Kommunikation mit den Beteiligten, der Aufbau eines Netzwerks von loka-
len Akteur*innen und die Konzentration auf die Entwicklung von Lösungen. 

Auch beim Allparteilichen Konfliktmanagement in München (AKIM), das von 
Brigitte Gans, der Koordinatorin von AKIM im Sozialreferat der Stadt Mün-
chen, vorgestellt wird, steht die offene und neutrale Kommunikation im Mit-
telpunkt bei der Erarbeitung von Lösungen für Konflikte im öffentlichen 
Raum. Im Münchener Glockenbach-Viertel, einem beliebten Ausgehviertel, 
treffen sich nachts bis zu 1.000 Menschen an einem Stadtplatz mit Grünan-
lage, dem Gärtnerplatz, um zu feiern, zu trinken oder einfach zu reden. Da-
bei kommt es natürlich auch zu Störungen und Konflikten mit den Anwoh-
nenden. Auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses entstand so AKIM. Bri-
gitte Gans zeigt, wie man in München versucht, gemeinsam Lösungen zu 
finden, und welche Wirkungen das Konfliktmanagement hat. Am Beispiel 
des Münchner Stadtteils Messestadt Riem erläutert sie Lösungen für Kon-
flikte mit Jugendlichen im öffentlichen Raum. Für sie ist die Vernetzung der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Die Stadt Mechelen hatte vor 15 Jahren eine der höchsten Kriminalitätsra-
ten in Belgien. Die Stadtgesellschaft war stark polarisiert und Familien der 
Mittelklasse verließen die Stadt. Werner Van Herle leitet die Abteilung für 
Prävention und Sicherheit der Stadt Mechelen und erläutert in seinem Bei-
trag, wie es durch einen integrierten Ansatz gelungen ist, die urbane Sicher-
heit zu verbessern, den Kulturwechsel zu einer offeneren Stadt zu erreichen 
und damit zum Referenzmodel für gelungene Integrationspolitik in Flandern 
und darüber hinaus zu werden. Er ist überzeugt davon, dass Positionspapie-
re und Strategiepläne notwendig, aber nicht hinreichend für einen gelin-
genden Wandel sind, der vor allem davon abhänge, dass Maßnahmen und 
Initiativen, die Präventionspraktiker*innen und Polizist*innen vor Ort ergrei-
fen, zu konkreten Lösungen führen. 

Mónica Diniz leitet die Abteilung für Prävention, Sicherheit und internationa-
le Beziehungen bei der Stadtpolizei Lissabon und stellt in ihrem Beitrag ei-
nen partizipativen Planungsansatz zur Entwicklung sicherer Nachbarschaf-
ten vor. Eine der größten Herausforderungen lokaler Polizeiarbeit sieht sie 
im Aufbau effektiver und vertrauensvoller Beziehungen zwischen Polizei und 
Bürger*innen. Am Beispiel des Pilotprojekts Alta de Lisboa erläutert sie Me-
thoden, Erfolge und Herausforderungen partizipativer Ansätze urbaner Si-
cherheit. 

In vielen Beiträgen wird deutlich, dass trotz grundsätzlich positiver Bewer-
tung von Zusammenarbeit und bereits stattfindender Kooperation über Äm-
tergrenzen hinaus Zusammenarbeit häufig eher auf den engeren fachlichen 
Kontext begrenzt ist. Die Forschungsergebnisse von DIVERCITY zeigen 
deutlich, dass Ordnungsakteur*innen eher mit anderen Ordnungsak-
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teur*innen, Planende mit anderen Planenden, Integrationsbeauftragte mit 
anderen Integrationsakteur*innen arbeiten. Die Grenzen zwischen den 
„Sphären“ werden nur gelegentlich überschritten. Befragt nach den Fakto-
ren, die eine Zusammenarbeit erschweren, zeigt sich, dass diese wesentlich 
von den beteiligten Personen abhängt. Fehlende finanzielle und zeitliche 
Ressourcen werden deutlich seltener als Hemmnis genannt. Damit wird 
klar, dass es darauf ankommt, Zusammenarbeit zu „üben“, Vertrauen zwi-
schen unterschiedlichen Akteuren zu schaffen, die anderen Akteur*innen 
und ihre Sichtweise kennenzulernen – es geht also um Prozesse, die nicht 
von heute auf morgen erledigt sind. Umso wichtiger ist es, bestehende 
Netzwerke der Kooperation zu unterstützen, für Kontinuität auch bei perso-
nellen Wechseln zu sorgen und auch Partner*innen über Ämtergrenzen hin-
aus wertzuschätzen. Das zeigt sich auch in den in diesem Band vorgestell-
ten Beispielen der Zusammenarbeit. 

Alle Beiträge zeigen darüber hinaus, dass es wichtig ist, dort, wo Konflikte in 
den Kommunen auftreten, die lokalen Konflikt- und Problemkonstellationen 
zu berücksichtigen, um Lösungen gemeinsam mit den beteiligten Gruppen 
herbeizuführen und so die Lebensqualität in den Quartieren zu erhalten und 
zu verbessern. Die Herausforderungen, die mit einer zunehmend diversen 
Stadtgesellschaft auch für die Sicherheit verbunden sind, sollten nicht weg-
diskutiert werden. Dennoch geht es uns darum, Diversität als Ressource für 
die Schaffung und Erhaltung sicherer und lebendiger Städte und nicht als 
Bedrohung für die Sicherheit zu sehen und urbane Sicherheit zu einem po-
sitiv besetzten und gestaltbaren Ansatz weiterzuentwickeln. Dabei muss es 
darum gehen, Sicherheit mit dem Leitbild einer lebendigen und vielfältigen 
Stadt zu verbinden. Stadträume, die allein an den Anforderungen von Si-
cherheit und Ordnung orientiert wären, sich auf die Reduzierung von Tatge-
legenheiten konzentrieren und jede Form der Verunsicherung präventiv 
ausschließen wollten, aber kaum noch Möglichkeiten für urbane Vielfalt lie-
ßen, sind keine Option und wären auch kaum zu realisieren. Urbane Sicher-
heit ist ein Aspekt urbaner Lebensqualität, neben anderen Aspekten, zu de-
nen auch ein positiver Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt gehört. „Le-
bensqualität“ wird damit zum integrativen Konzept für Vielfalt und Sicher-
heit in der Kommune. 
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Marc Schuilenburg 

Sicherheit neu denken  
Skizze für den Aufbau lokaler Fähigkeiten als Ausgangspunkt für 
Sicherheit1 

“It does not matter whether the war is actually happening, and, 
since no decisive victory is possible, it does not matter whether 

the war is going well or badly. All that is needed is that a state 
of war should exist.” (George Orwell 1984) 

Einführung 
Obwohl die Wissenschaft immer noch Schwierigkeiten hat, eine kohärente 
Definition des Sicherheitsbegriffs zu finden, wird das Thema der urbanen 
Sicherheit, verstanden als „safety“, und die damit verbundenen Themen Po-
lizeiarbeit, Überwachung und Kriminalitätsfurcht zunehmend unter dem 
umfassenderen Konzept der Sicherheit im Sinne von „security“ erörtert (vgl. 
Johnston/Shearing 2003, Loader/Walker 2007, Zedner 2009, Schuilenburg 
2015b, Crawford/Hutchinson 2016, Dodsworth 2019). Trotz der Tatsache, 
dass Sicherheit als „security“ mehrere Bedeutungen hat und der Begriff in 
einer Vielzahl von Kontexten eingesetzt wird, ist das lateinische Wort 
„securitas“ anschaulich genug, um drei Komponenten zu unterscheiden: 
das Präfix sē (weg von); das Substantiv cura (Sorge); und das Suffix -tas 
(Seinszustand). Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, bezeichnet 
„securitas“ einen Zustand der Sorglosigkeit, und Ungestörtheit (sē-cura). 
Sicherheitsüberlegungen in der westlichen Welt beziehen sich zunehmend 
auf den Versuch, Risiken zu kontrollieren, zu vermeiden oder zu reduzieren. 
Diese Entwicklung spiegelt sich wider in der lokalen Steuerung von Sicher-
heit in europäischen Städten, in denen Vorstellungen von Verbrechen und 
Ordnungsstörungen zentral geworden sind für die Konzeption von Sicher-
heit und damit zu einer stärkeren Unterstützung für härteres Durchgreifen 
und strengere Strafen sowohl im [politischen/öffentlichen, Anm. d. Übers.] 
Diskurs wie in der Praxis geführt haben. Infolgedessen argumentieren Wis-
senschaftler*innen, dass „Sicherheit keine notwendigen positiven Eigen-
schaften umfasst, sondern eher Gegenteilige ausschließt“ (Crawford 1999: 
521; eigene Übersetzung). Oder in den Worten von Mark Neocleous: „Wir 
können Sicherheit nie ohne Unsicherheit denken“ (2019: 20; eigene Über-
setzung).  

Wenn das Konzept „Sicherheit“ jedoch breiter und philosophischer be-
trachtet wird, wird deutlich, dass sich das Wort „Sicherheit“ in der lateini-
schen Form auch auf ein Ethos von „Fürsorge [cura] ohne die niemand si-
cher sein kann [sē-cura]“ (Hamilton 2013: 284) bezieht. In anderen Worten 
„securitas“ als „Zustand oder Bedingung, frei von Sorge zu sein“ zu definie-
ren, löst das Problem der verschiedenen und wechselnden Bedeutungen 
des Wortes „Sicherheit“ kaum – dies gilt besonders für die Werte und Quali-
täten, die „cura“ zugeschrieben werden, und die vielfältigen Arten, sie in un-
terschiedlichen Diskursen und Sicherheitspraktiken zu beseitigen. Das be-

 
1 Aus dem Englischen übersetzt von Holger Floeting. 
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deutet, „Sicherheit“ bezieht sich nicht nur auf ein negatives „cura“, das 
„Wut“, „Angst“ oder „Schmerz“ meint. Gleichzeitig gibt es ein positives „cu-
ra“ im lateinischen Wort „securitas“, das „Aufmerksamkeit“ oder einen „Ge-
genstand der Fürsorge“ (Hamilton 2013: 10–11) beinhaltet. Sicherheit ist 
dann die Sorgfalt, die man einem Projekt widmet; die Fürsorge, die man für 
sich selbst und für andere zeigt. Letztere Bedeutung bezieht sich auf Aspek-
te von Sicherheit, die Konnotationen zu „Vertrauen“, „Fürsorge“ und „Zuge-
hörigkeit“ hervorrufen (Schuilenburg/Van Steden 2014, Schuilenburg/Van 
Steden 2016). 

In diesem Beitrag schlage ich vor, das Konzept von „Sicherheit“ zu über-
denken, indem ich darlege, dass die Steuerung von Sicherheit nicht nur in 
„negativer“ Weise verstanden werden sollte, im Sinne der Bekämpfung von 
Verbrechen und Ordnungsstörungen, sondern auch in positiver Weise in-
terpretiert werden kann, indem man sich auf positive Eigenschaften des Zu-
sammenlebens konzentriert wie „Vertrauen“, „Fürsorge“ und „Zugehörig-
keit“. Um eine konzeptionelle Analyse „positiver Sicherheit“ anbieten zu 
können, beginne ich mit einer Beschreibung des „punitive turn“ [Wandel zur 
strafenden Gesellschaft, Anm. d. Übers.] im Sicherheitsmanagement in der 
westlichen Welt. Ich schaue mir anschließend Thomas Hobbes' Sicht auf 
den Menschen und den Begriff der „negativen Sicherheit“ genauer an. In 
scharfem Kontrast zu Hobbes‘ negativem Menschenbild stelle ich mehrere 
Autoren vor, die Hobbes‘ Hypothese widersprechen, dass Menschen - in ih-
rem natürlichen Zustand - aus Angst und Wut ihre tierischen Leiden-
schaften aufeinander loslassen. Danach stelle ich als ein Beispiel für „posi-
tive Sicherheit“ die niederländische Initiative „Buurt Bestuurt“ („Die Nach-
barschaft übernimmt das Steuer“, Anm. d. Übers.) aus Rotterdam vor. Ab-
schließend möchte ich die Auswirkungen „positiver Sicherheit“ darstellen 
und prüfen, ob es Raum gibt für eine Governance von Sicherheit, die auf 
den Aufbau lokaler Fähigkeiten und ein stärker auf den Menschen ausge-
richtetes Sicherheitskonzept abzielt. 

Der „punitive turn“ in der westlichen Welt 

Langfristige Entwicklungen wie Individualisierung, Globalisierung und der 
Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechnologien waren in 
den letzten zwei Jahrzehnten Schwerpunkte des Denkens in der soziologi-
schen Literatur und regten Diskussionen über die Grenzen autoritärer 
Staatsmacht bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der 
Förderung kollektiven Handelns an (Beck 1992, Castells 1996, Bauman 
2000). Vor diesem Hintergrund gibt es eine große und weiterwachsende 
Zahl an Veröffentlichungen, die auf eine Verschiebung im Übergang von der 
hierarchischen Verwaltung (government) hin zu horizontaler Verwaltung 
(governance) hindeutet (Newman 2001, Schuilenburg 2015b). Politische 
Vorstellungen der „Big Society“ (Vereinigtes Königreich) und der „Partici-
patory Society“ (Niederlande) begleiten diesen Wandel mit normativen Ide-
alen, wie einer schlanken Regierung und einer aktiveren Rolle der Bür-
ger*innen. Einige sehen den Grund für die Einführung und das Anwachsen 
von Bürgerbeteiligung in einem finanziell wie ökonomisch nicht überle-
bensfähigen Wohlfahrtsstaat, in dem Regierungen zunehmend nach Wegen 
suchen, Ausgaben zu kürzen. Andere sehen Bürgerbeteiligung als Chance, 
demokratische Defizite zwischen den Erwartungen der Bürger*innen an die 
Demokratie einerseits und ihren tatsächlichen Erfahrungen andererseits zu 
verringern (Schuilenburg 2021). 

In scharfem Kontrast dazu wird in der kriminologischen Theorie argumen-
tiert, dass autoritäre staatliche Interventionen in den letzten Jahrzehnten 
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drastisch zugenommen haben, was deutlich wird im Aufstieg des „strafen-
den Staates“ und einer „neuen Straffreudigkeit“ in der westlichen Kriminal-
politik. Clifford Shearing spricht von einem „staatszentrierten Paradigma“ 
(2006: 13), das den Blick auf die Möglichkeiten und Fähigkeiten betroffener 
Bürger*innen, bei der effektiven Herstellung und gerechten Verteilung von 
Sicherheit mitzuwirken, verstellt. In diesem staatszentrierten Paradigma ist 
der „punitive turn“ [Wandel zum strafenden Staat; Anm. d. Übers.] bestimmt 
durch „eine nicht genauer beschriebene Mischung aus Einstellungen, Ver-
ordnungen, Motivationen, Richtlinien, Praktiken und Denkweisen, die zu-
sammengenommen eine größere Intoleranz gegenüber Abweichungen und 
Abweichenden sowie eine stärkere Unterstützung für strengere Regelungen 
und strengere Strafen zum Ausdruck bringen“ (Tonry 2007: 7 [eigene Über-
setzung]; vgl. auch: Bottoms 1995, Young 1999, Simon 2007, Wacquant 
2009, Garland 2013). Obwohl der Begriff der Straffreudigkeit „weitgehend 
undefiniert“ (Matthews 2005) bleibt, sind Schlüsselwörter dieser „neuen 
Härte“ „Angst“ (Furedi 1997), „Vorsorge“ (Ewald 2002), „Niedergang des 
Resozialisierungsideals“ (Garland 2001), „Präemption“ (De Go-
ede/Simon/Hoijtink 2014) und eine „soziale Hypochondrie“ (Schinkel 2007) 
gegenüber allem, das von der eigenen Kultur oder Identität abweicht. 

Beispiele für die „neue Straffreudigkeit“ in westlichen Ländern sind – ohne 
einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben - die Kriminalisierung relativ 
„milder“ Übertretungen durch Anti-Social Behaviour Orders (ASBOs) [Re-
gelungen, die sogenanntes antisoziales Verhalten bestrafen; Anm. d. 
Übers.], die Umsetzung neuer Strafverfolgungsmaßnahmen wie „zero-to-
lerance policing“ [polizeiliches Eingreifen bei kleinsten Regelübertretungen; 
Anm. d. Übers.], „stop and frisk“-Praktiken [polizeiliche Praxis in den USA 
bei der Personen, die verdächtig sind eine Straftat begangen zu haben oder 
möglicherweise eine Straftat in nächster Zukunft zu begehen, auf der Straße 
angehalten, befragt und unter Umständen durchsucht werden; Anm. d. 
Übers.], die Wiederbelebung von „boot camps“ [Umerziehungslager; Anm. 
d. Übers.] und „chain gangs“ [Arbeitsgruppen von aneinander geketteten 
Gefangenen; Anm. d. Übers.] mit Schwerpunkt auf militärischer Disziplin 
und strenger Ordnung, Zugangs- und Aufenthaltsverbote für bestimmte Or-
te und Einrichtungen wie Einkaufsviertel, öffentliche Verkehrsmittel oder Ki-
nos – alles Strategien, die einst als allgemeingültig angesehene Grundsätze 
von Resozialisierung und der Suche nach den Ursachen von Kriminalität 
abgelöst haben (Schuilenburg 2015a). Bei all solchen straforientierten An-
sätzen mit dem Ziel, Kriminalität und Ordnungsstörungen in unserer städti-
schen Umgebung zu kontrollieren, zu vermeiden oder zu verhindern, 
schwingt ein militärischer Diskurs mit (war on crime; Krieg gegen das Ver-
brechen; Anm. d. Übers.], der deutlich macht, dass es keinen Weg zurück 
gibt. Im Rahmen dieser Rhetorik von „hartem Durchgreifen gegen Verbre-
chen” und einer Konzentration auf „law and order“ [Recht und Ordnung; 
Anm. d. Übers.] wird der Begriff der Sicherheit in der Regel mit negativen 
Begriffen wie „Kämpfen“, „Bekämpfen“, „Angreifen“ und „Bestrafen“ in Ver-
bindung gebracht (Schuilenburg/Van Steden/Oude Breuil 2014). Bei die-
sem Ansatz liegt der Schwerpunkt auf dem, was Thomas Hobbes ([1651] 
1998), einer der Väter der modernen Philosophie und Politischen Theorie, 
beschrieben hat als negative menschliche Affekte wie „Angst“, „Hass“ und 
„Feindschaft“ mit dem als „moderner Leviathan“ dargestellten Staat, der 
sich auf die Bekämpfung aller erdenklichen Schadensquellen konzentriert 
(Hallsworth/Lea 2011). 
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Negative Sicherheit 

Der militärische Kriegsdiskurs – sei es gegen Drogen, Terror oder organi-
sierte Kriminalität – erklärt die Begeisterung für eine härtere Politik und 
strengere Strafen durch den Nationalstaat. Obwohl der Nationalstaat kei-
neswegs der einzige Akteur ist, der in der Lage ist, Sicherheit zu bieten, ha-
ben uns die Schriften von Denkern wie Thomas Hobbes ([1651] 1998) und 
Cesare Beccaria ([1764] 1963) (in Erweiterung der Hobbes'schen Sicht-
weise) bzw. die Theorie des Gesellschaftsvertrags und die Legalisierung der 
Macht in der Trias Politica dazu angehalten, Sicherheit als zentrale Verant-
wortung des Staates zu betrachten. In seinem klassischen Werk Leviathan 
hat Hobbes argumentiert, dass eine feststehende, bestimmte Gesell-
schaftsordnung nicht existiert. Vielmehr gab es einen – hypothetischen – 
natürlichen Zustand universeller Gewalt und ein ungezügeltes Streben nach 
Macht. Durch einen Gesellschaftsvertrag wurde ein Leitungsorgan [gover-
ning body] geschaffen, dessen Aufgabe es war, dieser Situation ein Ende zu 
setzen und die Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz der Bür-
ger*innen zu übernehmen. Das Hobbes'sche Konzept der sozialen Ordnung 
war wichtig für die Art und Weise, wie öffentliche Institutionen, wie die be-
waffnete Polizei, gedacht wurden und für die Art und Weise, wie sie Polizei-
arbeit praktiziert haben. 

Hobbes argumentierte, dass ein funktionierendes System der sozialen Ord-
nung nur durch eine Zentralisierung der Macht und die Einrichtung einer 
einzigen Autorität abgeleitet werden könne. Ohne diese Machtkonsolidie-
rung in Form dieses einzelnen Leviathan wäre das Leben unerträglich. Die 
Welt würde zu einem „Krieg jeder gegen jeden“ werden, in dem das Leben 
„einsam, arm, böse, brutal und kurz“ wäre ([1651] 1998: 84). Infolgedessen 
sieht sich die Polizei als das Werkzeug, mit dem der Leviathan (in Form des 
modernen Staats) Frieden schafft und den Krieg jeder gegen jeden abwen-
det. Eine berühmte angloamerikanische Metapher, die verwendet wird, um 
dies auszudrücken, ist, dass die Polizei die „dünne blaue Linie“ („thin blue 
line“) ist, die Ordnung von Anarchie trennt. Egon Bittner spricht in seiner 
Definition von Polizei von einer „nicht verhandelbaren Macht“ (1970: 46 [ei-
gene Übersetzung]). In diesem Zusammenhang müssen wir erkennen, dass 
für die Hobbes'sche Theorie Sicherheit mit der Angst und Feindschaft ver-
bunden ist, die den natürlichen Zustand charakterisieren (Carney/Dadusc 
2014). Denn Hobbes behauptete, dass Menschen in ihrem natürlichen Zu-
stand ihre tierischen Leidenschaften aus Angst und Feindschaft aufeinan-
der losließen. Der Grund dafür ist, dass alle Menschen das gleiche Verlan-
gen nach denselben Objekten und Status haben. Um diesen Punkt zu ver-
deutlichen, schrieb er: „Und wenn zwei Männer dasselbe wünschen, was sie 
jedoch nicht beide genießen können, werden sie zu Feinden“ ([1651] 1998: 
83 [eigene Übersetzung]). 

Hobbes negative Anthropologie zur Beschreibung der Menschen wird umso 
deutlicher, wenn wir seine Sicht auf den Menschen betrachten. Hobbes 
stellte sich Menschen als egoistisch und machtgierig vor und drückte diese 
Vorstellung in seiner berühmten Metapher aus: „Homo homini lupus est“. 
Dies ist ein lateinisches Sprichwort, das bedeutet: „Ein Mann ist ein Wolf für 
einen anderen Mann“, oder genauer gesagt „Der Mensch ist ein Wolf für 
den Menschen“. Die Hobbes'sche Sicht des Menschen lehnt die aristoteli-
sche Perspektive ab, dass Menschen soziale und politische Wesen sind, die 
zu gemeinsamem Handeln fähig sind. Aristoteles' Position war, dass der 
Mensch von Natur aus ein soziales und daher politisches Tier ist. Damit 
meinte er, dass die menschliche Spezies von Natur aus sozial und bürger-
lich ist - von Natur aus geeignet, um in der Polis zu leben und zu handeln, in 
der verschiedene soziale Gruppen zusammenkommen. Obwohl einige In-
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terpretationen von Hobbes seine Sicht des Menschen nur auf das Verhältnis 
zwischen Staaten bezieht, wenn es keine Regierung gibt, die Gesetze zur 
Kontrolle des menschlichen Verhaltens erlassen kann, ist sie zu einem Eck-
pfeiler der Definition menschlicher Interaktionen geworden. Arthur Scho-
penhauer verwendete den Satz in seinem Buch „Die Welt als Wille und Vor-
stellung“, als er schrieb: „Die Hauptquelle der schweren Übel, die die Men-
schen betreffen, ist der Mensch selbst“ homo homini lupus (2016: 188). 
Sigmund Freud folgte Hobbes bei seiner Charakterisierung des Menschen 
in „Das Unbehagen in der Kultur“: „Unter Umständen, die es begünstigen 
(...), offenbart es Männer als wilde Tiere, denen der Gedanke, ihre eigene Art 
zu schonen, fremd ist“ ([1930] 1994: 40). Ein neueres Beispiel für den Ein-
fluss von Hobbes' Sicht auf den Menschen findet sich in der Arbeit des briti-
schen Biologen Dawkins über die Evolution. Im letzten Absatz von „The Sel-
fish Gene“ schrieb er: „Wir sind als Genmaschinen gebaut und als Meme-
Maschinen kultiviert, aber wir haben die Macht, uns gegen unsere Schöpfer 
zu wenden. Wir allein auf Erden können gegen die Tyrannei der selbstsüch-
tigen Replikatoren rebellieren“ (1976: 201; eigene Übersetzung). 

Das Skript neu schreiben 

Während Hobbes Ideen von Sicherheit und Moral für uns nie natürlich wa-
ren, gibt es auch andere Vorstellungen über den Ursprung unserer geord-
neten Gesellschaft. Tatsächlich bestreiten einige Wissenschaftler*innen die 
Idee, dass Menschen unsoziale Wesen sind, die nicht bereit sind, mit ande-
ren zusammen zu leben, und daher einen Krieg „jeder gegen jeden“ auslö-
sen. Kritiker wie David Hume (2011), Jean-Jacques Rousseau (1997), Peter 
Kropotkin (1972), Steven Pinker (2011) und Matthieu Ricard (2015) haben 
darauf hingewiesen, dass Hobbes‘ reduktionistischer Ansatz nicht erklärt, 
wie Moral funktioniert, sondern nur behauptet, dass es sie überhaupt nicht 
wirklich gibt. Sie argumentieren, dass Menschen keine rücksichtslos eigen-
nützigen Wesen sind, die sich nur an moralische Normen halten, um Bestra-
fung oder Missbilligung zu vermeiden, und dass positive Affekte wie „Ver-
trauen“, „Fürsorge“, „Altruismus“ und „Empathie“ in den Werken von Hob-
bes signifikant vernachlässigt wurden. 

Einer der bekanntesten Kritiker von Hobbes Sprichwort „Homo homini lu-
pus“ ist der niederländische Primatologe Frans de Waal. In seinem Buch 
„The Age of Empathy“ nannte er Hobbes Sicht der Menschen „eine frag-
würdige Aussage über unsere eigene Spezies, die auf falschen Annahmen 
über eine andere Spezies beruht“ (2009: 4; eigene Übersetzung). Er entwi-
ckelt seine Argumentation, indem er das kritisiert, was er „Fassadentheorie“ 
nennt. Nach dieser Theorie kämpfen Menschen „von Natur aus“ gegenei-
nander, sie sind von Natur aus egoistisch und feindselig, und Moral ist nur 
eine dünne kulturelle Hülle eines amoralischen oder unmoralischen Kerns. 
In „Primates and Philosophers“ führt de Waal aus, dass die Fassadentheorie 
mit einer Reihe von Problemen konfrontiert ist. Erstens leugnet sie die inhä-
rent soziale Natur des Menschen. Nach de Waal war der Naturzustand im-
mer „sozial bis ins Mark“ (2006: 5; eigene Übersetzung). Seinem Gedan-
kengang nach „gab [es] nie einen Punkt, an dem wir sozial wurden: Wir 
stammten von hochsozialen Vorfahren ab - einer langen Reihe von Affen 
und Menschenaffen - wir haben immer in Gruppen gelebt“ (2006: 4; eigene 
Übersetzung). Zweitens fehlt der Fassadentheorie jede Erklärung dafür, wie 
wir uns von amoralischen Tieren zu moralischen Wesen entwickelt haben 
(2006: 54). De Waal argumentiert, dass die menschliche Moral aus Veranla-
gungen resultiert, die wir mit unseren engsten Verwandten in der natürli-
chen Welt teilen. Primaten, insbesondere diejenigen, die uns auf dem phy-
logenetischen Baum am nächsten stehen, weisen Neigungen auf, die eng 
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mit der menschlichen Moral verbunden zu sein scheinen - Sympathie, Em-
pathie, Teilen, Konfliktlösung und so weiter. Im Gegensatz zu Gesellschafts-
vertragstheoretikern wie Thomas Hobbes und Cesare Beccaria, die auf ei-
ner Auffassung des Menschen als grundlegend unsozial oder sogar antiso-
zial aufbauen, liegen die Wurzeln der Moral in der im Grunde sozialen Natur, 
die wir mit Primaten teilen, und damit in der Moral selbst. Die positiven Ei-
genschaften des Zusammenlebens, einschließlich „Vertrauen“, „Fürsorge“ 
und „Zugehörigkeit“, sind tief in unserer Natur verwurzelt. 

Basierend auf seiner biologischen Feldforschung in „The Age of Empathy“ 
(2009) führt de Waal aus, dass wir die Bedeutung sozialer Netzwerke und 
die kooperativen Dimensionen menschlichen Verhaltens übersehen. Die 
Menschen waren nie atomistische Individuen, sondern stammen aus klei-
nen Stammesgemeinschaften, die eine gemeinsame Sprache und Religion 
teilen und Loyalität, gegenseitige Unterstützung und Schutz erzeugen. Ob-
wohl Menschen in der Tat rational und selbstsüchtig handeln und unter be-
stimmten Umständen gegeneinander kämpfen, dominieren in evolutionären 
Prozessen positive Eigenschaften des Zusammenlebens. Menschen wollen 
sich mit Menschen oder Dingen verbinden und Anerkennung erfahren. Wal-
ter Goldschmidt nannte dies „affect hunger“ – mit anderen Worten: „Ein 
Gefühl, dass Mitglieder einander und der Gruppe wichtig sind, und der 
Glaube daran, dass durch ihre Verpflichtung zusammen zu sein die Bedürf-
nisse der Mitglieder erfüllt werden“ (Chavis et al. 1986: 25–26; eigene Über-
setzung). Andere Konzepte im Bereich von Sicherheit, die in diesem Zu-
sammenhang häufig wiederkehren, sind Intimität, Vertrautheit und Gast-
freundschaft. Es versteht sich von selbst, dass diese Sicherheitsverständ-
nisse miteinander zusammenhängen. Vertrauen zum Beispiel ist von Natur 
aus mit dem Gefühl existenzieller Sicherheit verbunden. Mit Blick auf Si-
cherheitspolitiken, -strategien und -maßnahmen lässt sich beispielsweise 
feststellen, dass ein Mangel an öffentlichem Vertrauen in die Polizei die 
Wirksamkeit und Legitimität von Polizeiarbeit negativ beeinflusst (Tyler 
2001, Goldsmith 2005). Ausgehend von den Annahmen von De Waal und 
anderen Forschenden begünstigt ein Fokus auf die negativen Bedeutungs-
aspekte des Begriffs der Sicherheit eine Vernachlässigung der positiven 
Begriffsbedeutungen wie sie sich in Prozessen der Herstellung von Sicher-
heit entfalten. Unabhängig davon, wie offensichtlich es zu sein scheint, 
scheinen Wissenschaftler*innen und politische Entscheidungsträger*innen 
vergessen zu haben, dass sich der Begriff Sicherheit nicht nur auf „Verbre-
chen“, „Unordnung“ und „Bestrafung“ bezieht, sondern auch durch positive 
Vorstellungen von „Vertrauen“, „Fürsorge“ und „Zugehörigkeit“ bestimmt 
wird. 

Um diese Begriffe zu untersuchen, werde ich mich in den folgenden Ab-
schnitten auf eine relativ junge Initiative konzentrieren, die im Namen der 
Sicherheit in den Niederlanden ergriffen wurde: „Buurt Bestuurt“ („Die 
Nachbarschaft ist am Steuer“, Anm. d. Übers.). Bevor ich die Ergebnisse 
meiner Forschung zu „Buurt Bestuurt“ präsentiere, werde ich zunächst die 
Geschichte des Prozesses skizzieren, wie es zu „Buurt Bestuurt“ kam. 

„Buurt Bestuurt“ – Die Nachbarschaft übernimmt das 
Steuer 

„Buurt Bestuurt“ („Die Nachbarschaft übernimmt das Steuer“, Anm. d. 
Übers.) wurde von zwei niederländischen Polizisten entwickelt, die der An-
sicht waren, dass die Kluft zwischen Polizei und Öffentlichkeit zu groß ge-
worden sei, um angemessen auf Probleme zu reagieren, mit denen Bür-
ger*innen in ihren Quartieren konfrontiert sind. Inspiriert von anderen nie-
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derländischen Projekten, wie “Veilige Buurten” (Sichere Nachbarschaften) 
in Maastricht, entwickelten sie einen Plan zur Bildung eines Anwohneraus-
schusses und starteten ein Pilotprojekt von „Buurt Bestuurt“ in Rotterdam. 
Weitere Anregungen für die Initiative waren amerikanische Projekte wie die 
Chicago Alternative Police Strategy (CAPS). CAPS wurde Mitte der 1990er 
Jahre entwickelt und ermöglichte es den Bewohner*innen, ihre eigene 
Agenda festzulegen, um Probleme in ihrem Quartier zu identifizieren und 
um ihnen ein Mitspracherecht bei der Bewältigung dieser Probleme durch 
den Stadtrat und die Polizei zu geben. Wesley Skogans Untersuchungen 
(2006) zu den Ergebnissen des CAPS-Projekts zeigen eine deutliche Erhö-
hung der Sicherheit in benachteiligten Gebieten von Chicago sowie einen 
deutlichen Anstieg des öffentlichen Vertrauens in die lokalen Behörden. 
Bemerkenswerterweise war diese Vertrauenssteigerung in verschiedenen 
ethnischen Gruppen zu spüren, von Afroamerikaner*innen bis zu Latinx. 

In Rotterdam besteht ein durchschnittliches „Buurt Bestuurt”-Komitee aus 
zehn bis fünfzehn Mitgliedern – obwohl diese Zahl in verschiedenen Stadt-
teilen doppelt so groß sein kann – und einem Kernteam, das sich aus einem 
örtlichen Polizeibeamten, Beamten des Stadtmanagements, einer Verbin-
dungsperson des Rates und örtlichen zivilgesellschaftlichen Initiativen zu-
sammensetzt. Ein wichtiges Ziel von „Buurt Bestuurt” ist die Verbesserung 
der Lebensbedingungen in der Nachbarschaft. Neben der Erhöhung der 
tatsächlichen Sicherheit und der damit verbundenen Wahrnehmung von 
Kriminalität und Ordnungsstörungen, sprich Kriminalitätsfurcht und Si-
cherheitsempfinden in der Nachbarschaft, hat das Projekt auch das Ziel, 
das gegenseitige Vertrauen zwischen Anwohner*innen und Verwaltung zu 
stärken, indem den verschiedenen Bewohnergruppen vor Ort ein echtes 
Mitspracherecht bei den Problemen in ihrer Nachbarschaft eingeräumt 
wird. Darüber hinaus werden bei „Buurt Bestuurt“ eine Reihe inoffizieller – 
wenn auch nicht weniger wichtiger – Ziele berücksichtigt, wie die Verbesse-
rung der Eigenverantwortlichkeit der Bewohner*innen und ihre Bindung an 
ihre Nachbarschaft als Wohnort („Zugehörigkeitsgefühl“) sowie eine zielge-
richtetere und effektivere Bereitstellung und Nutzung öffentlicher Dienste 
(Schuilenburg 2016a; 2016b). Dementsprechend liegt der Schwerpunkt des 
Projekts auf einem Bottom-up-Ansatz, der von der untersten Ebene aus ar-
beitet und auf dem Wissen und den Erfahrungen der betroffenen Bewoh-
ner*innen der örtlichen Gemeinschaften beruht, um neue Wege zu finden, 
wie Bürger*innen ihre Lebensbedingungen selbst steuern und einen eige-
nen Beitrag dazu leisten können. „Buurt Bestuurt“ folgt einem klaren Ver-
fahren: Indem die Bewohner*innen Ideen zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen in ihrer Nachbarschaft vorschlagen, haben sie direkten Einfluss 
auf die Regierungsentscheidungen und üben ihr Recht auf Beteiligung aus. 
Sie erstellen eine Liste der drei dringendsten lokalen Probleme, die gelöst 
werden müssen und der Rat sowie die Polizei arbeiten daran, diese Proble-
me anzugehen, während sie die Bewohner*innen aktiv in den Lösungspro-
zess einbeziehen. Die Polizei und das Rotterdamer Stadtmanagement ha-
ben pro „Buurt Bestuurt”-Stelle 200 zusätzliche Stunden Polizeipräsenz be-
reitgestellt, um sich um die von den Bewohner*innen aufgeworfenen Prob-
leme zu kümmern. In einem sogenannten kurzfristigen Feedback informie-
ren die lokalen Behörden die Bewohner*innen bei den „Buurt Bestuurt”-
Treffen über die Ergebnisse ihrer Arbeit, bevor der gesamte Prozess erneut 
beginnt, um weiterhin auf eine höhere Lebensqualität in der Nachbarschaft 
hinzuarbeiten. Dies wirft die Frage auf, welche lokalen Probleme von den 
„Buurt Bestuurt”-Mitgliedern ausgewählt werden.  
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Vom Wissen des Staates zum Wissen lokaler 
Gemeinschaften 

Als Beobachter habe ich zwei Jahre lang an Treffen des „Buurt Bestuurt”-
Ausschusses im Rotterdamer Stadtteil Hillesluis teilgenommen, um heraus-
zufinden, welche Probleme die Bewohner*innen vor Ort am meisten be-
schäftigten. Hillesluis ist als eines der sogenannten „problematischen Vier-
tel“ in den Niederlanden bekannt und befindet sich in Feijenoord im Süden 
Rotterdams, einem Gebiet mit etwa 72.200 Einwohner*innen, das in Bezug 
auf seine Bevölkerung als das am stärksten diversifizierte Gebiet der Stadt 
bekannt ist. Hillesluis ist eine gemischte Nachbarschaft mit einer großen 
türkischen Gemeinde, die seit Generationen in dem Viertel lebt. Zu den 
größten ethnischen Gruppen in Hillesluis gehören: Türk*innen (25,1 %), 
Niederländer*innen (20,9 %), Surinames*innen (13,9 %) und Marokka-
ner*innen (10,2 %). Hillesluis weist eine hohe Arbeitslosenquote auf und die 
Mehrheit der Bevölkerung hat einen niedrigen Bildungsstand. 70 % der Be-
völkerung haben ein geringes Einkommen und leben in eher kleinen Häu-
sern. In diesem Teil von Rotterdam besteht auch ein bemerkenswert gerin-
ges öffentliches Vertrauen in die örtliche Polizei – trotz eines unwiderlegba-
ren Rückgangs der Kriminalität. Im Folgenden werde ich einige meiner Er-
gebnisse meiner Forschung zum „Buurt Bestuurt”-Projekt in Hillesluis vor-
stellen und diskutieren (Schuilenburg 2021). 

1) Laut den Teilnehmenden von „Buurt Bestuurt” waren die dringendsten 
Probleme in der Nachbarschaft Müll neben den Mülltonnen in den 
Sammelanlagen, zu schnell fahrende Autos und ein Mangel an Parkplät-
zen. Obwohl sie täglich schwerwiegenden Straftaten wie Drogenhandel 
und Gewalt ausgesetzt waren, gaben die Teilnehmenden der Bekämp-
fung von Ordnungswidrigkeiten im öffentlichen Raum und dem Um-
gang mit dem Verfall der Nachbarschaft Vorrang vor der Reduzierung 
schwerer Straftaten – „Hinterhofprobleme“, wie ein Anwohner diese Top 
drei Themen nannte. Zerbrochene Fernseher, geplatzte Müllbeutel, lee-
re Bierdosen, Lebensmittelabfälle, weggeworfene Flyer und Müll, der 
neben den Behältern deponiert wurde, waren die größte Quelle von Irri-
tationen. Der Müll zog nicht nur Ungeziefer an, die Bewohner*innen wa-
ren auch der Ansicht, dass er ein Symbol für ein größeres Problem ge-
worden war: die Verschlechterung des Images der Nachbarschaft. 

 
2) Sowohl die Bewohner*innen als auch der Gemeinderat erkannten die 

Schwierigkeit, Komitees zusammenzustellen, die tatsächlich repräsen-
tativ für die Nachbarschaft sind. Tatsächlich waren hauptsächlich nie-
derländische Einwohner*innen an Hillesluis „Buurt Bestuurt” beteiligt. In 
einem Interview äußerte sich ein Ratsmitglied dahingehend, dass insbe-
sondere die niederländisch-türkische Gemeinschaft in einem stark ab-
geschlossenen Netzwerk lebte. Infolgedessen neigten die Bewoh-
ner*innen nicht dazu, sich weit außerhalb ihrer eigenen ethnischen 
Gruppe zu bewegen, was zu nach innen gerichteten ethnischen Clus-
tern in der Nachbarschaft führte. Doch obwohl die Bewohner*innen, die 
im „Buurt Bestuurt”-Komitee vertreten waren, nicht die vielfältige Bevöl-
kerung von Hillesluis repräsentierten, ergab eine Umfrage, dass das 
Problem, das sie als oberste Priorität eingestuft haben – Müll und Ver-
müllung – die Ansicht der Nachbarschaft widerspiegelte.2 Mit anderen 

 
2 Die Umfrage wurde von 58 Männern und 63 Frauen ausgefüllt. Im Verhältnis zur Zusam-
mensetzung von Hillesluis waren niederländische (n = 40) und niederländisch-türkische Ein-
wohner*innen (n = 38) am stärksten vertreten. Das Alter der Bürger*innen, die an der Umfra-
ge teilgenommen haben, lag zwischen 14 und 87 Jahren. In einem Fragebogen, der aus Ein-
schätzungsfragen bestand, wurden sie unter anderem nach ihrer Vertrautheit mit dem  
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Worten: Eine begrenzte soziale Repräsentativität muss nicht immer auf 
Kosten der inhaltlichen Repräsentativität gehen.  

 
3) Die „Buurt Bestuurt“-Mitglieder, mit denen ich regelmäßig gesprochen 

habe, sagten mir, sie hätten den Eindruck, dass den Bewohner*innen von 
Hillesluis das Wissen und die Erfahrung fehlten, um die Probleme und 
Auseinandersetzungen im Stadtteil selbst zu erledigen. Im Vergleich dazu 
verfügen wohlhabende Rotterdamer Stadtteile wie Hillegersberg und Ost-
Kralingen, in denen einkommensstärkere Bevölkerungsgruppen leben, 
über hohen bürgerschaftlichen Einfluss. Ihre wohlhabenden, gut ausge-
bildeten, hippen weißen Bewohner*innen haben die richtigen sozialen 
Verbindungen und sind in der Regel durch ihre Bildung oder Erfahrung 
dazu in der Lage, sich gegen Beamte und Behörden zu behaupten. Einer 
der Bewohner von Hillesluis sagte zu mir: „Süd-Rotterdam [Hillesluis; 
Anm. d. Autors] ist das ‚yokel quarter‘ der Stadt. Leute in den wohlhaben-
den Vierteln der Stadt, wie Hillegersberg, haben kein Problem damit, Brie-
fe zu schreiben, die Polizei anzurufen oder jemanden [mit dem eigenen 
Anliegen; Erg. d. Übers.] gegenüberzutreten. Das macht hier kaum je-
mand.“ Darüber hinaus sind die meisten Einwohner*innen von Hillesluis 
mit Problemen wie Arbeitslosigkeit, Schulden und häuslicher Gewalt be-
fasst. Dies macht es den Bewohner*innen solcher sozial benachteiligter 
Stadtteile schwer, sich voll zu beteiligen. Das bedeutet, dass die Regie-
rung anerkennen muss, dass nicht jeder die gleichen Fähigkeiten zur Teil-
nahme an Initiativen wie „Buurt Bestuurt” besitzt, wenn sie die Bürgerbe-
teiligung ernst nehmen will. 

Schlussfolgerung und Reflexion 

In den letzten Jahren ist eine akademische Debatte über Fragen von Si-
cherheit entstanden, in der sich die Aufmerksamkeit von den Themen 
„Recht und Ordnung“ auf einen umfassenderen Sicherheitsansatz verlagert 
(z. B. Zedner 2009, Crawford 2014, Bigo 2016). Sich abwendend von 
staatszentrierten Vorstellungen vom Staat als Experte für Sicherheit wird 
der Begriff „securitization“ (Versicherheitlichung; Anm. d. Übers.) aus der 
spezifischen Perspektive der „Human Security“ als „positiver Prozess dar-
gestellt, der darauf abzielt, die Dringlichkeit vernachlässigter Herausforde-
rungen zu erhöhen und neue Formen des Schutzes von Menschen und 
Gruppen herbeizuführen“ (Newman 2016: 1169; eigene Übersetzung). Die-
se Bedeutung hat auch Eingang in die politischen Debatten der EU und der 
Vereinten Nationen gefunden (UNDP 1994) und spiegelt den Wunsch wider, 
das Konzept der Sicherheit positiver anzulegen. In diesem Artikel habe ich 
gezeigt, dass es Gründe genug dafür gibt, staatszentriert Ideen von Sicher-
heit in Frage zu stellen und die konzeptionelle Verflechtung von Sicherheit 
mit negativen Konnotationen wie Angst, Risiko und Gefahr zu überdenken. 

Im ersten Teil des Artikels habe ich mich daher bemüht, die Grenzen der ak-
tuellen Sicherheitsdebatte auszuweiten, indem ich positive Sicherheitsbe-
griffe untersucht habe, die teilweise aus anderen Disziplinen, wie der Philo-
logie (John Hamilton) und Ethologie (Frans de Waal), stammen. Mit positiver 
Sicherheit meine ich legitime und verantwortliche Sicherheit, die auf positi-
ven Eigenschaften des Zusammenlebens basiert wie „Vertrauen“, „Fürsor-
ge“ und „Zugehörigkeit“. Positive Sicherheit konzentriert sich auf die Ent-
wicklung menschlicher Verbindungen und den Aufbau lokaler Fähigkeiten, 
um eine widerstandsfähige Gesellschaft, widerstandsfähige Gemeinschaf-

 
„Buurt Bestuurt“-Programm gefragt und ob sie Verbesserungen in ihrer Nachbarschaft in 
Bezug auf die vom Ausschuss skizzierten Probleme festgestellt hatten. 
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ten und widerstandsfähige Bürger*innen zu schaffen. Schlüsselkomponen-
ten sind die Sicherheit des Menschen und der Gemeinschaft, in der er oder 
sie lebt, sowie die Art und Weise, wie lokale Gemeinschaften Verantwortung 
übernehmen können für die Lösung ihrer eigenen sozialen Probleme. Posi-
tive Sicherheit ist daher ein neuer Ansatz für das Sicherheitsmanagement 
und stellt eine grundlegende Herausforderung für das traditionelle Ver-
ständnis dar, was Sicherheit ist und was sie leisten kann. 

Im zweiten Teil des Artikels wurden einige Ergebnisse meiner zweijährigen 
Forschung zur Initiative „Buurt Bestuurt” in der Nachbarschaft Hillesluis in 
Rotterdam erörtert. „Buurt Bestuurt” verlagert den Fokus von der abstrak-
ten Beschwörung von Sicherheit auf die „klebrige Realität“ der konkreten 
bottom-up Arbeit in Stadtquartieren und zielt darauf ab, eine staatlich 
zentrierte Sicht auf Sicherheit durch eine viel umfassendere Konzeptualisie-
rung von Sicherheit zu verdrängen, in der lokale Fähigkeiten und lokales 
Wissen mobilisiert werden, um Dinge vor Ort positiv zu verändern. Obwohl 
der Ansatz von „Buurt Bestuurt” weniger „defensiv“ ist und zu kreativeren 
Ansätzen beim Aufbau lokaler Fähigkeiten führt, zeigt meine Forschung, 
dass es immer noch schwierig ist, die Macht und Verantwortung des Staa-
tes für die Lösung von Sicherheitsproblemen auf Gruppen von Gemein-
schaften zu übertragen, insbesondere auf solche, die auf Nachbarschafts-
ebene tätig sind. Die lokalen Behörden sehen die Fähigkeit der Bewoh-
ner*innen, in sozial benachteiligten Stadtteilen Verantwortung zu überneh-
men, zu optimistisch. In Strategiepapieren beispielsweise wird der „Bürger“ 
ausnahmslos als hochgebildete Person dargestellt, die in der Lage ist, Prob-
leme zu analysieren und zu lösen und den Behörden diese Probleme ratio-
nal zu präsentieren. Im „Buurt Bestuurt”-Projekt in Hillesluis haben viele der 
gering qualifizierten Einwohner*innen jedoch Schwierigkeiten, die Verant-
wortung für soziale Probleme so zu übernehmen, wie sie es nach den 
Grundsätzen einer partizipativen Gesellschaft tun sollten. In diesem Zu-
sammenhang gibt es auch nur wenige Forschungsergebnisse zur Wirkung 
der Initiative, etwa auf eine geringere Angst vor Unsicherheit oder die Bin-
dung der Bürger*innen an ihre Nachbarschaft als Wohnort. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bedeutung des Aufbaus loka-
ler Fähigkeiten als Quelle für Sicherheit sowohl zynisch interpretiert werden 
kann, als Folge des demokratischen Drucks und der neoliberalen Sparmaß-
nahmen, oder in einem positiveren Licht, als Mittel, um herauszufinden, wie 
die Bürger*innen in ihrem eigenen Lebensumfeld Verantwortung für ihre 
Sicherheit übernehmen können. Obwohl zu diesem Zeitpunkt keine syste-
matische Auswertung des „Buurt Bestuurt”-Prozess stattgefunden hat, 
herrschte unter den Mitgliedern weitgehend Einigkeit darüber, dass das 
Projekt zu einer guten Governance von Sicherheit beitragen kann. Bei der 
Governance von Sicherheit geht es schließlich nicht nur darum, „das zu re-
parieren, was kaputt ist“. Es geht auch darum, Gemeinschaften zu pflegen, 
in denen die Bürger*innen Verantwortung für ihre eigene Nachbarschaft 
übernehmen. Bisher haben Wissenschaftler*innen und politische Entschei-
dungsträger*innen diese optimistischere Perspektive weitgehend ignoriert. 

  



 

23 

Literatur 
Bauman, Zygmunt (2000): Liquid Moder-

nity, Cambridge, UK: Polity Press. 
Beccaria, Cesare (1963): On Crimes and 

Punishments, New York: Prentice-Hall 
(erstmals veröffentlicht: 1764).  

Beck, Ulrich (1992): Risk Society: Towards 
a New Modernity, London: Sage. 

Bigo, Didier (2016): Rethinking Security at 
the Crossroads of International Rela-
tions and Criminology, in: British Jour-
nal of Criminology, 56(6), S. 1068–
1086. 

Bittner, Egon (1970): The Functions of Po-
lice in Modern Society: A Review of 
Background Factors, Current Practices, 
and Possible Role Models, Chevy 
Chase, MD: National Institute of mental 
Health.  

Bottoms, Anthony (1995): The Philosophy 
and Politics of Punishment and Sen-
tencing, in: Christopher M. V. Clarkson 
& Rodney Morgan (Hg.), The Politics of 
Sentencing Reform, Oxford: Clarendon 
Press, S. 17–49. 

Carney, Phil und Deanna Dadusc (2014): 
Power and Servility. An Experiment in 
the Ethics of Security and Counter-
Security, in: Marc Schuilenburg et al. 
(Hg.), Positive Criminology. Reflections 
on Care, Belonging and Security, The 
Hague: Eleven International Publishers, 
S. 56–71. 

Castells, Manuel (1996): The Information 
Age: Economy, Society, and Culture. 
Volume 1, The Rise of the Network So-
ciety, Oxford: Blackwell. 

Chavis, David M., James Hogge, David 
McMillan und Abraham Wandersman 
(1986): Sense of Community through 
Brunswick’s Lens: A First Look, in: Jour-
nal of Community Psychology, 14(1), S. 
24–40.  

Crawford, Adam (1999): Questioning Ap-
peals to Community within Crime Pre-
vention and Control, in: European Jour-
nal on Criminal Policy and Research, 
7(4), S. 509–530. 

Crawford, Adam (2014): Thinking about 
Sustainable Security: Metaphors, Para-
doxes and Ironies, in: Marc Schuilen-
burg et al. (Hg.), Positive Criminology. 
Reflections on Care, Belonging and Se-
curity, The Hague: Eleven International 
Publishers, S. 33–56. 

Crawford, Adam and Steven Hutchinson 
(2016): Mapping the Contours of ‘Eve-
ryday Security’: Time, Space and Emo-
tion, in: The British Journal of Criminol-
ogy, 56(6),   
S. 1184–1202. 

Dawkins, Richard (1976): The Selfish 
Gene, Oxford: Oxford University Press. 

De Waal, Frans (2006): Primates and Phi-
losophers. How Morality Evolved, 
Princeton: Princeton University Press. 

De Waal, Frans (2009): The Age of Empa-
thy. Nature’s Lessons for a Kinder Soci-
ety, New York: Harmony Books. 

Dodsworth, Francis (2019): The Security 
Society: History, Patriarchy, Protection, 
London: Palgrave Macmillan. 

Ewald, François (2002): The Return of 
Descartes’ Malicious Demon: An Out-
line of a Philosophy of Precaution, in: 
Tom Baker and Jonathan Simon (Hg.), 
Embracing Risk: The Changing Culture 
of Insurance and Responsibility, Chica-
go: University of Chicago Press, S. 273–
301.  

Freud, Sigmund (1994): Civilization and Its 
Discontents, Mineola, NY: Dover publi-
cations (erstmals veröffentlicht: 1930). 

Furedi, Frank (1997): Culture of Fear: Risk-
Taking and the Morality of Low Expecta-
tion, London: Cassell.  

Garland, David (2001): The Culture of 
Control: Crime and Social Order in Con-
temporary Society, Chicago: University 
of Chicago Press. 

Garland, David (2013): Penality and the 
penal state, in: Criminology, 51(3), S. 
475–517. 

De Goede, Marieke, Stephanie Simon und 
Marijn Hoijtink (2014): Performing Pre-
Emption, in: Security Dialogue, 45(5), S. 
411–422. 

Goldschmidt, Walter (2006): The Bridge to 
Humanity: How Affect Hunger Trumps 
the Selfish Gene, Oxford: Oxford Uni-
versity Press.  

Goldsmith, Andrew (2005): Police reform 
and the problem of trust, in: Theoretical 
Criminology, 9(4), S. 443–470.  

Hallsworth, Simon und John Lea (2011): 
Reconstructing Leviathan: Emerging 
Contours of the Security State, in: Theo-
retical Criminology, 15(2), S. 141–157.  

Hamilton, John T. (2013): Security, Poli-
tics, Humanity, and the Philology of 
Care, Princeton, NJ: Princeton Universi-
ty Press. 

Hobbes, Thomas (1998): Leviathan, Ox-
ford: Oxford University Press (erstmals 
ver-öffentlicht: 1651). 

Hume, David (2011): The essential philo-
sophical works, Hertfordshire: Words-
worth Editions.  

Johnston, Les und Clifford Shearing 
(2003): Governing Security: Explora-
tions in Policing and Justice, London: 
Routledge. 

Kropotkin, Peter (1972): Mutual Aid: A 
Factor of Evolution, New York: New York 
University Press (erstmals veröffentlicht: 
1902). 

Loader, Ian and Neal Walker (2007): Civi-
lizing Security, Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Matthews, Roger (2005): The Myth of Pu-
nitiveness, in:Theoretical Criminology, 
9(2), S. 175–201. 



 

24 

Neocleus, Mark (2019): Securitati perpet-
uae. Death, fear and the history of inse-
curity, in: Radical Philosophy, 2.06, S. 
19–33. 

Newman, Edward (2016): Human Security: 
Reconciling Critical Aspirations With 
Political ‘Realities’, in: British Journal of 
Criminology, 56(6), S. 1165-1183. 

Newman, Janet (2001): Modernising Gov-
ernance: New Labour, Policy, and Soci-
ety, London: Sage. 

Pinker, Steven (2011): The Better Angels 
of Our Nature: A History of Violence and 
Humanity, London: Penguin Books. 

Ricard, Matthieu (2015): Altruism. The 
Power of Compassion to Change Your-
self and the World, London: Atlantic 
Books. 

Rousseau, Jean-Jacques (1997): The So-
cial Contract and Other Later Political 
Writings, Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press. 

Schinkel, Willem (2007): Denken in een tijd 
van sociale hypochondrie, Kampen: 
Klement. 

Schopenhauer, Arthur (2016): The World 
as Will and Idea. Vol. III, Kshetra Books 
(erstmals veröffentlicht: 1818). 

Schuilenburg, Marc und Ronald van 
Steden (2014): Positive Security. A The-
oretical Framework, in: Marc Schuilen-
burg et al. (Hg.), Positive Criminology. 
Reflections on Care, Belonging and Se-
curity, The Hague: Eleven International 
Publishing, S. 19–32. 

Schuilenburg, Marc, Ronald van Steden 
und Brenda Oude Breuil (2014): A Cri-
tique of Security. Towards a Positive 
Turn in Criminology, in: Marc Schuilen-
burg et al. (Hg.), Positive Criminology. 
Reflections on Care, Belonging and Se-
curity, The Hague: Eleven International 
Publishing, S. 9–16. 

Schuilenburg, Marc (2015a): Behave or Be 
Banned? Banning Orders and Selective 
Exclusion from Public Space, in: Crime, 
Law and Social Change, (64) 4–5, S. 
277–289. 

Schuilenburg, Marc (2015b): The Securiti-
zation of Society. Crime, Risk, and So-
cial Order, New York: New York Univer-
sity Press. 

Schuilenburg, Marc und Ronald van 
Steden (2016): Positieve veiligheid. Een 
inleiding, in: Tijdschrift over Cultuur & 
Criminaliteit, 6(3), S. 3–18. 

Schuilenburg, Marc (2016a): 
Overheidsparticipatie in 
burgerprojecten. Over Buurt Bestuurt, 
Hillesluis en Schrödingers kat, in: 
Justitiële verkenningen, (42)5, S. 11–26. 

Schuilenburg, Marc (2016b): Positieve 
veiligheid en positieve vrijheid. 
Meningen van wijkbewoners in 
Rotterdam-Zuid over Buurt Bestuurt, in: 
Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit, 
6(3), S. 53–70. 

Schuilenburg, Marc (2021): Hysteria. 
Crime, Media, and Politics, Lon-
don/New York: Routledge. 

Shearing, Clifford (2006): Reflections on 
the Refusal to Acknowledge Private 
Governments., in: Jennifer Wood and 
Benoît Dupont (Hg.), Democracy, Socie-
ty, and the Governance of Security, 
Cambridge: Cambridge University 
Press, S. 11–32. 

Simon, Jonathan (2007): Governing 
through Crime: How the War on Crime 
Transformed American Democracy and 
Created a Culture of Fear, Oxford: Ox-
ford University Press. 

Skogan, Wesley (2006): Police and Com-
munity in Chicago: A Tale of Three Cit-
ies, Oxford/New York: Oxford University 
Press. 

Tonry, Michael (2007): Determinants of 
Penal Policies, in: Crime and Justice, 
36(1),  
S. 1–48. 

Tyler, Tom R. (2001): Public trust and con-
fidence in legal authorities: What do 
majority and minority group members 
want from the law and legal institu-
tions?, in: Behavioural Sciences and the 
Law, 19, S. 215–235. 

UNDP United Nations Development Pro-
gramme (1994): Human Development 
Report. New Dimensions of Human Se-
curity, Oxford: Oxford University Press. 

Wacquant, Loïc (2009): Punishing the 
Poor: The Neoliberal Government of 
Social Insecurity, Durham, NC: Duke 
University Press. 

Young, Jock (1999): The Exclusive Society: 
Social Exclusion, Crime, and Difference 
in Late Modernity, London: Sage. 

Zedner, Lucia (2009): On Security, Lon-
don: Routledge. 

 
 
 



 

25 

Niklas Creemers, Gabriel Bartl, Holger Floeting 

Vielfalt, Sicherheit und 
Nachbarschaftlichkeit  
Kommunale Zusammenarbeit im Rahmen von diversitätsorientier-
ten Sicherheitsstrategien  

1. Sozialer Wandel, gesellschaftliche Vielfalt 
und Sicherheit in der modernen Stadt 

Städte sind Orte des Wandels. Nicht erst seit der Moderne dienen sie als 
Laboratorien der Gesellschaft in Wirtschaft und Produktion, in Kommunika-
tion und Mobilität, in Lebensführung und Zusammenleben. Hier treffen ver-
schiedene Kulturen, soziale Lagen, Erfahrungswelten, Wissensbestände, In-
teressen, Ideen und Lebensstile in einer Vielfalt und Dichte aufeinander, die 
Experimente und Innovationen in verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen ermöglichen. Damit sind Städte Produktivkräfte und Schauplätze des 
gesellschaftlichen Wandels. Der Dynamik und Diversität des Städtischen 
sind auch seine Bewohner*innen ausgesetzt. Sie begegnen in ihrem tägli-
chen Leben den verschiedenen Alltagskulturen und Praxisroutinen, Normen 
und Werthaltungen, die sich im Städtischen zusammenfinden. Wenn eine 
solche Vielfalt auch oftmals als Bereicherung des Alltags wahrgenommen 
und genutzt wird, so wird urbanes Leben stellenweise doch auch als Zumu-
tung erfahren. In der Konfrontation mit als fremd oder anders verstandenen 
Lebensstilen und Verhaltensweisen, die sich im öffentlichen Raum zeigen, 
kommt es immer wieder zu Konflikten, Irritationen und Verunsicherungen 
zwischen Einzelnen sowie zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Eine 
besondere Bedeutung kommt hier den Stadtquartieren zu. Sie sind Kon-
takt- und Begegnungsräume, in denen solche Auseinandersetzungen als 
Nutzungs- und Raumkonflikte ausgetragen werden, die sich auch in Aneig-
nungs-, Verdrängungs- und Rückzugsdynamiken äußern. Damit sind die öf-
fentlichen Räume in den Quartieren der Städte auch die Orte, an denen 
Fragen von Identität, Akzeptanz und Zugehörigkeit sowie Zusammenleben 
und Gemeinwohl verhandelt werden. Das trifft vor allem auf solche Quartie-
re zu, die sich im Wandel befinden. Das sind Quartiere mit einer hohen Be-
wohnerfluktuation, Quartiere, in denen Neu- oder Umbauprojekte Verände-
rungen in der Bevölkerungsstruktur bedingen, Quartiere, die von Aufwer-
tung und Verdrängung oder von Abwertung und Schrumpfung betroffen 
sind, aber auch Quartiere, in denen die Wohnbevölkerung in besonderem 
Maß auf die Nutzung öffentlicher Räume angewiesen ist, weil ihnen private 
Flächen nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Denn hier tref-
fen verschiedene soziale Gruppen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnis-
sen, Werthaltungen und Alltagskulturen im Kontext von urbaner Prekarität, 
Flüchtigkeit und Unsicherheit, verstanden als abnehmende Erwartungssi-
cherheit, aufeinander und müssen das Quartiersleben praktisch aushandeln. 

Kommunale Verwaltungen beteiligen sich auf vielfältige Weise an solchen 
Aushandlungsprozessen. Sie sind wichtige Akteure in der Stadtgesellschaft 
und in den Stadtquartieren. Hier sind sie in zahlreichen Handlungsfeldern 
aktiv: Stadtplanung und -entwicklung, Erhaltung und Pflege öffentlicher 
Räume, Sicherheit und Ordnung, Sozial- und Gemeinwesenarbeit, Bildung 
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und Integration. Kommunen tragen damit zum Quartiersleben und zum 
Umgang mit den Chancen und Herausforderungen bei, die sich in vielfälti-
gen Quartieren stellen. Das betrifft auch Fragen der tatsächlichen und sub-
jektiv wahrgenommenen Ordnung und Sicherheit vor Ort und deren mögli-
cher Beeinträchtigung durch Prozesse der sozialen Exklusion sowie durch 
Konflikte und Irritationen, wie sie häufig beim Zusammenleben in diversen 
Quartieren auftreten. 

Dieser Beitrag skizziert daher die Zusammenhänge zwischen Vielfalt und 
Sicherheit in der Stadt, bevor er die zentralen Handlungsfelder darstellt, in 
denen Kommunen mit diesen Zusammenhängen umgehen. Schließlich 
werden anhand ausgewählter Praxisbeispiele erfolgversprechende Vorge-
hensweisen bei der Entwicklung und Umsetzung kommunaler diversitäts-
orientierter Sicherheitsstrategien diskutiert.1 

1.1 Gesellschaftliche Vielfalt und urbane Sicherheit 

Der Begriff der Sicherheit lässt sich kaum klar definieren. Als soziale Kon-
struktion hat er zahlreiche Bedeutungsdimensionen, die grob als Abwesen-
heit von Bedrohungen sowie Gefahren und dementsprechend Unsicherheit 
als Bedrohungssituation bzw. Gefährdungslage skizziert werden können. 
Dabei reicht das Konzept der Sicherheit von der Betriebssicherheit techni-
scher Anlagen über Verkehrssicherheit, soziale Sicherheit, körperliche Un-
versehrtheit, Unversehrtheit des privaten Eigentums bis hin zur Erwartungs-
sicherheit als Stabilität der eigenen Lebenslage sowie der gesellschaftlichen 
und natürlichen Umwelt, in der sich Menschen in ihrem Alltag und in ihrem 
Lebensverlauf bewegen. Diese verschiedenen Dimensionen werden im Eng-
lischen durch die Begriffe Safety, Security und Certainty abgebildet. Im 
Deutschen müssen wir uns hingegen mit dem Begriff der Sicherheit zufrie-
dengeben, um diese Bedeutungsvielfalt auszudrücken. Daher ist es not-
wendig, den Begriff hier einzugrenzen. 

Unter urbaner Sicherheit, die den thematischen Kern dieses Beitrags dar-
stellt, ist im Folgenden einerseits objektive Sicherheit gemeint, die dann be-
steht, wenn Einzelne, Gruppen oder urbane Räume nicht von Kriminalität 
bedroht oder betroffen sind, sowie subjektive Sicherheit. Letztere bezeich-
net das Sicherheitsempfinden Einzelner. In modernen Gesellschaften wer-
den (Un-)Sicherheiten vermehrt auch im Begriff des Risikos gefasst. „Risi-
ko“ setzt Bedrohungen und Gefährdungen in Bezug zum gesellschaftlichen 
Umgang mit ihnen. Anders als Gefahren werden Risiken nicht als unab-
dingbare Bedrohung von außen, sondern vielmehr als gesellschaftlich pro-
duzierte bzw. gesellschaftlich adressier- und handhabbare Herausforde-
rungen konzipiert. Damit stellt sich auch die Frage, wie der gesellschaftliche 
Umgang mit Risiken organisiert werden kann, um sie zu minimieren und 
einzuhegen. Im diesem Zusammenhang werden Risiken quantifiziert und 
objektiviert, um sie berechenbar zu machen und sie als Gegenstand gesell-
schaftlichen Handelns zu konstituieren (Bonß 1995). So ließe sich städti-

 
1 Die Darstellungen beruhen auf Ergebnissen des BMBF-geförderten Forschungsprojekts 
„Sicherheit und Vielfalt im Quartier – DIVERCITY“. Im Rahmen des Projekts ging das 
Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) der Frage nach, wie kommunale Fachverwaltungen 
zur Verbesserung der lokalen Lage, von Ordnung und Sicherheit, der Nachbarschaftlich-
keit und des sozialen Zusammenhalts in vielfältigen Nachbarschaften durch die Entwick-
lung und Umsetzung diversitätsorientierter Sicherheitsstrategien beitragen können. Dazu 
wurden unter anderem Interviews und Fokusgruppen mit Expert*innen aus deutschen 
Kommunen durchgeführt und analysiert sowie Praxisbeispiele diversitätsorientierter Si-
cherheitsstrategien recherchiert und ausgewertet. Ergebnisse dieser Arbeit werden in die-
sem Beitrag wiedergegeben. 
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sche Sicherheit beispielsweise durch Fallzahlen bei der Polizei oder durch 
das Beschwerdeaufkommen bei den kommunalen Ordnungsämtern dar-
stellen. Aber diese stellen eben nur einen Aspekt urbaner Sicherheit dar – 
nicht nur weil es neben dem gemessenen Hellfeld von Straftaten auch ein 
Dunkelfeld gegebener krimineller Handlungen gibt, sondern auch weil Si-
cherheit mehr ist als nur eine objektiv gegebene Realität und sich nicht al-
lein auf Kriminalität und abweichendes Verhalten bezieht. 

Sicherheit ist auch ein Empfinden. Als solches besteht sie relativ unabhän-
gig von objektiven Zahlen, Risiken oder Bedrohungslagen. Denn das eigene 
Sicherheitsempfinden, wie es an bestimmten Orten einer Stadt erlebt wird, 
wird bedingt durch zahlreiche Faktoren und deren Wechselwirkungen. Hier-
zu gehören Alter, Geschlecht, Viktimisierungserfahrungen, die persönliche 
Vulnerabilität und Resilienz, die Erscheinung und das Image bestimmter Or-
te zu bestimmten Tages- und Wochenzeiten, die Beobachtung und Erfah-
rung von Alltagsirritationen, Konflikten und Auseinandersetzungen, Incivili-
ties und Disorder oder als deviant bzw. „fremd“ eingeschätztes Verhalten, 
die eigene soziale Lage und deren Stabilität bzw. Prekarität, die mediale Be-
richterstattung über Kriminalität, das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit 
staatlicher Organe, die Qualität der eigenen sozialen Beziehungen oder die 
Erfahrung von Vertrauen, Nachbarschaftlichkeit und gesellschaftlichem Zu-
sammenhalt im Quartier und in der eigenen Lebenswelt. Im Zusammenspiel 
dieser psychologischen, biografischen, sozialen sowie sozial- und stadt-
räumlichen Aspekte entwickeln sich Dynamiken, die dazu führen, dass 
Menschen an bestimmten Orten möglicherweise eine Bedrohungslage oder 
ein Risiko für sich wahrnehmen und annehmen (kognitive Dimension), sich 
in der Folge unsicher fühlen (affektive Dimension) und schließlich ihr Verhal-
ten dahingehend anpassen, dass sie auf diese angenommene und empfun-
dene Bedrohung reagieren (konative Dimension) (Hohage 2004 , Hirtenleh-
ner 2009, Hummelsheim-Doss 2017, Ziegleder et al. 2011). Es ist diese ko-
native Dimension des Sicherheitsempfindens, die dem Konzept der subjek-
tiven Sicherheit eine besondere Bedeutung verleiht. 

Subjektive Sicherheit ist ein zentraler Faktor, wenn wir Sicherheit als einen 
Aspekt von Lebensqualität verstehen. Denn auch wenn sich Menschen ohne 
konkrete Bedrohung oder besonderes Risiko, Opfer einer Straftat oder un-
erwünschten Verhaltens und Auseinandersetzungen zu werden, an be-
stimmten Orten unsicher fühlen, kann das die Lebensqualität und Selbstbe-
stimmung der Betroffenen einschränken, wenn z. B. bestimmte Orte oder 
Tätigkeiten gemieden werden, um vermeintliche Risiken oder Gefahren zu 
umgehen. Subjektive Sicherheit ist somit ein wichtiger Aspekt urbaner Le-
bensqualität, insofern sie Voraussetzung dafür ist, dass die Bewohner*innen 
der Städte am öffentlichen Leben teilhaben können (Bartl et al. 2019). Der 
Begriff der Sicherheit verstanden als Sicherheitsempfinden, lässt eine wei-
tere inhaltliche Öffnung zu. Er versteht Sicherheit eben nicht nur als einen ex 
negativo zu definierenden Begriff der Abwesenheit von Sorgen, Bedrohun-
gen, Gefahren und Risiken. Vielmehr betont er die positive Bedeutungsdi-
mension von Sicherheit als einem Gefühl von Zugehörigkeit, Vertrauen und 
Vertrautheit. Tatsächlich sind diese Aspekte nicht nur konstitutive Elemente 
von Sicherheit, sondern ihre Voraussetzungen. Da wo Menschen sich ver-
traut und zugehörig fühlen, wo sie Vertrauen und Erwartbarkeit empfinden 
und erfahren, da erhöht sich auch die empfundene Sicherheit. Um die Si-
cherheit in der Stadt zu erhöhen, reicht es also nicht, nur Kriminalität und 
reale oder vermeintliche Bedrohungen zu bekämpfen. Es gilt ebenso, Teil-
habe und soziale Sicherheit zu ermöglichen und Lebenswelten und Quartie-
re zu schaffen, in denen Menschen Zugehörigkeit, Vertrauen, Nachbarschaft-
lichkeit und Zusammenhalt erfahren. Welche Rolle nehmen nun Fragen von 
gesellschaftlicher Vielfalt in dieser Konstruktion urbaner Sicherheit ein? 
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Diversität ist ein Kennzeichen der modernen Stadt. Damit geht auch eine 
konstitutive Unsicherheit und Ambiguität urbanen Lebens einher. In den 
letzten Jahrzehnten hat die gesellschaftliche Vielfalt, die wir in den Städten 
finden können, weiter zugenommen und sich merklich ausdifferenziert. Ver-
tovec (2007) spricht in diesem Zusammenhang von Super-Diversity. Diese 
Super-Diversität, die sich auch in Konzepten wie der Interkulturalität (Ter-
kessidis 2010) oder der postmigrantischen Gesellschaft (Foroutan 2017) 
ausdrückt, beschreibt eine gesellschaftliche Vielfalt, die sich entlang zahl-
reicher Dimensionen entfaltet, die miteinander in dynamischen Wechselbe-
ziehungen stehen. Dazu gehören Nationalität, Ethnie, Zuwanderungsge-
schichte, Aufenthaltsstatus, Alter, geschlechtliche Identität, Klasse, Bil-
dungsstand, Lebensstil, körperliche Fähigkeiten und weitere Faktoren, die 
in ihrem Zusammenwirken individuelle und soziale Identitäten und Gruppen 
konstituieren. Das intersektionelle Zusammenspiel dieser Faktoren ist eng 
verknüpft mit Möglichkeiten der Teilhabe und Zugehörigkeit, insofern es 
über gesellschaftliche Konflikte und Aushandlungsprozesse in soziale, poli-
tische, kulturelle und ökonomische Dynamiken der Inklusion und Exklusion 
eingebunden ist. 

Solche Prozesse sind auch mit Fragen der urbanen Sicherheit verbunden. 
So stellen Marginalisierung und mangelnde gesellschaftliche Teilhabe Risi-
kofaktoren für die Entwicklung devianten und delinquenten Verhaltens dar 
(Bucerius 2016). Gleichzeitig kann sich eine zunehmende gesellschaftliche 
Vielfalt auch auf das Sicherheitsempfinden in Städten und Stadtquartieren 
auswirken. So beinhaltet eine steigende Diversität in Städten auch eine Zu-
nahme an Begegnungen mit Personen und Gruppen, die einander „fremd“ 
sind, in ihrer Erscheinung, in ihren Alltagspraktiken und -normen. Das gilt 
besonders für bestimmte öffentliche Orte und Viertel. Letztere sind häufig 
solche Nachbarschaften, in denen sich akkumulierte Problemlagen finden, 
sodass Personen und soziale Gruppen aufeinandertreffen, die möglicher-
weise multiplen Exklusions- und Marginalisierungsdynamiken unterliegen, 
oder Nachbarschaften, in denen dynamische Wandlungsprozesse stattfin-
den, beispielsweise durch einen starken Zuzug neuer Bevölkerungsgruppen 
oder Aufwertung und Gentrifizierung. Vor diesem Hintergrund nimmt die 
ethnische Heterogenitätsthese einen Zusammenhang zwischen der ethni-
schen Heterogenität eines Quartiers und der Kriminalitätsfurcht vor Ort an. 
So nähme die Kriminalitätsfurcht in heterogenen Vierteln bzw. in Vierteln, in 
denen eine hohe ethnische Heterogenität wahrgenommen oder vermutet 
wird, zu (Snell 2001, Häfele 2013, Oberwittler et al. 2017, Pickett et al. 2012, 
Wang 2012). Dabei heben Hirtenlehner und Groß (2018) hervor, dass die 
Wirkungszusammenhänge zwischen ethnischer Heterogenität und subjek-
tiver Vielfalt weiter erforscht werden müssen. Hier stellen sie fest, dass As-
pekte wie Viktimisierung, Unordnungsperzeption, Anomieempfinden und 
Fremdenfeindlichkeit als vermittelnde Größen wirken. So geben Personen 
mit ablehnender Haltung gegenüber Einwanderung und Eingewanderten 
regelmäßig höhere Kriminalitätsfurchtwerte an als Personen, die diese Hal-
tung nicht teilen. Gesellschaftliche Vielfalt wird dabei zum Symbol und zur 
Projektionsfläche für Ängste, die ihre Ursachen in einer zunehmenden ge-
sellschaftlichen Komplexität und Prekarität haben, die bewährtes Orientie-
rungswissen in Frage stellen und die eigene soziale Position möglicherweise 
gefährden. Begegnungen mit dem „Fremden“ werden als bedrohlich wahr-
genommen, wenn sie als Ausdruck einer wachsenden und ebenso bedrohli-
chen gesellschaftlichen Uneindeutigkeit gelesen werden (Hirtenleh-
ner/Groß 2018). Eine solche Uneindeutigkeit und mit ihr in Verbindung ste-
hende Konflikte und Verunsicherungen zeigen sich auch immer wieder und 
ganz konkret im Zusammenleben in vielfältigen Quartieren. 
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Mit einer sich zunehmend ausdifferenzierenden gesellschaftlichen Vielfalt, 
wie wir sie gerade erleben, geht auch eine zunehmende Ausdifferenzierung 
von Lebensstilen sowie Alltagsnormen, -kulturen und -praktiken einher. 
Diese Unterschiedlichkeiten artikulieren sich in den öffentlichen Räumen 
und Quartieren unserer Städte. Hier treffen die verschiedenen sozialen 
Gruppen der Bewohner- und Nutzerschaft aufeinander, sodass Diversität 
erfahrbar wird. Das beinhaltet auch Irritationen, Konflikte und Auseinander-
setzungen. So kommt es immer wieder zu Raum- und Nutzungskonflikten 
zwischen verschiedenen Gruppen, die zu Aneignungs-, Verdrängungs- und 
Rückzugsdynamiken führen, und es werden Auseinandersetzungen darüber 
geführt, welche Gruppen und welche Verhaltensweisen ihren Platz im öf-
fentlichen Raum in welcher Weise in Anspruch nehmen können. In solchen 
Kontexten werden insbesondere solche Gruppen als problematisch oder 
gefährlich thematisiert, die in besonderem Maße auf den öffentlichen Raum 
als Aufenthaltsraum angewiesen sind, so beispielsweise Obdachlose, Woh-
nungsflüchtende, Drogenkranke oder Jugendliche, deren Verhalten als un-
vorhersehbar, bedrohlich oder irritierend wahrgenommen wird, insbeson-
dere, wenn Einzelne diesen Gruppen begegnen. Aber auch konfligierende 
Bedürfnisse von Nachtökonomie oder Tourist*innen auf der einen und An-
wohner*innen auf der anderen Seite können zu Konflikten und Verunsiche-
rungen führen, so durch Lärm, Müll oder aggressives Verhalten. Insgesamt 
zeigt sich, dass eine sich diversifizierende Landschaft urbaner Alltagsprakti-
ken und -kulturen zu einer Fragmentierung des normativen Fundaments 
und der Orientierungsnormen städtischer Gesellschaften führen kann. Das 
gilt auch für die Wahrnehmung und Einschätzung von Sicherheit. Denn wel-
che Verhaltensweisen oder Erscheinungen als vertraut oder als bedrohlich 
wahrgenommen werden, wird in vielfältigen Gesellschaften zunehmend un-
eindeutig. Vor diesem Hintergrund gilt es, dass die Regeln des Zusammen-
lebens immer wieder neu verhandelt werden müssen (Georgi 2015). Dabei 
besteht eine Herausforderung darin, dass insbesondere diverse Quartiere 
häufig dynamische Problemkonstellationen aufweisen, unter anderem weil 
hier oft eine hohe Bevölkerungsfluktuation zu finden ist. So müssen sich 
wandelnde Problemstellungen in sich ebenso wandelnden Akteurskonstel-
lationen verhandelt werden, um letztendlich flüchtige Lösungen zu finden 
(Bartl et al. 2019). Dabei ist festzuhalten, dass Konflikte keinesfalls als in sich 
problematische Anomalien zu verstehen sind. Konflikte sind vielmehr essen-
tieller Bestandteil des städtischen Lebens. Es kommt darauf an, Wege zu 
finden, Konflikte fruchtbar zu machen, um das Zusammenleben in vielfälti-
gen Stadtgesellschaften für alle ihre Mitglieder möglichst friedlich und offen 
zu gestalten.  

Die Verbindung von Sicherheit und Vielfalt stellt einen sensiblen Zusammen-
hang dar. Denn sie birgt einerseits die Gefahr der Versicherheitlichung und 
andererseits die Gefahr der Ethnisierung. Unter Versicherheitlichung ist ein 
Prozess zu verstehen, in dem soziale Dynamiken als Sicherheitsprobleme 
thematisiert werden, die nicht zwingend als solche Probleme gelesen werden 
müssen. So stellen Ordnungswidrigkeiten oder Konflikte zwischen sozialen 
Gruppen in einem Quartier nicht unbedingt eine Frage von Sicherheit dar. 
Wie oben gezeigt, öffnet der Begriff der subjektiven Sicherheit diese Phäno-
mene aber für Sicherheitsdiskurse und damit auch für Sicherheitsmaßnah-
men und -akteur*innen. Prozesse der Ethnisierung hingegen beschreiben 
Problemverständnisse, in denen bestimmte Verhaltensweisen oder All-
tagspraktiken bestimmten ethnischen Gruppen zugeschrieben werden, wobei 
deren Ethnizität als quasi-ursächlich für ihr Handeln angenommen wird. Kon-
flikte um solche Verhaltensweisen oder Alltagspraktiken werden dann als 
Konflikte zwischen ethnischen Gruppen beschrieben, wobei eine Seite leicht 
als „fremd“, „nicht zugehörig“ und damit in ihrem Verhalten und ihren Anfor-
derungen und Bedürfnissen als weniger legitim markiert werden kann und 
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somit als ursächlich für Sicherheitsbeeinträchtigungen angenommen wird. In 
der Folge kann es zu Maßnahmen kommen, die sich implizit oder explizit ge-
gen diese Gruppen richten, sodass diese stigmatisiert und marginalisiert wird. 
Solche Dynamiken lassen sich an der Schnittstelle von Sicherheit und Vielfalt 
in Städten regelmäßig beobachten, auch wenn das Bewusstsein für solche 
Prozesse in den Kommunen zu steigen scheint. 

Auch wir haben einen offenen Sicherheitsbegriff entworfen, der zahlreiche 
urbane Phänomene mit dem Sicherheitsbegriff in Verbindung bringt. Je-
doch geht es uns weniger um eine Versicherheitlichung sozialer Prozesse, 
als vielmehr um eine Entsicherheitlichung von als Sicherheitsproblemen 
verstandenen Dynamiken. Denn wir wollen urbane Sicherheit in ihrer sozia-
len Vielschichtigkeit und Komplexität darstellen, um zu zeigen, wie vielfältig 
ihre Ursachen und Wirkungszusammenhänge und damit die Handlungs-
möglichkeiten vor Ort sind, um sich mit Fragen von Sicherheit auseinander-
zusetzen, ohne verkürzte und einseitige Strategien und Maßnahmen zu 
entwickeln, die möglicherweise Stigmatisierung, Exklusion und Marginali-
sierung für Betroffene bedeuten und die darüber hinaus langfristig nicht 
zielführend sind. Stattdessen gilt es, urbane Kompetenzen und sozialen Zu-
sammenhalt zu fördern, auch weil unsere Städte zunehmend vielfältiger 
werden. Dazu schlagen wir diversitätsorientierte Sicherheitsstrategien vor, 
die nicht generalisierte Zuschreibungen bestimmter Verhaltensweisen, All-
tagspraktiken und Alltagskulturen zu bestimmten ethnischen, kulturellen 
oder sozialen Gruppen als entscheidend definieren, sondern auf offenen 
und inklusiven Problemdefinitionen beruhen, die konkrete Handlungen, 
Konflikte und Haltungen vor Ort in den Blick nehmen, analysieren und ad-
ressieren, um Herausforderungen zu begegnen, die sie möglicherweise für 
die lokale Sicherheit in den öffentlichen Räumen vielfältiger Quartiere dar-
stellen. Ziel ist es so, die verschiedenen Nutzungsansprüche, Raumanforde-
rungen und Werthaltungen sowie Sicherheitswahrnehmungen und -bedürf-
nisse, die vor Ort aufeinandertreffen, zu ermitteln und anzuerkennen, ohne 
sie a priori in ihrer Legitimität zu hierarchisieren, solange geltendes Recht 
und die grundlegenden Werte des Zusammenlebens in offenen und demo-
kratischen Gesellschaften eingehalten werden. Solche offenen Analysen 
sind Grundlage für die Entwicklung inklusiver Lösungsstrategien, die die be-
troffenen Personen und Gruppen, Institutionen und Einrichtungen vor Ort 
mit einbeziehen. Dementsprechend sind vermittelnde und moderierende 
Vorgehensweisen, die Austausch und Begegnung zwischen den Betroffe-
nen ermöglichen, hier wichtige Instrumente, die im Rahmen der Konfliktlö-
sung auch das Verständnis und Vertrauen zwischen verschiedenen Grup-
pen verbessern und damit die soziale Kohäsion im Quartier und in der 
Stadtgesellschaft stärken können. Um mit Irritationen, Spannungen, Kon-
flikten, Ordnungs- und Sicherheitsstörungen kurzfristig umzugehen und sie 
langfristig zu lösen, sind darüber hinaus oft Vorgehensweisen notwendig, 
die verschiedene Handlungsansätze verbinden. Deshalb ist im konkreten 
Fall zu prüfen, welche Maßnahmen sinnvoll erscheinen und welche Ak-
teur*innen vor Ort, aber auch welche Ämter und Fachbereiche der Kommu-
nalverwaltung beteiligt werden müssen. Denn letztendlich finden sich in den 
Quartieren der Städte spezifische und dynamische Konstellationen, die vor 
Ort verstanden und gestaltet werden müssen, mit allen Betroffenen in Ver-
waltung, Stadtgesellschaft und Bevölkerung. 

In diesem Konzept der diversitätsorientierten Sicherheitsstrategien zeigt 
sich, dass die Schnittstelle zwischen einem offenen Begriff von Sicherheit, 
wie er hier vorgestellt wurde, und einem umfassenden Verständnis von 
Diversität zahlreiche Handlungsfelder kommunaler, stadtgesellschaftlicher 
und zivilgesellschaftlicher Akteur*innen berührt und damit weit über die 
Aufgaben der klassischen, expliziten Sicherheitsakteure Ordnungsamt und 
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Polizei hinausreicht. So lassen sich sechs Handlungsfelder unterscheiden, 
in denen kommunale Akteur*innen Strategien und Maßnahmen erarbeiten 
und ausführen, um Herausforderungen im Bereich urbaner Sicherheit zu 
begegnen oder vorzubeugen, die typisch sind für Stadtquartiere, die sich 
durch eine besondere gesellschaftliche Vielfalt auszeichnen: 

Information und Wissen 

Hierunter fallen einerseits solche Maßnahmen von kommunalen Ämtern 
und Fachbereichen, die dazu geeignet sind, Informationen und Kenntnisse 
über aktuelle Herausforderungen für die und Entwicklungen der Sicher-
heitslage in der Stadt und ihren Quartieren zu erlangen. Andererseits lassen 
sich hierunter Maßnahmen fassen, die Kommunen nutzen, um diesbezüg-
lich Wissen und Informationen in die Stadtgesellschaft, Quartiere und Be-
völkerung zu kommunizieren, um zu informieren und aufzuklären sowie Dia-
loge und Debatten anzustoßen. 

Sicherheit und Ordnung 

Maßnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung sind vor allem Vorge-
hensweisen der klassischen städtischen Sicherheitsakteure Polizei und 
Ordnungsämter, die auf Präsenz, Kontrolle und Repression setzen, um ge-
gen Straftaten, Ordnungsverstöße, Gefahren und Beeinträchtigungen der 
urbanen Sicherheit vorzugehen. 

Planen und Gestalten 

Der Handlungsbereich Planen und Gestalten hat sich bereits seit den 
1970er-Jahren als wichtiger Interventionsbereich im Rahmen der städte-
baulichen Kriminalprävention etabliert. Er umfasst einerseits die Planung 
und Gestaltung von öffentlichen Räumen, Quartieren, Wohnanlagen und 
Gebäuden und andererseits deren Pflege und Instandhaltung. Städtebauli-
che Maßnahmen zielen darauf ab, Räume so zu gestalten, dass sie Tatgele-
genheiten verhindern, attraktiv für gemischte Nutzungen sind, soziale Kon-
trolle ermöglichen und das subjektive Sicherheitsgefühl erhöhen. 

Sozialraum und Quartier 

Die öffentlichen Räume von Quartieren bilden eine wichtige Eingriffsebene 
für Kommunen, um das Zusammenleben in vielfältigen Städten zu verbes-
sern. Daher adressieren zahlreiche kommunale Maßnahmen die Sozialräu-
me der Quartiere. Sie beziehen sich vor allem auf die Verbesserung der so-
zialen Infrastruktur sowie auf den Aufbau von Vertrauen und den Abbau von 
Vorbehalten innerhalb der Bewohnerschaft und damit auf die Förderung 
des Gemeinwesens und des Zusammenhalts sowie der gemeinsamen 
Handlungsfähigkeit der Quartiersgemeinschaft. 

Teilhabe und Integration  

Integrationsmaßnahmen zielen auf die Verbesserung der Teilhabe von Ein-
zelnen und bestimmten sozialen Gruppen am Arbeits- und Wohnungs-
markt, am Bildungssystem und den sozialen Sicherungssystemen sowie an 
politischen Diskursen und Prozessen ab. Weiter streben sie eine Vermitt-
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lung von Sprache und grundsätzlichen Regeln, Normen und Werten des Zu-
sammenlebens sowie die Stärkung persönlicher Beziehungen und Netzwer-
ke an. Mit Blick auf die politische Teilhabe spielen vor allem Partizipations-
maßnahmen in den Kommunen eine große Rolle. 

Kooperation und Koordination 

Wo Akteur*innen aus den verschiedenen Handlungsbereichen kooperieren, 
gilt es, deren Aktivitäten, Perspektiven und Aufgaben zu koordinieren, um 
gemeinsam Strategien und Lösungen im Umgang mit Vielfalt und Sicher-
heit zu finden. Formate der Zusammenarbeit können Akteur*innen auf un-
terschiedlichen Ebenen einbinden: innerhalb der Verwaltung, in den Quar-
tieren oder zwischen Verwaltung und Quartier. 

Diversitätsorientierte Sicherheitsstrategien bringen also vielfältige Ak-
teur*innen zusammen, die unterschiedliche kommunale Handlungsfelder 
bearbeiten, um gemeinsam inklusive nachhaltige und integrierte Lösungen 
für Herausforderungen an der Schnittstelle von Sicherheit und Vielfalt im 
Quartier zu finden und um Vertrauen, Nachbarschaftlichkeit und Zusam-
menhalt vor Ort zu stärken. Das nächste Kapitel zeigt, wie solche Strategien 
in der Praxis gestaltet werden. 

2. Diversitätsorientierte Sicherheitsstrategien in 
der kommunalen Praxis 

Gesellschaftliche Vielfalt, mit all ihren Chancen und Herausforderungen, ist 
eine gegebene Realität und Normalität in vielen deutschen Kommunen. Die 
Zusammenhänge zwischen Vielfalt und Sicherheit, wie wir sie weiter oben 
dargestellt haben, entfalten sich dabei in lokal jeweils spezifischen Konstel-
lationen und Dynamiken. Damit bedingen sie eine große Bandbreite an 
Strategien und Maßnahmen, die vor Ort entwickelt und umgesetzt werden. 
Vielerorts werden dabei Vorgehensweisen und Instrumente erprobt und 
durchgeführt, die Elemente dessen enthalten, was wir als diversitätsorien-
tierte Sicherheitsstrategien umrissen haben. Dazu gehören auch die folgen-
den Praxisbeispiele, die in verschiedenen Konstellationen und Zusammen-
setzungen Maßnahmen aus den unterschiedlichen kommunalen Hand-
lungsfeldern verbinden, um lokalen Herausforderungen zu begegnen. 

2.1 Praxisbeispiele diversitätsorientierter 
Sicherheitsstrategien 

2.1.1 München: Sicherheits- und Aktionsbündnis Münchner 
Institutionen (S.A.M.I.) 

Bereits 2009 hat sich in München das Sicherheits- und Aktionsbündnis 
Münchner Institutionen (S.A.M.I.) konstituiert. Dabei handelt es sich um ein 
vierteljährlich tagendes Gremium, in dem die zentralen Sicherheitsak-
teur*innen der Stadt zusammenkommen, um aktuelle Problemlagen und 
Herausforderungen im Bereich von Nutzungskonflikten sowie Sicherheits- 
und Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum zu diskutieren und gemein-
sam Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, die zur Problemlösung bei-
tragen können. Zum Kern des Teilnehmendenkreises gehören unter ande-
rem das Kreisverwaltungsreferat, das Sozialreferat, das Baureferat und das 
Referat für Gesundheit und Umwelt sowie das Polizeipräsidium München 
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und die Bundespolizeiinspektion München. Darüber hinaus nehmen anlass-
abhängig weitere Akteur*innen an den Sitzungen teil. Ziel des regelmäßigen 
Austausches ist es, die isolierten Fachperspektiven auf häufig komplexe 
Problemdynamiken zu überwinden, um stattdessen integrierte kontextspe-
zifische Lösungen zu entwickeln, die aus dem Gremium heraus als Arbeits-
aufträge an die jeweiligen Behörden weitergeleitet werden. S.A.M.I. widmet 
sich dabei häufig Sicherheits- und Ordnungsstörungen, die mit Ordnungs-
maßnahmen allein nicht gelöst werden können. Ein Schwerpunkt liegt hier 
auf der Beobachtung von spezifischen Treffpunkten Angehöriger sozialer 
Randgruppen sowie szenetypischen Konflikten, aber auch auf Konflikten 
und Ordnungsverstößen in vielbesuchten Ausgehvierteln. Die jeweiligen 
Vorgehensweisen setzen sich dem konkreten Einzelfall entsprechend zu-
sammen. Sie beinhalten ordnungsrechtliche Ansätze (z. B. Intensivierung 
polizeilicher Kontrollen, Erlassen von Aufenthaltsverboten etc.), sozialräum-
liche Maßnahmen (verstärkte Streetworkarbeit) sowie planerisch-
gestalterische Aktionen. Die langjährige Kooperation im Gremium zahlt sich 
auch über den Einzelfall hinaus aus, so schafft die regelmäßige Zusammen-
arbeit ein Verständnis für die verschiedenen Perspektiven der Beteiligten 
und begünstigt die Entstehung eines ressort- und institutionenübergreifen-
den Verständnisses von Präventionsarbeit. Zudem werden die Informatio-
nen, Kontakte und Erfahrungen, die in S.A.M.I. entstanden sind, auch im 
behördlichen Arbeitsalltag außerhalb des Gremiums genutzt. Die langfristi-
ge Zusammenarbeit erweist sich hier also auf verschiedenen Ebenen als 
sinnvolle Bereicherung für die Beteiligten und als wichtige Möglichkeit, die 
Problemlagen im öffentlichen Raum einer vielfältigen Metropole in ihrer 
Komplexität zu erfassen und zu adressieren (Blume-Beyerle/Kopp 2012, 
Landeshauptstadt München 2016). 

2.1.2 Mannheim: Arbeitsgemeinschaft Südosteuropa (AG SOE) 

Infolge der EU2-Erweiterung kam es zu einem starken Zuzug von Menschen 
aus Südosteuropa nach Mannheim. Aufgrund ihrer geringen Bildung und 
mangelnden Deutschkenntnisse fanden sie kaum Zugang zum Arbeits- und 
Wohnungsmarkt und waren daher auf informelle, ausbeuterische Arbeits-
verhältnisse und prekäre, oft unzumutbare Wohnverhältnisse angewiesen 
(Stadt Mannheim 2017: 13). Aus den schlechten Lebensbedingungen sowie 
divergierenden Alltagskulturen und -normen der Zugewanderten resultier-
ten Ordnungsverstöße sowie Spannungen und Konflikte in den Ankunfts-
quartieren. Dazu gehörten Lärm, Müll oder Betteln sowie armutsspezifische 
Kriminalitätsformen wie Schwarzarbeit, Betrug oder Diebstahl. Vorurteile, 
Verunsicherungen und Ablehnung gegenüber den Zugewanderten wurden 
damit verstärkt, und die bestehende Bewohnerschaft der Quartiere fühlte 
sich belästigt und bedroht (Specht 2015: 402). Die komplexe Problemlage 
veranlasste die Stadt Mannheim und weitere vor Ort befasste Behörden, die 
„Arbeitsgemeinschaft Südosteuropa (AG SOE)“ zu gründen, die einerseits 
ordnungsrechtliche und sicherheitsbezogene Ansätze und andererseits so-
zialräumliche und integrative Maßnahmen verfolgt. Ziel ist es so, Kriminalität 
zu reduzieren und Desintegrationsdynamiken in den Ankunftsquartieren 
vorzubeugen (Stadt Mannheim 2017: 14). Dazu wird im Rahmen der „Un-
terarbeitsgruppe Ordnungsrechtliche Maßnahmen“ verstärkt gegen 
Schwarzarbeit sowie Ordnungsverstöße im Quartier vorgegangen, und der 
besondere Ermittlungsdienst Südosteuropa des Fachbereiches Sicherheit 
und Ordnung prüft bei Hausbesuchen unter Einbeziehung von mutter-
sprachlichen Vermittler*innen die Wohnbedingungen von Neuzugewander-
ten. Dabei werden die Neuankömmlinge auch hinsichtlich der grundsätzli-
chen Normen und Regeln des Zusammenlebens informiert. Darüber hinaus 
werden gegebenenfalls ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen Eigentü-
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mer*innen und Vermieter*innen angestrengt, wenn baurechtlichen Verstö-
ße oder Gefahrenlagen in den Unterkünften der Zugewanderten festgestellt 
werden. Die Unterarbeitsgruppe „Integration und Hilfen“ hingegen stellt 
zahlreiche Hilfsangebote bereit, um die Integration und soziale Lage der Zu-
gewanderten zu verbessern. Während sich in der AG „Ordnungsrechtliche 
Maßnahmen“ vor allem Bundes- und Landesbehörden wie Zoll, Finanzamt 
oder Polizei mit verschiedenen kommunalen Dienststellen wie dem Fachbe-
reich Sicherheit und Ordnung, dem Fachbereich Bürgerdienste oder dem 
Fachbereich Arbeit und Soziales austauschen, finden in der AG „Integration 
und Hilfen“ beispielsweise das Jugendamt, der Integrationsbeauftragte, das 
Gesundheitsamt oder das Jobcenter zusammen. Gleichzeitig gibt es einen 
intensiven Austausch mit sozialen Trägern, Schulen, KiTas oder dem Quar-
tiersmanagement in den Ankunftsquartieren. Gemeinsam entwickeln, koor-
dinieren und bieten sie verschiedene Angebote für Kinder im Bereich von 
Bildung, Spracherwerb und Freizeitgestaltung sowie Beratungs-, Unterstüt-
zungs- und Informationsangebote und Formate, in denen Neuzugewander-
te Erfahrungen austauschen können. Zudem wurde durch den Gemeinderat 
der Stadt Mannheim 2013 einen Fonds eingerichtet, der jährlich 300.000 
Euro für integrative Maßnahmen insbesondere für Kinder und Jugendliche 
in den durch EU2-Zuwanderung besonders betroffenen Quartieren bereit-
stellt. Für die Fördergelder können sich zivilgesellschaftliche Akteur*innen 
mit inklusiven und interkulturellen Projektideen bewerben (Stadt Mannheim 
2015: 3). Ziel ist es, niedrigschwellige Projekte zu fördern, die die Zugewan-
derten in die Zivilgesellschaft einbinden, Vorurteile abbauen und somit das 
respektvolle Miteinander im öffentlichen Raum und das Zusammenleben in 
den betroffenen Quartieren zu stärken (Stadt Mannheim 2017: 7). Mann-
heim ist weiterhin ein beliebtes Ziel von Einwandernden, auch aus Südost-
europa, sodass die Situation in den Ankunftsquartieren teilweise eine Her-
ausforderung bleibt. Dennoch hat das interdisziplinäre und ressort- und be-
hördenübergreifende Vorgehen zu einer deutlichen Verbesserung der Lage 
vor Ort beigetragen, sodass die Arbeit der „AG SOE“ auch in Zukunft wei-
tergeführt wird.  

2.1.3 Magdeburg: Der Neustadtladen 

Auch der Magdeburger Stadtteil Neustadt erlebte eine starke Zuwanderung 
aus Südosteuropa. Der rasche soziale und kulturelle Wandel im Quartier 
sorgte in der Folge für Verunsicherung unter der alteingesessenen Bevölke-
rung. Zudem traten ähnliche Konflikte zu Tage, wie sie auch in Mannheim 
festgestellt wurden. Dazu gehörten Alltagsirritationen zwischen den neuen 
und alten Bewohner*innen, aber auch Ordnungsstörungen durch Lärm und 
Vermüllung, sowie Beschwerden über zunehmende Kriminalität. Das Stadt-
planungsamt der Stadt Magdeburg rief daher einen Runden Tisch ins Le-
ben, um die verschiedenen institutionellen Akteur*innen, die sich mit der Si-
tuation im Quartier befassten, zusammenzubringen und ein gemeinsames 
und abgestimmtes Vorgehen zu planen. Am Runden Tisch trafen sich neben 
dem Stadtplanungsamt unter anderem die örtliche Polizei, das Bauamt, das 
Ordnungsamt und das Jobcenter sowie soziale Träger und Vertreter*innen 
aus der Zivilgesellschaft. Hier entstand die Idee, ein gemeinsames Büro der 
relevanten Akteur*innen in Neustadt einzurichten, um eine niedrigschwelli-
ge und integrierte Anlaufstelle für die Belange der Bewohnerschaft anbieten 
und um koordiniert mit den Herausforderungen im Quartier umgehen zu 
können. Letztendlich bezogen das Quartiersmanagement Neustadt und das 
Ordnungsamt der Stadt Magdeburg 2019 ein gemeinsames Büro in einem 
ehemaligen Lebensmittelgeschäft im Stadtteil: der Neustadtladen. Die Auf-
gaben, Tätigkeiten und Maßnahmen, die hier von den Mitarbeiter*innen 
wahrgenommen werden, sind vielfältig. So ist das Ordnungsamt neben sei-
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ner Streifentätigkeit im Quartier hier niedrigschwellig ansprechbar und kann 
gemeinsam mit Beschwerdeführenden Probleme vor Ort besprechen, Lö-
sungen erarbeiten und umsetzen oder Anfragen an die entsprechenden 
Stellen in der Verwaltung weiterleiten. Dieser unmittelbare Austausch und 
die Erfahrung mit Vertreter*innen der Stadtverwaltung als Kümmernde vor 
Ort schaffen Vertrauen und tragen zur Verbesserung des Sicherheitsemp-
findens bei. Neben der Funktion als Anlaufstelle stellt der Neustadtladen ei-
nen Treffpunkt im Stadtteil dar, an dem es in der alltäglichen Arbeit, aber 
auch im Rahmen von Dialogveranstaltungen und Nachbarschaftsformaten 
zum Austausch zwischen den Bewohner*innen kommt. Dabei werden im 
Neustadtladen Probleme des Zusammenlebens diskutiert und bearbeitet, 
wobei die Mitarbeitenden vor Ort zwischen den unterschiedlichen Interes-
sengruppen vermitteln. Im Zentrum der Arbeit des Quartiersmanagements 
steht darüber hinaus die Gemeinwesenarbeit, in der die verschiedenen zivil-
gesellschaftlichen Gruppen, Initiativen und Vereine im Quartier in ihrer Ar-
beit und Vernetzung unterstützt werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurden 
bereits zahlreiche Ideen und Projekte umgesetzt: Spielenachmittage, Ge-
sprächskreise, interkulturelles Gärtnern, die Gestaltung von Freizeitflächen 
durch Jugendliche oder Kunstaktionen im öffentlichen Raum, die dem Aus-
tausch über Ideen und Visionen des Zusammenlebens dienten. Das Quar-
tiersmanagement bietet außerdem Beratungen für verschiedene Zielgrup-
pen, wie Jugendliche oder Betroffene von rassistischer Gewalt, an. Gemein-
sam mit dem Ordnungsamt werden auch immer wieder Informationsveran-
staltungen durchgeführt, die sich mit Fragen des Zusammenlebens im 
Quartier befassen, beispielsweise bezüglich Lärm und Müllentsorgung. Au-
ßerdem tauscht sich das Quartiersmanagement regelmäßig mit den örtli-
chen Gewerbetreibenden bezüglich der Pflege und Gestaltung der öffentli-
chen Räume im Quartier aus und leitet deren Anliegen an die entsprechen-
den Stellen in der Verwaltung weiter. Eine Zunahme an Beschwerden, die im 
Neustadtladen an das Ordnungsamt herangetragen werden, zeigt, dass 
sich die Einrichtung vor Ort als Anlaufstelle etablieren konnte. Der Erfolg der 
Maßnahme zeigt sich auch darin, dass das Vorgehen auf andere Stadtteile 
ausgeweitet werden soll. Denn die Kommunikation im Quartier hat sich ver-
bessert. Das ist auch dadurch bedingt, dass sich die alteingesessene Bevöl-
kerung vor allem an das Ordnungsamt wendet, während Neuzugewanderte 
insbesondere das Quartiersmanagement aufsuchen. Der Austausch zwi-
schen diesen beiden Akteuren ermöglicht dann ein breiteres Verständnis 
der Lage vor Ort und damit einhergehend eine Kommunikation, die zwi-
schen verschiedenen Positionen vermitteln kann. 

2.1.4 Dortmund: Masterplan Kommunale Sicherheit 

Dortmund ist eine vielfältige Großstadt, die in den letzten Jahren einen star-
ken sozialen, ökonomischen und demografischen Wandel durchlebt hat, der 
sich unter anderem in einer zunehmenden Individualisierung von Lebenssti-
len und starker Zuwanderung ausdrückt. Diese Veränderungen bedingen 
auch, dass das Sicherheitsempfinden vieler Bewohner*innen beeinträchtigt 
ist, obwohl sich die objektive Sicherheitslage in Dortmund zuvor stetig ver-
bessert hat (IKU_Die Dialoggestalter 2017). Daraufhin hat der Rat der Stadt 
die Stadtverwaltung 2015 beauftragt, in einem partizipativen Prozess ein in-
tegriertes kommunales Sicherheitskonzept zu erarbeiten (Stadt Dortmund 
o.J.). Dementsprechend erfolgte die Erarbeitung des Strategiepapiers in ei-
nem breit angelegten Beteiligungsprozess, in den Stadtverwaltung, Polizei 
sowie diverse zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen sowie die 
Bevölkerung verschiedener Quartiere eingebunden waren. Neben dem De-
zernat für Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr, das den Prozess 
steuerte, wurde ein Lenkungskreis aus Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, 
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Wissenschaft, Polizei und Justiz eingerichtet, der den Prozess durchgängig 
begleitete (Stadt Dortmund 2019: 17). Im Rahmen des Beteiligungsprozes-
ses wurden drei Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den Themen „Sichere 
Nachbarschaft“, „Sichere öffentliche Räume“ und „Sichere Infrastrukturen“ 
befassten und jeweils von Mitarbeitenden der Verwaltung sowie Bewoh-
ner*innen geleitet wurden. In den Gruppen wurden Problemfelder erarbeitet 
und Lösungsvorschläge sowie Handlungsempfehlungen skizziert. Dabei 
kam auch verschiedenen Gremien und Stellen eine wichtige Rolle zu, die die 
gesellschaftliche Vielfalt der Stadt Dortmund abbilden und verschiedene 
Perspektiven auf das Thema Sicherheit einbringen, so der Integrationsrat, 
der Seniorenbeirat, die Inklusionsbeauftragte, die Behindertenbeauftragte 
und die ständige Arbeitsgruppe „Diversität“, die sich mit LGTBQ+-Belangen 
befasst (Stadt Dortmund 2019: 18).  

Neben solchen institutionellen Akteur*innen wurde auch die Bewohnerschaft 
aktiv in den Beteiligungsprozess eingebunden. Dazu wurden „Quartierslabo-
re“ in vier Stadtteilen ausgerichtet. Dort diskutierten zufällig ausgewählte Be-
wohner*innen über Fragen von Sicherheit, der Qualität öffentlicher Räume 
und dem Zusammenleben im Quartier. Handlungsempfehlungen, die hier er-
arbeitet wurden, gingen dann in die weitere Arbeit der Arbeitsgruppen ein und 
konnten so im Masterplan kommunale Sicherheit berücksichtigt werden. Die 
Einbeziehung der Bürgerperspektive stellt einen wichtigen Input für die Stra-
tegieentwicklung dar. Denn sie kann unter Umständen deutlich von den Vor-
stellungen institutioneller und professioneller Akteur*innen abweichen und ist 
damit eine wertvolle Ergänzung für eine integrierte Sicherheitsstrategie (Stadt 
Dortmund 2019: 8). Der Masterplan kommunale Sicherheit benennt zentrale 
Handlungsfelder der urbanen Sicherheit in Dortmund, sowie ihre jeweils rele-
vanten Akteur*innen. Darüber hinaus schlägt er konkrete Maßnahmen zur 
Umsetzung vor. Dazu gehören: eine webbasierte Wissens- und Arbeitsplatt-
form, um den Austausch zwischen den kommunalen Sicherheitsakteur*innen 
zu verbessern, regelmäßige Austauschformate mit der Bewohnerschaft und 
Ansprechpartner*innen im Quartier, die verstärkte Präsenz von Ordnungsamt 
und Polizei und Maßnahmen zur Eindämmung des Alkohol- und Drogenkon-
sums im öffentlichen Raum, die Verbesserung der Sichtbarkeit von kriminal-
präventiven Angeboten, Nachbarschaftskampagnen, um das Miteinander im 
Quartier zu fördern, oder städtebauliche Maßnahmen zur Beseitigung von 
Angsträumen (Stadt Dortmund 2019: 29). Auch wenn die Umsetzungsphase 
des Strategiekonzepts zur kommunalen Sicherheit in Dortmund noch aus-
steht, so erscheinen die interdisziplinäre, ressort- und behördenübergreifende 
Zusammenarbeit bei dessen Erstellung sowie die weitreichende Einbezie-
hung der Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung der gesellschaftli-
chen Vielfalt der Stadt bereits als vielversprechendes Vorgehen. Denn es er-
möglicht, die verschiedenen Perspektiven und Bedürfnisse bezüglich des 
Themas Sicherheit zu integrieren und im Zuge dessen die kommunale Zu-
sammenarbeit und ein geteiltes Verständnis von urbaner Sicherheit und dem 
Zusammenleben in einer vielfältigen Stadtgesellschaft zu schärfen. 

2.1.5 Augsburg: Urbane Konfliktprävention 

Augsburg ist eine vielfältige Stadt mit einem hohen Anteil an Einwoh-
ner*innen mit Migrationshintergrund, zahlreichen Studierenden der örtli-
chen Universität und rege genutzten öffentlichen Räumen. Diesen kommt 
eine große Bedeutung als Begegnungs- und Identifikationsraum zu, in dem 
gesellschaftliche Teilhabe und Zugehörigkeit im alltäglichen Aufeinander-
treffen der verschiedenen Gruppen der Stadtgesellschaft verhandelt wer-
den. In dieser Funktion kommt es hier auch immer wieder zu Verunsiche-
rungen, Irritationen und Konflikten. Deshalb hat die Stadt Augsburg 2009 
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eine Stelle zur urbanen Konfliktprävention beim kommunalen Präventions-
rat eingerichtet, der wiederum beim Referat für Ordnung, Gesundheit und 
Sport angesiedelt ist. Mit der Arbeit der urbanen Konfliktprävention sollen 
das friedliche Zusammenleben und der gesellschaftliche Zusammenhalt in 
den öffentlichen Räumen und Quartieren der Stadt gestärkt werden, indem 
Vertrauen und Verbundenheit in der Bewohnerschaft sowie die Identifikati-
on mit der Stadt und ihren Quartieren gefördert werden. Dazu sollen städti-
sche (Sozial-)Räume gemäß den Bedürfnissen ihrer vielfältigen Bevölkerung 
und Nutzerschaft gestaltet werden (Hentschel 2016: 5). Die urbane Kon-
fliktprävention setzt sich aus einer übergeordneten Steuerungsgruppe und 
zahlreichen sozialraumbezogenen Interventionsgruppen zusammen (ebd.: 
7). Sie sind in drei Handlungsfeldern aktiv: (1) Konfliktprävention, (2) sozial-
raumgestützte Konfliktanalyse und -bearbeitung und (3) Förderung der 
subjektiven wie objektiven Sicherheit (Kriminalpräventiver Rat Augsburg 
o.J.). Während die Steuerungsgruppe gesamtstädtische Strategien und 
Schwerpunkte erarbeitet und koordiniert sowie als Ansprechpartnerin und 
beratende Stelle für Verwaltung und Politik fungiert, setzen die Interventi-
onsgruppen Maßnahmen und Maßnahmenpakete in den konkreten Sozial-
räumen der Stadt um. Dabei stützen sie sich auf bestehende Netzwerke in 
den jeweiligen Quartieren und öffentlichen Räumen. Diese bestehen bei-
spielsweise aus der Jugendsozialarbeit, Schulen und Kindergärten, religiö-
sen Institutionen sowie Vereinen und Initiativen vor Ort (Hentschel/Schubert 
2017: 48). Die Interventionsgruppen unterstützen zudem die Identifikation 
von Problementwicklungen in den Quartieren, da sie vor Ort vernetzt sind 
und damit frühzeitig auf Konfliktdynamiken aufmerksam werden können.  

Neben diesem Sozialraummonitoring durch die lokalen Netzwerke liefern 
auch Polizei, andere Verwaltungsstellen, Vertreter*innen kommunalpoliti-
scher Gremien sowie Umfragen und partizipative Stadtteilspaziergänge, die 
der Kriminalpräventive Rat durchführt, wichtige Hinweise auf Interventions-
notwendigkeiten (Kriminalpräventiver Rat Augsburg 2018). Werden hier 
Konflikte im öffentlichen Raum oder Beschwerden bekannt, strebt die urba-
ne Konfliktprävention Lösungsansätze an, die alle Konfliktparteien beteili-
gen. Hier geht sie auch in Anwaltschaft für marginalisierte Gruppen, etwa 
für migrantische Jugendliche und Suchtkranke (Kriminalpräventiver Rat 
Augsburg o.J.). Dabei setzt sie beispielsweise auf das Verfahren der partizi-
pativen Konfliktprävention, wie im Falle eines Platzes, der als Treffpunkt der 
Trinker- und Drogenszene galt. Der Platz wurde von anderen Nutzenden 
sowie der Anwohnerschaft zunehmend als unsicher wahrgenommen und in 
der Folge gemieden. Um ein Gestaltungs- und Nutzungskonzept für den 
Platz zu entwickeln, das zu einer Wiederbelebung des Ortes führen sollte, 
wurde ein Beteiligungsprozess durchgeführt, der die verschiedenen Nut-
zendengruppen und Anwohnenden in einen Dialog über deren Bedarfe, 
Ideen und Visionen der Raumgestaltung brachte. Ziel war es so auch, das 
gegenseitige Verständnis und die Anerkennung der verschiedenen Bedürf-
nisse, die an den Stadtraum gestellt werden, zu fördern. Im Ergebnis wur-
den Beratungs- und Aufenthaltsangebote für die Szenen vor Ort geschaf-
fen, Veranstaltungen zur Öffnung und Belebung des Platzes organisiert, 
bauliche Aufwertungen durchgeführt und die Pflege des Platzes verbessert. 
Gleichzeitig fanden verstärkte Kontrollen durch Polizei und Ordnungsdienst 
statt, und deren Kooperation wurde durch regelmäßige Treffen intensiviert. 
Weiter finden jährliche Abstimmungstreffen von Stadtverwaltung, Stadtteil-
akteur*innen und Fachexpert*innen sowie Anwohner*innen und Nut-
zer*innen statt, um die Maßnahmen, deren Umsetzung und Wirkung zu dis-
kutieren und das Konzept gegebenenfalls anzupassen (Büro für kommunale 
Prävention o.J.: 6). Die Zusammenarbeit im Rahmen der Augsburger urbanen 
Konfliktprävention erlaubt es, interdisziplinäre Perspektiven und lokales Wis-
sen über soziale Dynamiken in den Quartieren der Stadt zu nutzen, um Kon-
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flikte und Sicherheitsherausforderungen frühzeitig zu erkennen und integrier-
te und inklusive Lösungsansätze zu entwickeln. Dabei zeigt sich auch die Be-
deutung langfristig agierender Netzwerke vor Ort und adaptiver Vorgehens-
weisen, die auf sich wandelnde Problemkonstellationen reagieren können. 

2.1.6 Berlin-Neukölln: Auf die Plätze! Kiezorientierte 
Gewaltprävention im Sozialraum 

Berlin-Neukölln ist ein sozial und sozialräumlich äußerst heterogener Bezirk 
mit ca. 330.000 Einwohner*innen. Im dicht bebauten Altbaugebiet im Nor-
den Neuköllns liegt der Flughafenkiez. Laut Monitoring Soziale Stadtent-
wicklung des Landes Berlin weist er einen niedrigen sozialen Status und ei-
ne überdurchschnittlich hohe Kriminalitätsbelastung, insbesondere durch 
Jugendkriminalität, auf (Landeskommission Berlin gegen Gewalt 2019). 
Gleichzeitig ist das Gebiet von Aufwertung und Gentrifizierung betroffen 
und befindet sich damit in einem dynamischen Wandlungsprozess. Diese 
sozialen Problemlagen und Transformationen zeigen sich auch auf den öf-
fentlichen Plätzen des Kiezes. So dienen beispielsweise ein Quartiersplatz 
und ein Spielplatz im Flughafenkiez Jugendlichen als Aufenthaltsort, die 
wiederholt durch gewalttätige Auseinandersetzungen, Vandalismus sowie 
Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber Anwohnenden, Pas-
sant*innen, Eltern, Sozialarbeiter*innen und Gewerbetreibenden auffielen. 
Die Plätze werden außerdem regelmäßig von Trinker*innen und Wohnungs-
losen genutzt und sind von Drogenhandel und -konsum geprägt. Diese Nut-
zungskonstellation führte dazu, dass die Plätze kaum noch von Familien mit 
Kindern aufgesucht wurden (Landeskommission Berlin gegen Gewalt 2019).  

Um die Plätze wieder für die Nutzung durch Letztere zu öffnen, wurde im 
Rahmen des Förderprogramms „Kiezorientierte Gewalt- und Kriminalprä-
vention“ der Landeskommission Berlin gegen Gewalt das Projekt „Auf die 
Plätze!“ durchgeführt. Ziel des Projektes ist es, anfangs auch durch ver-
stärkte Kontrolltätigkeiten der Polizei, aber vor allem durch Sozialarbeit vor 
Ort die Nutzungskonflikte auf den Plätzen zu lösen und damit die Sicherheit 
zu erhöhen. Das Projekt wird vom Jugendamt Neukölln gesteuert und durch 
eine regelmäßige Auswertungsrunde begleitet. Hier tauschen sich Vertre-
ter*innen der verschiedenen teilnehmenden Institutionen über aktuelle 
Entwicklungen und das weitere Vorgehen aus. Zum Teilnehmendenkreis 
gehören unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendkrimi-
nalität der Jugendgerichtshilfe Neukölln, ein Mädchentreff im Kiez, ein Kin-
der- und Jugendtreff im Kiez, die Operative Gruppe Jugendgewalt der Poli-
zei Berlin und der zuständige Polizeiabschnitt (Berliner Landeskommission 
gegen Gewalt 2019).  

Dabei verfolgt die Sozialarbeit auf dem Spielplatz zwei parallele Ansätze: 
Zum einen werden Familien mit Kindern gezielt darin unterstützt, sich die 
öffentlichen Plätze wieder anzueignen; zum anderen werden pädagogische 
Angebote und offen zugängliche Freizeitangebote für Kinder und Jugendli-
che ausgerichtet, um Konflikten und Gewalt mit und unter ihnen vorzubeu-
gen und die Jugendkriminalität zu verringern (Berliner Landeskommission 
gegen Gewalt 2019). Die Entwicklung und Umsetzung der Angebote erfolgt 
durch einen lokalen Jugend- und Freizeittreff, der direkt an den Spielplatz 
angrenzt. Hier wurden Mütter aus dem Kiez bei der Einrichtung eines 
selbstverwalteten Treffs auf dem Spielplatz und bei der Durchführung ge-
meinsamer Aktivitäten vor Ort unterstützt. Durch ihre regelmäßige Präsenz 
gelang es, den Platz zu beleben und die soziale Kontrolle zu erhöhen, so-
dass unerwünschte Verhaltensweisen verhindert und das Sicherheitsgefühl 
am Platz verbessert werden konnten (Berliner Landeskommission gegen 
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Gewalt 2019). Dadurch wurde der Platz auch wieder verstärkt durch Fami-
lien und Kinder genutzt.  

Neben der Elternarbeit fanden in dem Kinder- und Jugendtreff auch regel-
mäßig Jungen- bzw. Mädchentage statt. Hier wurden zielgruppenspezifi-
sche Aktivitäten angeboten, aber auch geschlechterreflektierte Arbeit ge-
leistet. Ziel war es hier, unter den Jungen eine kritische Auseinandersetzung 
mit männlichen Rollenbildern und sexueller Vielfalt anzuleiten. Bei der Arbeit 
mit den Mädchen lag ein Fokus auf Fragen der sexuellen Selbstbestimmung 
und Geschlechteridentitäten. Hintergrund dieser geschlechtersensiblen Ar-
beit war, dass es im Umfeld des Kinder- und Jugendtreffs immer wieder zu 
Konflikten zwischen den beteiligten Jungen und Mädchen kam, die auch 
Fragen der sexuellen Selbstbestimmung betrafen. Darüber hinaus gab es 
im Umfeld des Spielplatzes mehrfach sexistische, homophobe und trans-
phobe Beleidigungen und Übergriffe durch Jugendliche. Neben der Arbeit 
vor Ort wurden im Rahmen des Projekts Bildungsfahrten mit den Jugendli-
chen durchgeführt, bei denen sie sich auch mit Fragen von geschlechtli-
cher, sexueller und gesellschaftlicher Vielfalt befassten. Zudem gaben die 
gemeinsamen Fahrten den Jugendlichen die Möglichkeit, soziale Kompe-
tenzen und Konfliktlösungsstrategien zu erlernen.  

Neben der Arbeit auf dem Spielplatz widmete sich „Auf die Plätze!“ auch 
den Konflikten auf einem naheliegenden Quartiersplatz. Hier sorgten das 
aggressive Verhalten Jugendlicher sowie der Aufenthalt von Obdachlosen 
und der Drogenszene für eine Beeinträchtigung des Sicherheitsempfindens 
vor Ort und bedingten damit den Rückzug anderer Nutzendengruppen. Um 
den Platz wieder für die Bewohnerschaft des Quartiers zugänglich zu ma-
chen, führte ein lokaler Mädchentreff vor Ort daher verschiedene Freizeitak-
tivitäten mit Sport- und Spielangeboten für Kinder und Jugendliche durch. 
Die Angebote dienten außerdem der niedrigschwelligen Gewaltprävention 
und der Vermittlung sozialer Kompetenzen. Dabei wurden als „Peer-Helper“ 
ausgebildete Jugendliche aus dem Quartier in die Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen einbezogen. Die Arbeit in Neukölln wurde positiv evalu-
iert. So gelang es, Konflikte zu reduzieren und das Sicherheitsgefühl im Kiez 
und insbesondere an den betroffenen Plätzen zu verbessern und diese so 
auch wieder für eine breitere Öffentlichkeit als Aufenthaltsorte attraktiv zu 
machen. Insbesondere die geschlechterreflektierte Jungenarbeit wird posi-
tiv bewertet, sodass sie in ein Folgeprojekt überführt wurde. Dennoch stel-
len vor allem der Drogenhandel und -konsum an einem der Plätze weiterhin 
eine Herausforderung dar. Zudem hat sich gezeigt, dass der räumliche Fo-
kus auf die stationäre Arbeit an einzelnen Plätzen zu Folgeproblemen führen 
kann, wenn es zu Verdrängungsprozessen kommt. So konnten Jugendliche, 
die sich von den Plätzen zurückzogen, kaum noch durch Jugendarbeit er-
reicht werden. Dementsprechend wird bei der Fortführung des Projekts ver-
stärkt auf aufsuchende Jugend- und Sozialarbeit gesetzt (Landeskommissi-
on Berlin gegen Gewalt 2019). 

2.1.7 Heilbronn: Quartiersentwicklung auf dem 
Südbahnhofgelände 

Auf dem ehemaligen Südbahnhofgelände in Heilbronn werden mehrere 
hundert Miet- und Eigentumswohnungen für Familien, Senior*innen und 
Studierende sowie ein inklusives Wohnprojekt für Menschen mit Behinde-
rung errichtet. Ergänzt wird die Wohnbebauung durch Einrichtungen der 
sozialen Infrastruktur. Die Bebauung erfolgt auf einem Gebiet, das innerhalb 
eines bereits bestehenden Quartiers liegt, das sich durch eine heterogene 
Bewohnerschaft bezüglich Alter, sozialer Lage und Zuwanderungsgeschich-
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te auszeichnet (Städtetag Baden-Württemberg 2017). Um Konflikte und 
Verunsicherungen vor Ort zu vermeiden, führte die Stadt Heilbronn um-
fangreiche Beteiligungsmaßnahmen durch. Ziel der Beteiligungsmaßnah-
men war es einerseits, die unterschiedlichen Bedarfe und Ideen der diver-
sen Bewohner*innengruppen zu eruieren, um sie in die Quartiersentwick-
lung einfließen zu lassen. Andererseits sollten Nachbarschaftlichkeit, Ge-
meinwesen und Zusammenhalt in dem sich wandelnden Quartier gestärkt 
werden, indem alte und neue Bewohner*innen sowie institutionelle Ak-
teur*innen im Quartier, wie soziale Träger, Kitas, Wohlfahrtsverbände, Ge-
werbe und Bewohner*innenvertretungen oder lokale Vereine, in Austausch 
gebracht wurden, um gemeinsam Probleme und Befürchtungen zu disku-
tieren, Lösungsansätze zu erarbeiten und Visionen des Zusammenlebens im 
Quartier zu entwerfen (Städtetag Baden-Württemberg 2017).  

Den Ausgangspunkt des Beteiligungsverfahrens zur Entwicklung des Süd-
bahnhofsareals in Heilbronn bildeten Gespräche mit Akteur*innen der loka-
len sozialen Infrastruktur sowie Multiplikator*innen in der Bewohnerschaft. 
Im Rahmen der Gespräche wurden bestehende soziale Angebote erfasst 
und Netzwerkstrukturen vor Ort erhoben. Um darüber hinaus Erkenntnisse 
über Erwartungen und Bedarfe der Bewohnerschaft an die soziale Infra-
struktur zu erlangen, aber auch um Hinweise auf Möglichkeiten des sozialen 
Engagements und der Verbesserung des Zusammenlebens im Quartier zu 
gewinnen, wurde eine Haushaltsbefragung durchgeführt. Um auch solche 
Personen und Haushalte zu erreichen, die in der Regel kaum an Befragun-
gen oder Beteiligungsformaten teilnehmen, wurde hier ein aufsuchendes 
Verfahren gewählt. Dazu wurden auch interkulturelle Mittler*innen und In-
terviewer*innen eingesetzt, um kulturelle und sprachliche Barrieren zu um-
gehen. Neben Themen der Qualität der Nahversorgung, des sozialen Ange-
bots im Quartier und des nachbarschaftlichen Miteinanders wurden hier 
auch Fragen nach dem Sicherheitsempfinden vor Ort gestellt (Stabsstelle 
Partizipation und Integration Heilbronn 2019a). Seitens der Befragten wur-
de dem Thema Sicherheit eine hohe Relevanz für das Quartier zugespro-
chen. Dabei zeigte sich, dass sich die große Mehrheit der Bewohner*innen 
in ihrem Quartier sicher fühlte. Als Beispiele für Einschränkungen der Si-
cherheit im Quartier nannten die Befragten unter anderem die Beobachtung 
von Drogenkriminalität, die Anwesenheit einer Trinkerszene rund um einen 
nahegelegenen Supermarkt oder den Betrieb eines Bordells in einer Woh-
nung im Quartier (Stabsstelle Partizipation und Integration Heilbronn 2019b).  

Die Befragungsergebnisse bildeten die Grundlage für den weiteren Beteili-
gungsprozess. Hier wurden sie in Austauschtreffen mit lokalen Ak-
teur*innen und Einrichtungen diskutiert, um sie dann der Bewohnerschaft in 
Nachbarschaftsgesprächen vorzustellen. Auf Basis der Gesprächsergebnis-
se wurden dann Projektideen und Anregungen für die weitere Quartiersent-
wicklung erarbeitet. Die Vorschläge wurden daraufhin in einem Folgeformat 
mit den beteiligten institutionellen Akteur*innen aus dem Quartier bespro-
chen und weiterentwickelt, um sie – teilweise mit finanzieller Unterstützung 
durch die Stadt Heilbronn – umsetzen zu können. Im Fokus der Projektideen 
und Vorschläge standen Maßnahmen zur Förderung des nachbarschaftli-
chen Miteinanders. Dazu gehörten unter anderem die Durchführung regel-
mäßiger Nachbarschaftsstammtische und ein Urban Gardening Projekt. 
Darüber hinaus wird die Gemeinwesenarbeit vor Ort dadurch institutionali-
siert, dass ein sozialer Träger für die Laufzeit von drei Jahren eine Quar-
tiersmanagementstelle eingerichtet hat, um die soziale Infrastruktur und das 
soziale Engagement der verschiedenen Bewohner*innengruppen vor Ort zu 
unterstützen (Stabsstelle Partizipation und Integration Heilbronn 2019a).  

Mit Blick auf Fragen von Sicherheit und Vielfalt zeigt die Heilbronner Vorge-
hensweise, dass eine frühzeitige Auseinandersetzung mit den Herausforde-
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rungen, die beim Aufeinandertreffen neuer und alter Bewohner*innen in 
Quartieren im Wandel entstehen können, geeignet ist, Verunsicherungen, 
Irritationen und Konflikten vor Ort vorzubeugen und Nachbarschaftlichkeit, 
Vertrauen und Zusammenhalt bereits in der Planungs- und frühen Umset-
zungsphase eines Quartiers zu fördern. Dabei diente das Beteiligungsver-
fahren gleichzeitig der Bildung von sozialen Netzwerken in der Nachbar-
schaft, in denen soziales Engagement gelebt wird und so Nachbarschaft-
lichkeit und Zusammenhalt gestärkt werden. Die sichtbare Aktivität der 
Kommune im Quartier trug außerdem dazu bei, dass das Vertrauen der Be-
wohnerschaft sowie der Zivilgesellschaft und sozialen Träger, aber auch des 
Gewerbes in die kommunale Verwaltung verbessert wurde. Deren Zusam-
menarbeit und aktive Sorge hat laut Praktiker*innen vor Ort auch für eine 
Verbesserung des Sicherheitsempfindens in der Bewohnerschaft gesorgt. 
Mit Blick auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung sowie von den beteiligten 
institutionellen Akteur*innen kommen sie außerdem zu dem Schluss, dass 
sich die Vorgehensweise im Südbahnhofsgelände bewährt hat. Das zeigt sich 
auch im Entstehen dauerhafter nachbarschaftlicher Strukturen im Quartier. 
Aufgrund dieser Einschätzung wird das Vorgehen auch auf andere Quartiere 
in Heilbronn ausgedehnt und den dortigen Gegebenheiten angepasst. 

2.2 Kooperation und Netzwerkarbeit als Bausteine 
diversitätsorientierter Sicherheitsstrategien 

Die genannten Fallbeispiele bilden eine große Bandbreite an Maßnahmen 
und Vorgehensweisen ab, die die relevanten Akteur*innen vor Ort zusam-
menbringen, um auf konkrete lokale Herausforderungen und Bedarfe zu re-
agieren. Dabei setzen sie auf je spezifische Strategien und Vorgehenswei-
sen. Trotz dieser Spezifität können die Beispiele als typisch betrachtet wer-
den. Denn diversitätsspezifische Sicherheitsstrategien müssen sich gege-
benen Konstellationen und Dynamiken anpassen, um sie erfolgreich zu ge-
stalten. Dazu setzen sie verschiedene kommunale Handlungsfelder mitei-
nander in Verbindung, so die Bereiche Kooperation und Kommunikation, In-
formation und Wissen, Sicherheit und Ordnung, Planen und Gestalten, So-
zialraum und Quartier sowie Integration und Teilhabe. Vor diesem Hinter-
grund erscheint gelingende Zusammenarbeit als kritische Voraussetzung 
für diversitätsorientierte Sicherheitsstrategien. Dies gilt sowohl innerhalb 
der Verwaltung und im Quartier sowie zwischen diesen Ebenen. Denn sie 
stellen integrierte Vorgehensweisen dar, die auf komplexen Problemdefini-
tionen beruhen, die nachhaltige und inklusive Maßnahmen erlauben, in de-
nen die verschiedenen Perspektiven und Bedürfnisse der betroffenen Ämter 
und Fachbereiche, Institutionen, Gruppen und Bewohner*innen ausgehan-
delt werden, um gemeinsam Lösungen zu finden.  

Auch aus Sicht einer wachsenden Zahl kommunaler Akteur*innen werden 
die Limitierungen von Einzelmaßnahmen und unkoordinierten Vorgehens-
weisen zunehmend deutlich. So führt ein Fokus auf Ordnungsmaßnahmen 
nicht selten zu einer Verdrängung von Problemen und Konflikten und den 
mit ihnen verbundenen Personengruppen. Eine solche Problemverlagerung 
kann zu weiteren Konfliktverschärfungen führen, insofern Konfliktfelder 
möglicherweise ausgedehnt werden. Darüber hinaus erschweren solche 
räumlichen Verschiebungen stellenweise die Arbeit mit bestimmten sozia-
len Gruppen durch Jugend- oder Sozialarbeit, wenn beispielsweise Jugend-
liche, Trinker*innen, Obdachlose oder Drogenkranke Teil der Problemkons-
tellation sind, da diese Gruppen schwerer zu erreichen sind. Zudem können 
repressive Maßnahmen, die sich gegen einzelne Gruppen richten, deren 
Vertrauen in kommunale und staatliche Akteur*innen schwächen und so 
deren zukünftige Kooperationsbereitschaft beeinträchtigen. Nicht zuletzt 
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gilt es insbesondere in diversen Stadtgesellschaften, die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Lebenslagen, die sich im öffentlichen Raum ausdrücken, 
anzuerkennen. Vereinzelte, repressive Ordnungsmaßnahmen stellen diese 
Grundhaltung in der Praxis jedoch immer wieder in Frage. Aber auch plane-
risch-bauliche Maßnahmen stoßen für sich genommen regelmäßig an ihre 
Grenzen, beispielsweise, wenn sie an den Bedürfnissen der vielfältigen Nut-
zer*innen- und Bewohner*innengruppen vorbeigehen. Außerdem handelt 
es sich bei gebauten Räumen um starre und langlebige Strukturen, sodass 
baulich-planerische Maßnahmen sozialräumliche Dynamiken, wie Aneig-
nungs- und Verdrängungsprozesse in öffentlichen Räumen oder sich wan-
delnde Raumdeutungen, -praktiken und -konflikte in der Nutzungsphase, 
tendenziell vernachlässigen bzw. sich diesen kaum anpassen können. Sozi-
alräumliche und integrative Maßnahmen wiederum brauchen teilweise ver-
hältnismäßig lange Zeiträume, um eine Wirkung zu erzielen. Folglich schaf-
fen sie insbesondere in Situationen mit akutem Problemdruck keine unmit-
telbare Entlastung, sodass hier Maßnahmen aus dem Bereich von Sicher-
heit und Ordnung als Bausteine integrierter Vorgehensweisen sinnvoll und 
notwendig sein können. Für Maßnahmen aus den Bereichen Information 
und Wissen sowie Kooperation und Koordination wiederum gilt, dass sie mit 
konkreten Maßnahmen in den Räumen der Städte und Stadtquartiere ver-
knüpft sein müssen. Denn da, wo sie Selbstzweck sind, können sie kaum ei-
ne Wirkung erzielen, um mit Herausforderungen im Bereich von Sicherheit 
und Vielfalt umzugehen. Es sind diese Einschränkungen, die sich in den ein-
zelnen kommunalen Handlungsfeldern finden, die integrierte und koopera-
tive diversitätsorientierte Sicherheitsstrategien, vielversprechend erschei-
nen lassen. Wie die konkreten Strategien, Vorgehensweisen und Maßnah-
menkataloge im Einzelfall zusammengesetzt werden, muss sich aus der Si-
tuation vor Ort ergeben. 

Vor dem Hintergrund der Kooperationsnotwendigkeit bei integrierten Stra-
tegien zeigen sich kommunale Akteur*innen auch als zuverlässige Part-
ner*innen in Kooperationsnetzwerken. Gerade in sogenannten benachtei-
ligten Quartieren stellt das eine wichtige Möglichkeit dar, um Vertrauen auf-
zubauen und als Kümmerer zu agieren, sodass auch das Sicherheitsemp-
finden vor Ort gesteigert werden kann. Dabei zeigt sich, dass Netzwerkar-
beit in gesellschaftlich vielfältigen Quartieren Geduld, Ausdauer und Res-
sourcen braucht. Denn Netzwerke müssen hergestellt und verstetigt wer-
den; Vertrauen und persönliche Beziehungen müssen erarbeitet und ge-
pflegt werden. Dazu sind Gelegenheiten der Zusammenarbeit notwendig. 
Es braucht also dauerhafte Formate, in denen sich verschiedene Ak-
teur*innen begegnen können, um sich auszutauschen, aber auch um ge-
meinsam konkrete Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Zusam-
menarbeit braucht Anlässe, Ziele und Ergebnisse, damit ein Mehrwert der 
Kooperation für die Beteiligten entsteht und Vertrauen praktiziert werden 
kann. Dabei gilt es, die gegenseitigen Zuständigkeiten, Aufträge, Perspekti-
ven, Kapazitäten und Ressourcen anzuerkennen. So können sich persönli-
che Beziehungen und Kenntnisse entwickeln, die auch über konkrete Anläs-
se der Zusammenarbeit hinauswirken und in anderen Kontexten zur Verfü-
gung stehen. Damit wird Kooperation auch anpassungsfähig, insofern so-
ziale Beziehungen und Ressourcen über einzelne Anlässe und Formate hin-
aus aktiviert werden können. 

Mit Blick in die Praxis wird deutlich, dass in den Kommunen die Einsicht 
wächst, dass Herausforderungen an den Schnittstellen von Vielfalt und Si-
cherheit diversitätsorientierte Maßnahmen, wie wir sie hier vorgestellt ha-
ben, brauchen, um ganzheitliche und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. 
Diese Einsicht übersetzt sich zunehmend auch in die kommunale Praxis. 
Dennoch dominieren im Arbeitsalltag häufig noch Kooperationsmuster in 
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den kommunalen Verwaltungen, die sich innerhalb der Grenzen der ver-
schiedenen kommunalen Handlungsfelder bewegen. Um die Perspektiven-
vielfalt der diversen Stadt in das Sicherheitshandeln kommunaler Behörden 
einzubringen, braucht es demnach Gelegenheiten und Formate, um Koope-
ration und Netzwerkarbeit sowie die Beteiligung der Bevölkerung an der 
Entwicklung von diversitätsorientierten Sicherheitsstrategien zu stärken. 

3. Fazit 
Mit dem Begriff der diversitätsorientierten Sicherheitsstrategien haben wir 
eine Perspektive vorgeschlagen, um die Herausforderungen im Bereich von 
gesellschaftlicher Vielfalt und Sicherheit in den Quartieren und öffentlichen 
Räumen der Städte zu betrachten, einzuordnen und zu behandeln. Die Er-
arbeitung einer kritischen, inklusiven und problemoffenen Sicht auf die Zu-
sammenhänge zwischen den beiden Feldern scheint uns auch notwendig, 
da diese in öffentlichen und politischen Debatten allzu häufig in verkürzter 
Form und mit eindeutigen Problemzuschreibungen diskutiert werden. Hier 
werden vermeintlich „fremde“ oder marginalisierte Gruppen nicht selten 
einseitig als Problemverursachende gezeichnet. Dabei werden ihnen stel-
lenweise implizit oder explizit ihr Recht auf Stadt, ihr Platz in den Räumen 
der Stadt und ihre Zugehörigkeit zur (Stadt-)Gesellschaft abgesprochen. 
Diversitätsorientierte Sicherheitsstrategien schlagen im Bewusstsein der 
Probleme und Hindernisse, die damit verbunden sind, einen anderen Weg 
vor: Sie setzen auf offene und partizipative Problemdefinitionen und beto-
nen die Verständigung und Vermittlung als Problemlösungsmöglichkeiten 
zwischen den unterschiedlichen Lebensstilen, Alltagspraktiken und Alltags-
kulturen in der Stadtgesellschaft, um Vertrauen und Zusammenhalt zu stär-
ken – wenn auch solche Vorgehensweisen da ihre Grenzen haben, wo Recht 
gebrochen wird oder grundsätzliche Werte des Zusammenlebens, wie per-
sönlichen Freiheit und Selbstentfaltung oder Gleichberechtigung und 
Rechtstaatlichkeit, in Frage gestellt werden. Solche deliberative Ansätze 
setzen immer voraus, dass die Beteiligten an dem Diskurs, dem Austausch 
von Argumenten und dem Finden gemeinsamer Lösungen interessiert sind. 
Wo dies nicht der Fall ist, werden sie nicht erfolgreich sein. In der kommu-
nalen Praxis finden sich jedoch zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie diversi-
tätsorientierte Sicherheitsstrategien gelingen können. Dabei ist festzuhal-
ten, dass hier kein einheitliches Vorgehen ausgemacht werden kann. Viel-
mehr zeichnen sich diversitätsorientierte Vorgehensweisen dadurch aus, 
dass sie entsprechend den konkreten Gegebenheiten und Herausforderun-
gen vor Ort entwickelt werden und dass sie adaptiv genug sind, um sich dy-
namischen Problemkonstellationen anzupassen, wie sie in diversen Quartie-
ren häufig anzutreffen sind. Dazu vereinen sie je nach Anlass und Aus-
gangslage, je nach Akteurskonstellation und verfügbaren Ressourcen ver-
schiedene Maßnahmen und Handlungsfelder. Dabei eint die verschiedenen 
Vorgehensweisen, die wir hier vorgestellt haben, dass sie auf die Zusam-
menarbeit zahlreicher Akteur*innen setzen. Denn ein kooperatives Vorge-
hen ermöglicht es, die verschiedenen Perspektiven und Bedürfnisse, All-
tagskulturen und -praktiken, Ressourcen und Fähigkeiten in der Verwal-
tung, in der Zivil- und Stadtgesellschaft sowie in Bevölkerung sichtbar zu 
machen, anzuerkennen und zu nutzen, um die Sicherheit in vielfältigen 
Städten und Stadtquartieren zu verbessern. Dabei sei daran erinnert: Vielfalt, 
Konflikte und auch Unsicherheit sind konstitutive Merkmale der modernen 
europäischen Stadt. Darin liegen Herausforderungen und Zumutungen für 
das Zusammenleben, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten und -chancen. 
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Gabriel Bartl, Niklas Creemers, Holger Floeting 

Kommunale Zusammenarbeit 
im Bereich gesellschaftlicher 
Vielfalt und Sicherheit  
Strukturen, Ressourcen und Netzwerke   

1. Vielfalt und Sicherheit: Querschnittsthemen 
und Schnittstellen für kommunale 
Zusammenarbeit 

Auf den ersten Blick haben Fragen der Vielfalt mit jenen der Sicherheit nicht 
wirklich etwas miteinander zu tun. Während sich Vielfalt in Dimensionen wie 
Kultur, Religion, Alter, Geschlecht oder sexueller Orientierung niederschla-
gen kann, wird Sicherheit nicht selten als Abwesenheit von Bedrohungen 
konzeptualisiert. Bei genauerer Betrachtung lassen sich aber durchaus Ver-
bindungen zwischen den beiden Konstrukten herstellen, die insbesondere 
im urbanen Kontext relevant werden. So kann die Vervielfältigung der Ge-
sellschaft hin zu einer „Superdiversity“ (Vertovec 2007), die als Diagnose für 
das komplexe Überlagern unterschiedlicher Vielfaltsausprägungen zu ver-
stehen ist, bisweilen verunsichernd wirken, wenn dadurch bislang als stabil 
angesehene Ordnungen, Kategorien, Vorstellungen und Überzeugungen 
erodieren. Der Zusammenhang zwischen vielfaltsbedingter Uneindeutigkeit 
und Verunsicherung verweist somit auf einen Zusammenhang zwischen 
Vielfalt und Sicherheit. Eine weitere Verbindung lässt sich herstellen, wenn 
die Zunahme an gesellschaftlicher Vielfalt als Produkt sozialer Differenzie-
rungsprozesse verstanden wird, die wiederum durch die Vervielfältigung 
von Bedürfnissen und Interessen zu einer Zunahme an potenziellen Konflikt-
linien der Deutungshoheit und Verteilungsgerechtigkeit führen. Gleichzeitig 
verschärfen sich Entsolidarisierungsdynamiken. In derartigen Konfliktlagen 
lässt sich insofern ein Sicherheitsaspekt vermuten, als das subjektive Si-
cherheitsgefühl, etwa durch die Konfrontation mit anderen, und möglicher-
weise befremdlich erscheinenden Nutzungs- und Aneignungsweisen des 
öffentlichen Raumes, tangiert werden kann. Die Schaffung von Vertrauen 
und Zusammenhalt als Grundlage für die Vermittlung bei Konflikten kann 
somit implizit sicherheitsrelevant sein. Dies macht eine Erweiterung von Si-
cherheitskonzeptionen notwendig, die Sicherheit bisher vorrangig ex nega-
tivo und im engeren Sinne des Wortes „securitas“ als Schutz vor äußeren 
Bedrohungen betrachten. Anstatt die diskursive Verengung des Sicher-
heitsbegriffes auf die Bedrohungsdimension fortzuschreiben, sollte überlegt 
werden, wie der Sicherheitsbegriff wieder geöffnet werden kann, ohne da-
mit einer Versicherheitlichung weiterer gesellschaftlicher Bereiche den Weg 
zu ebnen.  

Vor diesem Hintergrund erscheinen Dimensionen wie sozialer Zusammen-
halt, Nachbarschaftlichkeit und Solidarität als wichtige Bausteine einer pri-
märpräventiv angelegten Sicherheitsproduktion. Zwar sollte und kann ein 
risikobasierter Umgang mit Unsicherheit nicht vollständig aufgegeben wer-
den, eine Neuausrichtung der einzelnen Elemente des Meta-Konstrukts Si-
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cherheit erscheint dennoch erforderlich, wenn Phänomene der Unsicherheit 
ganzheitlich und mehrdimensional bearbeitet werden sollen. Dabei sollte im 
Auge behalten werden, dass die strategische Ausrichtung des Umgangs mit 
Unsicherheit untrennbar mit der jeweiligen Konzeptualisierung von Sicher-
heit verflochten ist. Die spezifische Perspektive auf Sicherheit strukturiert 
also die Zielorientierung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen maß-
geblich. Daraus wird ersichtlich, dass ein ausdifferenzierter, mehrdimensio-
naler Sicherheitsbegriff, der die repressive Dimension nur als eine unter vie-
len ausweist, zwangsläufig mehr Anknüpfungspunkte für die Ausgestaltung 
sicherheitsbezogener Strategien bietet, wohingegen ein eng gefasster Si-
cherheitsbegriff, der primär auf Bedrohung und Risiko beruht, das Möglich-
keitsspektrum an Lösungsansätzen unnötig eingrenzt (Bartl et al. 2020). 

Die bereits angesprochenen Dynamiken gesellschaftlicher Differenzierung 
führen schließlich auch dazu, dass sich die Sicherheitsbedürfnisse selbst 
vervielfältigen und sich zunehmend schwerer auf einen gemeinsamen Nen-
ner bringen lassen. So können etwa das subjektive Sicherheitsgefühl von 
Menschen mit Fluchterfahrung wesentlich beeinträchtigt und auch die ob-
jektive Sicherheit durch unklare Bleibeperspektiven gekennzeichnet sein. 
Demgegenüber können geflüchtete Menschen bei bestimmten autochtho-
nen Gruppen Verunsicherungsgefühle auslösen – wobei hier oftmals der 
bzw. das Fremde zu einem Symbol von sozialem Wandel avanciert, wenn 
vielfaltsbezogene Unsicherheitsgefühle gesellschaftliche Transformations-
prozesse widerspiegeln. Dass Fremdheit auch mit Kriminalität assoziiert 
wird und Fremdenfeindlichkeit die Verbrechensfurcht begünstigt (Hirten-
lehner/Groß 2018), ist hierbei schließlich eine spezifische Ausprägung die-
ser Art der Verunsicherung: „Verunsicherung durch den Fremden in der 
Großstadt geht […] weit über die Furcht vor Kriminalität hinaus. Sie ist un-
trennbar mit Fremdheit verbunden, denn das, was den Fremden konstruiert 
ist auch das was verunsichert.“ (Wehrheim 2009: 37) 

Vielfalt und Sicherheit haben also mehr miteinander zu tun, als man zu-
nächst annehmen würde (für eine dezidiertere Beschreibung der beiden 
Begriffe und wie wir sie für die Fragestellungen unseres Projekts fruchtbar 
machen, siehe den Beitrag von Creemers/Bartl/Floeting in diesem Band). 
Da sich die soeben aufgezeigten Bezüge und Relationen in urbanen Zu-
sammenhängen besonders gut nachzeichnen und beobachten lassen, stellt 
sich die Frage, wie die Kommunen mit Herausforderungen umgehen, die an 
der Schnittstelle von Vielfalt und Sicherheit angesiedelt sind, und welche 
Rollen und Perspektiven hierbei bestimmte kommunale Akteure einneh-
men. Diesen Fragestellungen wurde im Forschungsprojekt DIVERCITY auf 
der Grundlage eines triangulativen Forschungsdesigns nachgegangen. So 
kamen neben qualitativen Zugängen auch quantitative Ansätze zum Einsatz, 
die auf der Grundlage von deutschlandweiten Kommunalbefragungen be-
leuchten, welche Bedeutung Vielfalt und Sicherheit für die tägliche Arbeit 
der Ämter und Fachbereiche aufweisen und ob sich dabei bestimmte Ko-
operationsnetzwerke identifizieren lassen, die in Zusammenarbeit übergrei-
fende Strategien und Maßnahmen zur Begegnung von vielfalts- und sicher-
heitsbezogenen Herausforderungen entwickeln. Ausgewählte Ergebnisse 
des quantitativen Untersuchungsteils werden im Folgenden dargestellt. 

2. Methodisches Design und Eckdaten der 
Kommunalbefragung 

Die triangulative Vorgehensweise machte sich bei der Konstruktion der Er-
hebungsinstrumente der Kommunalbefragungen insofern bemerkbar, als 
bereits vorliegende qualitative Befunde genutzt wurden, um elementare As-
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pekte für die Beantwortung der Fragestellungen in die jeweiligen Fragebö-
gen zu integrieren. So konnten etwa aus den Expert*inneninterviews erste 
Tendenzen über die zentralen kommunalen Akteure und deren Tätigkeit 
und Wirken im Bereich von Vielfalt und Sicherheit abgeleitet werden. Zudem 
waren die typologischen Vorarbeiten zu den kommunalen Handlungsfeldern 
hilfreich für die Fragebogenkonstruktion. Um zu gewährleisten, dass die 
qualitativen Befunde durch das quantitative Vorgehen erweitert und ange-
reichert werden können, wurden in den Befragungen an einigen Stellen of-
fene Antwortkategorien installiert. Auf diese Weise sollten auch in den quan-
titativen Untersuchungen in explorativer Manier Erkenntnisse gewonnen 
werden können. Die Ergebnisse der Befragungswellen flossen dann, einer 
zirkulären Vorgehensweise entsprechend, immer wieder in die qualitativen 
Arbeiten ein. 

Die Erhebungsinstrumente wurden jeweils umfangreichen Pretests unter-
zogen. Dabei folgte der Kreis der Pretestenden unterschiedlichen Rekrutie-
rungslogiken. Neben projektinternen Teilnehmenden (LKA Niedersachsen, 
vdw Bremen und Niedersachsen) wurden auch kommunale Akteure im 
Nachgang zu den Expert*inneninterviews nochmals angesprochen und um 
eine Teilnahme am Pretest gebeten. Zusätzlich wirkten Vertreter*innen des 
Deutschen Städtetages (DST) und des Deutschen Städte- und Gemeinde-
bunds (DStGB) am Pretest mit. Für die Befragung selbst wurden jeweils fol-
gende fünf bzw. sechs Ämter und Fachbereiche in allen deutschen Städten 
und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohner*innen angesprochen: Ord-
nungsämter, Stadtplanungs- und -entwicklungsämter, Sozialämter, Ju-
gendämter, Integrationsbeauftragte und Wohnungsämter, wobei Letztere 
nur in der ersten Welle befragt wurden. Insgesamt wurden 1.169 (1. Befra-
gungswelle) bzw. 951 (2. Befragungswelle) Ämter und Fachbereiche kon-
taktiert. Die Rücklaufquoten betrugen hierbei 23 % bzw. 20 % (N = 268 bzw. 
185), wobei jeweils etwa zwei Drittel der befragten Kommunen mit mindes-
tens einem Amt/Fachbereich an den Befragungen teilnahmen. In den fol-
genden Darstellungen beziehen sich die empirischen Befunde zu den kom-
munalen Kooperationsnetzwerken an der Schnittstelle Vielfalt – Sicherheit 
sowie die Ergebnisse zu den potenziellen Hemmnissen von Zusammenar-
beit auf die erste Befragungswelle, die anderen Ausführungen dagegen auf 
die zweite Welle. 

3. Bedeutung von Sicherheit und Vielfalt im 
Ämtervergleich 

Ein wesentlicher Befund der quantitativen Analyse bezieht sich auf die zu-
geschriebene Relevanz von Vielfalt und Sicherheit aus Sicht der Ämter und 
Fachbereiche. Es zeigt sich hierbei, dass Vielfalt und Sicherheit im Ämter-
vergleich unterschiedlich zueinander gewichtet werden. Für die quantitative 
Umsetzung wurde innerhalb des Fragebogens eine Skala von 1–10 vorge-
geben, wobei hohe Werte mit der Relevanz des jeweiligen Aspekts korres-
pondieren. Mit Blick auf Abb. 1 zeigen sich hier teils gewichtige Unterschie-
de, die im Folgenden näher beschrieben werden. 
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So verstehen sich Ordnungsämter ihrer Aufgabe entsprechend primär als 
Akteure der Sicherheit – was sich in dem hohen Mittelwert von 9,6 nieder-
schlägt – und weniger als solche der Vielfalt. Spiegelbildlich dazu sind Fra-
gen der Vielfalt wiederum für die Arbeit von kommunalen Integrationsbeauf-
tragten von hoher Bedeutung; der Wert liegt hier ebenso bei 9,6, wohinge-
gen die Bedeutung von Sicherheit nur bei 6,1 rangiert. Auffällig ist, dass die 
Stadtplanungsämter in Bezug auf beide Aspekte die niedrigsten Werte re-
präsentieren (Vielfalt = 6,8; Sicherheit = 5,7), was darauf hindeutet, dass hier 
im Vergleich mit den anderen vier Ämtern noch Potenziale bestehen, wenn 
es um die städtebauliche oder planerische Auseinandersetzung mit kom-
munalen Fragen der Vielfalt und Sicherheit geht. Bei den Sozialämtern zeigt 
sich, dass diese eine Art Mittelposition einnehmen, da beide Werte eine 
mittlere bis hohe Relevanz (Sicherheit = 7,0; Vielfalt = 9,1) signalisieren. Vor 
diesem Hintergrund könnte Sozialämtern in Bezug auf die Initiierung, Stabi-
lisierung und Vermittlung bei der Zusammenarbeit eine besondere Rolle zu-
kommen. Auf Jugendämter trifft das in ähnlicher Weise, aber auf etwas 
niedrigerem Niveau zu (Sicherheit = 6,5; Vielfalt = 8,6). Insgesamt bleibt 
festzuhalten, dass die Bedeutung beider Aspekte und deren Relation zuei-
nander über die Ämter und Fachbereiche hinweg zwar sehr variabel, aber 
dennoch auf überdurchschnittlich hohem Niveau (alle Werte über 5,5) an-
gesiedelt ist. Allerdings könnte das auch daraus resultieren, dass kommu-
nale Ämter und Fachbereiche, die keinem der beiden Bereiche eine Rele-
vanz zuschreiben, nicht an der Befragung teilgenommen haben und somit 
ein nicht zu quantifizierender Verzerrungseffekt vorliegt. 

Da in Abb. 1 nur ein Vergleich der jeweiligen Mittelwerte abgebildet ist, der 
keine Informationen über die Streuung der einzelnen Antworten enthält, 
wurden Box-Plots generiert (Abb. 2 und 3). Ein Box-Plot dient der anschau-
lichen Darstellung von Streuungs- und Lagemaßen. In den Abbildungen 
sind der Median, zwei Quartile und die Extremwerte enthalten. Die „Box“, 
bestehend aus den beiden Quartilen und dem Median, repräsentiert dabei 
den Bereich, in dem die mittleren 50 % der Werte liegen. Die Lage des Me-
dians gibt zudem Auskunft über die Schiefe einer Verteilung. 

Insgesamt bestätigen die Boxplots die beobachteten Diskrepanzen zwi-
schen den Ämtern. Weiterhin zeigt sich hierbei, dass die Varianz in Hinblick 
auf die Bedeutung sicherheitsbezogener Phänomene bei den Integrations-
beauftragten stark ausgeprägt ist, was auf uneinheitliche Zuschreibungen 
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Gesellschaftliche Vielfalt spielt eine wichtige Rolle in der Arbeit unseres Amtes/Fachbereichs.
Fragen der Sicherheit spielen eine wichtige Rolle in der Arbeit unseres Amtes/Fachbereichs.

Abb. 1:   
Einschätzungen zur 
Bedeutung von Vielfalt 
und Sicherheit für die 
Arbeit ausgewählter 
Ämter/Fachbereiche im 
Vergleich 
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schließen lässt, die einer ämterübergreifenden Zusammenarbeit potenziell 
entgegenstehen können. Mit Blick auf Abb. 2 erweist sich zunächst einmal 
die Verteilung für die Ordnungsämter als schief, da der Median auf dem 
Maximalwert der Skala liegt. Dabei zeigt die „Box“ an, dass die überwiegen-
de Mehrheit (mit Blick auf die deskriptive Statistik sind es 72,5 %) der be-
fragten Ordnungsämter die Bedeutung von Fragen der Sicherheit mit dem 
Wert 10 beziffern. Bis auf drei Ausreißer mit dem Wert 7 (repräsentiert 
durch den kleinen Kreis) und einen mit dem Wert 8 befinden sich alle 
Rückmeldungen der Ordnungsämter im Wertebereich zwischen 9 und 10, 
was eine stabil hohe Bedeutung von Fragen der Sicherheit anzeigt. Dies 
trifft in selbigem Maße auf die Bedeutung von Vielfalt für die kommunalen 
Integrationsbeauftragten zu (Abb. 3). 
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Abb. 2:  
Streuungs- und 
Lagemaße der Be-
deutung von Sicherheit 
für die Arbeit der Ämter 
und Fachbereiche 

Abb. 3:  
Streuungs- und 
Lagemaße der Be-
deutung von Vielfalt für 
die Arbeit der Ämter und 
Fachbereiche 
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In Abb. 2 ist weiterhin zu erkennen, dass die Bedeutung von Sicherheit bei 
den Zuschreibungen der kommunalen Integrationsbeauftragten am meis-
ten schwankt, da die „Box“ hier den Wertebereich von 4 bis 8 abdeckt. Das 
ist ein Beleg dafür, dass die Tätigkeitsbereiche der Integrationsbeauftragten 
durchaus unterschiedlich ausgestaltet und mal mehr, mal weniger stark mit 
Sicherheitsthemen assoziiert sein können. Aus Abb. 3 lässt sich zudem ent-
nehmen, dass Fragen der Vielfalt bei den Sozialämtern eine überaus hohe 
Bedeutung aufweisen. Darauf deutet sowohl der Median mit einem Wert 
von 10 als auch die „Box“ im Wertebereich zwischen 8 und 10 hin.  

Alles in allem verdeutlichen die Box-Plots noch einmal, dass sowohl zwi-
schen als auch innerhalb der Ämter und Fachbereiche unterschiedliche Va-
rianzen in Bezug auf die Bedeutungen von Vielfalt und Sicherheit bestehen. 
Auch die Funktion von Sozialämtern – und in etwas geringerem Maße von 
Jugendämtern – als mögliche Vermittler an der Schnittstelle von Themen 
der Vielfalt und Themen der Sicherheit wird hierbei plastisch, unter ande-
rem auch deshalb, weil beide in Bezug auf Sicherheit höhere Medianwerte 
als die Stadtplanungsämter und die Integrationsbeauftragten aufweisen. 

4. Chancen und Herausforderungen von Vielfalt 
für Sicherheit 

Neben den jeweiligen Bedeutungszuschreibungen zu Vielfalt und Sicherheit 
wurden auch die Chancen und Herausforderungen von gesellschaftlicher 
Vielfalt im Kontext von Fragestellungen der urbanen Sicherheit in der zwei-
ten Befragungswelle adressiert. Die Kategorisierungen der Antworten auf 
die im Fragebogen enthaltenen offenen Fragen finden sich in Abb. 4 und 5.  

 

  
 

Chancen
Vielfalt als Reflexions-
ressource
• Abbau von Vorurteilen 

und Vorbehalten

• Lernprozesse durch 
Ausräumen von Miss-
verständnissen und 
Stärkung von Sensi-
bilitäten

• Unterschiedliche kultur-
spezifische Sichtweisen 
auf Sicherheit und 
Sicherheitswahrneh-
mung sind möglich

Multiperspektivische 
Konfliktbearbeitung
• Aufbau von Netz-

werken, durch die  
gemeinsames Arbeiten 
lösungsorientiert 
wirken kann

• Chance auf Erarbei-
tung von Lösungs-
wegen gemeinsam mit 
einer Vielfalt an ver-
schiedenen beteiligten 
Gruppen und damit 
auch mit einer 
größeren Vielfalt an 
Fragestellungen (z.B. 
Interkultureller Dialog)

• Breite anerkannte Zu-
stimmung zu gesell-
schaftlicher Vielfalt 
fördert den Blick für die 
Verschiedenartigkeit 
der Interessen unter-
schiedlicher Gruppen, 
für die Berechtigung 
pluraler Interessen und 
für Interessenausgleich

Präventive Stärkung 
sozialer Kohäsion
• Austausch zwischen 

Bevölkerungsgruppen 
als Voraussetzung für 
Verständigung: Durch 
einen Austausch kann 
Verständnis ge-
schaffen und so mehr 
Toleranz bzw. Akzep-
tanz anderer Kulturen 
und/oder Lebensstile 
entwickelt werden

• Förderung der inter-
kulturellen Kompetenz 
und des Verständ-
nisses für die Diversität 
der unterschiedlichen 
Kulturen, Erhöhung der 
Akzeptanz verschiede-
ner Lebensweisen 
einerseits und der 
Akzeptanz der Ein-
haltung gesellschaft-
licher Regeln

Stärkung des 
Sicherheitsgefühls
• Abbau von subjektiven 

Angsträumen durch 
interkulturelle Kom-
petenz

• Vermeintliche Sicher-
heitsprobleme werden 
durch gelebte gesell-
schaftliche Vielfalt 
relativiert

• Kommunal unterstütz-
te Formen der Beteili-
gung und Begegnung 
unterschiedlicher 
gesellschaftlicher 
Gruppen können den 
Abbau von Ängsten 
und Vorurteilen unter-
stützen und somit 
dafür sorgen, dass sich 
die gefühlte und auch 
reale Sicherheit in der 
Kommune verbessert

Diversifizierung der 
Verwaltung
• Erhöhung der Sensi-

bilität für kulturelle und 
religiöse Vielfalt in den 
Verwaltungen durch 
IKO bzw. der 
Etablierung von 
Diversity-Ansätzen

• Differenzierte Erkennt-
nisse über die Ge-
wohnheiten, Probleme, 
Erwartungen, Bedürf-
nisse unterschiedlicher 
Gesellschaftsgruppen 
zur Anwendung beim 
Aufbau kommunaler 
Sicherheitsstrukturen

Abb. 4:  
Chancen von Vielfalt im 
Kontext von Fragen der 
urbanen Sicherheit aus 
Sicht der kommunalen 
Ämter und Fachbe-
reiche 
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Abbildung 4 beinhaltet die Chancen von Vielfalt aus Sicht der befragten 
kommunalen Akteure. Dabei ist festzustellen, dass sich fünf unterschiedli-
che Dimensionen hinsichtlich der Chancen beobachten lassen, wobei keine 
systematischen Unterschiede im Ämtervergleich zu erkennen sind. Erstens 
stellt Vielfalt aus der Perspektive der in der Befragung repräsentierten 
kommunalen Ämter und Fachbereiche in dreierlei Hinsicht eine Reflexions-
ressource dar. So kann Vielfalt nicht nur zu einem Abbau von Vorurteilen 
und Vorbehalten zwischen verschiedenen sozialen Gruppen beitragen, son-
dern ebenso Lernprozesse in Gang setzen, die zu einer Klärung missver-
ständlicher Interaktionen und Einschätzungen und einer Stärkung von ge-
genseitigen Sensibilitäten beitragen. Zudem kann sich das Reflexionspo-
tenzial in einer Weise bemerkbar machen, dass unterschiedliche – auch kul-
turspezifische – Sichtweisen sowohl auf Sicherheit als auch auf das Phäno-
men der subjektiven Sicherheitswahrnehmung aufeinandertreffen, ohne 
dass eindeutig bestimmt werden kann, welche Aspekte hierbei als zentral 
anzusehen sind. 

Dieser Aspekt korrespondiert mit der zweiten Dimension der multiperspek-
tivischen Konfliktbearbeitung als Chance von gesellschaftlichen Vervielfälti-
gungsprozessen. Die Notwendigkeit eines Aufbaus von Netzwerken zur Lö-
sung von Konflikten findet hier ebenso Beachtung wie die Chance, mit einer 
Vielzahl an Akteuren vielfältige Fragestellungen identifizieren zu können, die 
der Diversität und Heterogenität der Stadtgesellschaft Rechnung tragen. 
Auf diese Weise kann für die Verschiedenartigkeit von Bedürfnissen und In-
teressen in einer plural angelegten Gesellschaft sensibilisiert werden. Die 
präventive Stärkung des sozialen Zusammenhalts als nachhaltige und lang-
fristige „Sicherheitsstrategie“ kann aus Sicht der kommunalen Ämter und 
Fachbereiche insbesondere durch einen regelmäßigen und alltäglichen 
Austausch quer über verschiedene soziale Gruppen und die aktive Förde-
rung der interkulturellen Kompetenz der Bewohner*innen ermöglicht wer-
den. Durch den Austausch können Werte wie Toleranz und Akzeptanz und 
vor allem das generalisierte Vertrauen gestärkt werden, was sich letzten En-
des positiv auf die Lösung von Konflikten in und um öffentliche Räume aus-
wirken könnte. Zudem wurden Chancen von Vielfalt für die Stärkung des Si-
cherheitsgefühls benannt. Eingeübte interkulturelle Kompetenz, die sich 
aus den Anforderungen urbanen Lebens ergibt, könne einer Perzeption von 
bestimmten Räumen und Raummerkmalen als „Angsträumen“ entgegen-
wirken. Analog dazu können vermeintliche Sicherheitsprobleme durch ge-
lebte gesellschaftliche Vielfalt relativiert werden. In diesem Zusammenhang 
erschien den Befragten der Ausbau von kommunal unterstützten Formen 
der Beteiligung und Begegnung besonders zielführend, um die zahlreichen 
Chancen von Vielfalt für urbane Sicherheit nutzbar machen zu können. Die 
beiden erstgenannten Aspekte – also Vielfalt als Reflexionsressource und 
die multiperspektivische Konfliktbearbeitung – zeigen sich zudem in Ent-
wicklungspfaden, die analog zur Beschaffenheit der Stadtgesellschaft die 
Notwendigkeit einer Diversifizierung der Verwaltung thematisieren. Durch 
interkulturelle Öffnung könne eine Sensibilisierung der Verwaltung für kul-
turelle und religiöse Vielfalt erwachsen. Auch für die Etablierung kommuna-
ler Sicherheitsstrukturen wären die Kenntnis und das Gefühl für die vielfälti-
gen Bedürfnisse der Menschen eine notwendige Voraussetzung. 

Zusätzlich zu den Chancen von Vielfalt wurden im Rahmen der Befragung 
auch die Herausforderungen von Vielfalt für die Sicherheit thematisiert 
(Abb. 5). 
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Erstens wurden hierbei unterschiedliche soziale und religiöse Wertvorstel-
lungen benannt, deren (soziale bzw. alltagsweltliche) Stabilisierung zu mög-
lichen Koordinierungs- und Kostenproblemen (z. B. Sprachbarrieren, kultu-
relle Codes und Selbstverständnisse, die den Aufwand von Vermittlungsan-
strengungen erhöhen) – gerade was die Einbindung aller gesellschaftlichen 
Gruppen in kommunale Beteiligungsformate angeht – führen können. Die 
Bandbreite an Werten und Interessen werde zudem in einer Variation der 
individuellen Sicherheitsgefühle und -bedürfnisse deutlich, die miteinander 
in Einklang gebracht werden müssen, auch wenn sie sich in Teilen nur 
schwer vereinen lassen. Toleranz wird als Schlüssel zur Lösung solcher 
Herausforderungen benannt und in diesem Zusammenhang postuliert, dass 
nicht gesellschaftliche Vielfalt an sich, sondern vielmehr die Menschen, die 
nicht mit ihr umgehen können oder wollen, die eigentliche Herausforderung 
darstellen. Eine zweite Herausforderung von Vielfalt für die Sicherheit findet 
sich in einer Diagnose, die durch sozialen Wandel induzierte Verunsiche-
rungen aufgreift. Die Vervielfältigung und Produktion neuer Ambivalenzen 
und Uneindeutigkeiten durch soziale, politische oder wirtschaftliche Verän-
derungsprozesse kann in Entfremdungserfahrungen münden. Die sich dar-
aus ableitende Erschütterung von bisher stabil erscheinendem Orientie-
rungswissen begünstige letztlich die Ausbildung xenophober Einstellungs-
muster. Die Entstehung und Reproduktion vielfaltsbezogener Ängste wür-
den aber auch durch mediale Berichterstattungen aktiviert und verstärkt; 
insbesondere wären hierbei Soziale Medien als Katalysatoren dieser Pro-
zesse zu nennen. Prozesse gesellschaftlicher Segmentierung markieren 
hierbei eine dritte Herausforderung, die sich durch Mechanismen (sozial-
räumlicher) Segregation, „Parallelgesellschaften“ oder Clanstrukturen ma-
nifestiere und der Gefahr einer pauschalen Ethnisierung sozialer Konfliktli-
nien Auftrieb gebe. Hinzu kommen unterschiedliche Rechtskulturen und -
auffassungen sowie die Gefahr des Imports ethnischer Konflikte aus den 
Herkunftsländern von Personen mit Migrationshintergrund. Eine letzte Her-

Herausforderungen
Wertvorstellungen , 
Bedürfnisse, Interessen
• Alle gesellschaftlichen 

Gruppen müssen eingebun-
den werden Herausforderun-
gen hierbei: Sprachbarrieren, 
kulturelle Codes und Selbst-
verständnisse → Mögliche 
Koordinierungs- und 
Kostenprobleme

• Sicherheitsgefühle und 
‐bedürfnisse variieren ihrer-
seits stark

• Toleranz als Schlüssel: Nicht 
die gesellschaftliche Vielfalt 
ist die Herausforderung, 
sondern die Menschen, die 
(noch) nicht damit umgehen 
können/wollen

Verunsicherungen durch 
sozialen Wandel
• Vervielfältigung und damit 

einhergehende Produktion 
neuer Ambivalenzen und Un-
eindeutigkeiten

• Kontingenzsteigerung als 
Xenophopie und Rassismus 
begünstigendes Phänomen: 
Unsicherheitsgefühl, bei-
spielsweise durch Verände-
rungen innerhalb des ge-
wohnten Umfelds

• Entstehung und Reproduk-
tion vielfaltsbezogener Ängste 
durch mediale Berichter-
stattungen/Kommunikation 
(insbesondere: Soziale 
Medien)

Prozesse sozialer 
Segmentierung
• (Sozialräumliche) Segre-

gation, „Parallelgesellschaf-
ten“, Clanstrukturen: Gefahr 
einer Ethnisierung sozialer 
Konfliktlinien

• Migranten aus anderen 
Rechtssystemen haben 
teilweise Schwierigkeiten, 
sich im deutschen Rechts-
staat zu orientieren. Deutsche 
Bürokratie hat Schwierig-
keiten, dieses Phänomen 
angemessenen zu würdigen 
und zu operationalisieren

• Import internationaler 
Konflikte

Verwaltungsbezogene 
Herausforderungen
• Erreichbarkeit bestimmter 

Gruppen: Migrantenmilieus, 
die keine organisierte Ver-
einsstruktur haben, z.B. 
Südosterweiterung aus der 
EU (Bulgarien und Rumänien)

• Behördliche Kommunikation 
mit bestimmten gesellschaft-
lichen Gruppen aufgrund 
divergierender Vorstellungen 
und wenig dialogisch aus-
gerichteter  Kommunikations-
stile erschwert

Abb. 5:  
Herausforderungen von 
Vielfalt im Kontext von 
Fragen der urbanen 
Sicherheit aus Sicht der 
kommunalen Ämter und 
Fachbereiche 
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ausforderung bezieht sich schließlich auf verwaltungsbezogene Fragen der 
Kommunikation, wie die Erreichbarkeit bestimmter sozialer Gruppierungen 
in einer diversen Stadtgesellschaft. Behördliche Kommunikation gerate 
auch dort an ihre Grenzen, wo dialogische Kommunikationsformate an übli-
chen Umgangsformen, die ein konstruktives und respektvolles Miteinander 
ermöglichen, scheitern. 

Insgesamt deuten die Chancen und Herausforderungen von Vielfalt im Kon-
text von Sicherheit darauf hin, dass die Stärkung sozialer Bande, von Ver-
trauen, Solidarität und gesellschaftlicher Kohäsion auf der Ermöglichung 
von Begegnung und Austausch basieren. Interkulturelle Kompetenz der 
Verwaltung und mehr Toleranz gegenüber zunächst uneindeutigen Situati-
onen könnten Ansatzpunkte für einen diversitätsorientierten Umgang mit 
Sicherheit und Ordnung sein. Momente der Verunsicherung können auf 
diese Weise günstigenfalls aufgefangen und durch die Miteinbeziehung ei-
ner Vielzahl von Perspektiven auf urbane Fragestellungen in gewinnbrin-
gende Triebfedern einer diversen Stadtgesellschaft umgewandelt werden. 

5. Kommunale Kooperationsnetzwerke an der 
Schnittstelle Vielfalt – Sicherheit 

Um die zentralen Akteure sowie die Akteurskonstellationen im Handlungs-
feld kommunaler Vielfalt und Sicherheit zu analysieren, wurde in der ersten 
Befragungswelle ein Fragenkomplex zur Häufigkeit der Zusammenarbeit 
kommunenintern und mit externen Akteuren aufgenommen. Die Häufigkeit 
wurde dabei auf einer 4er-Skala zwischen den Ausprägungen „nie“ (1), „sel-
ten“ (2), „gelegentlich“ (3) und „oft“ (4) abgefragt. Die entsprechenden Ko-
operationsprofile finden sich in den Abb. 6 und 71. Dabei sind die Profil-
Linien innerhalb der Radarcharts so zu interpretieren, dass die Kooperati-
onsintensität, operationalisiert als die Häufigkeit von Zusammenarbeit, vom 
Zentrum des Charts nach außen anwächst. 

Insgesamt kann aus der Analyse der Netzwerke der Zusammenarbeit abge-
leitet werden, dass unterschiedliche Kooperationskorridore existieren; das 
heißt, die Ämter und Fachbereiche weisen im Vergleich zueinander unter-
schiedliche Vernetzungsmuster auf. Dabei lassen sich die Kooperations-
netzwerke im Themenbereich Vielfalt und Sicherheit in drei Cluster auftei-
len: Während Ordnungsämter hinsichtlich der Vernetzungsaktivitäten vor 
allem die sicherheitsrelevanten Akteure abdecken, fokussieren die Stadt-
planungsämter auf baulich-planerisch orientierte Akteure und die des Woh-
nens. Die Jugendämter sowie die Integrationsbeauftragten weisen ähnliche 
Profile auf, die auf eine breite Vernetzung hindeuten, die in sich allerdings 
zum Teil auch heterogen verlaufen und unterschiedliche Schwerpunkte be-
inhalten. Vor diesem Hintergrund erscheint eine stärkere, Cluster-
übergreifende Zusammenarbeit möglich, die durch gezielte Austauschakti-
vitäten in einem offenen Netzwerk gewinnbringende Potenziale zutage tre-
ten lassen könnte. 

 

 
1 Ordnungsämter und Stadtplanungsämter sowie Integrationsbeauftragte und Jugend-
ämter werden jeweils in einer Abbildung zusammengefasst gezeigt. Sozialämter weisen 
ähnliche Vernetzungsprofile auf wie die Jugendämter und werden hier nicht grafisch dar-
gestellt. Der Rücklauf bei den Wohnungsämtern war vergleichsweise gering und erlaubt 
keine ähnlich aussagekräftige Darstellung der Vernetzungsprofile. 
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Bei Betrachtung von Abb. 6 sticht zunächst einmal ins Auge, dass Ord-
nungsämter, wenn es um Sicherheits- und Ordnungsaufgaben im Zusam-
menhang mit Fragen gesellschaftlicher Vielfalt geht, in erster Linie mit der 
Polizei zusammenarbeiten (die Kooperationstätigkeit nimmt hier den Spit-
zenwert von 3,9 ein), zum Teil auch mit privaten Sicherheitsdienstleistern 
und kriminalpräventiven Räten. Konträr dazu bewegen sich die Kooperati-
onstätigkeiten in Hinblick auf die Häufigkeit der Zusammenarbeit mit diver-
sitätsorientierten Akteuren (z. B. mit Integrations- und Flüchtlingsbeauftrag-
ten, Flüchtlingskoordinator*innen und Migrant*innenorganisationen) auf 
eher niedrigem Niveau. Die Stadtplanungs- und -entwicklungsämter weisen 
demgegenüber ein anderes Profil als die Ordnungsämter auf. Hier fällt vor 
allem die Häufigkeit der Zusammenarbeit von Akteuren auf, die sich mit 
baulich-planerischen Fragen der Vielfalt und Sicherheit beschäftigen. Ne-
ben Quartiersmanagements und Planungsbüros kooperieren Stadtpla-
nungsämter „gelegentlich“ mit Wohnungsunternehmen und Wohnungsäm-
tern. Doch auch die Zusammenarbeit mit Sozial- und Jugendämtern ist, 
analog zu den Ordnungsämtern, stark ausgeprägt. Die Profillinie der kom-
munalen Integrationsbeauftragten verrät, dass diese äußerst stark mit den 
diversitätsorientierten Akteuren (Flüchtlingsbeauftragte, Flüchtlingskoordi-
nator*innen, Migrantenorganisationen, Ausländerbehörden, religiöse Glau-
bensgemeinschaften) vernetzt sind. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit 
den Oberbürgermeister*innen stark ausgeprägt, was wohl damit zusam-
menhängt, dass die Integrationsbeauftragten oftmals dort angesiedelt sind. 
Allerdings zeigen sich beträchtliche Lücken in der Zusammenarbeit, etwa 
mit Blick auf Wohnungsunternehmen und Seniorenbeauftragte. Die Beteili-
gung der Integrationsbeauftragten in kriminalpräventiven Räten erfolgt 
auch eher selten. Die Jugendämter weisen im Vergleich in einigen Berei-
chen ähnliche Vernetzungsprofile auf wie die Integrationsbeauftragten – 
wobei es häufig zu einer Zusammenarbeit mit sicherheitsorientierten Akteu-
ren kommt (Ordnungsamt, Polizei, private Sicherheitsdienstleister, krimi-
nalpräventive Räte). Und auch die Zusammenarbeit mit Schulen und Ju-
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gendorganisationen ist stärker ausgeprägt. Dafür sind vor allem hinsichtlich 
der Zusammenarbeit mit vielfaltsorientierten Akteuren deutlich geringere 
Werte zu verzeichnen, die die entsprechenden Kooperationsintensitäten der 
Ordnungs- und Stadtplanungsämter aber dennoch übertreffen.  

Zusammenarbeit erfolgt also oftmals im Rahmen bestimmter Cluster. Um 
die Zusammenarbeit Cluster-übergreifend zu intensivieren, wäre ein breiter 
angelegtes, offenes Sicherheitsverständnis, dem es gelingt, die unter-
schiedlichen Zugänge, Strategien und Maßnahmen zu bündeln und zu in-
tegrieren, eine notwendige Voraussetzung. Der Ausbau kommunaler Ko-
operationsnetzwerk könnte auf diese Weise zu einer ganzheitlicheren und 
damit nachhaltigeren Bearbeitung von Fragen der gesellschaftlichen Vielfalt 
und Sicherheit beitragen. Im Idealfall könnte dies zu einer Schaffung von 
urbanen Orten der Begegnung führen, die Verunsicherungen entgegenwir-
ken und gleichzeitig diversitätsorientierte Nutzungsansprüche ermöglichen. 
Der Austausch von Wissen und Informationen quer über kommunale Ämter 
und Fachbereiche scheitert aber unter anderem an unterschiedlichen Auf-
fassungen, Selbstverständnissen und Sichtweisen, die zwar einerseits in 
den jeweiligen Aufgaben, Zuständigkeiten und Kompetenzen verankert 
sind, andererseits aber auch Interpretationsspielräume zuließen, die noch 
nicht hinreichend ausgeschöpft werden. Zusammenarbeit muss geübt wer-
den, um Vertrauensbeziehungen zwischen den Kooperierenden zu etablie-
ren. Das benötigt vor allem Zeit und Offenheit für neue Wege. 

Und grundsätzlich betrachtet stehen die Ämter und Fachbereiche Koopera-
tionsbeziehungen auch äußerst positiv gegenüber, wie es sich in weiteren 
Befunden der ersten Befragungswelle manifestiert. So schreiben 98,9 % der 
Ämter und Fachbereiche der Zusammenarbeit eine nützliche Perspektiven-
vielfalt zu, die sich aus den jeweils unterschiedlichen Herangehensweisen 
und Strategien der Ämter und Fachbereiche ergibt. Hohe Zustimmung er-
fährt außerdem die These, dass sich Aufgaben und Konflikte an der thema-
tischen Schnittstelle von Sicherheit und Diversität nur durch Zusammenar-
beit bearbeiten lassen, was 97,7 % so sehen. Dass Zusammenarbeit einen 
unnötigen Verbrauch von zeitlichen Ressourcen implizieren kann, wird von 
92,4 % der Befragten widersprochen. Etwas weniger eindeutig verhalten sich 
die Einschätzungen in Hinblick auf die Behauptung, dass die Zusammenar-
beit mit anderen in einer Komplexitätserhöhung bei der Suche nach pragma-
tischen Problemlösungen resultiert, was von 60,8 % so gesehen wird. 

Vergleicht man die befragten kommunalen Akteure in Bezug auf die Initiie-
rung, Beteiligung und Koordination von Zusammenarbeit, zeigt sich, dass 
die Integrationsbeauftragten in allen Modi der Zusammenarbeit die höchs-
ten Werte aufweisen. Zudem rangieren auch die anderen beiden dem drit-
ten „Cluster“ zugehörigen Akteure, nämlich Sozial- und Jugendämter, 
durchgängig über den Niveaus der anderen Akteure. Im Zeitverlauf sind au-
ßerdem generell leichte Tendenzen zur Ausweitung von Vernetzung festzu-
stellen, wobei die höchsten Zugewinne ebenso bei den Sozial- und Jugend-
ämtern zu verzeichnen sind. 

Was die konkrete Zusammenarbeit im Bereich von Vielfalt und Sicherheit 
angeht, lässt sich eine ganze Reihe an unterschiedlichen Formaten be-
obachten. Ordnungsämter sind beispielsweise häufig in Präventionsräte 
und Ordnungspartnerschaften eingebunden, wobei auch Sozial- und Ju-
gendämter hier nicht selten vertreten sind. Auch Stadtplanungsämter sind 
zum Teil in Präventionsräten aktiv, etwa wenn es um die Stärkung städte-
baulicher Aspekte der Kriminalprävention geht. Weiterhin zeichnen sich 
Stadtplanungsämter durch ein relativ hohes Maß an Bürgerbeteiligung in 
Planungsvorhaben aus, zum Beispiel bei Fragen zur Gestaltung des öffentli-
chen Raumes. Sozial- und Jugendämter arbeiten überdies regelmäßig mit 
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der Polizei zusammen, aber auch mit Migrant*innenorganisationen und 
bringen sich etwa bei der Erstellung von Betreuungskonzepten für Geflüch-
tete mit ein. Außerdem kooperieren sie teilweise mit Wohnungsbaugesell-
schaften, wenn es um Wohnraumfragen für Geflüchtete geht. Die hybride 
Funktion der Sozial- und Jugendämter lenkt den Blick noch mal auf deren 
mögliche und bereits zu beobachtende Vermittlerrolle für und bei der Zu-
sammenarbeit. Die Integrationsbeauftragten kooperieren häufig mit den 
Sozial- und Jugendämtern, etwa in Hinblick auf die Förderung der Integrati-
on von Geflüchteten, die Ausarbeitung einer Vielfaltsstrategie oder die Er-
stellung von Integrationskonzepten. Hier wird zum Teil auch von einer Ein-
beziehung und Mitwirkung der Ordnungsämter berichtet, die ebenso im Be-
reich der Extremismusprävention beobachtet werden kann. Insofern kön-
nen, jenseits der Cluster-spezifischen Trennung der Ämter, durchaus über-
greifende Netzwerke identifiziert werden, wobei die hier schlummernden 
Potenziale insgesamt aber noch eher selten ausgeschöpft werden. 

6. Strukturen der Zusammenarbeit im Bereich 
von Vielfalt und Sicherheit 

Die Frage, ob im Zusammenhang mit neuen kommunalen Herausforderun-
gen im Bereich von Vielfalt und Sicherheit neue Strukturen geschaffen oder 
eher bestehende Strukturen angepasst werden sollten (Abb. 7), zeigt, dass 
mehr als zwei Drittel der Befragten vor allem auf die Veränderung beste-
hender Strukturen setzen. Rund ein Drittel sieht aber auch die Notwendig-
keit, auf neue Herausforderungen mit neuen Strukturen zu reagieren. 

 

 
 

Allerdings konkurrieren diese beiden strukturellen Umgestaltungsmöglich-
keiten nicht zwangsläufig miteinander, so dass, je nach Erforderlichkeit, 
auch beide Strategien verfolgt werden können. Der Aspekt der Veränderung 
von Strukturen wurde in der Befragung mit einem offenen Antwortfeld ver-
sehen, das die konkreten Veränderungsvorschläge erfassen sollte. Die Not-
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wendigkeit zur Veränderung bestehender Strukturen sehen die Befragten 
z. B. beim Ausbau von Vernetzungsaktivitäten, der Etablierung von (lokaler) 
Prävention und Monitoringmöglichkeiten, aber auch bei der grundsätzli-
chen Öffnung und Diversifizierung der Verwaltung. Bestehende Strukturen 
sollten so verändert werden, dass sie sich dynamisch an neue kommunale 
Problemlagen und Bedarfe anpassen lassen. Neue Strukturen sollten bes-
ser am Bedarf ausgerichtet sein. Für neue Prozesse und Abläufe werden 
neue Leitlinien benötigt. 

Auch neue Diskursformate für schwer erreichbare Gruppen werden als 
sinnvoll erachtet. Außerdem werden von den Befragten die Durchführung 
von Sicherheitsaudits, die Erstellung von Integrationskonzepten oder die 
Entwicklung von Richtlinien für den Umgang mit EU-Migration bei fehlen-
dem Sozialleistungsanspruch als hilfreich genannt. Einige Befragte sehen 
das Thema Vielfalt und Sicherheit als Querschnittsaufgabe an. In allen vor-
handenen Strukturen sollte man sich stärker mit Fragen der Segregation, 
Inklusion und sozialraum- und lebensweltorientierten Ansätzen befassen. 
Die verstärkte Etablierung spezieller Netzwerke zum Thema Sicherheit wird 
insbesondere von den Ordnungsämtern gefordert, aber auch aus anderen 
Ämtern und Fachbereichen genannt. 

Neben der Relevanz struktureller Determinanten zeigte sich in der Befra-
gung, dass auch organisationskulturelle Faktoren die Zusammenarbeit be-
einflussen. Insbesondere die Bedeutung von Vertrauen und persönlichen 
Beziehungen kann hierbei als notwendige Voraussetzung für die Etablie-
rung funktionierender Strukturen der Zusammenarbeit gesehen werden. In 
einer solchen Perspektive ergänzen und stabilisieren sich Kooperationskul-
tur und Verwaltungsstruktur gegenseitig. Dass Vertrauen bei der Zusam-
menarbeit im Bereich von Vielfalt und Sicherheit mehrheitlich gegeben ist, 
lässt sich auch aus empirischen Befunden zum Ressourcentausch heraus-
lesen. Hier ist zu sehen, dass Wissen und Informationen oft ausgetauscht 
werden. Zudem basieren die Austauschbeziehungen im Wesentlichen auf 
dem Prinzip der Reziprozität – das wiederum als wesentlicher Indikator von 
Vertrauen gelten darf. 

Für die Etablierung von Kooperationsnetzwerken ist überdies die Bedeu-
tung von Zuständigkeiten zu beachten. Hier spielen persönliche Abspra-
chen bei der Zusammenarbeit bei Fragen von Vielfalt und Sicherheit die 
wichtigste Rolle, was indirekt erneut auf die Bedeutung von Vertrauen für 
die Stabilität von Kooperationsbeziehungen verweist. In fast vier Fünftel der 
Kommunen wird die Zusammenarbeit als klar geregelt angesehen. In fast 
allen Kommunen geschieht dies durch persönliche Absprachen. Rechtliche 
Vorgaben und Verwaltungsrichtlinien spielen demgegenüber eine geringere 
Rolle, ebenso wie schriftliche Festlegungen zwischen den kommunalen 
Fachbereichen. 

7. Hemmnisse bei der Zusammenarbeit im 
Bereich von Vielfalt und Sicherheit 

Ein weiterer Frageblock konzentrierte sich schließlich auf potenzielle 
Hemmnisse bei der Zusammenarbeit der Ämter und Fachbereiche im Be-
reich von Vielfalt und Sicherheit. Hier wurde von einer Skala von 1–4 Ge-
brauch gemacht, wobei hohe Werte eine Zustimmung zu den jeweiligen 
Aussagen signalisieren. Die Ergebnisse finden sich in Abb. 8 wieder. Darin 
lässt sich erkennen, dass die Ausgestaltung der Zusammenarbeitet vor al-
lem von den beteiligten Personen abhängt (M=3,4). Dieser Befund korres-
pondiert auch mit der hohen Bedeutung der Ressource Vertrauen für die 
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Etablierung und Stabilisierung von Zusammenarbeit im Bereich von Vielfalt 
und Sicherheit. Den zweithöchsten Wert markieren die „anderen Faktoren“ 
(M=3,2), die in einem offenen Antwortfeld erhoben wurden. Hier wurden 
beispielsweise das Fehlen einer gesamtstädtischen Strategie, fehlendes In-
teresse seitens der politischen Führung, Datenschutzprobleme oder auch 
unterschiedliche Verständnisse von Vielfalt in Zusammenhang mit Sicher-
heit und Demokratie genannt. Auch strukturelle Defizite hinsichtlich Zu-
ständigkeiten und Kompetenzen fanden hier als Hemmnisse Erwähnung. 
Des Weiteren wurde zurückgemeldet, dass die Bedeutung des Themen-
komplexes Vielfalt – Sicherheit noch nicht im alltäglichen Handeln der 
kommunalen Ämter und Fachbereiche angekommen sei. 

 

  
 

Zeitliche Ressourcen stellen das drittgrößte Hemmnis für Zusammenarbeit 
dar (M=2,9). Weitere Gründe, die Zusammenarbeit erschweren können, sind 
unklare Zuständigkeiten der Ämter und Fachbereiche (M=2,8), unterschied-
liche Bewertungen von Problemen und Lösungen durch Ämter und Fachbe-
reiche (M=2,6) sowie von kommunalen gegenüber zivilgesellschaftlichen 
Akteuren (M=2,6). Finanzielle Mittel rangieren am Ende dieser Liste und er-
zielen den geringsten Ausschlag (M=2,5). Insgesamt liegen die Mittelwerte 
aber zum Teil sehr nahe beisammen, so dass die vorliegenden Varianzen 
nicht überbewertet werden sollten.  

8. Die Bedeutung von Förderprogrammen zur 
Begegnung von Herausforderungen der 
Vielfalt und Sicherheit 

Zwei Förderprogramme werden über alle Ämter und Fachbereiche hinweg 
besonders häufig genutzt, um mit den Herausforderungen im Zusammen-
hang mit Vielfalt und Sicherheit umzugehen. Zum einen handelt es sich um 
das vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und den Bun-
desländern getragene Programm „Soziale Stadt“, das seit 1999 auf sozio-
ökonomische Wandlungsprozesse reagiert, indem Teilhabe und Integration 
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in benachteiligten Quartieren auf Basis eines integrierten Entwicklungskon-
zeptes aktiv gestärkt werden sollen. Dieses Programm wird von 10,2 % der 
befragten Ämter und Fachbereiche, die Angaben zur Nutzung von Förder-
mitteln gemacht haben, genutzt. Das auf Akteurs- und Ressourcenebene 
angesiedelte integrative und ganzheitlich orientierte Moment des Pro-
gramms, das unter anderem eine Aktivierung der Wohnbevölkerung vor-
sieht, scheint gut zur Vielschichtigkeit von kommunalen Herausforderungen 
im Bereich der Vielfalt und Sicherheit zu passen. So findet sich beispiels-
weise die Stärkung von Nachbarschaftlichkeit und sozialem Zusammenhalt 
durch den Austausch und die Begegnung unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen in diversen Quartieren im Programm „Soziale Stadt“ wieder, ge-
nauso wie Aspekte der öffentlichen Sicherheit, die etwa durch die Bekämp-
fung der Ursachen von Jugendgewalt adressiert werden. 

Zum anderen wird das Programm „Demokratie leben!“ des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das seit 2014 läuft, von 
13,1 % der Befragten genutzt, die dazu Auskunft geben. Ziel der Förderung 
ist die Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen Extremismus, 
Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Das Programm unterstützt dabei explizit 
kommunale Partnerschaften, die mittels neuer Ansätze und Ideen auf lokale 
Herausforderungen reagieren sollen, etwa in Form von Modellprojekten. 
Hier werden im Handlungsfeld „Vielfaltgestaltung“ ganz unterschiedliche 
Dimensionen gesellschaftlicher Vielfalt aufgegriffen (nämlich: Antisemitis-
mus, Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Homosexuellen- und 
Trans*feindlichkeit, Rassismus, Chancen und Herausforderungen der Ein-
wanderungsgesellschaft – Vielfalt und Antidiskriminierung). Gesamtziel des 
Programms ist die Anerkennung von Vielfalt und der daraus erwachsenden 
Potenziale und Reibungspunkte, die sich letztlich zwar nicht widerspruchs-
frei auflösen lassen, aber in einer demokratisch organisierten Gesellschaft 
toleriert werden müssen. Ähnlich ist das Landesprogramm „Weltoffenes 
Sachsen“ angelegt, das gemäß unserer Erhebung von Integrationsbeauf-
tragten und Jugendämtern in Anspruch genommen wird. 

Beide Programme rangieren bei Ordnungsämtern, Sozial- und Jugendäm-
tern unter den TOP 3 der genutzten Förderungen. Zusätzlich zu diesen bei-
den Förderprogrammen scheint bei den Ordnungsämtern die Förderung 
relativ breit gestreut zu sein, so dass sich kein Förderprogramm identifizie-
ren lässt, das an dritter Stelle steht. Bei den Sozialämtern rangiert dagegen 
noch das Landesprogramm KOMM AN NRW unter den TOP 3, das sich ei-
ner Förderung der Integration von Geflüchteten in den Kommunen und der 
Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe 
verschreibt. Das Programm besteht aus drei Teilen: Stärkung der Kommu-
nalen Integrationszentren, bedarfsorientierte Maßnahmen vor Ort, Stärkung 
der Integrationsagenturen. Die Maßnahmen vor Ort zielen auf unterschiedli-
che Aspekte der Förderung. Hier können etwa Ankommenstreffpunkte in 
punkto Renovierung und Ausstattung gefördert werden oder Maßnahmen 
des Zusammenkommens, der Orientierung und Begleitung sowie der In-
formations- und Wissensvermittlung. Zudem ist eine Qualifizierung von eh-
renamtlich Tätigen möglich. 

Jugendämter nutzen außerdem Programme des ESF (Europäischer Sozial-
fonds), die von verschiedenen Bundesministerien (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat, Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit) umgesetzt werden. Der ESF zielt vor al-
lem auf die Stärkung struktureller Arbeitsmarktintegration sowie sozialer In-
tegration, zumeist auf der Ebene von Stadtquartieren.  
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Die Integrationsbeauftragten geben an, häufig auf das EU-Programm EHAP 
(Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in 
Deutschland) zurückzugreifen. Gefördert wird hier beispielsweise Personal 
für aufsuchende Arbeit oder lokale Beratungsstellen. Das Programm erfüllt 
eine Brückenfunktion, indem die Nutzung und der Zugang zu bestehenden 
Angeboten, wie etwa Sprachkursen oder Möglichkeiten der medizinischen 
Beratung, intensiviert werden sollen. Insbesondere die Kinder von EU-
Zugewanderten sollen stärker an Angebote der frühen Bildung und der so-
zialen Betreuung (z. B. Kindertagesstätten, vorschulische Angebote, Frei-
zeitangebote) herangeführt werden. Auch das Länderprogramm KOMM AN 
NRW wird von den Integrationsbeauftragten häufig in Anspruch genom-
men. Ein ähnlich ausgerichtetes Länderprogramm wird zudem in Hessen 
(„WIR“) von Integrationsbeauftragten und Jugendämtern genutzt. 

Stadtplanungsämter greifen wiederum neben dem Programm „Soziale 
Stadt“, das am häufigsten genutzt wird, auch auf andere Städtebauförder-
programme und Bund-Länder-Programme der Stadterneuerung zurück, 
die als solche in der Befragung teilweise nicht konkret benannt wurden. Als 
Partnerprogramm des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt“ 
findet hier aber beispielsweise BIWAQ Erwähnung, das ebenso mit ESF-
Mitteln gefördert wird und eine quartiersbezogene Verknüpfung lokaler Bil-
dungs-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktprojekte mit städtebaulichen Maß-
nahmen vorsieht. 

Insgesamt lassen sich zum Teil Nutzungen erkennen, die ein Aufbrechen 
der in Bezug auf die Vernetzungsaktivitäten diagnostizierten „Cluster“ sig-
nalisieren, so etwa bei den Ordnungsämtern, die von Fördermaßnahmen für 
die Bildungskoordination von Geflüchteten oder zur Etablierung eines Dia-
logs der Religionen berichten. Diese Nutzungen verweisen auf fließende 
Übergänge von kommunalen Herausforderungen an der Schnittstelle von 
Vielfalt und Sicherheit. Es lassen sich auch noch weitere Förderungen iden-
tifizieren, die sich überlagernde Fragestellungen anvisieren, wie beispiels-
weise die Förderung kommunalen Konfliktmanagements, die bei den Integ-
rationsbeauftragten auftaucht und genauso gut zum Tätigkeitsprofil ande-
rer Ämter und Fachbereiche passen würde. 

Die Vielzahl an genannten Fördermaßnahmen kann aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass existierende Programme von den kommunalen Ämtern 
und Fachbereichen zum Teil auch gar nicht genutzt werden. Die beiden 
Hauptgründe sind hierbei die Knappheit personeller Ressourcen sowie die 
teilweise Diskrepanz zwischen der Ausgestaltung der Förderangebote und 
der konkreten kommunalen Bedarfe. Abbildung 9 zeigt, dass die Nicht-
Nutzung von Förderprogrammen mit einem Mangel an bestimmten Res-
sourcen zu tun haben kann. Neben der Knappheit personeller Ressourcen 
als häufigstes Hemmnis bei der Beantragung von Förderungen wurde auch 
das Fehlen zeitlicher Ressourcen als Grund für die fehlende Beteiligung an 
Förderprogrammen genannt. Dies gilt sowohl für das Engagement bei der 
Umsetzung eines Förderprogrammes als auch bereits für die Beantragung 
im Rahmen zum Teil stark bürokratisierter Verfahren. Zudem stellen finanzi-
elle Ressourcen ein potenzielles Hemmnis dar. Dies hat unter anderem da-
mit zu tun, dass Förderungen oftmals an die Leistung von Eigenanteilen ge-
knüpft sind, die gerade bei kritischen kommunalen Haushaltssituationen 
nur schwer zu erbringen sind. 
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Auf Ebene formaler Kriterien sind zudem fehlende Zuständigkeiten 
und/oder Zulässigkeiten zu beobachten. Letztere begründen sich z. B. da-
mit, dass etwa bei EU-Förderungen keine zur Beantragung notwendigen 
Kooperationspartner aus anderen Ländern der Europäischen Union gefun-
den werden konnten. Des Weiteren können ablehnende Haltungen seitens 
der Kommunalpolitik einer Beantragung entgegenstehen oder die Förder-
angebote nicht zu den spezifischen kommunalen Bedarfslagen passen. Ge-
rade in kleineren Kommunen ist Überblickswissen über potenziell hilfreiche 
Förderprogramme offenbar nicht ohne Weiteres vorhanden, da die Einho-
lung solcher Wissensbestände auch wieder an eine gute Ressourcenaus-
stattung geknüpft wäre. Ein profaner Grund für die Nicht-Nutzung von För-
derprogrammen sind weiterhin abgelehnte Zuwendungsbescheide, was 
wiederum mit der mangelnden Passung von Förderangeboten und konkre-
ten kommunalen Herausforderungen zu tun haben könnte. Schließlich wur-
de aus den Kommunen auch rückgemeldet, dass verwaltungsbezogene 
Umstrukturierungsprozesse der Beantragung von Fördermitteln entgegen-
stehen können. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang darauf hinge-
wiesen, dass Umstrukturierungen unter anderem unter der Zielsetzung ei-
ner künftig optimierten und passgenaueren Beantragung von Fördermitteln 
vorangetrieben werden. Insofern können Umstrukturierungsprozesse 
durchaus langfristige Strategien der Fördermittelakquise beinhalten, die auf 
die unterschiedlichen Hemmnisse reagieren.  

9. Fazit 
Der Umgang mit dem ganzen Möglichkeitsspektrum an Unsicherheiten, 
Verunsicherungen und Nutzungskonflikten, die als elementare Kennzeichen 
vielfältigen Lebens in der Stadt gelten können, bietet prinzipiell viele An-
knüpfungspunkte für eine ämterübergreifende Zusammenarbeit. Allerdings 
deuten die präsentierten empirischen Befunde darauf hin, dass bei den Ko-
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operationsnetzwerken eine Art „Clusterung“ vorliegt, wobei die Ordnungs- 
und die Stadtplanungsämter jeweils ein Cluster ausfüllen, während die In-
tegrationsbeauftragten zusammen mit den Jugend- und Sozialämtern ein 
drittes Cluster repräsentieren – was nicht zuletzt mit der thematischen Aus-
richtung der Ämter zu tun haben dürfte. Integrationsbeauftragte sowie Ju-
gend- und Sozialämter weisen hier große Ähnlichkeiten auf, da allesamt 
stark präventiv und integrativ ausgerichtet sind. Stadtplanungsämter wid-
men sich vergleichsweise häufiger dem Feld der städtebaulichen Präventi-
on. Bei den Ordnungsämtern scheint die präventive und integrative Dimen-
sion weniger ausgeprägt zu sein, was vermutlich damit zu tun hat, dass sie 
primär anlassbezogen, wenn Störungen der Ordnung auftreten, agieren. 

Auch in Bezug auf die jeweilige Bedeutungszuschreibung zu Vielfalt und Si-
cherheit lassen sich diese Cluster erkennen. Eine mögliche Vorgehensweise 
zur Stärkung kommunaler Zusammenarbeit wäre vor diesem Hintergrund 
das bewusste Aufbrechen der Trennung von sicherheits- und vielfaltsbezo-
genen Herausforderungen, weil diese häufig ineinander übergehen und sich 
die unterschiedlichen amtsspezifischen Interpretationen in einem gewissen 
Maß aus deren jeweiligen Tätigkeitsprofilen ergeben. Im Endeffekt spielt es 
keine Rolle, ob etwa Konflikte im öffentlichen Raum mehr Vielfalts- oder 
mehr Sicherheitsbezug haben; primär erscheint vor allem die Lösung der 
Konflikte durch Austausch von Erfahrungen, Maßnahmen, Strategien und 
Konzepten über die Ämter und Fachbereiche hinweg. In diesem Sinne soll-
ten Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Vielfalt als Querschnitts-
aufgaben begriffen werden. Ganzheitliche diversitätsorientierte Sicherheits-
strategien könnten hierbei dazu beitragen, verschiedene kommunale Hand-
lungsfelder und Akteure zu verbinden. 

Hinsichtlich der Chancen und Herausforderungen von gesellschaftlicher 
Vielfalt für urbane Sicherheit lassen sich aus Sicht der befragten Ämter und 
Fachbereiche einige Dimensionen differenzieren. So werden zahlreiche 
Chancen genannt, wie die Funktion von Vielfalt als Reflexionsressource, die 
auch der Schärfung von Sensibilitäten bei multiperspektivischer Konfliktbe-
arbeitung dienlich sein kann. Zudem erfordert und fördert Vielfalt das Erler-
nen von Ambiguitätstoleranz und die Ausbildung interkultureller Kompeten-
zen, was sich langfristig auch auf den Umgang mit Konflikten und damit 
letztlich auf die (subjektive und objektive) Sicherheit auswirken kann. Die Er-
höhung der Vielfalt der Stadtgesellschaft begünstigt schließlich auch die 
Umsetzung von Prozessen zur Diversifizierung der Kommunalverwaltungen. 
Allerdings existieren auch Herausforderungen, die sich etwa in langfristigen 
Prozessen der Vermittlung zwischen unterschiedlichen Wertvorstellungen, 
Bedürfnissen und Interessen niederschlagen. Zudem sehen sich Kommu-
nen der Schwierigkeit gegenübergestellt, soziokulturelle Verunsicherungen 
aufzufangen, die sich aus globalen Verflechtungen und Wechselwirkungen 
ergeben und schließlich in weitreichenden und spürbaren gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen münden. Hinzu kommen Phänomene sozialer 
Segmentierung sowie die teilweise erschwerte Erreichbarkeit bestimmter 
sozialer Gruppen. Insgesamt wird die Bedeutung von Vielfalt für Sicherheit 
von den kommunalen Ämtern und Fachbereichen demnach als ambivalent 
angesehen, da hieraus zahlreiche Chancen, aber auch bestimmte Heraus-
forderungen erwachsen. 

Was die Strukturen der Zusammenarbeit zwischen den Ämtern und Fach-
bereichen angeht, plädieren die befragten Akteure eher für eine Anpassung 
bestehender Strukturen als für eine Neuschaffung, wobei die Grenzen hier 
zum Teil nicht klar zu ziehen sind. In Bezug auf die Frage, wie es gelingen 
könnte, Zusammenarbeit insgesamt stärker in den Verwaltungsstrukturen 
zu verankern, und welche Implikationen sich aus bestimmten organisationa-
len Entscheidungen ergeben, finden sich etwa in einer Fokusgruppe, die 



 

64 

ebenfalls im Projekt DIVERCITY durchgeführt wurde, Anhaltspunkte dafür, 
dass die Kooperationsbeziehungen auch von der Ansiedlung bestimmter 
Stellen im Verwaltungsgefüge abhängen. Ob eine Integrationsbehörde also 
im Fachbereich Jugend/Soziales oder im Ordnungsamt untergebracht wird, 
kann sich auf die Wahrscheinlichkeit der Zusammenarbeit mit anderen 
Verwaltungsakteuren auswirken. In diesem Zusammenhang könnte auch 
überlegt werden, inwieweit Schnittstellen, die außerhalb von amtsspezifi-
schen Strukturen denken und agieren, sinnvoll erscheinen. Die konkrete Be-
schaffenheit einer Schnittstelle ergibt sich allerdings nicht von selbst. Eine 
elementare Anforderung an eine zentrale Stelle bzw. einen zentralen An-
sprechpartner oder eine zentrale Ansprechpartnerin wäre es, die „Sprache 
der verschiedenen Bereiche zu sprechen“ und Kenntnisse über die jeweili-
gen Zielstellungen der Ämter und Fachbereiche zu haben. Jenseits von 
zentral angesiedelten Schnittstellen (etwa als Stabsstellen beim Oberbür-
germeister oder bei der Oberbürgermeisterin) bieten aber auch dezentrale 
Schnittstellen Vorteile, da hiermit mehr Freiheiten und Gestaltungsspielräume 
einhergehen können. Allerdings erfordert Dezentralität wiederum tendenziell 
mehr Eigeninitiative. Die Frage nach der Steuerung von Zusammenarbeit ist 
somit schon hinsichtlich der strukturellen Einbettung nicht trivial. 

Hinzu kommen bestimmte Hemmnisse bei der Zusammenarbeit, die eben-
falls in der Kommunalbefragung adressiert wurden. Hierbei zeigt sich, dass 
Zusammenarbeit auf der zwischenmenschlichen Ebene scheitern kann, 
aber auch das Fehlen einer gesamtstädtischen Strategie, ein fehlendes In-
teresse seitens der politischen Führung, Datenschutzprobleme oder unter-
schiedliche Verständnisse von Vielfalt im Zusammenhang mit Sicherheit 
und Demokratie die Etablierung von Zusammenarbeit unterlaufen können. 
Auch Faktoren wie Zeit, unklare Zuständigkeiten, unterschiedliche amtsspezi-
fische Bewertungen von Phänomenen der Vielfalt und Sicherheit oder die 
monetäre Ausstattung der Ämter wurden als potenzielle Hemmnisse genannt. 

In Hinblick auf Fördermöglichkeiten, die für den Auf- und Ausbau von Netz-
werken der Zusammenarbeit förderlich sind, zeigt sich, dass die Ämter und 
Fachbereiche zum Teil auf ähnliche Förderprogramme (z. B. „Soziale Stadt“ 
oder „Demokratie leben!“) zurückgreifen. Insgesamt lässt sich feststellen, 
dass aber auch eine Reihe von Gründen existiert, die einer Beantragung von 
Fördermitteln entgegenstehen können, wie personelle, zeitliche oder finan-
zielle Engpässe. Da es nur in seltenen Fällen Förderungen gibt, die über-
haupt für Personal eingesetzt werden können und nicht nur für Maßnahmen 
und Projekte, stellt dies wohl vor allem für kleinere und paradoxerweise für 
finanziell schlechter ausgestattete Kommunen ein Problem dar, nicht zuletzt 
weil häufig Eigenmittel als Grundlage für die Förderung eingebracht werden 
müssen.  

Wagt man einen Ausblick auf zukünftige kommunale Entwicklungen und 
Herausforderungen im Bereich von Phänomenen der Vielfalt und Sicherheit, 
drängt sich die Annahme auf, dass sich durch den derzeit zu beobachten-
den Zuzug in größere Städte auch der Nutzungsdruck und somit die Kon-
flikte im und um den öffentlichen Raum verschärfen könnten. Dieser Dyna-
mik wird zudem durch die anhaltende Ausdifferenzierung von Nutzungs-
formen/-möglichkeiten und Nutzungspräferenzen Auftrieb gegeben. Hinzu 
kommen sozio-kulturelle (und teils medial und politisch beförderte) Polari-
sierungen, die Strategien der Problemlösungsfindung oder des Ausgleichs 
zunehmend entgegenstehen können – genauso wie eine zunehmende Pri-
vatisierung öffentlicher Räume, die häufig mit der Exklusion bestimmter so-
zialer Gruppen einhergeht. Darüber hinaus lässt sich teilweise beobachten, 
dass die Diskrepanzen zwischen einer Erhöhung des objektiven Sicher-
heitsniveaus (etwa in Bezug auf Kriminalität) und dem subjektiven Sicher-
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heitsgefühl paradoxerweise zunehmen, was die Ämter und Fachbereiche 
vor die schwierige Aufgabe stellt, darauf adäquat zu reagieren. 

Im Zusammenhang mit einer Erhöhung der kulturellen Vielfalt in den Städ-
ten durch Migration und Flucht erscheinen vor diesem Hintergrund Mög-
lichkeiten des Kontakts und der Begegnung mit Eingewanderten als ele-
mentare Voraussetzungen für die Stärkung von Vertrauen und sozialem Zu-
sammenhalt durch den Abbau von Vorurteilen und irrationalen Ängsten. An 
diesen Hebeln könnten und sollten kommunale Strategien und Maßnahmen 
ansetzen, die Sicherheitsfragen diversitätsorientiert bearbeiten. Dabei gilt 
es zu beachten, dass basale Faktoren wie Nachbarschaftlichkeit und Ambi-
guitätstoleranz dauerhaft eingeübt werden müssen, um ein gelingendes Zu-
sammenleben in vielfältigen Quartieren zu gewährleisten. Gleichzeitig kann 
auf diese Weise einer Ethnisierung und Versicherheitlichung sozialer Dyna-
miken, die in gesellschaftliche Desintegration und Polarisierung umschla-
gen können, nachhaltig entgegengewirkt werden. Austausch und Begeg-
nung sind dabei die wesentlichen Grundlagen, um Vielfalt, Uneindeutigkeit 
und Kontingenz als mögliche Inspirationsquellen zur Mobilisierung von 
Transformationskräften innerhalb sicherheitsbezogener Aushandlungspro-
zesse heranziehen zu können. 
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Anke Schröder und Melanie Verhovnik-Heinze 

Lebensqualität durch Sicher-
heit: Kriminalprävention als 
Planungsansatz 
Das Leben in urbanen Räumen ist mehr denn je von vielfältigem Wandel 
geprägt. Dies schlägt sich unter anderem in veränderten Nutzungsanforde-
rungen, die an öffentliche Räume und an die Wohnnachbarschaft gestellt 
werden, nieder. Sicherheit gilt im Projekt DIVERCITY1 als Impuls für mehr 
Lebensqualität. Zahlreiche Faktoren spielen an der Schnittstelle von Sicher-
heit, Planung und Raum sowie Kriminalprävention eine Rolle. Dabei ist zu 
unterscheiden zwischen Orten objektiver Sicherheit bzw. Unsicherheit, die 
ein bestimmtes Maß an Kriminalitätsbelastung aufzeigen, sogenannten Ge-
fahrenorten (Hot Spots), und Angsträumen, Orten, an denen sich Menschen 
unsicher fühlen. Im Folgenden legen wir dar, welche sicherheitsrelevanten 
Kriterien für den Umbau oder bei Sanierungsmaßnahmen von Quartieren 
relevant sind und welche kriminalpräventiven Ansätze bei Neubauvorhaben 
von Beginn an mitgedacht werden sollten. Dazu stellen wir verschiedene 
Methoden und Werkzeuge vor, die Planende und Planungsbeteiligte darin 
unterstützen, sicherheitsrelevantes Wissen in Planungsverfahren einfließen 
zu lassen. Der nachfolgende Beitrag beschäftigt sich dabei sowohl mit dem 
Bereich der gebauten als auch der sozialen Umwelt. Wir zeigen auf, wie Le-
bensqualität mit Sicherheit verknüpft ist und stellen Ansätze und Konzepte 
vor, die die Verhinderung von Tatgelegenheiten sowie den Ausbau des indi-
viduellen Sicherheitsempfindens in einem lokalen Kontext fokussieren. 

Einführung: Sicherheit als Lebensqualität und 
Kriminalprävention 
Sicherheit und Lebensqualität, zwei Begriffe, hinter denen sich je nach Ge-
dankenmodell und Disziplin unterschiedliche Vorstellungen und Definitio-
nen verbergen, werden im Folgenden in Zusammenhang gebracht. Auf der 
Suche nach einer allgemeingültigen Definition der Begriffe zeigt sich, dass 
aufgrund der unterschiedlichen Disziplinen, die sich mit den Konzepten 
auseinandersetzen, keine einheitliche Definition existieren kann. Zugänge 
und Interpretationen aus der Philosophie, der Ökonomie, der Soziologie, der 
Psychologie, der Medizin und nicht zuletzt der Planung und Wohnungswirt-
schaft folgen verschiedenen Grundsätzen. 

Aufbauend auf einer breiten Diskussion zum Sicherheitsbegriff im Vorläu-
ferprojekt von DIVERCITY, „transit“2 (Verbundprojekt transit 2014), betrach-

 
1 Das Projekt „Sicherheit und Vielfalt im Quartier – DIVERCITY“ wird zwischen 2018 und 
2021 vom BMBF im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ der Be-
kanntmachung „Urbane Sicherheit“ gefördert. Informationen zum Projekt finden sich auf der 
Projektwebsite www.div-city.de und unter https://www.sifo.de/de/divercity-sicherheit-und-
vielfalt-im-quartier-2362.html. 
2 Das Projekt „Transdisziplinäre Sicherheitsstrategien für Polizei, Kommunen und Woh-
nungsunternehmen – transit“ wurde zwischen 2016-2019 vom BMBF im Rahmen des Pro-
gramms „Forschung für die zivile Sicherheit“ der Bekanntmachung „Urbane Sicherheit“ ge- 
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ten wir objektive und subjektive Sicherheit auf der individuellen und der kol-
lektiven Ebene. Sicherheit bezeichnet danach einen Zustand, der als gefah-
renfrei charakterisiert werden kann, sich aber niemals absolut herstellen 
lässt. Eine Betrachtung kann immer nur relativ zu vergangenen und zukünf-
tigen Momenten bewertet werden (vgl. Mensching 2005: 17). Unter objekti-
ver Sicherheit wird in der Regel die Abwesenheit abbildbarer Kriminalität 
verstanden. Kriminalität kann dabei zusammengefasst werden als die 
Summe schädlicher und strafbarer Verhaltensweisen oder rechtlich defi-
nierter Normenverstöße (vgl. Härter 2020). Objektive Sicherheit ist niemals 
als Ganzes darstellbar, sondern umfasst lediglich das sogenannte Hellfeld, 
also Ereignisse, die institutionell registriert und damit darstellbar sind (vgl. 
Abt 2013, John 2012). Die subjektive Sicherheit umfasst die wahrgenom-
mene individuelle Sicherheit. Sie korreliert nicht unbedingt mit der objekti-
ven Sicherheit. Nicht selten spricht die Wissenschaft in diesem Zusammen-
hang auch von Kriminalitätsfurcht, wobei nicht nur die Kriminalität das Si-
cherheitsempfinden beeinflusst, sondern beispielsweise auch wahrgenom-
menes abweichendes Verhalten und Ordnungsstörungen. Die subjektive 
Sicherheit ist zudem geprägt von individuellen Merkmalen, wie Alter, Ge-
schlecht, Opfererfahrung und Resilienz der eigenen Persönlichkeit. 

Für die Definition von Lebensqualität sind definitorische „Abgrenzung[en] 
sowohl zwischen als auch innerhalb verwandter Konstrukte wie Glück, Le-
benszufriedenheit, Gesundheit oder Wohlbefinden (well-being)“ (Daig und 
Lehmann 2007: 5) erforderlich. Die Weltgesundheitsorganisation definiert 
Lebensqualität als 

„[…]individuals’ perceptions of their position in life in the context of the 
culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept 
affected in a complex way by the persons’ physical health, psychological 

state, level of independence, social relationships, personal beliefs and 
their relationship to salient features of their environment” (WHO 1997: 1).3 

Neben dem Kontext von Kultur und Wertesystemen sowie der individuellen 
Zielvorstellung und der vorhandenen Normen bezieht sich die Definition auf 
den Grad der Unabhängigkeit, die sozialen Beziehungen und die Merkmale 
der Umwelt, die einen Einfluss auf die Lebensqualität haben.  

In dieser Definition findet sich auch unser Ansatzpunkt wieder. Denn nur, 
wenn sich Menschen sicher fühlen können und frei von Gefahren für Leib 
und Leben handeln und sich bewegen können, sind die Voraussetzungen 
für Lebensqualität gegeben. Erwartungsgemäß bedarf es zahlreicher Ansät-
ze und Konzepte, um diese sehr allgemeine Definition zu konkretisieren. 

Kriminalprävention im Städtebau 
In der Kriminalprävention im Städtebau wird Sicherheit als Bestandteil von 
Lebensqualität angesehen. Die Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in 

 
fördert. Informationen zum Projekt finden sich auf der Projektwebsite www.transit-
online.info.  
3 Eigene Übersetzung: Die Weltgesundheitsorganisation definiert Lebensqualität als „die 
individuelle Wahrnehmung der eigenen Lebenslage im Kontext von Kultur- und Wertesys-
temen und in Bezug auf die eigenen Ziele, Erwartungen, Normen und Belange. Es handelt 
sich um ein weitgefasstes Konzept, das auf komplexe Weise beeinflusst wird von der phy-
sischen Gesundheit, dem psychologischen Zustand, dem Grad an Unabhängigkeit, den 
sozialen Beziehungen sowie den persönlichen Glaubensvorstellungen und Werten einer 
Person und deren Verhältnis zu den zentralen Merkmalen ihrer Umwelt.“ 
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Niedersachsen hat sich bereits im Jahr 2002 das Prinzip auf die Agenda ge-
schrieben, in einem interdisziplinären Abstimmungsprozess die Sicherheit 
im Wohnumfeld zu verbessern. Hierzu wurden sicherheitsrelevante Kriterien 
erarbeitet, die dazu dienen sollen, Kriminalität erst gar nicht entstehen zu 
lassen und Tatgelegenheiten zu verhindern (vgl. Schröder/Wolter 2017: 33). 

„Sich in der eigenen Wohnung, im Wohnumfeld und der Stadt oder Ge-
meinde sicher zu fühlen, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Im Bemühen 
um eine „sichere Stadt“ wird die Kriminalprävention im Städtebau zuneh-
mend bedeutender - insbesondere bei der Gestaltung des öffentlichen 
Raums (…). Sicherheit, die in der Wohnung und im Wohnumfeld als alltägli-
ches Gefühl entsteht und wahrgenommen wird, bildet eine bedeutende 
Grundlage für Lebensqualität. (…) Die individuelle Entwicklung in Richtung 
Selbstverwirklichung hängt davon ab, ob wir uns im Alltag und in unserer 
Umgebung sicher fühlen.“ (SIPA 2020) 

Wenn schon die Kriminalprävention im Städtebau ein komplexes Konstrukt 
ist, das neben der baulich-räumlichen auch die sozialräumliche Ebene ein-
beziehen muss und neben staatlicher Vorsorge auch als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe zu verstehen ist (Steffen 2012: 110), so sind die zu ent-
wickelnden sicherheitsrelevanten Hinweise für die unterschiedlichen Pla-
nungsebenen weit komplexer. Denn die Implementierung kriminalpräventi-
ver Maßnahmen im Städtebau ist nicht allein von der Gestaltung des öffent-
lichen Raumes abhängig, sondern erfordert von der Sensibilisierung bis zur 
Realisierung die Beteiligung unterschiedlicher Akteur*innen (LKA Nieder-
sachsen 2011). Die Polizei ist dabei ein Akteur von vielen und hat als Behör-
de die besondere Aufgabe der Gefahrenabwehr wahrzunehmen. In diesem 
Zusammenhang soll sie Straftaten verhüten (bzw. verhindern) sowie künfti-
gen Straftaten vorbeugen und somit kriminalpräventiv agieren und damit 
auch Aufgaben der Kriminalprävention im Städtebau im eigenen Verant-
wortungsbereich übernehmen (Behrmann/Schröder 2017: 30). Die Polizei 
baut dabei auf Wissen aus der kriminologischen Forschung auf, die heraus-
gefunden hat, dass Furcht vor Kriminalität und Unsicherheitsgefühle im öf-
fentlichen Raum zu einer Einschränkung der Teilnahme am öffentlichen Le-
ben führen kann (konative Dimension der Kriminalitätsfurcht, vgl. Boers 
1991). Ein Ziel ist es daher, dem Unsicherheitsempfinden auf die Spur zu 
kommen und es im lokalen Kontext zu adressieren. Aufbauend auf dem 
Wissen, dass subjektive Sicherheit sowohl mit der baulich-räumlichen Ge-
staltung des Wohnumfeldes korreliert, als auch mit der sozialen Nachbar-
schaft (Verbundprojekt transit 2015; LKA 2015), setzt ein erfolgsverspre-
chender Ansatz auf der Ebene der sozialen Nachbarschaftspflege und bei 
den Interaktionsmöglichkeiten von Nutzenden an, beispielsweise durch 
zielgruppenspezifische Angebote im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe. 
Jedoch kommt den baulich-räumlichen Aspekten eine nicht minder große 
Aufmerksamkeit zu, so der Ausgestaltung von Begegnungsmöglichkeiten 
im Quartier. Hierunter fällt die Sitzbank im Park oder auf dem Nachhause-
weg, der Spielplatz oder der kleine informelle Treffpunkt in Form einer 
Treppe oder eines kleinen Mäuerchens vor der Eingangstür. 

Bereits seit Ende der 1970er-Jahre beschäftigen sich Architekt*innen und 
Planer*innen mit den Zusammenhängen von baulicher Gestaltung und So-
zialverhalten (u.a. Alexander 1977; Laage 1983, Dörhöfer/Terlinden 1985, 
Herlyn 1990) sowie mit der Frage, wie Tatgelegenheiten und Kriminalität 
mittels architektonischer, freiraumplanerischer und städtebaulicher Gestal-
tung verhindert werden können (vgl. Jacobs 1961; Jeffrey 1971; Newman 
1972; Clarke 2009). In der Praxis bauen zahlreiche Erfahrungen auf dem in-
ternationalen CPTED-Ansatz auf („Crime Prevention Through Environmen-
tal Design“). In dessen Weiterentwicklung formulierte die Arbeitsgruppe 
„Crime Prevention through Urban Design and Planning“ im Rahmen der 



 

69 

wissenschaftlichen Netzwerkförderung „European Cooperation in Science 
and Technology“ (EU-Cost Action TU1203) in den 2010er-Jahren den An-
satz der Kriminalprävention durch urbane Gestaltung und Planung („Crime 
Prevention through Urban Design and Planning“, CPUDP), der einen ganz-
heitlichen Blick auf Planungsprozesse erlaubt und dem Aspekt der subjekti-
ven Sicherheit eine größere Bedeutung einräumt: 

„The Action engaged with the structuring of existing knowledge on 
CPUDP and on developing innovative approaches on how to build more 

secure and safe cities. Studies have shown that there is a correlation 
between the structure and organization of urban space, on the one hand, 

and crime as well as fear of crime and feelings of safety, on the other“ 
(COST Action TU1203).4 

Die Umsetzung baulicher Veränderungen im öffentlichen Raum umfasst in 
der Regel zahlreiche Entwurfsphasen und Genehmigungsverfahren. Die 
dadurch entstehende Trägheit korrespondiert nicht immer mit den sich 
schnell und dynamisch verändernden gesellschaftlichen Wandlungsprozes-
sen und den damit einhergehenden Bedarfen am Wohnungsmarkt. Dieser 
Widerspruch tritt vor allem vor dem Hintergrund zunehmend diverser 
(Stadt-)Gesellschaften deutlich zu Tage. 

Diversität und Gender Planning 
Aufbauen auf dem Grundsatz der Soziodiversität, die sich als Existenz viel-
fältiger Identitäten und Kulturen innerhalb und zwischen menschlichen 
Gruppen und Gesellschaften versteht, stellt die Bertelsmann Stiftung (2018) 
fest: „Ein gelingender Umgang mit Vielfalt bedeutet im Minimalfall, Konflikte 
gewaltfrei zu regeln.“ Vertovec (2007) spricht im Kontext der Migrationsfor-
schung von einer Diversifizierung von Diversität, die er als „Super-Diversity“ 
(S. 1024) bezeichnet. Der Begriff beschreibt eine Zunahme von verschiede-
nen sozialen Dimensionen, wie Aufenthaltstitel, Arbeitsmarktbeteiligung, 
Genderrollen, Alter, Wohnsituation und soziales Umfeld, in ihrem Zusam-
menspiel. Diese Lebensweisen und gesellschaftlichen Bedingungen prägen 
das Zusammenleben in der (Stadt-)Gesellschaft und die Nutzung öffentli-
cher Räume. Durch den zunehmenden Druck auf öffentliche Flächen in der 
Stadt durch die zunehmende Zahl der Nutzenden einerseits und die zuneh-
mende Privatisierung öffentlicher Räume andererseits muss der Raum so 
ausgestattet sein, dass er unterschiedlichen Nutzungsanforderungen 
standhält und Qualitäten für unterschiedliche Ansprüche aufweist. Bietet 
der Raum diese Qualitäten nicht, kann es zu Nutzungs- und Raumkonflikten 
führen, etwa zwischen spielenden Kinder und Alkohol konsumierenden Per-
sonen. Bietet ein Raum beispielsweise zu wenig Platz und zu wenig Qualität 
für solche gegensätzlichen Anforderungen, können Verhaltensweisen 
schnell als bedrohlich oder unsicher wahrgenommen werden. Die starke 
Nutzung öffentlicher Räume führt zudem häufig zu Vermüllungs- oder Ab-
nutzungserscheinungen, die subjektive Unsicherheitsgefühle hervorrufen 
oder verstärken können. 

 
4 Eigene Übersetzung: „Die Arbeitsgemeinschaft strukturierte das bereits vorhandene 
Wissen über Kriminalprävention im Städtebau und reicherte es mit innovativen Methoden 
an, um sicherheitsrelevante Aspekte zum Schutz und der Sicherheit von Städten bereits in 
frühzeitigen Planungsprozessen zu berücksichtigen. Sie verweisen auf Studien, die einen 
Zusammenhang zwischen der Struktur und der Organisation eines städtischen Raums ei-
nerseits und Kriminalität sowie Kriminalitätsfurcht und Sicherheitsgefühl andererseits her-
stellen.“ 
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Im Kontext von Kriminalprävention im Städtebau nimmt gesellschaftliche 
Vielfalt auch in Bezug auf Kriminalität und Straftaten eine große Rolle ein, so 
müssen sich kriminalpräventiv wirkende Maßnahmen kontinuierlich an Ver-
änderungen anpassen. Dynamische gesellschaftliche Veränderungen bil-
den sich unmittelbar in einer Verschiebung oder Transformation des Modus 
Operandi von Straftäter*innen einerseits und von Deliktformen andererseits 
ab. Beispielsweise nahmen Straftaten gegen ältere Menschen im Zusam-
menhang mit (Trick-)Betrügereien (z. B Enkeltrick) von 2002-2006 zu. Ältere 
Menschen werden auf Basis ihres Vornamens im Telefonbuch ausgewählt 
und im Namen des Enkels wird ein Darlehen in zum Teil erheblicher Höhe 
gefordert (Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport/Nieder-
sächsisches Justizministerium 2007: 89). Während der Corona-Pandemie 
kam es zu einer Verschiebung der Kriminalitätsdaten weg vom Wohnungs-
einbruch hin zu einer stärkeren Belastung beim Onlinebetrug (BKA 2020). 
Ganz allgemein stellen sich alle Straftaten und Ordnungsstörungen, die ei-
nen Raumbezug aufweisen, in lokalen Kontexten unterschiedlich dar. Bei-
spielsweise ist der Handtaschendiebstahl vermehrt in innerstädtischen 
Kontexten zu verzeichnen, während Ruhestörungen vermehrt in Wohnge-
bieten gemeldet werden. Der lokale Kontext bildet die Brücke zur nächsten 
Vielfaltsdimension, die im Kontext der urbanen Sicherheit bzw. Kriminalprä-
vention im Städtebau eine große Bedeutung hat, Vielfalt in Bezug auf bauli-
che Gestaltung: Gebäude und Freiraum, Quartier und Stadtteil sowie die 
Frage nach dem Planungsprozess im Neubau und bei der Sanierung bzw. 
Entwicklung in Bestandsgebieten. Sicherheit als Lebensqualität stellt sich 
hier in den Zusammenhang der Gebäudetypologien und der Leitbilder in 
der Stadtentwicklung, beispielsweise der autogerechten Stadt, Urbanität 
durch Dichte oder aktuell Ideen der Smart City.  

Instrumente und Anleitungen zur Unterstützung der Sicherheit in lebens-
weltlichen Zusammenhängen müssen sich daher divers ausformulieren und 
die Situation des genius loci5 aufnehmen. Ein gelungener Planungsansatz, 
der berücksichtigt, dass alle Lebensformen und -phasen gleichberechtigt 
im Fokus stehen, ist das Gender Planning. Gender Planning nimmt die Un-
terschiedlichkeit zwischen und innerhalb von Gruppen sowie deren Macht-
verteilung auf und ermöglicht den gleichberechtigten Zugang und die 
gleichberechtigte Nutzung öffentlicher Räume (vgl. Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung 2011). Die Wertschätzung des Alltags von allen Ge-
schlechtern und Altersgruppen ist die Grundlage der gendersensiblen Pla-
nungskultur. Gruppen, die in den Planungsprozessen der Stadtplanung 
tendenziell unterrepräsentiert sind, sollen verstärkt in ihrem Alltag unter-
stützt werden (Stadt Wien 2013: 17). 

Gender Planning baut auf gendersensibler Planung auf und bezeichnet eine 
differenzierte Planungskultur, die ortsbezogen und gruppenspezifisch 
agiert. Durch Gender Planning entsteht Qualitätssicherung im Planungs-
prozess. Systematisch werden Ansprüche von Personen nach geschlechts-, 
alters- und gruppenspezifischen Interessen und Auswirkungen erhoben, 
auch von denen, die sonst oft vergessen werden. Ziel ist dabei, deren aktuel-
len Raumansprüchen gerecht zu werden und flexible und anpassungsfähige 
Räume für die unterschiedlichen Ansprüche zu schaffen. Ein gezielter Res-
sourceneinsatz sorgt für Verteilungsgerechtigkeit von Fläche und Zeit und 
orientiert sich vornehmlich an den Personen, die aufgrund ihrer Lebenspha-

 
5 Der genius loci setzt sich zusammen aus der materiellen Beschaffenheit eines Areals, wie 
Größe und Topographie, und der immateriellen Beschaffenheit, wie Atmosphäre und Aura 
eines Ortes. In diesem Sinne ist der genius loci ein Konstrukt, in dem Wissen, Erinnerung, 
Wahrnehmung und Deutung als interpretative Leistung des menschlichen Geistes ver-
schmelzen (vgl. Norbert-Schulz 1982). 
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se auf die Nutzung des öffentlichen Raums im Wohnumfeld angewiesen 
sind. Über den Wissensaustausch und die Wissensvermittlung durch per-
manente Reflexion und interdisziplinären Austausch während eines Baupro-
zesses erfolgt eine Sensibilisierung für die unterschiedlichsten Alltagsan-
sprüche von beispielsweise Frauen und Männern bezogen auf Lebensphase 
und -situation sowie kultureller und sozialer Herkunft (vgl. Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung 2011). Diese methodischen Innovationen der Sensibi-
lisierung für gender- und darüber hinaus diversitätsbezogene Fragestellun-
gen im Rahmen von systematischem Erfahrungsaustausch zwischen ver-
schiedenen Dienststellen und Disziplinen unterstützen die Weiterentwick-
lung von interdisziplinärem Planungswissen. „Neue planerische Fragestel-
lungen und Zugänge zeigen oft blinde Flecken auf und erfordern neue me-
thodische Zugänge“ (Stadt Wien 2013: 11f.). Diese diversitätsorientierte 
Sichtweise zur Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsanforderungen 
soll in den entsprechenden Planverfahren Einfluss finden. 

Planverfahren, wie städtebauliche Planungsprozesse, finden auf verschie-
denen Ebenen statt. Generell wird zwischen formeller und informeller 
Stadtplanung unterschieden (vgl. BBSR 2000: 27). Die formelle Planung 
schafft Rechtsverbindlichkeit, da das Verfahren im Baugesetzbuch festge-
schrieben ist. Anders verhält es sich bei der informellen Planung, die nicht 
an ein festgelegtes Verfahren gebunden ist, sondern in Form von (städte-
baulichen) Wettbewerben oder Investorenmaßnahmen durchgeführt wer-
den kann. Sie umfassen je nach Maßstäblichkeit nur einen konkreten Aus-
schnitt einer Stadt bis hin zur Leitbildentwicklung für ganze Städte oder so-
gar Stadtregionen (vgl. Zenk i.E.). 

Um Sicherheit bzw. kriminalpräventive Aspekte in allen Planungsphasen zu-
künftig zu berücksichtigen, wurde im November 2017 das Kompetenzzent-
rum Urbane Sicherheit (KURBAS) im Landeskriminalamt Niedersachsen 
eingerichtet. Ziel ist es, vor allem die Polizei, aber auch weitere für Sicherheit 
zuständige Akteur*innen, dabei zu unterstützen, Konzepte zur Sicherheit als 
Lebensqualität in ihr tägliches Handeln zu übernehmen. Aufbauend auf ei-
ner jahrelangen Netzwerkarbeit in der Sicherheitspartnerschaft im Städte-
bau in Niedersachsen konnten bestehende Kriterienkataloge und Instru-
mente übernommen und weiterentwickelt werden. Um die polizeiliche Per-
spektive passgenau und maßstabsgerecht einzubringen, ist das KURBAS 
kontinuierlich daran beteiligt, wissenschafts- und wissensbasierte Erkennt-
nisse für die polizeiliche Praxis aufzubereiten, um diese den sich dynamisch 
verändernden Anforderungen einer diversen Gesellschaft anzupassen und 
so auch zukünftig auf Herausforderungen im Bereich der urbanen Sicher-
heit vorbereitet zu sein.  

Zur Weitergabe polizeilichen Wissens hat das KURBAS das Instrument der 
kleinräumigen Kriminalitätslagebilder erarbeitet. Aufbauend auf raumbezo-
genen Kriminalitätslagebildern können Kriminalitätsbelastungen in einem 
konkreten Gebiet dargestellt und die Delikte in einen baulich-räumlichen 
Zusammenhang gebracht werden. Ausgehend von der Erkenntnis, dass 
nicht jedes Ereignis die gleichen Auswirkungen auf das nachbarschaftliche 
Miteinander hat (Schröder 2016: 85), bleiben diejenigen Delikte und "sons-
tigen Ereignisse" unberücksichtigt, die keine direkten Auswirkungen auf das 
Zusammenleben im Quartier haben, wie beispielsweise Vermögens- und 
Fälschungsdelikte, Fahrzeugkontrollen oder Führerscheinüberprüfungen. 
Diesen objektiven ortsbezogenen Lagebildern ist die persönliche Einschät-
zung von Orten als Angsträume gegenüberzustellen. Wann und wo Men-
schen sich unsicher fühlen, hängt maßgeblich von der individuellen Vulne-
rabilität ab, die sowohl alters-, geschlechts- und/oder herkunftsbedingt und 
von bisherigen Viktimisierungserfahrungen und deren Auswirkungen ge-
prägt ist als auch vom Ort selbst. Fehlen sicherheitsrelevante Aspekte wie 
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beispielsweise Übersichtlichkeit und Orientierung oder gute Beleuchtung 
und Gepflegtheit sowie klare Wegehierarchien und erkennbare Verantwor-
tungsübernahme, kann das Sicherheitsempfinden beeinträchtigt sein. Wei-
terhin beeinträchtigen auch die Tageszeit, die Begleitung, also ob eine Per-
son allein oder in einer Gruppe unterwegs ist, sowie die Art der Fortbewe-
gung das Sicherheitsempfinden und entscheiden darüber, ob sich jemand 
an einem Ort fürchtet bzw. unsicher fühlt. Darüber hinaus kann deviantes 
Verhalten, wie Pöbeln oder Schreien, ebenfalls zu Verunsicherungen bei 
Menschen führen. Führt die Furcht vor Kriminalität oder vor Ordnungsstö-
rungen zu Schutz- oder Vermeidungsverhalten (konative Dimension der 
Kriminalitätsfurcht, vgl. Boers 1991) und damit zur Vermeidung bestimmter 
Orte, sollte Abhilfe geschaffen werden, denn ein öffentlicher Raum ist nach 
Barth (1961) eine Voraussetzung städtischen Lebens, durch den eine Stadt 
erst zur Stadt wird. Eine Korrelation zwischen baulichen Eigenschaften und 
Sicherheitsempfinden konnte 2014 im Forschungsprojekt transit und an-
schließend in den alle zwei Jahre stattfindenden niedersächsischen Befra-
gungen zu Sicherheit und Kriminalität des Landeskriminalamts Niedersach-
sen (LKA NI 2015, 2016, 2017) nachgewiesen werden. Darin wird deutlich, 
dass die Qualität des Wohnumfeldes stärker mit dem Sicherheitsempfinden 
der Menschen bei Tag und bei Dunkelheit korreliert, als das Sicherheits-
empfinden mit der Intensität nachbarschaftlicher Beziehungen6 (Schröder 
2016: 89). Dieser Befund macht deutlich, dass das Sicherheitsempfinden 
nicht nur mit sozialen Stärkungsmaßnahmen der Individuen erhöht werden 
kann, sondern maßgeblich auch von der Qualität und Nutzbarkeit des Woh-
numfeldes abhängig ist. Daher ist für die Herstellung einer sicheren Stadt 
sinnvoll, auch städtebauliche, architektonische und freiraumplanerische 
Merkmale zu berücksichtigen. 

Methoden und Werkzeuge der Planung städte-
baulicher Maßnahmen der Kriminalprävention 
Basierend auf diesem Wissen hat das KURBAS ein Instrumentarium entwi-
ckelt, das aufbauend auf den Kriterien der Arbeitshilfe „Sichere Räume“ der 
Sicherheitspartnerschaft in Niedersachsen, die für Sicherheit zuständigen 
Akteur*innen in einem Quartier darin sensibilisiert, Orte zu unterstützen, die 
ein Sicherheitsproblem aufweisen oder an denen von Einschränkungen des 
Sicherheitsempfindens berichtet wird (SIPA 2020). Dazu wurden unter-
schiedliche Methoden und Werkzeuge erarbeitet, wie beispielsweise die in-
terdisziplinäre Begehung für subjektive Sicherheit oder der Ratgeber zur 
Formulierung von Stellungnahmen im Rahmen der formalen Bauleitplanung 
sowie die Erhebung sicherheitsrelevanter baulicher Merkmale im Quartier 
als Voraussetzung für Kriminalitätsprognosen. All diesen Methoden voran-
gestellt wird die Erstellung eines kleinräumigen Kriminalitätslagebilds, um 
die Belastung eines Raumes hinsichtlich raumbezogener Delikte und Ord-
nungsstörungen einzuordnen. 

 
6 Zur Qualität des Wohnumfeldes konnten sieben Einzelitems zu einem Faktor „Wohnqua-
lität“ zusammengefasst werden. Dazu gehörten „Mein Stadtteil ist gepflegt“, „Die Straßen, 
Wege und Plätze in meinem Stadtteil sind attraktiv gestaltet“, „Mein Stadtteil ist sauber“, 
„Mein Stadtteil ist nach Einbruch der Dunkelheit gut beleuchtet, „In meinem Stadtteil gibt 
es schöne, interessant gestaltete Häuser“, „Die Wohnhäuser in meinem Stadtteil sind gut 
erhalten“ sowie die Negativfrage „Mein Stadtteil ist heruntergekommen“. 
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Methode der interdisziplinären Begehung als Handlungs-
ansatz für subjektive Sicherheit – Walk around your Hood 

Die transdisziplinäre Methode der Begehung als Handlungsansatz für sub-
jektive Sicherheit baut auf der (stadt-)räumlichen Begehung auf, die die Be-
schreibung, Erhebung und dokumentierte Untersuchung eines konkret de-
finierten Raums umfasst. Ziel einer (stadt-)räumlichen Begehung ist es, ziel-
orientierte bzw. problemanalytische Beschreibungen vorzunehmen sowie 
bestimmte Merkmale des Stadtraums systematisch zu erfassen und darzu-
stellen. Dafür ist es hilfreich, klare, zielgerichtete und problemorientierte 
Merkmale zu definieren und die Ergebnisbeschreibung anhand der festge-
legten Beschreibungsmerkmale zu dokumentieren. Hierdurch lassen sich 
Angsträume, Ordnungsstörungen, stadträumliche Risiken und Qualitäten 
erkennen. Je nach lokalem Kontext werden gemeinsame Begehungen für 
unterschiedliche Sicherheitsakteur*innen vorbereitet. Basierend auf dem 
kleinräumigen Kriminalitätslagebild können Gefahrenorte analysiert und lo-
kalisiert werden. Diese werden den sogenannten Angsträumen gegenüber-
gestellt. Ziel einer interdisziplinären, stadträumlichen Begehung unter Si-
cherheitsaspekten ist es, sowohl (sozial-)räumliche Qualitäten als auch Be-
einträchtigungen in einem kleinräumigen Bereich zu erfassen und konkrete 
ortsbezogene Hinweise bzw. Lösungen zu diskutieren und abzustimmen 
(Rebe/Schröder 2019: 9ff.). Die Betrachtung und Wahrnehmung des loka-
len Bereichs erfolgt zuerst aus der Expertensicht der jeweiligen Professio-
nen der Teilnehmenden. Der gegenseitige Austausch der Expert*innen 
dient dazu, den Raum aus unterschiedlicher fachlicher Perspektive erfahr-
bar zu machen. Um sich jedoch ebenfalls ein Bild aus der Nutzungsperspek-
tive machen zu können, werden die Teilnehmenden im Vorfeld in ein Szena-
rio versetzt. Als „Anwältin“ oder „Anwalt“ sollen sie neben ihrer eigenen Ex-
pertise die Nutzung des Raumes aus der Perspektive anderer Nutzer*innen 
bewerten. Dazu werden einzelne Szenarien beschrieben, für deren Anforde-
rungen und Bedarfe sich die Expert*innen während der gesamten Bege-
hung einsetzen sollen: beispielsweise für ältere Personen mit dem Rollator 
auf dem Weg zum Bäcker oder für das Kind, das neu im Quartier und auf 
der Suche nach der Hausnummer der*s Freund*in ist. Über diese Form der 
Sensibilisierung für nutzungsorientierte Sichtweisen von Bewohner*innen 
werden sicherheitsrelevante Aspekte wie Erreichbarkeit, Übersichtlichkeit 
und Transparenz anhand konkreter Kriterien gemeinsam überprüft und be-
wertet. In der Regel laden die Außenräume an solchen Orten nicht zum Auf-
enthalt ein oder grenzen durch einseitige Nutzung andere Gruppen aus. 
Eindeutige sicherheitsrelevante Fragen dienen dazu, den Nutzwert eines 
Platzes oder einer Straßenverbindung und eine den Alltag unterstützende 
Maßnahme, wie ausreichend lange Grünschaltung einer Fußgängerampel 
oder auffindbare Hausnummern, zu bewerten. Die Methode dient dazu, die 
verantwortlichen Stellen vor Ort für den Zusammenhang zwischen Nutzung 
und Gestaltung der Orte zu sensibilisieren. 

In einer Evaluation zur Durchführung der Methode in der Stadt München 
heißt es:  

„Die Teilnehmenden konnten durch die Präsentation der Vorträge, der prak-
tischen Anwendung einer für München neuen Methodik sowie durch die of-
fene und lebhafte Diskussion viele Anregungen für die eigenen Arbeitskon-
texte sammeln. Die wichtigsten für die Teilnehmenden genannten Ideen 
und Erkenntnisse des Fachtags waren: 
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 Methodik: Die Methodik einer interdisziplinaren sozialräumlichen Bege-
hung wurde als sehr bereichernd empfunden. 

 Austausch und Vernetzung: Austausch von Kompetenzen und Fachwis-
sen sei wichtig. Das Zusammenbringen einer interdisziplinaren Exper-
tinnen- und Expertenrunde mit unterschiedlichen Perspektiven und Pro-
fessionen sowie die anschließende Vernetzung (kurze Wege) wurde be-
fürwortet. Durch diese Vernetzung könne eine bessere Zusammenarbeit 
stattfinden, um eine zügige Umsetzung an den jeweiligen Plätzen zu er-
leichtern. 

 Perspektivenwechsel: Durch das Einnehmen verschiedener Perspektiven 
könne man sich besser in unterschiedliche Nutzergruppen hineinverset-
zen, den Sozialraum anders wahrnehmen und Orte der (Un-)Sicherheit er-
kennen. 

 Versachlichung: Infolge des Perspektivenwechsels und der gemeinsa-
men Begehung kann eine Diskussion in Hinblick auf Architektur und so-
ziale Fragen sachbezogener und weniger emotional geführt werden“  
(Akim/Steg 2019: 17). 

Prinzipiell lässt sich die Begehung immer dann anwenden, wenn die Betei-
ligten vor Ort eine Störung im öffentlichen Raum feststellen. Entweder ist er 
ungenutzt oder nutzt seine Potenziale im städtischen Gefüge nicht aus. 
Auch wenn Umgestaltungsmaßnahmen im Rahmen von Stadterneue-
rungsprozessen, Platzgestaltungen o.ä. anstehen, können mögliche Chan-
cen und Risiken eines Ortes für die anstehende Aufgabe begangen werden. 
In den vergangenen Begehungen haben sich bislang noch keine Einschrän-
kungen bei der Durchführung eingestellt, was damit zu tun hat, dass die je-
weilige (sozial)räumliche Situation individuell und unter gemeinsam entwi-
ckelter Zielrichtung begutachtet wird. In den anschließenden Reflexions-
runden wird in der Regel zurückgemeldet, dass der Ort erstmals anhand 
seiner Nutzungsmöglichkeiten, Angebote und Qualitäten systematisch er-
fasst und störende Elemente aus Nutzungsperspektive untersucht wurde. 

Ratgeber zur Formulierung von Stellungnahmen im 
Rahmen der formalen Bauleitplanung  

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch eine Planung berührt werden kann, sind gemäß Baugesetzbuch 
durch die planaufstellende Gemeinde über die Planung zu unterrichten und 
zur Stellungnahme aufzufordern. Zu den betroffenen Trägern öffentlicher 
Belange zählen häufig auch die örtlichen Polizeidienststellen (vgl. LKA Nie-
dersachsen 2020: 1). Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden im Rah-
men der Bauleitplanung wird analog zur Öffentlichkeitsbeteiligung durch 
das Baugesetzbuch geregelt, da die Aufgabenbereiche von Behörden, 
Dienststellen, öffentlichen Verbänden und benachbarten Gemeinden eben-
so wie die Belange der Öffentlichkeit durch die Planung berührt sein kön-
nen. Das Verfahren dient der vollständigen Ermittlung der von der Planung 
berührten Belange und bereitet den Prozess der Abwägung öffentlicher und 
privater Belange vor (vgl. LKA Niedersachsen 2020: 44). Die rechtlichen 
Grundlagen der Bauleitplanung reichen formal aus, um Sicherheitsaspekte 
einzubringen, eine Einflussnahme ist also entsprechend im Baugesetzbuch 
(BauGB) vorbereitet. Hier heißt es gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1: Insbesondere zu 
berücksichtigen sind: „Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung.“ Es bedarf jedoch einer ausreichenden Kenntnis darüber, wie und wo 
Belange rechtlich konform, an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeit-



 

75 

punkt eingebracht werden müssen7. Grundsätzlich wird empfohlen, Sicher-
heitsaspekte möglichst frühzeitig in die Planungsprozesse einzubringen, 
beispielsweise schon im Zuge von Stadtentwicklungsprozessen, Sanie-
rungskonzepten oder städtebaulichen Wettbewerben.  

Der Ratgeber gliedert sich in sechs Abschnitte. Nach einführenden Worten 
werden allgemeine Hinweise unter dem Titel „Gut zu Wissen“ aufgezeigt. 
Hier wird die Zielgruppe Polizei für den Ratgeber angesprochen und ein 
standardisierter Ablauf, wer Stellungnahmen in Bezug auf Kriminalpräventi-
on abgibt, angeregt. Aufgrund der Vielfalt der Aufgaben wird eine Zentral-
stelle innerhalb der Polizei, wie ein*e Beauftragte*r für Kriminalprävention  
– BfK oder Sachbearbeitung Prävention – empfohlen, sodass eine vermit-
telnde Stelle kontinuierlich zu den aktuellen Entwicklungen eingebunden 
wird. Für ein besseres Planverständnis folgen daraufhin der prinzipielle Auf-
bau und eine planerklärende Erörterung mit rechtlichen Festsetzungen ei-
nes Bebauungsplans. Für die Erarbeitung einer Stellungnahme wird eine 
Empfehlung für das Vorgehen und der Verfahrensablauf zur Beteiligung in 
kurzen, übersichtlichen Schritten erörtert, sodass bekannt ist, wie die Stel-
lungnahmen in das formelle Verfahren eingebunden sein werden. Der dritte 
Abschnitt widmet sich den Festsetzungen im Bebauungsplan mit Sicher-
heitsrelevanz. Alle planungsrechtlich relevanten Aspekte werden nachei-
nander aufgelistet und mit den relevanten Paragraphen in Verbindung ge-
setzt. Beispielsweise werden die Art und das Maß der baulichen Nutzung in 
ihrem Umfang erörtert. In einem nächsten Schritt wird der Bezug zur Si-
cherheit hergestellt: „Warum ist das wichtig und worauf ist in Bezug auf Si-
cherheitsaspekte in den Wohngebieten zu achten?“ Erläuterungen zu die-
sen Punkten stellen die Bezüge zwischen planungsrechtlicher Festlegung 
und Sicherheitsrelevanz dar. Am Beispiel der Nutzungsmischung wird deren 
Mehrwert für die Bewohner*innen und Nutzer*innen eines Dorfes oder ei-
nes städtischen Quartiers dargestellt. „Nutzungsmischung ermöglicht kurze 
Wege im Alltag und die Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Das Miteinander verschiedener Menschen und unterschiedlichster 
Funktionen stärkt die soziale Kontrolle und Belebung öffentlicher und priva-
ter Bereiche …‘, daher ist darauf zu achten, dass 

 ‚... eine möglichst kleinteilige Durchmischung durch horizontale oder 
vertikale Gliederung der Art der baulichen Nutzungen, also unterschied-
liche Nutzungen in den Geschossen oder nebeneinander auf einer Eta-
ge, ermöglicht wird,  

 die Anordnung von Nutzungen nicht die Wohnqualität schmälert oder 
als Barriere zur Wohnnutzung wahrgenommen wird,  

 die unterschiedlichen baulichen Nutzungen (Wohnen, Arbeiten, Freizeit, 
Infrastruktur) die Belebung von Räumen zu Tages- und Nachtzeiten er-
möglicht,  

 in MK-Gebieten die Wohnnutzung und die Festsetzung von Gemeinbe-
darfsflächen gestärkt wird und, dass  

 keine Konflikte bzw. das Sicherheitsempfinden durch mögliche Störun-
gen (Lärm, Geruch, …) provoziert werden“ (LKA Niedersachsen 
2020: 10). 

 
Zahlreiche weitere Hinweise folgen entlang der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans und der planrechtlichen Festlegung. In Abschnitt fünf werden zur 
Vollständigkeit weitere Planungs- und Maßstabsebenen aufgezeigt, die 
ebenfalls Beteiligungsmöglichkeiten und deren gesetzlichen Hintergrund 
beinhalten. Eine direkte Einflussnahme von Polizeidienststellen scheinen je-

 
7 Bei Bedarf kann der Ratgeber unter kurbas@lka.polizei.niedersachsen.de angefordert 
werden. 
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doch in erster Linie Planungen auf der Maßstabsebene der Städte und Ge-
meinden zu sein. Alle Planungsbegriffe, zitierte Paragraphen und Abkürzung 
folgen im abschließenden Abschnitt sechs. Mit diesen Hinweisen soll es der 
Polizei ermöglicht werden, zielgerichtete und fundierte Stellungsnahmen im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zu formulieren und 
frühzeitig sicherheitsrelevante Aspekte in Planungsprozesse einzubringen. 

Erhebung sicherheitsrelevanter baulicher Merkmale im 
Quartier als Voraussetzung für Kriminalitätsprognosen 

Um Tatgelegenheitsstrukturen systematisch zu erkennen und zu erfassen 
und in der Folge Sicherheitsstrategien für das Wohnumfeld zu entwickeln 
oder an bestehenden Strategien zu arbeiten, können wissenschaftlich fun-
dierte und statistisch validierte Prognosen hilfreich sein. Die Verknüpfung 
von Zusammenhängen zwischen städtebaulichen Vorhaben und möglichen 
Sicherheitsrisiken bietet dabei Potenziale hinsichtlich der Beurteilung von 
öffentlichen Räumen in Bezug auf die Vermeidung von Tatgelegenheits-
strukturen sowie hinsichtlich der Verbesserung von Lebensqualität und Si-
cherheit vor Ort. Die bisher beschriebenen Handlungsansätze und Metho-
den bieten zur Prognoseerstellung hervorragende Anknüpfungsmöglichkei-
ten und Grundlagen, beispielsweise die Erstellung kleinräumiger Kriminali-
tätslagebilder oder die stadträumliche Begehung. Die bereits erprobten 
problemanalytischen Beschreibungen und die damit verbundene systema-
tische Erfassung qualitativer Merkmale sind auch eine ideale Basis für die 
Entwicklung quantitativer Analyseinstrumente. Gleichzeitig stellt dieses 
Vorhaben jedoch eine enorme methodische Herausforderung dar, weil bis-
lang qualitativ durchgeführte und analysierte Prozesse (u.a. Walk around 
your Hood) in ein quantitatives Erhebungsinstrument überführt werden 
müssen, das sowohl valide als auch reliabel ist. 

Im Projekt DIVERCITY wird vom Landeskriminalamt Niedersachsen 1) ein 
erstes Analyseinstrument entwickelt, mit dem auf kleinräumiger Ebene si-
cherheitsrelevante bauliche Merkmale erhoben werden können und 2) wer-
den unterschiedliche Datenquellen herangezogen, um Annahmen zur Kri-
minalitätsbelastung und -entwicklung sowie deren Zusammenhang mit so-
zialstatistischen und baulich-räumlichen Merkmalen zu testen. 

Daher sollen auf kleinräumiger Ebene (Quartier) bauliche Merkmale zur 
Schaffung von Tatgelegenheiten sowohl mit sozialstatistischen Daten als 
auch mit Kriminalitätsbelastungsdaten verknüpft werden. Hintergrund ist 
einerseits das Wissen, dass Bautypologien in der Regel mehrfach in einem 
Wohnquartier vorhanden sind und damit dessen Aussehen und Eindruck 
prägen, andererseits die Annahme, dass bestimmte Typologien als eine Va-
riable in Verbindung mit sozialen Bedingungen im Zusammenhang mit Kri-
minalitätsbelastung und Tatgelegenheitsstrukturen stehen könnten. Jedoch 
sind Untersuchungen, die beispielsweise Bautypologien als möglichen Ein-
flussfaktor auf Kriminalitätsbelastung und/oder Kriminalitätsfurcht berück-
sichtigen, bislang Mangelware. Eine systematische Aufarbeitung bestimm-
ter Bauformen hinsichtlich ihrer potenziellen Auswirkungen auf Kriminali-
tätsgeschehen oder subjektive Sicherheit existiert nicht. Dennoch geht der 
bereits erwähnte CPTED-Ansatz („Crime Prevention Through Environmen-
tal Design“) davon aus, dass Tatgelegenheiten und damit Kriminalität unter 
anderem vorbeugend durch architektonische, freiraumplanerische und 
städtebauliche Gestaltung verhindert oder zumindest beeinflusst werden 
können. Die Analysen sollen daher Hinweise auf Gebäudetypen als Einfluss-
faktor auf die Kriminalitätsbelastung liefern und die Frage klären, ob daraus 
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erste Ansätze für Prognosen für Stadtentwicklung und Stadterweiterungen 
oder für Neubauvorhaben von Quartieren abgeleitet werden können. 

Im Projekt DIVERCITY wurden vom Landeskriminalamt Niedersachsen in 
zwei Fallstudienstädten jeweils zwei Quartiere ausgewählt, in denen sicher-
heitsrelevante bauliche Merkmale erhoben wurden. Hierzu wurden Erhe-
bungsbögen entworfen, die sowohl auf der Basis von Expertenwissen als 
auch von bereits bestehenden Instrumenten entwickelt wurden. Die qualita-
tive Beurteilung kriminalpräventiv wirkender Aspekte in baulich-räumlichen 
Gegebenheiten ist im Landeskriminalamt Niedersachsen bereits erprobt 
und wird im Rahmen von Stellungnahmen und im Rahmen der Sicherheits-
partnerschaft Niedersachsen durchgeführt. Die beiden Arbeitshilfen der Si-
cherheitspartnerschaft im Städtebau Niedersachsen „Sichere Räume“ und 
„Sicher Wohnen“, sowie der Auditierungsbogen zur Vergabe des Qualitäts-
siegels „Sicheres Wohnen“ (SIPA, o.J.), die jeweils in langjähriger Zusam-
menarbeit und unter Verknüpfung raumwissenschaftlicher, wohnungswirt-
schaftlicher und kriminologischer Methoden von über zwanzig Institutionen 
und Vereinigungen entwickelt worden sind, dienten als Grundlage für die 
Ausgestaltung der quantitativen Erhebungsmerkmale. In den Katalogen 
sind Kriterien sowohl zur Verhinderung von Tatgelegenheiten als auch zur 
Stärkung des Sicherheitsempfindens enthalten. Zusätzlich wurden diversi-
tätsorientierte Sicherheitskonzepte aus der Gender-Perspektive berück-
sichtigt, die vor allem die Alltagstauglichkeit einer Wohnumgebung oder ei-
nes Quartiers für verschiedene Nutzungsgruppen in den Blick nehmen. Die-
se qualitativen Merkmale, die bisher vor allem im Rahmen von Begehungen 
erhoben wurden, wurden in zwei neue Erhebungsinstrumente überführt, da 
quantitative Daten sowohl auf Quartiersebene als auch auf Hausnummern-
ebene erhoben werden sollten. Die Standorterhebungen dienen dazu, ver-
schiedene Angebote für einen Aufenthalt auf Freiflächen zu erfassen, 
(un)übersichtliche Wegeführungen festzustellen und zu beurteilen, wie gut 
es möglich ist, sich im Quartier zu orientieren. Hausnummerngenaue Erhe-
bungen erlauben es hingegen, die Verteilung bestimmter baulicher Merk-
male im Quartier zu bestimmen und in Kombination mit der örtlichen Krimi-
nalitätsbelastung zu analysieren, ob hier mögliche Zusammenhänge aufge-
deckt werden können. Zusätzlich wurde eine umfangreiche Ausfüllhilfe 
(Codebuch) erstellt, um eine reliable Codierung bzw. Datenerhebung zu ge-
währleisten. 

Auf Hausnummernebene wurden in den ausgewählten Bestandsgebieten 
für jedes Gebäude Aspekte des Städtebaus und der Bautypologie erfasst. 
Zudem wurden Einschätzungsfragen zur Erkennbarkeit von Grundstücks-
grenzen, zur Sauberkeit, zur Zugänglichkeit und Auffindbarkeit des Haus-
eingangsbereichs, zu privaten und halböffentlichen Bereichen (z. B. Vorgär-
ten), zum äußeren Eindruck des Gebäudes und des Grundstücks, zur Zu-
gänglichkeit des Gebäudes und der sozialen Kontrolle durch Ausrichtung 
der Fenster sowie zu Abstellmöglichkeiten und Abfallbereichen gestellt 
(n=485). Um später neben der quantitativen Analyse auch die qualitative 
Beschreibung des Quartiers mit belastbaren Daten ergänzen zu können, 
wurden zudem Standortbögen erstellt (n=24). In den zwei Quartieren sollte 
jeweils von 12 zuvor ausgewählten Standorten aus der Gesamteindruck er-
fasst werden. Hierbei wurden Freiflächen, Orientierungsmöglichkeiten, die 
Wegeführung, die Zugänglichkeit und Zugangsbedingungen am Standort 
sowie Parkmöglichkeiten und, soweit vorhanden, Tunnel und Durchgänge 
festgehalten.  

Das Codebuch zur hausnummern- und standortgenauen Erhebung der si-
cherheitsrelevanten baulichen Merkmale ermöglicht es auch architekto-
nisch nicht vorgebildeten Codierer*innen, zuverlässig und korrekt Beobach-
tungen festzuhalten. Um die zu erhebenden Merkmale im Quartier richtig 
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ein- und zuordnen zu können, wurde jedes Merkmal mit Definitionen sowie 
Hinweisen zur Bestandsaufnahme ergänzt, unter anderem anhand von Fo-
tos, Zeichnungen und textlichen Erklärungen. Ausführlich definiert werden 
beispielsweise die unterschiedlichen und im Fallstudiengebiet vorhandenen 
Bautypologien, die Klassifizierung in Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie die 
Definition von privaten, halböffentlichen und öffentlichen Flächen. Die Erhe-
bungsinstrumente wurden zweimal einem ausführlichen Pretest unterzogen 
und dabei Reliabilität und Validität überprüft. Die Erhebungsbögen und das 
Codebuch zur Erhebung sicherheitsrelevanter baulicher Merkmale werden 
nach Abschluss der Analysen im Projekt DIVERCITY auf der Projektwebsite 
(www.div-city.de) zur Verfügung gestellt. 

Die Analyse der baulichen Merkmale erfolgt in Kombination mit hausnum-
mern- bzw. straßengenauen Kriminalitätsbelastungsdaten, die über das 
niedersächsische polizeiliche Vorgangsbearbeitungssystem (NIVADIS) zur 
Verfügung stehen und aufgrund strenger Datenschutzbestimmungen nur 
durch die Polizei selbst genutzt werden können. Dieser Datensatz wird zu-
sätzlich mit sozialstatistischen Daten zum Quartier verknüpft. Untersucht 
werden sollen: 

1) mögliche Auffälligkeiten im Bereich der baulichen Merkmale im Zu-
sammenhang mit der jeweiligen örtlichen Kriminalitätsbelastung, 

2) mögliche Auffälligkeiten in den sozialstatistischen Daten im Zusam-
menhang mit der jeweiligen örtlichen Kriminalitätsbelastung sowie 

3) mögliche Auffälligkeiten in den sozialstatistischen Daten im Zusam-
menhang mit den baulichen Merkmalen. 

Ein Forschungsdesiderat besteht in der Verknüpfung der genannten Daten 
mit kleinräumigen Daten zu Kriminalitätsfurcht. Diese stehen bislang ledig-
lich großräumig, nämlich in Form großer Dunkelfeldstudien wie die des 
Landeskriminalamts Niedersachsens (LKA 2015, 2016, 2017) zur Verfü-
gung, allerdings auf Stadt- und nicht auf Quartiersebene. Erste Auswertun-
gen laufen und werden zum Abschluss des Projekte DIVERCITY vorliegen. 
Ob und wie sich daraus ein weiteres Instrument für die Beratung des Kom-
petenzzentrums Urbane Sicherheit entwickeln lässt, bleibt aktuell noch ab-
zuwarten. Sollte sich das Verfahren als tragfähig herausstellen, ist es eine 
weitere Arbeitshilfe, ein Ratgeber oder eine Beratungsunterstützung für die 
Darstellung des Zusammenhangs baulich-gestalterischer und sozialräumli-
cher Merkmale mit Tatgelegenheitsstrukturen und Kriminalitätsbelastung. 
Das Erzeugnis könnte sich anschließend in den bestehenden Instrumenten-
koffer einreihen, um die zahlreichen Akteur*innen, Planungsebenen und 
Zielvorstellungen zu bedienen. 

Fazit: Sozial- und raumwissenschaftliche 
Methoden als Voraussetzung kriminalpräventiver 
Planung 
Die Bedeutung von sozial- und raumwissenschaftlichen Methoden und 
Werkzeugen für die Planung und Durchführung städtebaulicher Maßnah-
men mit Blick auf Kriminalprävention kann an dieser Stelle als hoch einge-
schätzt werden. Angesichts zunehmender Vielfalt im Leben und im Alltag 
von Menschen und den damit einhergehenden unterschiedlichen Bedürf-
nissen und Zielvorstellungen im Zusammenleben und auch angesichts der 
steigenden Bedeutung der Resilienz von Städten schafft ein vielfältiger „In-
strumentenkoffer“ die nötigen Voraussetzungen, um Bedarfe zu ermitteln 
und in die Planung und Umsetzung kriminalpräventiver Maßnahmen einflie-
ßen zu lassen. 
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Annelie Küper 

Sicherheitsrelevante Hand-
lungsbedarfe in heterogenen 
Nachbarschaften 
Erkenntnisse und Aktivitäten der Wohnungswirtschaft in Nieder-
sachsen 

Einleitung: Das Quartier als Handlungsebene der 
Wohnungswirtschaft 
Schon seit einigen Jahren konzentriert sich die Wohnungswirtschaft stärker 
auf das Quartier als räumliche Betrachtungsebene mit dem Ziel, nicht nur 
Angebote für eigene Mieter*innen zu schaffen, sondern das gesamte Woh-
numfeld in die Nachbarschaftsförderung einzubeziehen. Eine entscheiden-
de und zunehmend bedeutsame Rolle spielt in diesem Zusammenhang die 
Sicherheit des Wohnens, die neben baulichen und technischen Aspekten 
zahlreiche organisatorische und soziale Aspekte wie etwa wohnortnahe Ver-
sorgungsmöglichkeiten, bezahlbaren Wohnraum und ein gutes nachbar-
schaftliches Miteinander umfasst. Mit der Fokussierung auf das Thema Si-
cherheit und Vielfalt greift die Wohnungswirtschaft zudem aktuelle demo-
grafische Entwicklungstrends auf, die laufend neue Herausforderungen und 
Fragen für den deutschen Wohnungsmarkt mit sich bringen. Schrumpfende 
Haushaltsgrößen sowie die Alterung der Gesellschaft, Zuwanderung und ei-
ne zunehmende Anzahl einkommensschwacher Haushalte führen nicht nur 
zu Wohnungsknappheit, sondern bergen angesichts unterschiedlicher Le-
bensstile, Verhaltensweisen und Nutzungsanforderungen auch neue Kon-
fliktpotenziale für Nachbarschaften und Wohnquartiere. 

Vor diesem Hintergrund ist es ein wesentliches Ziel des Verbands der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen (vdw), rele-
vante Akteur*innen der Wohnungswirtschaft für die spezifischen Sicher-
heitsanforderungen zunehmend heterogener Nachbarschaften zu sensibili-
sieren und ihnen Handlungsempfehlungen sowie sicherheitsbezogene Stra-
tegien für die Praxis zur Verfügung zu stellen. Untersuchungen, die der vdw 
im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts „Sicherheit und Vielfalt im 
Quartier – DIVCERCITY“ durchgeführt hat, belegen, dass es oftmals kleine 
Maßnahmen und Angebote sind, die ein sicheres Zusammenleben im Quar-
tier fördern. Neben nachbarschaftsfördernden Angeboten und bedarfsge-
rechten Wohnformen etwa für Senior*innen oder Menschen mit Behinderung 
können Wohnungsunternehmen zum Beispiel auch durch zielgerichtete Müll-
konzepte oder persönliche Ansprechpersonen im Quartier dazu beitragen, 
den Bedürfnissen unterschiedlicher Mietergruppen gerecht zu werden und 
die Qualität des nachbarschaftlichen Zusammenlebens zu verbessern. 

Grundbegriffe der Wohnungswirtschaft 
Wer oder was ist überhaupt die Wohnungswirtschaft? Um das wohnungs-
wirtschaftliche Interesse an der Sicherheitsthematik zu verstehen, hilft vorab 



 

82 

ein Blick auf einige zentrale Begrifflichkeiten, die die Perspektive der Woh-
nungswirtschaft umreißen. Schon der einfache Begriff des Wohnens be-
schreibt weitaus mehr als sein alltäglicher Gebrauch vermuten lässt. So ist 
Wohnen nicht nur als Zustandsbeschreibung zu verstehen, sondern viel-
mehr als nicht-substituierbares, menschliches Grundbedürfnis, das jeden 
Haushalt dazu zwingt, eine Wohnung – sei es als Miet- oder als Eigentums-
partei – nachzufragen (vgl. Spieker 2005: 81–82). Das existenzielle Bedürf-
nis des Menschen zu wohnen ist durch die Unverletzlichkeit der Wohnung 
als privater Rückzugsraum auch im Grundgesetz verankert (vgl. von Einem 
2016: 278–279). Der Begriff der Wohnung beschreibt wiederum nicht nur 
einen privaten Rückzugsraum, sondern gleichzeitig ein Wirtschaftsgut, das 
am Wohnungsmarkt produziert und gehandelt wird, um die Bevölkerung mit 
Wohnraum zu versorgen (vgl. Spieker 2005: 83). Neben den privaten, nicht-
institutionellen Anbieter*innen von Mietwohnungen als größte Gruppe von 
Wohnraumanbieter*innen in Deutschland bilden die Wohnungsunterneh-
men eine weitere zentrale Akteursgruppe am Wohnungsmarkt. Die Ge-
schäftsbereiche der Unternehmen können sowohl den Bau und die Bewirt-
schaftung als auch die Verwaltung, Errichtung und Veräußerung von Woh-
nungen beinhalten (vgl. Sailer/Bach 2015: 22-23; Kofner 2004: 27–28). Der 
übergeordnete Begriff der Wohnungswirtschaft – als Teil der Immobilien-
wirtschaft – beschreibt schließlich den gesamten Wirtschaftszweig, der sich 
mit der Produktion, Finanzierung, Bewirtschaftung und Vermarktung von 
Wohnimmobilien befasst. Ende des Jahres 2018 waren hierzulande über 5 
Billionen Euro in Wohnimmobilien gebunden; damit bilden die derzeit rd. 42 
Millionen Wohnungen in Deutschland den größten Kapitalposten der deut-
schen Volkswirtschaft (vgl. Statistisches Bundesamt 2019). 

Die deutsche Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist in Verbänden zu-
sammengeschlossen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Gestaltung 
und Ordnung ihrer Branche ausüben, indem sie u.a. durch die Information 
der Öffentlichkeit oder die Entsendung von Vertreter*innen in die Parlamen-
te versuchen, die Beschlüsse der Entscheidungsträger*innen der Woh-
nungspolitik in ihrem Sinne zu beeinflussen (vgl. Kofner 2004: 32). Mit 14 
Regionalverbänden und insgesamt 3.000 Mitgliedsunternehmen ist der 
Bundesverband Deutscher Wohnungsunternehmen (GdW) der größte 
Branchendachverband der Wohnungswirtschaft in Deutschland. Als Mit-
gliedsverband des GdW vertritt der vdw die politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Interessen seiner Mitgliedsunternehmen in Niedersach-
sen und Bremen. Aktuell zählt der vdw 169 Mitgliedsunternehmen mit ei-
nem Bestand von insgesamt rd. 300.000 Wohnungen. Bei den Verbands-
mitgliedern des vdw handelt es sich ausschließlich um sozialorientierte 
Wohnungsunternehmen, die sich durch die Bewirtschaftung und Weiter-
entwicklung des Bestands wie auch durch den Neubau von bezahlbaren 
Miet- und Eigentumswohnungen dafür einsetzen, breite Schichten der Be-
völkerung mit bedarfsgerechtem, bezahlbarem und sicherem Wohnraum zu 
versorgen (vgl. vdw 2018). 

Sicherheit als wohnungswirtschaftliches 
Handlungsfeld 
Der vdw beschäftigt sich bereits seit über zwei Jahrzehnten wissenschaft-
lich mit dem Themenkomplex „Wohnen und Sicherheit“. Doch welchen 
Stellenwert nimmt das Themenfeld Sicherheit in der wohnungswirtschaftli-
chen Praxis ein? Grundsätzlich vertritt die Wohnungswirtschaft primär eine 
kaufmännische Perspektive auf das Thema: Sicherheit und Wohlbefinden 
gelten als maßgebliche Voraussetzungen für eine lange Wohndauer und 
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können somit wesentlich zum Wert von Wohnungsbeständen und zur Wirt-
schaftlichkeit der Wohnungsunternehmen beitragen (vgl. Ens 2008: 46).  

Eine schriftliche Befragung der Mitgliedsunternehmen, die der vdw 2019 im 
Rahmen von DIVERCITY durchgeführt hat, ergab, dass das Thema Sicher-
heit für 44 %der Wohnungsunternehmen von hohem, für 41 % von mittle-
rem und für 15 % von geringem Interesse ist (vgl. Abb. 1). Bezogen auf die 
gesamte Wohnungswirtschaft messen sogar 97 % der befragten Unter-
nehmen der Sicherheitsthematik eine mittlere oder hohe Bedeutung bei, 
während nur 3 % die Relevanz des Themas als gering beurteilen. Eine ein-
deutige Erklärung für diese unterschiedliche Bewertung liefern die Befra-
gungsergebnisse nicht. Die differenzierte Betrachtung der Daten zeigt je-
doch, dass Wohnungsunternehmen mit großstädtischem Einzugsgebiet die 
Relevanz der Sicherheitsthematik – sowohl für ihr eigenes Unternehmen als 
auch für die Wohnungswirtschaft allgemein – tendenziell häufiger als 
„hoch“ einschätzen. Währenddessen bewerten Unternehmen mit kleinstäd-
tischem bzw. dörflich/ländlichem Einzugsgebiet die Relevanz des Sicher-
heitsthemas zwar für ihr eigenes Unternehmen häufiger als „gering“, nicht 
aber bezogen auf die gesamte Wohnungswirtschaft. Eine mögliche Erklä-
rung für die unterschiedliche Bewertung wäre demnach, dass einige Woh-
nungsunternehmen zunächst keinen dringenden Anlass sehen, das Thema 
Sicherheit selbst prioritär zu behandeln, etwa weil die eigenen Quartiere in 
eher friedlichen, kleinstädtischen oder ländlichen Gebieten liegen. Diese 
Unternehmen messen der Sicherheitsthematik lediglich eine übergeordnete 
Bedeutung zu, also gewissermaßen stellvertretend für andere Wohnungs-
unternehmen mit Quartieren in urbanen, dichter besiedelten Gebieten, die 
tendenziell höhere Konfliktpotenziale mit sich bringen. 

 

 

Quelle: Schriftliche Befragung der vdw-Mitgliedsunternehmen 2019. 
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Sicherheitsrelevante Handlungserfordernisse im 
demografischen Wandel  

Sicherheit aus wohnungswirtschaftlicher Perspektive bedeutet eine stetige 
Anpassung an die demografische Entwicklung und die damit verbundene 
Wohnungsnachfrage. Insgesamt lassen sich vier aktuelle Entwicklungs-
trends identifizieren, die sicherheitsrelevante Handlungserfordernisse für 
die Wohnungswirtschaft mit sich bringen:  

1) Die Entwicklung der Wohnraumnachfrage ist unter anderem geprägt 
durch den Rückgang klassischer Familienstrukturen und einen zuneh-
menden Anteil an Ein-Personen-Haushalten (vgl. Abb. 2). Für die Woh-
nungswirtschaft bedeutet der fortschreitende Singularisierungstrend 
nicht nur einen erhöhten Wohnraumbedarf (vgl. BBSR 2015: 6), sondern 
auch einen potenziellen Mehrbedarf an nachbarschaftlichen Unterstüt-
zungsstrukturen und sozialen Angeboten, um auch alleinstehenden 
Menschen ohne familiäre Unterstützungspotenziale Teilhabemöglich-
keiten und Sicherheit zu bieten. 

 

Quelle: CIMA 2020: 7. 

 

2) Auch die Alterung der Gesellschaft als wohl bekanntester demografi-
scher Entwicklungstrend stellt die Wohnungswirtschaft vor neue Her-
ausforderungen. Der mehrheitliche Wunsch der älteren Bevölkerung 
nach einer möglichst selbstständigen Lebensführung ist zum einen mit 
einem zunehmenden Bedarf an barrierefreiem Wohnraum bzw. bauli-
chen Anpassungsmaßnahmen verbunden (z. B. Beseitigung von 
Schwellen, Installation von Haltegriffen), die es Mieter*innen mit körper-
lichen Einschränkungen ermöglicht, sich sicher in ihrer Wohnung fort-
zubewegen. Zum anderen müssen neue lokale Versorgungsinfrastruk-
turen geschaffen werden, die älteren Menschen eine eigenständige, 
wohnortnahe Versorgung (Stichwort: Versorgungssicherheit) und damit 
den Verbleib in ihrem angestammten Wohnquartier ermöglichen (vgl. 
BMFSFJ 2016: 225). 
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3) Ein weiterer sicherheitsrelevanter Entwicklungstrend ist die Zuwande-
rung nach Deutschland. Insbesondere die starke Zuwanderung im Jahr 
2015 hat die ohnehin vielfach angespannte Wohnraumsituation in den 
städtischen Ballungsräumen verschärft. Für mehr Sicherheit im Wohn-
quartier sind jedoch nicht nur zusätzliche Wohnraumkapazitäten erfor-
derlich, sondern gleichermaßen integrative Anstrengungen. So können 
Beratungsangebote, Sprachkurse oder kulturübergreifende Aktivitäten 
wie etwa Mieterfeste oder Kochkurse wesentlich dazu beitragen, inter-
kulturellen Konflikten vorzubeugen, Berührungsängste zu vermeiden 
und Nachbarschaften nachhaltig zu stärken (vgl. GdW 2017: 6).  
 

4) Auch innerhalb Deutschlands gibt es erhebliche Wanderungsbewegun-
gen (vgl. Abb. 3). Während der starke Zuzug in die Metropolen, Metro-
polregionen und Großstädte vielerorts für zunehmend angespannte 
Wohnungsmärkte sorgt, führt die Abwanderung in anderen, häufig 
strukturschwachen und/oder ländlichen Regionen zu Leerständen und 
dem Verlust grundlegender Versorgungsinfrastrukturen (vgl. Deutscher 
Bundestag 2017: 22). Da Wohnungsleerstände (Stichwort: Angsträume, 
fehlende soziale Kontrolle) gleichermaßen ein Sicherheitsrisiko darstel-
len wie Wohnungsengpässe (Stichwort: soziale Spannungen), ist eine 
Abmilderung der regionalen Disparitäten – sei es durch Abriss- und inf-
rastrukturelle Aufwertungsmaßnahmen in Abwanderungsgebieten oder 
durch Neubau- bzw. Modernisierungsinvestitionen in Ballungsgebieten 
– auch unter Sicherheitsaspekten anzustreben. 

 

 

Quelle: CIMA 2020: 6. 

Abb. 3:  
Bevölkerungsentwick-
lung 2017 bis 2035  
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Bezahlbarer Wohnraum als sicherheitsrelevantes 
Handlungsfeld  

Parallel zu den verschiedenen demografischen Entwicklungsprozessen ha-
ben der fortschreitende Rückgang der Sozialwohnungsbestände und die 
kontinuierlich steigenden Mietpreise insbesondere in den Ballungsräumen 
zur Folge, dass der Zugang zu einer bezahlbaren Wohnung und somit zu ei-
nem sicheren Wohnverhältnis insbesondere für einkommensschwache 
Haushalte zusehends schwieriger wird (vgl. Abb. 4–5). 

 

 

Quelle: Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 2017, GdW 2018, eigene 
Darstellung. 

 

 

Quelle: Schürt/Waltersbacher 2019. 
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Dass (gefühlte) Sicherheit bereits mit der Verfügbarkeit einer bezahlbaren 
Wohnung beginnt, ist eine zentrale These der Wohnungswirtschaft. Den Zu-
sammenhang zwischen bezahlbarem Wohnen und subjektiver Sicherheit 
erklärt Heiner Pott1, ehemaliger Direktor des vdw, folgendermaßen: „Der 
wesentliche Punkt ist, dass der Mensch, der eine Heimstätte hat, die er be-
zahlen kann, sich keine großen Sorgen mehr machen muss. Da geht es ja 
um Existenzfragen. Und wo – wenn nicht da – entsteht Unsicherheit?“ Feh-
lender bezahlbarer Wohnraum belastet dabei nicht nur einkommensschwa-
che Haushalte. Auch Mittelschichts-Haushalte, die aufgrund ihres höheren 
Einkommens nicht zum Bezug geförderter Wohnungen berechtigt sind, ha-
ben zunehmend Schwierigkeiten, sich am freien Wohnungsmarkt mit be-
zahlbarem Wohnraum zu versorgen (vgl. SUBV 2020). Die Verunsicherung 
der (Wohn-)Bevölkerung spiegelt sich auch in den Ergebnissen einer reprä-
sentativen Umfrage im Auftrag der Caritas wider. Rund 61 % der über 1.000 
befragten Personen betrachten hohe Wohnkosten als eine Bedrohung für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt (vgl. Caritas Deutschland 2017: 11) – 
bezahlbares Wohnen ist also nicht zuletzt auch eine Frage von sozialer Un-
gleichheit und sozialer Sicherheit (vgl. hierzu Heyn/Schmandt 2019).  

Der wohnungswirtschaftliche Sicherheitsbegriff  

Der wohnungswirtschaftliche Sicherheitsbegriff ist sehr unscharf umrissen. 
Neben baulichen und bautechnischen Schutzvorrichtungen umfasst er 
auch zahlreiche organisatorische und soziale Aspekte. Unterschiedliche All-
tagswelten einer zunehmend vielfältigen Gesellschaft sowie verschiedene, 
teils widersprüchliche Nutzungsanforderungen, die eine heterogene Be-
wohnerschaft an ihre Wohnquartiere richtet, verleihen dem Sicherheitsbe-
griff zusätzliche Komplexität. In einem Workshop, den der vdw im Rahmen 
von DIVERCITY mit assoziierten Mitgliedsunternehmen durchgeführt hat, 
wurde der wohnungswirtschaftliche Sicherheitsbegriff auf drei Sicherheits-
dimensionen umrissen: 

1) Städtebauliche und architektonische Gestaltung sowie technische Aus-
rüstung: Architektonische Gestaltungsmerkmale wie etwa eine über-
sichtliche Gebäudestruktur, großzügige Sichtachsen oder die Ausrich-
tung von Fenstern und Türen zur Straße können sich maßgeblich auf 
das Sicherheitsgefühl, die soziale Kontrolle und das Nachbarschaftsle-
ben auswirken. Städtebauliche Sicherheitsaspekte beziehen sich unter-
dessen auf die übersichtliche und orientierungsfördernde Gestaltung 
des Wohnumfeldes (z. B. Beschilderung, Zonierung und Beleuchtung), 
damit sich die Bewohner*innen sicher im Quartier fortbewegen können. 
Darüber hinaus kann die städtebauliche Gestaltung (z. B. ÖPNV-
Haltestellen, großzügige Rad- und Fußwege) die sichere Erreichbarkeit 
von Infrastruktureinrichtungen gewährleisten. Technische Vorkehrun-
gen dienen u.a. dem Einbruchschutz (z. B. Videogegensprechanlagen 
und Sicherheitsschlösser) sowie der Barrierefreiheit im Gebäudeinneren 
(z. B. elektrisch unterstützte Türen und Aufzüge).  
 

2) Management, Organisation und Planung: Sicherheit im Quartier ist 
auch das Ergebnis von organisatorischen Prozessen und Maßnahmen 
seitens der Wohnungsunternehmen. Zu den Sicherheitsaspekten in die-
sem Segment zählen organisatorische Fragen rund um die Vermietung 

 
1 Zum Einstieg in das Projekt DIVERCITY wurden im November und Dezember 2018 vier 
themenzentrierte Experteninterviews mit GdW-Präsident Axel Gedaschko sowie mit den 
Verbandsdirektoren Heiner Pott (vdw Niedersachsen Bremen), Andreas Breitner (VNW) 
und Alexander Rychter (VdW Rheinland Westfalen) geführt. 
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(z. B. Steuerung von Mieterstrukturen sowie transparente Mietpreis- 
und Vertragsgestaltung) und Bewirtschaftung (z. B. Instandhaltung und 
Müllentsorgung). Auch die zuverlässige Bereitstellung von Ansprech-
personen für die Mieter*innen (z. B. Hausmeister*innen oder Sozial-
/Beschwerdemanagement) sowie klare Regelwerke (z. B. Hausordnun-
gen) können Sicherheit vermitteln und nachbarschaftlichen Konflikten 
vorbeugen.  
 

3) Nachbarschaft und soziale Angebote: Für das Sicherheitsempfinden 
der Mieter*innen sind neben „harten“ Faktoren im baulichen und orga-
nisatorischen Bereich auch „weiche“ soziale Faktoren entscheidend. 
Um stabile Nachbarschaften zu fördern, können Wohnungsunterneh-
men – ggf. in Kooperation mit lokalen Akteur*innen – sowohl zielgrup-
penspezifische (z. B. Pflegeberatung, Integrationskurse, Jugendarbeit) 
als auch nachbarschaftsfördernde Maßnahmen (z. B. Mieterfeste, 
Mieterversammlungen) für die gesamte Mieterschaft anbieten. 

Sicherheitsmaßnahmen der Wohnungswirtschaft  

Die sicherheitsbezogenen Aktivitäten der Wohnungsunternehmen in der 
Praxis erweisen sich als ebenso facettenreich wie der Sicherheitsbegriff 
selbst. Um die Erkenntnisse rund um das wohnungswirtschaftliche Sicher-
heitsverständnis zu validieren, hat der vdw im Rahmen von DIVERCITY eine 
vertiefende, qualitative Untersuchung in zwei Fallstudienquartieren vorge-
nommen. Zu diesem Zweck wurden u.a. telefonische Experteninterviews mit 
Mitarbeiter*innen von Mitgliedsunternehmen des vdw durchgeführt, die – 
etwa als Kundenberatung im Außendienst oder als Bestandsmanager*innen 
– eine unmittelbare Zuständigkeit für die betreffenden Quartiere und eine 
entsprechende Ortskenntnis vorweisen können. 

Eines von vier Fallstudiengebieten im Projekt DIVERCITY ist das Bestands-
quartier „Gröpelingen-Ohlenhof“ in Bremen, das zum einen durch eine gro-
ße ethnisch-kulturelle Vielfalt und zum anderen durch einen hohen Anteil an 
Arbeitslosen und Geringverdienenden geprägt ist. Als zweitgrößte Woh-
nungsbaugesellschaft in Bremen bewirtschaftet die BREBAU in diesem 
Quartier insgesamt rd. 930 Wohnungen. Um das Sicherheitsgefühl ihrer 
Mieter*innen zu verbessern, stattet die BREBAU im Zuge ihrer Modernisie-
rungsarbeiten sämtliche Wohnungen mit Türen und Fenstern gemäß den 
neuesten Sicherheitsstandards aus. Speziell für ältere Menschen bietet das 
Unternehmen außerdem Umbaumaßnahmen an, um Barrieren innerhalb 
der Wohnung (z. B. Türschwellen) zu entfernen oder Hilfsmittel (z. B. Halte-
griffe) zu installieren und es den Mieter*innen auf diese Weise zu ermögli-
chen, so lange wie möglich in ihren Wohnungen zu verbleiben. Ein zentrales 
Tätigkeitsfeld im Bereich der organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen ist 
das Müllmanagement. Um das Quartier möglichst sauber zu halten, hat die 
BREBAU im gesamten Quartier betreute Müllsammelplätze mit Müllschleu-
sen installieren lassen. Die Schleusen können via Chip ausschließlich von 
den Mieter*innen bedient werden und werden wochentags täglich durch ei-
nen Mülldienstleister aufgesucht und bei Bedarf gesäubert. Auch der per-
sönliche Kontakt zur Mieterschaft ist aus Sicht der Wohnungsunternehmen 
vor Ort eine zentrale Voraussetzung für ein gutes Sicherheitsgefühl und eine 
hohe Wohnzufriedenheit. Vor diesem Hintergrund beschäftigt die BREBAU 
u.a. einen Beschwerdemanager, der einmal wöchentlich im Quartier vor Ort 
ist, um Hausbesuche zu machen und nachbarschaftliche Konflikte zu klären 
bzw. zu schlichten. Als zentrale Figur vor Ort und erste Ansprechperson u.a. 
für technische Angelegenheiten dient außerdem der Hauswart, der durch 
seine tägliche Präsenz im Quartier von den Bewohner*innen als wichtige 
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Vertrauensperson wahrgenommen wird. Zur weiteren Förderung des nach-
barschaftlichen Zusammenlebens im Quartier veranstaltet das Sozialma-
nagement der BREBAU regelmäßige Mieterfeste. Um zugewanderte Mie-
ter*innen besser in die Nachbarschaften zu integrieren und kulturbedingte 
Konflikte zu lösen, kooperiert die BREBAU außerdem mit den Kulturlotsen 
des Hilfenetzwerks HiNet. Die Mitarbeiter*innen der ehrenamtlichen Initiati-
ve haben ebenfalls einen Migrationshintergrund und statten Hausbesuche 
bei zugewanderten Mieter*innen ab, um sie über Verhaltensweisen wie etwa 
Zimmerlautstärke oder Mülltrennung aufzuklären. Um das Quartier aufzu-
werten und die Mieterstrukturen durch die Ansprache neuer, besser situier-
ter Zielgruppen langfristig zu stabilisieren, plant die BREBAU derzeit die 
Umnutzung eines alten Bunkers zu einem Quartierstreffpunkt. In Kooperati-
on u.a. mit (lokalen) Trägern der Jugend- und Familienhilfe soll hier ein um-
fassendes kulturelles und soziales Angebot von Konzerten und Sportkursen 
bis hin zu Theateraufführungen und Beratungsangeboten entwickelt werden. 

Sicherheit im Planungsprozess  

Zahlreiche baulich-technische Sicherheitsmaßnahmen können entweder 
nicht mehr oder nur unter hohem Kostenaufwand nachgerüstet werden, so-
bald ein Gebäude errichtet und belegt wurde. Sinnvoller und auch wirt-
schaftlicher ist es daher, sicherheitsrelevante Maßnahmen bereits systema-
tisch in die Planung von Wohnquartieren zu integrieren. Nachdem im ersten 
DIVERCITY-Workshop Anfang 2019 sicherheitsrelevante Aspekte und 
Maßnahmen zusammengetragen wurden, wurde im Rahmen eines Folge-
workshops mit den assoziierten Wohnungsunternehmen diskutiert, welche 
Sicherheitsaspekte an welchen Stellen im Planungsprozess berücksichtigt 
werden können und wer im Einzelnen für deren Bearbeitung zuständig ist. 
Als Ergebnis des Workshops ist der erste Entwurf eines Modells entstanden 
(vgl. Abb. 6). Die x-Achse des Modells gliedert den wohnungswirtschaftli-
chen Planungsprozess in drei übergeordnete Phasen (Planungsphase, 
Bauphase, Nutzungsphase). Auf der y-Achse wurden zusätzlich sechs Kate-
gorien festgelegt, die aufzeigen, (1) welche einzelnen Planungsschritte für 
den Bau eines Wohngebäudes notwendig sind, (2) wer innerhalb des Unter-
nehmens dafür zuständig ist und (3) welche Akteur*innen außerhalb des 
Unternehmens bei den jeweiligen Planungsschritten beteiligt werden soll-
ten. Die weiteren Kategorien geben die drei Sicherheitsdimensionen (Kap. 
2.3) wieder, die im ersten Workshop erarbeitet wurden und zeigen auf, wel-
che konkreten Sicherheitsaspekte in den zuvor aufgeschlüsselten Pla-
nungsprozess integriert werden können. 

Das Prozessmodell erhebt nicht den Anspruch, ein exaktes Abbild der Reali-
tät darzustellen. Der tatsächliche wohnungswirtschaftliche Planungspro-
zess verläuft erheblich komplexer und ist daher in dieser vereinfachten Form 
kaum darstellbar. So können die Rahmenbedingungen, Ressourcen und 
Handlungsmöglichkeiten eines Wohnungsunternehmens je nach Unter-
nehmensgröße, Standort und Bauvorhaben erheblich variieren. Bei den er-
arbeiteten Ergebnissen handelt es sich demnach um eine Sammlung von 
Vorschlägen bzw. Handlungsempfehlungen, wie sicherheitsrelevante As-
pekte möglichst frühzeitig in die Planung, den Bau und die Bewirtschaftung 
von Wohnprojekten integriert werden können. 
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Quelle: Eigene Darstellung, A. Küper. 

 

Sicherheit und Vielfalt im (Wohn-)Quartier  
Wie hängen Sicherheit und Vielfalt aus wohnungswirtschaftlicher Perspekti-
ve zusammen? Sorgen vielfältige Nachbarschaften für mehr Unsicherheit 
im Quartier oder sind es gerade homogene Strukturen, die Intoleranz und 
nachbarschaftliche Konflikte begünstigen? Ein zentraler Ausgangspunkt 
des Projektes DIVERCITY ist die Annahme, dass die zunehmende Diversifi-
zierung, die seit einigen Jahren in Folge von Entwicklungen wie Individuali-
sierung, Alterung und Zuwanderung insbesondere in städtischen Wohn-
quartieren zu beobachten ist, tendenziell mit sozialen Spannungen bzw. Si-
cherheitsrisiken verbunden ist. Die bisherigen Untersuchungen des vdw im 
Projekt DIVERCITY haben jedoch gezeigt, dass der Zusammenhang zwi-
schen Sicherheit und Vielfalt aus wohnungswirtschaftlicher Sicht sehr um-
stritten ist. Die unterschiedlichen Sichtweisen zu dieser Thematik wurden 
insbesondere in den Experteninterviews deutlich, die der vdw im Zuge der 
Projektbearbeitung mit GdW-Präsident Axel Gedaschko, mehreren Ver-
bandsdirektoren und ausgewählten Vertreter*innen seiner Mitgliedsunter-
nehmen geführt hat: 

 „[…] wenn ich keine Durchmischung habe, dann muss ich mich nicht 
wundern, dass das knallt.“ 

 „Sicherheit ist keine Frage der Diversität […]. Es geht im Kern immer da-
rum, dass man das, was notwendig ist, für die Menschen tut, um es 
ihnen zu ermöglichen, dass sie vernünftig miteinander leben können.“  

 „Vielfalt ja, Vielfalt geht, hat aber auch bestimmte Grenzen.“ 

 „Ein Sicherheitsproblem sehe ich in dem doch teilweise sehr extremen 
Gefälle bzw. der Mischung in diesem Ortsteil […].“ 

· ggf  Konzipierung Sozial-/Quartiersmanagement
Typische Beteiligung
· Projektsteuerung / Bauherr
· Portfoliomanagement
· Wirtschaftsplanung, Buchhaltung, Betriebskostenmanagement
· Bauabteilung / technische Abteilung
· Wohnungs-/Bestandsmanagement
· Hauswart / Hausmeister 
· Forderungsmanagement / Mahn- und Klagewesen

Empfohlene Beteiligung
· Gremien / Arbeitskreise (z. B. AK 
Integration, AK Quartiersentwicklung)
· Quartiers-/Sozialmanagement
· Beschwerde- / Konfliktmanagement

Ansprechpersonen / 
zuständige Akteure
extern

Auftragnehmer
· Projektsteuerung / Projektleitung, Bauleitung
· Marktforschungsunternehmen
· Architekten, Ingenieure, Fachplaner
· Generalunternehmer, Bauunternehmen, Handwerksbetriebe etc.
· Reinigungsfirmen, Grünpflegeuntenrnehmen etc.

Politik / Kommune
· Stadtverwaltung (z. B. Bauamt, Behindertenbeirat,  Stadtplanungsamt, 
Wohnraumförderungsstelle, Sozialplanung)
· Politische Gremien (z. B. Bürgermeister,Verkehrsausschuss)
· Umweltverbände (z. B. Nabu, Klimatschutz, BUND)

Träger öfftl. Belange
· Bauaufsicht, Brandschutz, Bodenschutz etc.
· Feuerwehr
· Versorgungsunternehmen (Abfallentsorgung, 
Energieversorger etc.)

Sonstige Akteure im Quartier
· Polizei / Präventionsrat / Kontaktbeamte 
· Bürger / Anwohner / potenzielle Nutzer
· Sozialpartner im Quartier (Wohlfahrtsverbände, WU, 
Schulen etc.)

Phase

Entwicklung Bauvorhaben

Sicherheitsrelevante 
Planungsschritte

Frühphase
· Abstimmung Kommune (B-Plan-Aufstellung)
· Grundstücksakquise 
· Portfolio-Kompatibilität 
· Markt- und Standortanalyse

Projektkonzeption / -planung
· Wohnungsmix
· Gebäude / Außenanlagen
· Infrastruktur / Mobilität
· Finanzierung (Betriebskosten)
· Reinigung / Grünpflege / Müllentsorgung
· Vermietungs- / Belegungsstrategie
· Sozial- / Quartiersmanagement

Öffentlichkeitsarbeit / Mieterakquise
· frühzeitige Bekanntmachung / Marketing
· Vernetzung / Gemeinwesenarbeit

Bauliche / technische Maßnahmen
· Baustelleneinrichtung
· Detailklärung und bauliche Umsetzung
· Gutachterliche Abnahme

Öffentlichkeitsarbeit / Mieterakquise
· Baustellendokumentation
· Marketing 
· Kundenberatung / Musterwohnungen
· Vernetzung / Gemeinwesenarbeit (s. Planungsphase)

Organisation / (soziales) Management
· Mietverträge & Hausordnung
· Zuweisung interner und externer Ansprechpersonen
· Koordination und Implementierung sozialer Angebote / 
Projekte

Bauliche / technisches Maßnahmen
· Gewährleistungsverfolgung / Mängelbeseitigung
· Instandhaltung / Verkehrssicherung

Öffentlichkeitsarbeit / Mieterakquise
· Eröffnungsfest
· Marketing 
· Vernetzung / Gemeinwesenarbeit (s. Planungsphase)

Organisation / (soziales) Management
· Belegung
· Reinigung / Grünpflege / Müllentsorgung
· Kontrolle ("SOS-Kontrolle")
· Kundenzufriedenheitsanalyse / Evaluation
· Nachbarschaftsförderung
· Quartiersbüro / Stadtteilbüro
· Niederschwellige soziale Angebote
· Integration 
· Mietereinweisung /-beteiligung /-aktivierung

Beteiligte Akteure
Ansprechpersonen / 
zuständige Akteure
intern

Planungsphase Bauphase NutzungsphaseAbb. 6:   
Prozessmodell 
sicherheitsrelevanter 
Schnittstellen und 
Entwicklungspotenziale 
im wohnungswirt-
schaftlichen Planungs-
prozess 
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 „[…] dass die Menschen sich möglichst gut kennen, ist ein ganz ent-
scheidender Sicherheitsfaktor.“ 

Die aufgeführten Zitate machen deutlich, dass die Sicherheit eines Quar-
tiers bzw. das Funktionieren einer Nachbarschaft aus Sicht der Wohnungs-
wirtschaft nicht allein auf den Grad der sozialen Durchmischung zurückge-
führt werden kann. Vielmehr bergen homogene und heterogene Quartiere 
gleichermaßen Chancen und Risiken für ein sicheres und friedliches Zu-
sammenleben.2 Viele Menschen tendieren z. B. dazu, zunächst innerhalb ih-
rer eigenen Peergroup nach Orientierung und Sicherheit zu suchen; homo-
gene Strukturen können folglich durchaus Sicherheit und Gemeinschaft er-
zeugen. Als geschlossene Systeme bergen sie jedoch gleichzeitig spezifi-
sche Sicherheitsrisiken, wie etwa die Entstehung von Feindbildern (z. B. an-
dersartige Religionen oder Kulturen, Intoleranz gegenüber Familien) oder 
die Häufung von sozialen Problemlagen (z. B. in segregierten Quartieren). 
Sicherheit sowie bevölkerungsgruppenübergreifende Toleranz und Nach-
barschaftlichkeit entstehen somit am ehesten dort, wo sich unterschiedliche 
Menschen begegnen bzw. kennenlernen können und wo Nachbarschaften 
gezielt gefördert werden, um Vorurteile abzubauen, Gemeinschaft zu erzeu-
gen und eine (gemeinsame) Identifikation mit dem Quartier zu schaffen.  

Zusammenfassung und Ausblick  
Mit der Fokussierung auf das Thema Sicherheit und Vielfalt strebt der vdw 
eine Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität für breite Bevölkerungs-
schichten an. Da eine hohe Wohnqualität oftmals mit einer längeren Wohn-
dauer verbunden ist, liegt Sicherheit nicht nur im Interesse der Mie-
ter*innen, sondern stellt zugleich ein zentrales ökonomisches Interesse der 
Wohnungswirtschaft dar. Die Sicherheitsmaßnahmen, die in der Praxis be-
reits von den Wohnungsunternehmen umgesetzt werden, erweisen sich als 
ebenso facettenreich wie der Sicherheitsbegriff selbst. Ausschlaggebend 
bei der Umsetzung der unterschiedlichen Maßnahmen sind sowohl die so-
zialen und baulichen Rahmenbedingungen vor Ort als auch die Ressourcen 
der jeweiligen Wohnungsunternehmen, sodass sich von Quartier zu Quar-
tier höchst unterschiedliche Handlungspotenziale ergeben. Vielfach können 
die Unternehmen jedoch bereits mit kleinen Maßnahmen und Angeboten 
effektiv dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl der Quartiersbewohner*innen 
zu stärken und – unabhängig von der sozialen Zusammensetzung der 
Nachbarschaft – ein friedliches Zusammenleben zu fördern. 

  

 
2 Eine ausführliche Diskussion über die Uneindeutigkeit des Zusammenhangs zwischen 
Sicherheit und Diversität liefert die Sonderveröffentlichung „Sicherheit und Vielfalt im 
Quartier“, die das Deutsche Institut für Urbanistik 2019 im Rahmen des Projekts DIVER-
CITY herausgegeben hat. 
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Felicitas Hillmann 

Die Diversität von heute ist die 
Migration von gestern 

Einleitung1 
Durch die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016 waren praktisch alle 
Städte in Deutschland mit einer hohen Zahl Geflüchteter konfrontiert. Ganz 
nebenbei beendete der „lange Sommer der Migration 2015“ 
(Kasparek/Speer 2015) so auch eine lange Phase eines verhaltenen Um-
gangs der Städte mit Einwanderung. Denn der schnelle Zuzug stellte das 
hoch verregelte und daher träge Institutionensystem in der Praxis auf den 
Prüfstand. Die Zivilgesellschaft sprang ein und ging dort voran, wo staatli-
ches bzw. städtisches Handeln fehlte oder versagte. Gerade die kleineren 
und migrationsungeübten Städte konnten dabei nicht auf Instant-Lösungen 
zurückgreifen. Vielfach richteten sie ihr institutionelles Setting durch die 
neue Vielfalt insgesamt neu aus (Reimann 2018). 

In der Öffentlichkeit entfaltete sich eine polarisierende Debatte zwischen 
denjenigen, die sich mit einer Willkommenskultur helfend den Neuan-
kömmlingen zuwandten und denen, die eine offen xenophobe Haltung an 
den Tag legten (Schiffauer u.a. 2017). Dabei richtete sich die Diskussion auf 
a) die Notwendigkeit von Migration und b) die vermeintlich gefährdete Si-
cherheit durch Migration. Dementsprechend diente in den noch jungen so-
zialen Medien wie Facebook und Twitter das Thema „Migration“ auch als 
willkommenes Übungsfeld im Umgang mit dem Medium selbst: Shitstorms 
ergossen sich über angebliche „Gutmenschen“, die sich für die Mig-
rant*innen einsetzten, während aggressive Reaktionen auf die Geflüchteten 
als normaler „Reflex“ kleingeredet wurden. „Migration“ wurde zur „Mutter 
aller Probleme“ (Horst Seehofer) und wurde nicht als das gesehen, was sie 
ist: als Tochter und Sohn übergeordneter Konfliktlagen (beispielsweise 
Kriege, Gewalt und Armut in den Herkunftsländern sowie Dynamiken der In-
klusion, Exklusion und Diskriminierung in den Ankunftsländern). Geflissent-
lich übersehen wurde dabei auch die immer wieder streckenweise wichtige, 
systemstabilisierende Rolle von Migration im Zielland (Fachkräftemangel in 
ausgewählten Arbeitsmarktsegmenten, Gastarbeiter*innen). „Sicherheit“ 
wurde insbesondere in Kommunen mit wenig Erfahrung im Umgang mit 
Migration zu einem großen Thema: Vielfach machten sich selbstorganisierte 
Sicherheitsstreifen und Nachbarschaftswachen auf den Weg, wie wir aus 
den Befragungen von Bürgermeister*innen in Brandenburg 2019 wissen2. 
Wie könnte man den öffentlichen Raum „schützen“? Durch welche Sanktio-
nen könnte man eine bessere Integration erreichen? Ein Versicherheitli-
chungsdiskurs nahm Fahrt auf. 

 
1 Ich danke Regina Römhild und Olivia Rosenberger für ihre Kommentierungen zu diesem 
Text, außerdem Niklas Creemers für seine umsichtige und inspirierende Redaktion einer 
früheren Version. 
2 Die Befragung der Bürgermeister*innen fand im Rahmen des Projektes „Migration, 
diasporas and planning for cosmopolitan urbanity in smaller municipalities in the UK and 
Germany“, finanziert durch das Oxford-Berlin Programm der Berlin University Alliance 
zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 statt. 
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Ein großer Teil dieser Debatte folgte einem impliziten, unterkomplexen Ar-
gumentationsmuster: Migration ist gut, wenn sie der Aufnahmegesellschaft 
direkt nützt, und schlecht, wenn sie in der Aufnahmegesellschaft auf bereits 
knappe Ressourcen trifft und so Verteilungskonflikte provoziert (z. B. auf 
dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, bei Sozialleistungen). Reproduziert 
wurde ein weiteres Mal eine in Deutschland lange bestehende Denkschab-
lone: Migrant*innen sind Gäste, die man wieder fortschicken kann und sie 
nehmen eine marginale Position in einer weitgehend homogenen Mehr-
heitsgesellschaft ein. Gleich einem weißen Elefanten im Raum wurden zwei 
Axiome der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung ausgeblendet: 

a) Wir befinden uns inmitten einer Mobilitätstransformation, in der wir alle 
mehr als jemals unterwegs sind: sei es privilegiert als ressourcenstar-
ke*r Tourist*in, als Student*in oder als verzweifelt Arbeitssuchende*r. 
Im Kern geht es um die Frage, wer wann, wie mobil sein darf und sich wo 
aufhalten darf. Unmittelbar verknüpft mit der Migrationsdebatte sind 
deshalb die Überlegungen zur offenen Stadt als dem pars pro toto der 
offenen Gesellschaft.  
 

b) Migration stört zunächst, weil sie zwangsläufig Routinen durcheinan-
derbringt und Ressourcen fordert und außerdem neue Regulierungen 
und Sanktionen auf den Plan ruft. Ausgehandelt wird die „neue“ Vielfalt 
dabei bevorzugt an Orten, die bereits unsicher und prekär sind – in der 
Regel in den migrationsgeprägten Quartieren der Städte. Deshalb wer-
den hier auch die meisten Konflikte sichtbar und oft genug durch Si-
cherheitsmaßnahmen angegangen, z. B. durch die Installation von 
Überwachungskameras auf öffentlichen Plätzen oder einem Mehr an 
Polizei. Gleichzeitig sind dies auch die Gebiete, in denen sozialräumlich 
integrativ angelegte Programme umgesetzt werden und die Bewohner-
schaft häufig wichtige Integrationsleistungen für die (Stadt-)
Gesellschaft erbringt. 

Deutschland ist hinsichtlich der Migration ein besonderer Fall in Europa. 
Hier verkörpern Ost und West jeweils einen eigenen Entwicklungstypus. 
Viele Städte in Ostdeutschland übertrugen nach der Wiedervereinigung die 
in den westlichen Bundesländern entwickelten Top-down-Konzepte in ihre 
Verwaltungsstruktur (Migrationsbeauftragte, Willkommensbroschüren, In-
tegrationskonzepte). Doch fehlt – anders als in den Städten Westdeutsch-
lands – Migration als „gelebte Urbanität“. Die Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund ist dort bis heute viel weniger in den lokalen Institutionen reprä-
sentiert und bleibt außerdem oftmals in einem stärkeren Maß von der 
Mehrheitsgesellschaft segregiert (in Studierendenwohnheimen oder Unter-
bringungen für Arbeiter*innen, in Flüchtlingsunterkünften); die eigene Mig-
rationsgeschichte im Umgang mit den Vertragsarbeiter*innen und Alltags-
rassismus wurde weniger aufgearbeitet. Im Gegensatz dazu stehen europä-
ische Städte wie London oder Rotterdam, in denen mittlerweile die Bürger-
meister*innen selbst eingewandert bzw. Kind eingewanderter Eltern sind. 
Europaweit wird eine Auseinanderentwicklung beobachtet: einerseits kos-
mopolitisch geprägte Stadtbevölkerungen und Städte, die einen proaktiven 
Umgang mit der insgesamt mobiler werdenden Bevölkerung finden, besiedelt 
von den sogenannten „anywheres“, international unterwegs und an vielen Or-
ten zuhause; andererseits Städte, deren Einwohner*innen vornehmlich sess-
haft sind und die sich gegen Zuwanderung wehren, verkörpert durch die „so-
mewheres“, die traditionell stabil an einem Fleck zuhause sind und in den 
Jobs der Industriegesellschaft tätig waren bzw. sind (Goodhart 2017). 

Doch wie kann Stadtentwicklung durch die Einbeziehung von Migration und 
Diversität weiterentwickelt, eventuell sogar beschleunigt werden? Wie kön-
nen Städte agieren, wenn sich die Sicht auf Minderheiten und Mehrheiten 
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verändert und transnationale Praktiken der Bewohner*innen sich auf das 
Alltagsleben auswirken? Die zentrale Frage ist daher, inwiefern Migration 
und migrantische Akteur*innen die Stadtentwicklung in ihrem Handeln be-
einflussen (können) und mit welchen Stadtpolitiken die Städte hierauf ant-
worten (können). Angesichts der mit der Globalisierung einhergehenden 
Unübersichtlichkeit ist dies eine Zukunftsaufgabe für alle Städte. Schon jetzt 
werben sie heimlich oder offen proaktiv mit vielfältigen Strategien um neue 
Einwohner*innen, weil sie wissen, dass sie auf Zuwachs angewiesen sind. 
Den Umgang mit ihrer häufig marginalisierten, ansässigen Bevölkerung ge-
stalten sie hingegen vielfach eher reaktiv über Sanktionen und Sicherheits-
konzepte als über Anreize (vgl. Becker 2019 am Beispiel von einem Ausgeh-
viertel in Berlin-Friedrichshain). Der vorliegende Beitrag führt in die Denkt-
raditionen bezüglich des Themas „Stadt und Migration“ ein, stellt das Kon-
zept der offenen und kosmopolitischen Stadt vor und skizziert dann die un-
terschiedlichen Dimensionen einer migration-led regeneration als eine 
durch Zuwanderung und Zugewanderte angestoßene und auf sie ausge-
richtete städtische Erneuerung, wie sie europaweit zu finden ist. Ein Fazit 
bündelt die gewonnenen Erkenntnisse. 

Der weiße Elefant im Raum: Denktraditionen zu 
„Stadtentwicklung und Migration“3 
Umbruch- und Krisenzeiten beflügelten immer wieder die Theorieprodukti-
on zum Nexus Stadtentwicklung und Migration. Denn eine beschleunigte 
urbane Transformation ist zwangsläufig an eine Veränderung der Mobili-
täts- und Migrationsmuster gekoppelt bzw. wird durch diese weiter ange-
trieben (Zelinsky 1971, Urry 2007). Es entstehen gesellschaftliche Friktio-
nen, die schließlich die Aufmerksamkeit der Wissenschaft auf sich ziehen. In 
pointierter Form lassen sich mehrere Umbruchperioden mit jeweils eigenen 
analytischen Zugängen in der Wissenschaft unterscheiden.  

Das Mittelalter kannte Judenghettos, der aufkommende Merkantilismus 
brauchte die Peublierungspolitiken und die Kolonien für die Hugenotten 
nach dem Dreißigjährigen Krieg. In der Kolonialzeit wies die herrschende 
Klasse wie selbstverständlich den als „anders“ definierten Bewohner*innen 
einen Platz in der eigenen Siedlungshierarchie zu (Hillmann 2016: 99ff). Erst 
mit der Urbanisierung, dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesell-
schaft, entstand dann eine soziologische Wissensproduktion. Die Industria-
lisierung brachte die endgültige Ablösung von den zünftischen Strukturen 
mit ihren vertikalen „Wir“-Identitäten hin zu horizontalen „Wir“-Identitäten, 
die sich jeweils an der gemeinsamen sozialen Lage orientierten (Vobruba 
1981: 109), was sich an der Neusortierung der Stadt ablesen ließ. Die Städ-
te wuchsen und gleichzeitig änderte sich ihre interne Struktur. In den 
schnell gewachsenen Marginalsiedlungen lebten vor allem die vom verarm-
ten Land hinzukommenden Binnenmigrant*innen auf der Suche nach Ar-
beit in den Industrien (Mumford 1961). Als Reaktion auf diese Zuwanderung 
in die Städte wurden die ersten städtischen Regenerierungspolitiken ent-
worfen. Sie richteten sich auf die Stadtteile, die durch ihre dichte Besied-
lung, ihre Armut und die dort lebenden kranken Menschen drohten, die Ge-
samtstadt zu gefährden. Der überbevölkerten, degenerierten Stadt (Ruskin 
1851) setzten die Planer*innen nach und nach Regenerierungsmaßnah-
men, etwa Hygienestandards, entgegen:  

 
3 Eine ausführliche Darstellung der stadtsoziologischen Theorieproduktion zu diesem 
Themenfeld findet sich in Hillmann (i.E.). Im vorliegenden Beitrag liegt der Schwerpunkt 
auf der Stadtplanungspraxis. 
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„Einer der Gründe, aus denen sich die moderne Hygiene nur zögernd bei 
der Stadtplanung durchsetzte, war der Umstand, dass individuelle 

Verbesserungen an der hygienischen Ausstattung der Wohnungen zu 
einer radikalen Steigerung der Kosten führten. Diese hatten dann 

wiederum größere städtische Investitionen in gemeinnützige Anlagen zur 
Folge, welche durch höhere Gemeindesteuern aufgebracht werden 

mußten. Wie der Industrialismus der Frühzeit seine Gewinne nicht nur den 
wirtschaftlicheren Maschinen verdankte, sondern auch der Armut der 

Arbeiter abgepreßt hatte, so hatte die primitive Fabrikstadt ihre Löhne und 
Steuern niedrig gehalten, indem sie ihre Umwelt ausplünderte und 

verarmen ließ. Die Hygiene erforderte Raum, städtische Einrichtungen und 
natürliche Hilfsquellen, an denen es bisher gefehlt hatte“  

(Mumford 1961: 554). 

In dieser Frühphase bedeutete „Regenerierung“ gewissermaßen „Gesun-
dung“ der Stadt und es schwingt darin mit, dass Stadtentwicklungsplanung 
immer mehr als die Summe seiner Teile ist und sie sich analytisch nur be-
dingt in einzelne Analyseschritte unterteilen lässt. Deutlich wird, dass Stadt-
planungsprobleme zwar eine bauliche Seite haben (die Verfügungstellung 
von Infrastruktur, die von Ingenieur*innen übernommen wird), jedoch nicht 
außerhalb ihrer gesellschaftlichen Verfasstheit existieren. Rittel spricht tref-
fend von den „wicked problems“ jeglicher Stadtplanung, die genau in der 
Verwobenheit von unterschiedlichsten Interessen und Handlungsrationali-
täten bestehen (Reuter 2006: 212ff). Spricht man von „Regenerierung“, un-
terstellt man daher implizit, dass es möglich ist, durch gezielte Handlungen 
etwas zur Wiederherstellung, zu einer Art Heilung der Städte beizutragen. In 
der englischsprachigen Literatur findet sich der Begriff „regeneration“ heu-
te in der Projektpraxis oft lediglich als Synonym für investorengetriebene 
Stadterneuerung. Doch in einem umfassenden Sinne bezeichnet er die 
Strategien und Praxen, die Städte zur Verbesserung ihrer Situation in drei 
Dimensionen unternehmen: hinsichtlich ihrer baulichen Struktur, ihrer sozi-
oökonomischen Textur und bezogen auf Symboliken und Narrative. Anders 
als heute ging die frühe Stadtforschung von der Stadt als Organismus aus 
und dementsprechend machten sich Wissenschaftler*innen besonders vie-
le Gedanken über die Anpassungsfähigkeit dieses heterogenen „Gebildes“. 

Die Anfänge: die Stadt als Organismus 

Erstmals befassten sich Wissenschaftler der Chicago-School in den USA der 
1910er Jahre empirisch mit der sozialen Organisation bzw. Desorganisation 
der Gesellschaft. Am Beispiel der Stadtentwicklung Chicagos entwickelten sie 
die Vorstellung einer „social ecology“. In Anlehnung an die Biologie nahmen 
sie an, dass es in der Stadt von verschiedenen Gruppen bewohnte Territorien 
mit jeweils bestimmten sozialen Lebensstilen gäbe. Diese soziale Dynamik 
spiegelte sich für sie auch in einer räumlichen Dynamik wider, insofern späte-
re Vertreter der Chicago-School annahmen, dass eine steigende Assimilation 
mit einem gesellschaftlichen Aufstieg einherging. In dessen Verlauf wander-
ten die verschiedenen Gruppen der Stadtbevölkerung von den dicht besiedel-
ten und armen innerstädtischen Ankunftsquartieren an den wohlhabenderen 
Stadtrand (Burgess et al. 1925). Machtgefälle zwischen den gesellschaftli-
chen Gruppen spielten in der Perspektive der Chicago School genauso wenig 
eine Rolle (Aumüller 2009) wie eine mögliche politische Steuerung dieser 
Entwicklung. Stufenmodelle dieser Dynamiken aus Eingliederung und Mobili-
tät dominierten in der Folge die wissenschaftliche Diskussion. Am Anfang des 
letzten Jahrhunderts wird darüber hinaus auch die in den USA vorhandene 
Segregation der schwarzen Bevölkerung in den Werken von Du Bois (1973) 
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erstmals wissenschaftlich bearbeitet und trägt zur Debatte über die sozial-
räumliche Gliederung der Stadt bei. 

In Deutschland wird die Thematik der Migration in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts von zwei wichtigen Soziologen bearbeitet. Max Weber (1892) 
veröffentlichte seine Habilitationsschrift zur „Lage der Landarbeiter im 
ostelbischen Deutschland“ und untersuchte, wie die Agrarier während der 
Industrialisierung Wanderarbeiter*innen als „Kartoffelbuddler“ einsetzten. 
Eine solche ökonomisierende Sichtweise auf den „Ausländer“ als Manöv-
riermasse wurde kennzeichnend für Deutschland in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Die Komplexität der Migration wurde auf die wirtschaftli-
chen Aspekte aus Sicht der Zielländer verkürzt (Import billiger oder unbe-
zahlter Arbeitskräfte zum Ausgleich von Produktivitätslücken), durch die 
Verwaltung strukturiert (Einführung des Inländerprimats durch die National-
sozialisten) oder rassistisch aufgeladen (Verfolgung und Ermordung von 
Bevölkerungsgruppen aufgrund von zugeschriebenen Merkmalen) (vgl. 
Hillmann 2016: 109ff.). Konträr hierzu stellte Simmel (1908) mit seinem „Ex-
kurs über den Fremden“ den Fremden erstmals als einen eigenständigen, 
wenn auch ausgegrenzten, Teil der Gesellschaft dar. Der Fremde, so nahm 
er an, erzeuge eine Art produktive Ambivalenz in den Städten, weil er soziale 
Integration und kulturelle Differenz zugleich verkörperte und so den Grund-
stein für Urbanität legte. (siehe hierzu: Häussermann/Siebel 1987: 242–
243, Siebel 1998: 269–270).  

In der städtischen Praxis Deutschlands blieb der Umgang mit Migration in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der ersten Interpretationslinie der 
Stadtentwicklungsforschung verhaftet. Die in der Nazizeit forcierte über-
höhte Sicht auf die unterstellte Stärke eines homogenen „Volkskörpers“ 
schrieb sich nach Kriegsende im geteilten Deutschland fort. In West-
deutschland begann man in den 1960er Jahren, die fehlenden Arbeitskräfte 
auf dem Arbeitsmarkt durch importierte Gastarbeiter*innen im Rahmen von 
Anwerbeabkommen (1955–1965) aufzufüllen. Deren Unterbringung blieb 
lange räumlich segregiert und die soziale Integration wurde durch stets un-
sicher und kurzfristig gehaltene Arbeitsverträge ausgebremst. Die einheimi-
sche Bevölkerung und die einheimischen Unternehmer*innen profitierten 
gleichermaßen: die Arbeitnehmer*innen waren im besten Erwerbsalter zwi-
schen 18 und 35 Jahren und übernahmen die 3-D-Jobs (dirty, dangerous, 
dreadful). Damit ermöglichten sie den Einheimischen den eigenen sozialen 
Aufstieg. Sie waren günstig, weil sie nicht an der betrieblichen Altersvorsor-
ge teilnahmen und weil sie keine Arbeitsjubiläen und Erholungskuren in An-
spruch nahmen. In den westdeutschen Städten wirkte die Beschäftigung 
von Migrant*innen systemerhaltend und zugleich modernisierungsverzö-
gernd: eigentlich rationalisierbare Arbeitsplätze wurden nicht abgebaut, 
sondern gehalten und technologische Neuerungen aufgeschoben. Die 
Strukturkrise der 1980er Jahre mit ihren Massenentlassungen im Produkti-
onssektor traf dann auch genau diese eingewanderten Arbeitskräfte, die 
fortan in den Städten als die „Marginalisierten“ wahrgenommen wurden 
und die häufig in den seinerzeit als unattraktiv eingestuften innerstädtischen 
Wohngebieten wohnten (Hillmann 2016: 116 ff). Erst seit den 1980er Jah-
ren wurden vereinzelt städtische Integrationspolitiken an- und umgesetzt. Sie 
zielten vor allem darauf, die bei den Zuwanderer*innen entdeckten Integrati-
onsdefizite zu beheben (s.u.). In den Städten der DDR setzte in diesem Jahr-
zehnt die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften überhaupt erst ein. 
Doch die in den Fabriken beschäftigten Vietnames*innen, Angolaner*innen 
und Mozambikaner*innen blieben von der einheimischen Bevölkerung in der 
Regel abgeschottet; auch fand so gut wie keine öffentliche Diskussion über 
diese Dynamiken statt. Bis heute haben die Städte in Ostdeutschland deutlich 
niedrigere Anteile migrantischer Bevölkerung, der in den 1990er Jahren gän-
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gige Alltagsrassismus stellt weiterhin ein gesellschaftliches Problem dar und 
es werden immer wieder Übergriffe registriert (Rafael 2019). 

Die mehrfach gespaltene Stadt 

Ein zweiter Schub in der Theorieproduktion zu Fragen von städtischer Vielfalt 
vollzog sich in den USA Ende der 1960er Jahre. Durch die Politisierung breiter 
Bevölkerungsschichten durch die Studenten-, Frauen-, Gay-Rights- und 
Black-Power-Bewegung veränderte sich auch die Forschung. Die erlebbare 
Wohnsegregation in schwarze und weiße Stadtteile, die Benachteiligung der 
schwarzen Bevölkerung in Schulen, am Arbeitsmarkt und im öffentlichen 
Raum wurden jetzt als „störend“, als diskriminierend sowie als Friktion wahr-
genommen und als obsolet erkannt. Eine Reihe von Forscher*innen ging jetzt 
Fragen von Ungleichheit und Benachteiligung nach. Im Mittelpunkt stand da-
bei, Möglichkeiten der Überwindung von Ungleichheiten auszuloten. Nun ent-
standen erstmals Arbeiten, die der Feder von Angehörigen von Minderheiten 
selbst entstammten. Vielleicht prominentestes Beispiel hierfür ist das um-
fangreiche Werk von Alejandro Portes, einem kubanisch-stämmigen ameri-
kanischen Autor, der in Princeton lehrte. Er befasste sich intensiv mit der ku-
banischen Community, mit Fragen der zweiten Generation von Migrant*innen 
und mit der Bedeutung informeller Arbeitsmärkte.  

In der Folge standen Fragen sozialer Ungleichheit im Zentrum der Diskurse 
der Stadtforschung. Dabei waren es immer nur einige wenige Städte, die als 
Vorläufer der Stadtentwicklung in einer sich globalisierenden Welt heraus-
gestellt wurden: London etwa oder New York City. In diesen Städten zeigten 
sich die sich weltweit verändernden Arbeitsteilungen durch die Entstehung 
einer neuen urbanen Unterschicht und eine neue Positionierung von Migra-
tion und Ethnizität in der Stadt (Mingione 1996). Inspiriert von dieser wis-
senschaftlichen Debatte bezog sich die deutschsprachige Stadtforschung 
im Zuge der nun gewünschten Internationalisierung an den Universitäten 
zunächst stark auf diese Ansätze, die sich mit der sozialräumlichen Unglei-
chentwicklung in Städten beschäftigten. Sie übernahmen deren Problem-
orientierung und deren Blickwinkel auf die Marginalisierung der Migrations-
bevölkerung, indem sie besonders auf deren institutionellen und territoria-
len Ausschluss schauten, Diskriminierungen benannten und den Aus-
schluss vom Arbeitsmarkt betonten. Der internationale Vergleich lenkte das 
Forschungsinteresse auf diese urban marginality – urbane Marginalität – 
und auf die damit verbundenen Stadtpolitiken und das mit ihnen im Zu-
sammenhang stehende Sicherheitsdenken, das zunehmend an Bedeutung 
gewann (vgl. auch Wacquant 1999). So tauchte Wacquant in seinen Studien 
über die urbane Marginalität in das Straßenleben der Boxerjugend in den 
benachteiligten Vierteln in Chicago ein. Damit arbeitete er im Vergleich des 
Ghettos in Südchicago mit der Pariser Banlieue heraus, wie das amerikani-
sche Ghetto stärker durch Schließung, Strafe und Gewalt geprägt war, als 
dies in dem wohlfahrtsstaatlich geprägten europäischen Fall zu beobachten 
war (Wacquant 1996). Fehlende Chancen und Armut dominierten jedoch an 
beiden Orten das Leben der Bevölkerung. Wieder lag der Fokus der wissen-
schaftlichen Betrachtung somit auf den Problemen und nicht auf den Po-
tenzialen der Konflikte in einer gespaltenen Stadt.  

Endlich eine europäische Debatte 

Ungefähr Mitte der 1990er Jahre setzte schließlich die Europäisierung der 
Wissenschaftslandschaft ein. Wissenschaftler*innen aus den Niederlanden 
und Großbritannien, d.h. Ländern mit großen Minderheitenbevölkerungen, 
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eröffneten die Debatte über Multikulturalität, erstmals auch über den Zu-
sammenhang unterschiedlicher Migrations- und Mobilitätsformen. 
(Rath/Hall 2007; Urry 2007; Cresswell 2006). Diese eigenständige europäi-
sche Forschung entstand unter anderem deshalb vermehrt, weil die Mig-
rant*innen in vielen europäischen Ländern durch berufliche Selbständigkeit 
(migrant economies), ihr Engagement als Migrationsbeiräte und eine sicht-
bare Partizipation am öffentlichen Leben Stadtentwicklungsprozesse mit-
gestalteten bzw. zu deren Zielgruppe geworden waren. In den Städten ent-
standen „glokale“ Wirklichkeiten, eine individuell gelebte Mischung von 
globalen Prozessen und translokaler Handlungspraxis (Hall/Datta 2010; 
Römhild 2014). Diese Sichtbarwerdung der schon länger vorhandenen Mig-
ration in Europas Städten durch neue Kulturen, etwa migrantisches Gewer-
be oder durch Moscheen, provozierte überkommene Legitimationsmuster 
der Planungspraxis und durch den Erfolg Einzelner rückten auch gesamte 
Minderheitengruppen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in den 
Städten. Hinzu kam, dass sich äußere Parameter der städtischen Entwick-
lung verschoben. Durch eine zunehmende Globalisierung mussten Städte 
nun darauf achten, dass sie weltweit wahrgenommen wurden und globale 
Trends wie etwa Städte-Rankings und -wettbewerbe als Maßstab der eige-
nen Politiken miteinbezogen. Sie begannen ihre Vernetzung mit anderen 
Städten zu internationalisieren und zu institutionalisieren. Zum Beispiel grif-
fen große Städtenetzwerke wie „Eurocities“ die Themen Migration, Integra-
tion und Diversität durch die Identifizierung von best-practice-Beispielen 
auf. Der bis dahin vorherrschende methodologische Nationalismus, d.h. das 
wissenschaftliche Denken innerhalb der nationalstaatlichen Grenzen, reich-
te dementsprechend auch nicht mehr für das Verständnis des Nexus von 
Stadtentwicklung und Migration aus. Auch der lange gepflegte Fokus auf 
Desorganisation (in der Theorie) und Sanktionen (in der Praxis) musste an-
gesichts der veränderten Realitäten allmählich in Frage gestellt werden.  

In der deutschsprachigen Stadtforschung standen dennoch weiter Fragen 
von Integration und Exklusion ganz oben auf der Forschungsagenda. For-
schung und Verwaltung sprechen von Marginalisierung und Segregation, von 
Problemvierteln, von Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, von so-
zialen Brennpunkten, Parallelgesellschaften, Ghettos und ethnischen Kolo-
nien. Bis heute konnte jedoch die These einer mehrfach gespaltenen Stadt 
empirisch wegen unzureichender sozialstatistischer Daten nicht eindeutig be-
legt werden (Helbig/Jähnen 2018). Dieser Zusammenhang von sozialen Pro-
zessen und Nachbarschaftseffekten stellt weiterhin analytisch eine „black 
box“ dar (Schönwälder u.a. 2016). Dennoch verleitet der Fokus auf sozial-
räumliche Disparitäten in der Stadt zu einer Hinwendung zu Quartierserneue-
rung und area-based policies (gebietsbezogenen Politiken) sowie zu einer 
Neuformulierung der Ziele der Integrationsarbeit: Wie viel Empowerment und 
Partizipation sollten zugestanden werden und wie konnte man ohne Benen-
nung von Differenzen überhaupt einen Ausgleich von Benachteiligungen er-
reichen? Die neue Integration hieß Partizipation und funktionierte als Teil einer 
veränderten multi-level Governance (Scholten/van Ostaijen 2018).  

Im gleichen Zeitraum erreicht Wissenschaft und Praxis ein neues Konzept: 
Diversity und die diverse Stadt. Wie in anderen EU-Ländern hielten in 
Deutschland Diversitätspolitiken Einzug in die Verwaltungen und sorgten für 
eine Verbreitung von Anti-Diskriminierungspolitiken (Vertovec 2012). Initia-
tiven wie „Orte der Vielfalt“ und die „Charta für Vielfalt“ orientierten sich an 
der Diversity-Logik von Unternehmen und übertrugen diese auf die Ansätze 
zur Stadtplanung. „Diversität“ bezeichnete so ein loses Bündel an normati-
ven Diskursen, institutionellen Strukturen, Politiken und Praxen mit wech-
selnden Bedeutungen. In den Nachbarschaften der sogenannten super-
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diversen Städte dagegen wurde kosmopolitisches Alltagshandeln längst 
gelebt und selbst organisiert (Wessendorf 2014). 

 

 

Quelle: Hillmann 2009. 

Die kosmopolitische und die offene Stadt 
Ab den 2010er Jahren findet eine deutliche Verschiebung im Diskurs und 
im Umgang mit Migration statt: migrationsbezogene Handlungspraxen in 
der Stadt selbst und bei den Stadtentwicklungsprogrammen nahmen nun 
zunehmend eine zentrale Stellung ein, obwohl sie weiter als marginal darge-
stellt wurden – eine „marginale Urbanität“ brach sich Bahn (Hillmann 2011).  

Es waren zunächst vor allem Stadtforscher*innen aus der Ethnologie, die 
die Bedeutung der kulturellen Dimension der Einwanderung für die Stadt-
entwicklungspraxis betonten. Empirische Studien zeigten, dass eher die so-
ziale Lage als die ethnische Zugehörigkeit für die Positionierung der Men-
schen in der Stadt und Stadtgesellschaft bedeutsam waren (Reimann 2018: 
116; Roth/Gesemann 2018) und dass sich „hybride Identitäten“ mit vielfäl-
tigen Lebensentwürfen herausgebildet hatten (Foroutan/Schäfer 2009). Die 
Integration von Vielfalt und Migration wurde nun vielerorts von den kommu-
nalen Akteur*innen als eine eigenständige Aufgabe angesehen (Reimann 
2018: 124 ff.). Real waren die Kommunen in Deutschland sprachlich, religi-
ös und kulturell bunter geworden – mit erheblichen regionalen Unterschie-
den und gravierenden Problemkonzentrationen in den wirtschaftlich weni-
ger starken Großstädten (Körner-Blätgen/Sturm 2015: 242). So zeigt eine 
vergleichende Studie zum Umgang mit Migration in Bremen und Leipzig , 
wie sich heute zwar das Instrumentarium städtischer Integrationspolitiken 
im Sinne formalisierter Politiken (Integrationsbeauftragte, Willkommenskul-
tur und -broschüren) zwischen Ost und West angeglichen hat, auf der Ebe-
ne der Urbanität, d.h. der alltäglich gelebten Vielfalt, jedoch weiter große 
Unterschiede bestehen (Hillmann 2019). 

  

Abb. 1:  
Transnationale 
Bewohnerschaften 
fragen neue Dienst-
leistungen nach, Genua 
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Quelle: Hillmann 2018. 
 

Die deutschsprachige Stadtforschung bezog ihre Inspiration weiterhin aus 
internationalen Referenzen sowie aus einer Hinwendung zur migrant agency 
als von Migrant*innen ausgehenden, selbstbestimmten Aktivitäten. Der Fo-
kus vieler Beiträge lag nun auf der Handlungsmacht (kollektiver) Ak-
teur*innen jenseits von Staat und Regierung, insbesondere auf der Rolle der 
Zivilgesellschaft (Mayer 2017). Die Stadt mit ihren heterogenen Ak-
teur*innen und den auf Verwaltungs- und Praxisebene vorhandenen Er-
messensspielräumen rückte zunehmend in den Blick (Blokland u.a. 2015). 
In den Städten selbst waren es gerade die offenen und unübersichtlichen 
Orte, an denen migrantische Praxen möglich wurden. Sehr oft waren dies 
zugleich die von Migration geprägten Nachbarschaften. In der offenen Stadt 
wurde die Vielfältigkeit scheinbar dort am stärksten gelebt, wo sie auf die 
wenigsten formalen Einschränkungen traf und sich in Nischen entfalten 
konnte (Sennett 2018). Die Entwicklung eines solchen „street level cosmo-
politism“ (Straßenkosmopolitanismus) verlief weitgehend unspektakulär 
und entfaltete sich gerade dort besonders gut, wo sich die Stadtverwaltun-
gen möglichst wenig einmischten (Steigemann 2017). Oftmals waren es 
Ankunftsgebiete (Saunders 2012, Hans u.a. 2019), die Neues, etwa ganze 
Straßenzüge mit migrantischen Unternehmen oder Cross-Restaurants, er-
möglichten. Anders als von den Planer*innen erhofft, lässt sich das „Ethni-
sche“ folglich zwar als Teil von Branding-Strategien vermarkten, schwerlich 
aber durch planerische Eingriffe gezielt steuern (Nuissl/Schmiz 2013). All-
mählich rückten die Chancen und Potenziale von Migration mehr in den 
Blick der Stadtentwicklungspraxis und der Forschung. Interessant in die-
sem Kontext sind die Arbeiten von Sennett (2018) zur offenen Stadt, weil 
dort die störenden Elemente der Stadtentwicklungspraxis als Treiber von 
urbaner Entwicklung interpretiert werden.  

Sennett plädiert für eine Sichtweise auf Städte als offene Zusammenhänge, 
die nicht-lineare Entwicklungen bewusst zulassen und deren Regenerie-
rungspolitiken zwingend über das Bauliche hinausreichen müssen, um 
nachhaltig zu sein. Zusammengefasst: Komplexität ist bereichernd; Klarheit 
und Eindeutigkeit hingegen nehmen uns Handlungs-, Denk-, und Möglich-
keitsräume. Die urbane, gelebte Stadt mit ihren Potenzialen der Selbsthei-
lung und der trial and error-Philosophie brauchen eine andere Interpretation 
als die bisher in der Stadtentwicklungspraxis dominierende. Über die ge-
meinsame Erfahrung, über die Praxis des Machens, entsteht in den Städten 
etwas Neues. Unübersichtlichkeit und Wagnis, Brüche und Kipppunkte ge-

Abb. 2:  
Alltägliche Straßen-
szene, Manchester 
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hören also dazu, wenn es um gelungene Regenerierung im Sinne einer ge-
samtstädtischen Entwicklung gehen soll; darum, etwas zu schaffen, was 
vorher nicht da war. Und hier kommt die Migration ins Spiel: migrantisches 
Wissen wird gebraucht und zwar in der Lesart, dass die Städter*innen von 
Migrant*innen lernen können: sie orientieren sich in einer Umgebung neu 
und versuchen so, neu zu verstehen. Laut Sennett brauchen Städter*innen 
Migrationswissen; es ist das Wissen, das sie benötigen, wenn sie das Fami-
liäre und Lokale verlassen. Und er stellt fest: „mehr Erfahrung bedeutet we-
niger Erlebnis“ (Sennett 2018: 252). Er vergleicht dieses Können der Städ-
ter*innen mit dem „Sich-Einlassen“ der Migrant*innen: 

„Dem Migranten werden durch die Ortsveränderung neue Erlebnisse 
aufgezwungen. Wenn er überleben will, muss er einen erfahrenen Umgang 

mit der Ortsveränderung entwickeln und darf sie weder verleugnen noch 
ihrer möglicherweise zerstörerischen Kraft erliegen. Diese Balance macht 

die Erfahrung des Migranten aus. Alle Städter benötigen solches 
Migrantenwissen, sobald sie die Sicherheit des Vertrauten und Lokalen 

verlassen“ (Sennett 2018: 252).  

Sennetts Test, ob eine Stadt funktioniert oder nicht, liegt in ihrer Fähigkeit, 
sich selbst zu reparieren, in ihrer Resilienz. Eine offene Stadt kann sich bes-
ser selbst helfen als eine geschlossene Stadt. Das Wichtigste für sie ist dazu 
das Handwerk der Wiederneueinstellung: „the craft of refiguration“ – und 
damit meint er nicht die politisch verordnete Resilienz der Städte, sondern, 
in der Tradition von Jane Jacobs, die Betonung der gelebten und belebten, 
lies: gemischten Stadt. Eine Stadt muss Nischen, Freiräume und Spielwie-
sen anbieten; sie muss unübersichtlich sein, offen sein für Veränderung. Da-
zu müssten sich die Städte von einer Mentalität wegbewegen, die sich vor-
nehmlich auf Krisen konzentriert. Sie müssen die Turbulenzen der Zeit ak-
zeptieren und mit ihnen arbeiten, anstatt sie auszugrenzen: „Das Problem 
der Stadtplanung lag jedoch eher in einer selbstzerstörerischen Betonung 
von Kontrolle und Ordnung, wie die Charta von Athen sie im letzten Jahr-
hundert forderte – einem Starrsinn, der die Form in ihrer eigenständigen 
Entwicklung behindert“ (Sennett: 369). Es war eine Ordnung, die nach Pla-
nungen für eine “sichere Stadt“ rief und die das Informelle und Ungeplante 
als Gefahr betrachten musste. Ihre Instrumente lauteten: Ausbau der Krimi-
nalitätsprävention an solchen „unruhigen“ Orten durch harte Maßnahmen 
wie Polizeieinsatz oder Videoüberwachung oder – seit kurzem – weiche 
Maßnahmen wie zum Beispiel integrierte Handlungskonzepte und Kon-
fliktmediation (siehe auch Becker 2019 für Berlin-Friedrichshain). Gelernt 
hat Sennett bei Jane Jacobs, die nach den Kahlschlagsanierungen zuguns-
ten von Highways bereits in den 1960er Jahren feststellte, dass die Sicher-
heit einer Stadt unmittelbar mit ihrer baulichen Struktur zusammenhing 
(Jacobs 1961). Für sie waren die Bürgersteige der von kleinen Geschäften 
gesäumten Straßenzüge und das Gewirr eines gemischten Viertels der bes-
te Schutz für die Bewohnerschaft. Anders als in den skizzierten Ansätzen 
führt für sie genau die Unübersichtlichkeit und die Ko-Präsenz unterschied-
lichster Stadtbewohner*innen zu mehr Sicherheit. Beide Stadtsoziolog*in-
nen argumentieren im Sinne einer umfassenden Regenerierung der Städte, 
weil sie eine holistische, d.h. eine verschiedene Dimensionen umschließen-
de Sichtweise auf die Stadt einnehmen und weil sie die Bedeutung der Öf-
fentlichkeit für eine gelingende Stadtentwicklung betonen. In diesem Zu-
sammenhang macht Sennett im Rückgriff auf Hanna Arendts Vita activa 
geltend, dass es einen Ort braucht, an dem Menschen frei und gleich disku-
tieren können, weil sie ihren privaten Lebensumständen enthoben sind:  
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„Doch [ihre] Öffentlichkeit ist […] von einem Ort abhängig: der Agora im 
antiken Athen, einer Piazza im mittelalterlichen Siena, einem Coffeeshop 

in der Upper West Side New Yorks – von irgendeinem Ort, an dem 
verschiedene Gruppen von Angesicht zu Angesicht miteinander reden 

können“. (Sennett 2018: 367). 

Wie genau jedoch ein Umgang mit konflikthaftem oder etwa nicht gesetzes-
konformem Verhalten in diesen informellen Situationen, in Nischen der 
Stadtgesellschaft aussehen könnte, dazu äußert sich Sennett nicht. Insge-
samt stellen sich Fachliteratur und Handlungspraxis vor Ort bislang (noch) 
als zwei weitgehend voneinander getrennte Sphären dar, und nur in Aus-
nahmefällen gelingt es den Autor*innen im Feld, die unterschiedlichsten 
Aspekte der migrationsbedingten Vielfalt (normentsprechende und norm-
abweichende) gemeinsam zu diskutieren.  

Facetten einer migration-led regeneration 
(migrationsbezogenen Regenerierung): produktive 
Orte migrationsbedingter Vielfalt 
Die Stadtentwicklungspolitik, eine volatile Allianz unterschiedlichster Ak-
teur*innen mit unterschiedlicher Handlungsmacht, steht in der Regel in 
dem oben beschriebenen Dilemma zwischen Integrationsbemühungen ei-
nerseits und der Förderung und Nutzung von Diversität andererseits. Denn 
in vielen Städten zieht die bereits ansässige migrantische Bevölkerung, die 
sogenannte stock-population, inzwischen neue Zuwander*innen an, die so-
genannte flow-population. Quartiere, die internationale Bewohner*innen 
und damit eine Vielzahl diverser Restaurants, Läden und Dienstleistungen 
beherbergen, werden zu Magneten für weitere Zuwanderung und sind inte-
ressant für alle möglichen, auch nicht-migrantischen, Besucher*innen. In 
der Folge können produktive Orte migrationsbedingter Vielfalt entstehen 
(s.u.). Doch zunächst handelt die Stadtpolitik nach innen, d.h. in den vor-
handenen Quartieren, weiter so, dass sie der immer noch vorhandenen 
Marginalisierung der migrantischen Bevölkerung begegnet und gesell-
schaftliche Ausgrenzungsprozesse besonders vulnerabler Gruppen durch 
Sozialprogramme zu verhindern sucht. Sicherheit soll hergestellt und indi-
viduelle Integrationsdefizite sollen abgebaut werden. Zeitgleich agieren die 
Städte nach außen – national und international, indem Akteur*innen wie 
Universitäten und Wirtschaftsverbände versuchen, Migration zu ermögli-
chen und zu steuern, etwa durch die Bereitstellung besonderer Wohnange-
bote oder dadurch, dass sie ihre Attraktivität für Kurzzeitbesucher*innen, 
vor allem Tourist*innen, erhöhen. Es ist ein Dilemma zwischen Integrations-
bemühungen einerseits und der Ausnutzung von Diversität andererseits, 
zwischen Vereinheitlichung und Vielfalt. 

In den letzten Jahren haben sich die institutionellen Träger der Stadtent-
wicklung zunehmend über transnationale Städtenetzwerke organisiert 
(Oomen u.a. 2018) und über den Erfahrungsaustausch punktuell internatio-
nale best practices implementiert. Häufig waren dies top-down-Ansätze, die 
sich auf Migrationsfragen ausrichteten; und sie haben insgesamt gut funkti-
oniert. Es existieren jedoch in wachsendem Umfang auch Stadterneue-
rungsprozesse, die durch die Zuwanderer*innen und die Zivilgesellschaft 
selbst initiiert werden, bottom-up Praxen. Häufig sind es insbesondere mig-
rationsgeprägte Orte, beispielsweise Ankunftsquartiere, die durch die Pro-
duktion ihrer alltäglichen Lebenswelten eine überdurchschnittliche Dynamik 
entfalten. Je nach Quartier ist somit ein bestimmter Instrumentenmix in der 
Bearbeitung der migrationsbezogenen Fragen vor Ort relevant (Kun-
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hardt/Sinning 2018: 46). Was kann man von diesen Orten hinsichtlich einer 
migrationsbezogenen Regulierung lernen? Im Folgenden werden die Er-
gebnisse einer international vergleichenden empirischen Untersuchung in 
vier europäischen Städten in zusammengefasster Form daraufhin durch-
leuchtet4.  

Wie weiter oben bereits kurz umrissen, beziehen sich die Regenerierungs-
praxen der Städte cum grano salis auf drei Dimensionen: auf die physisch-
bauliche Struktur, die sozio-ökonomische Textur und die verwendeten 
Symboliken und Leitbilder. Man kann nun analysieren, an welchen Punkten 
die auf Zuwanderung gerichteten Stadtentwicklungspolitiken auf migranti-
sche Praxen, migrant agency, treffen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als 
würden die Grenzen zwischen dem, was die Städte sich wünschen und gerne 
aufgreifen und dem, was sie auch an Integrationsproblematiken zu bewältigen 
haben, verschwimmen und in einer beliebigen Diversität aufgehen. Eine de-
taillierte Analyse der migrationsbezogenen Regenerierungspraxen zeigt je-
doch, dass die Ungleichzeitigkeit im Grad von Partizipation und Teilhabe der 
unterschiedlichen Gruppen fortbesteht. Abbildung 3 zeigt, dass viele existie-
rende migrationsbezogene Aktivitäten Top-Down initiiert sein können, dann 
aber Bottom-up übernommen werden – zum Beispiel interkulturelle Vereine 
oder Initiativen gegen Benachteiligung. Oft aber ist es auch umgekehrt: aus 
einer folkloristischen Initiative entsteht zum Beispiel ein Karneval der Kulturen, 
der in Berlin aktiv in das Stadtmarketing einer diversen Metropole integriert 
wurde. Im Folgenden geht es daher um die Bedeutung solcher Überschnei-
dungen von Top-Down und Bottom-Up Initiativen. 

Der Rückgriff auf ein offenes analytisches Konzept erlaubte eine Weiterent-
wicklung bisheriger Konzepte, die sich häufig entweder auf eine defizitäre 
Sicht („Integrationsprobleme“) oder eine überhöht hoffnungsvolle Sicht 
(„Potenziale“) konzentrierten und die sich durch ihren weitgehend nationa-
len Zuschnitt nicht für einen internationalen Vergleich anboten. 

  

 
4 Ich beziehe mich hier auf das Forschungsprojekt „UrbanReg – Urbane Regenerierungs-
praxen, Zuwanderung und die Produktion sozialräumlicher Ungleichheiten in europäi-
schen Städten“, das in den Jahren 2015–2018 am Leibniz-Institut für Raumbezogene So-
zialforschung, Erkner, bearbeitet wurde. Mit Hilfe des heuristischen Konzeptes einer mig-
ration-led regeneration fokussierte das Leitprojekt international vergleichend die Frage, 
wann Migration Anlass für Impulse in der Stadtentwicklungspraxis in ausgewählten Städ-
ten wurde. Versuchten die Städte proaktiv bestimmte Zuwanderer*innen anzuziehen? Wie 
gingen sie vor Ort mit den problematischen Seiten der Integration um? Wie steuerten sie 
gegen eine sozialräumliche Spaltung? Wie gestaltete sich die „urban governance of mig-
ration“? Vier Städte wurden empirisch untersucht: Bremen, Leipzig, Manchester und Ge-
nua. Sie alle hatten seit den späten 1980er Jahren prononcierte Regenerierungspolitiken 
durchgeführt, immer jeweils als Reaktion auf die tiefgreifende Krise ihrer industriell ge-
prägten sozio-ökonomischen Basis. Alle vier Städte wiesen bereits einen relativ hohen An-
teil an Migrationsbevölkerung auf bzw. waren durch eine ausgeprägte Einwanderungsge-
schichte geprägt. Sie besaßen nicht die Strahlkraft und nicht die Ressourcen der „ganz 
großen Städte“, und mussten aber doch mit ähnlichen Problemlagen umgehen. Beheima-
tet waren sie in verschiedenen nationalen Planungssystemen und standen jeweils für eine 
bestimmte Migrationsgeschichte: Bremen stand für den Typus der durch Gastarbeiter-
migration geprägten westdeutschen Großstadt. Leipzig dagegen war in das Vertragsar-
beitersystem der DDR eingebunden und erlebte nach 1990 die stärkste Einwanderung al-
ler ostdeutschen Großstädte überhaupt. Manchester wies eine Vielzahl ethnischer Com-
munities auf, die seit der Kolonialzeit zur britischen Gesellschaft gehörten. Genua stand 
für viele südeuropäische Städte, die in jüngerer Zeit starke Einwanderung aus Afrika und 
dem Nahen Osten erfuhren (vgl. auch IRS Aktuell, No 92, 3/2019, S. 7–9).  
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Quelle: Hillmann 2020. 
 

Wenn man diese Zusammenschau von migrationsbezogenen top-down und 
bottom-up-Aktivitäten räumlich denkt, wird offensichtlich, dass die Orte, an 
denen sich diese Aktivitäten entfalten, oft dieselben sind. Es sind die margi-
nalen Räume, die unsicheren und vermeintlich gefährlichen, die gleichzeitig 
interessant sind für kreative Künstler*innen aus aller Welt. Es sind diejeni-
gen Räume, die meist auch billige Arbeitsstätten und vernachlässigte Frei-
flächen bieten und die mit neuen Ideen bespielt werden können und als 
Möglichkeitsräume fungieren. Oft sind es die Orte, die bis dahin den Aus-
gegrenzten als Nachbarschaft dienten. Sehr oft sind es Räume mit vorhan-
dener migrationsbedingter Vielfalt, an denen dieses „Neue“ entsteht. Es 
kann sein, dass die Entwicklung allein aus der Bevölkerung kommt, wenn 
die Anwohner*innen Brachflächen oder unattraktiv gewordene Versor-
gungsinfrastrukturen nutzen und sich (wieder) aneignen. Der Anstoß kann 
aber auch „von oben“, von Politik, Verwaltung bzw. Stadtplanung kommen: 
Bibliotheken und Stadtteilzentren bieten in den meisten deutschen Städten 
exzellente Ansatzpunkte für Erneuerung und Veränderung. Aus der Zu-
sammenarbeit innerhalb und mit der Zivilgesellschaft entstehen so aus be-
stehenden Infrastrukturen neue gemeinsame Projekte (Hillmann/ 
Alpermann 2018). Produktive Orte werden vielfältige Quartiere erst dann, 
wenn sie zu „Möglichkeitsorten“ werden, d.h. wenn unterschiedliche Grup-
pen sie zur Entfaltung eigener Aktivitäten nutzen.  

Im Sommersemester 2018 sollten Studierende der TU Berlin solche produkti-
ven Orte migrationsbedingter Vielfalt in Berlin ausfindig machen. Sie entdeck-
ten einen Kinderspielplatz und eine internationale Schule, zwei Flüchtlingsun-
terkünfte, einen Thai-Markt im Park, ein Ramadan-Food-Festival, ein Cross-
over-Restaurant, zwei Kulturclubs sowie zwei Initiativen der Verwaltung und 
des Quartiersmanagements. All diese Orte einte, dass hier – wie von Sennett 
postuliert – das „Machen“ im Vordergrund stand, zunächst oft ohne Plan und 
mit viel Improvisation und über soziale Netzwerke. Hartmut Häußermann und 
Walter Siebel nannten solche Orte „Möglichkeitsräume“ – sozusagen Spiel-
wiesen der Urbanität. Sie schaffen einen Rahmen für die Begegnung mit 
„dem Fremden“, einer ambivalenten und produktiven Dimension des Städti-
schen. Die Studierenden des TU-Seminars kamen u.a. ins Gespräch mit insti-
tutionellen Kümmerer*innen wie dem Quartiersmanagement – als Erbe der 
gebietsbezogenen Politiken seit den 1990er Jahren (s.o.). Deren wichtigster 
Befund war, dass die Bewohner*innen sich für ihren Kiez einsetzten und dass 
Vorbehalte innerhalb einer diversen Quartiersbevölkerung nur durch gemein-
same Arbeit abgebaut wurden. Niedrigschwellige Kommunikation, Früh-

Abb.3:  
Facetten einer 
migration-led 
regeneration 
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stücksrunden, Stadtfeste und regelmäßig tagende Gremien waren Teil der 
Arbeit im Stadtteil, doch auch stärker institutionalisierte Formen wie der 
„Quartiersrat“ oder der „Aktionsfond“ wirkten identitätsstiftend. Die migranti-
schen Ökonomien bildeten Brücken in verschiedene Communities hinein. 
Dennoch: Gerade die schwierigen Zielgruppen waren nur mit großem Auf-
wand zu erreichen und die Problemursachen lagen oft außerhalb der Zustän-
digkeit des Quartiersmanagements. Aus den Gesprächen stammt dieses Zitat 
einer Quartiersmanagerin:  

„Als wir hier starteten, war es ganz einfach, hier die Deutschen, also die 
deutschen Senioren, zu beteiligen und zu aktivieren, weil die einfach eh 

mal bei der Auftaktveranstaltung ‚Quartiersmanagement stellt vor‘ 
vorbeikommen und gucken: was gibt es denn hier Neues? […] Da kommen 

dann natürlich erstmal nur die Deutschen, weil die Leute mit einem 
Migrationshintergrund da einfach grundsätzlich eine Barriere haben: 

Sprachbarriere, aber dann auch kulturell bedingt Autoritäten und 
bürokratische Vorgänge anders verstanden werden. Also deshalb 

Frauenfrühstück, um den Zugang zu kriegen, weil erfahrungsgemäß ist es 
so, wenn man die Familien kriegen will, muss man erstmal über die Frauen 

gehen und kommt so an die Familien, die Männer. […] Wir achten auf 
einen Vielfaltsmix, dass wir Jung und Alt zusammenbringen“.  

Es gab indes verschiedene Wege, Gemeinschaft von Alteingesessenen und 
Neuen wie auch Alten und Jungen, herzustellen. Oft genug waren dies einfa-
che Rezepte, wie ein Mitarbeiter eines internationalen Spielplatzes erzählte:  

„Also das mag vielleicht ein bisschen unübersichtlich sein, wenn man das 
so mitkriegt. Aber davon lebt dieser Ort. Es gibt nur so zwei oder drei 
Regeln hier, dass man respektvoll miteinander umgeht, keine Gewalt 
ausübt. Aber ansonsten möchten wir, dass die Menschen hier selber 

miteinander in Verbindung kommen und dann regeln“.  

Gelungene und daher bekannte Projekte einer solchen migration-led-
regeneration, die ihr kleines räumliches Umfeld verlassen haben, sind zum 
Beispiel der Karneval der Kulturen in Berlin-Kreuzberg (siehe Abb. 4) oder 
das Programm des Gorki-Theaters in Berlin. Sie haben längst internationale 
Sichtbarkeit erlangt und werden nach und nach Teil der Hochkultur – etwa 
in Form von Ausstellungen wie „migrating spaces“ (Stefanie Bürkle). Es 
handelt sich um Aktivitäten und Orte, die nicht von Planer*innen am Behör-
denschreibtisch entworfen wurden, sondern in einem Umfeld im Stadtraum 
entstanden, das Veränderungen willkommen hieß. Auffällig oft waren im 
Entstehungsprozess unterschiedlichste Stakeholder involviert. 
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Quelle: Hillmann 2012. 
 

Wenn diese Orte, die solche Projekte und Initiativen möglich machen, dann 
erfolgreich wurden, d.h. wenn sie viele neue Menschen anzogen, WEIL sie 
vielfältig und aufregend sind, wurden sie schnell auch zu Orten mit zuneh-
menden Konflikten: um Lärm und Übernutzung, um Aneignung, Verdrän-
gung und Meidungsverhalten, um Kriminalität und Drogen und andere typi-
sche Konfliktherde diverser Quartiere. Was wir an diesen Orten sehen, sind 
daher die zwei Seiten einer Medaille: die lebendige Diversität von heute ist 
nichts anderes als die Migration von gestern mit ihren bereits durch- und 
ausgestandenen Konflikten. So ist auch ein Flüchtlingscamp, wie das am 
Oranienplatz zwischen 2012–2014, eigentlich nur dort in Berlin-Kreuzberg 
denkbar (Abb. 5). An einem anderen Ort, in einem anderen Bezirk, hätte 
man dieses Camp nicht so lange mit schwierigen Zuständen unter schwie-
rigen Umständen geduldet. Ein Görlitzer Park und ein Kottbusser Tor – Orte 
hoher Kriminalität und alles andere als Repräsentanten einladender Diversi-
tät in Berlin-Kreuzberg – sind damit als eine Variante der Unübersichtlich-
keit einzuordnen. Ob sie mit repressiven Techniken beherrschbar gemacht 
werden können, erscheint fraglich. Eine Mischung aus sozial innovativen 
Stadtentwicklungspraxen wird vermutlich eher zu einer nachhaltigen Be-
friedung führen, birgt aber zugleich das oben beschriebene Dilemma even-
tueller Gentrifizierung. 

  

Abb. 4: 
Der Karneval der 
Kulturen, Berlin  
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Quelle: Hillmann 2013. 
 

Fazit 
Eingangs sprach ich von einem weißen Elefanten im Raum. So erfreuen wir 
uns zwar an unserer gestiegenen Mobilität, haben zugleich aber verdrängt, 
dass gelungene Diversität in der Regel das Ergebnis eines langen und zu-
nächst verstörenden, konflikthaften Prozesses in den Nachbarschaften ist. 
Die Überlegungen zur offenen Stadt sind daher für unser Denken hilfreich, 
weil sie Migration als eine der entscheidenden treibenden Kräfte der Stadt-
entwicklungspraxis in den Fokus der Forschung rücken und gleichzeitig die 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung in den Blick nehmen. Die verschiede-
nen Dimensionen der Stadtentwicklung laufen im Sinne einer Regenerie-
rung zusammen und tragen – im besten Falle eben auch die Fähigkeit einer 
Selbstheilung in sich. Es ist eine Bezugnahme auf die Regenerierungsfähig-
keit von Städten, die eher durch Mischung und gemeinsames Machen er-
reicht wird als durch Techniken zur Gefahrenabwehr und einem Ausschluss 
„unerwünschter Gruppen“. Hieran schließt das von mir hier skizzenartig 
dargestellte heuristische Konzept der migration-led regeneration an: Es 
nimmt die durch Migration und migrant agency angestoßenen Veränderun-
gen in der Praxis zum Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Analyse und 
will so – sofern so etwas möglich ist - Hinweise für eine Weiterentwicklung 
bisheriger Verfahrensweisen geben. Die oben präsentierte Zusammenschau 
der vorhandenen Ansätze ist Ausdruck des wissenschaftlichen Bemühens, 
die Möglichkeiten und Grenzen einer solchen migration-led regeneration 
aufzuzeigen. Die Grafik allein sagt nichts darüber aus, wie kurz- oder lang-
fristig solche Entwicklungen sind und welche Konfliktfähigkeit sie den 
Stadtbewohner*innen abverlangen. Doch eines kann man hieraus ableiten: 
Eine gelingende Diversität von heute setzt voraus, dass Migration erfolgt ist 
und von allen Beteiligten bearbeitet und in das Stadtgefüge eingepasst 
wurde. Dass dies ein Prozess ist, der von der Stadtverwaltung und der Zivil-
gesellschaft gleichermaßen unterstützt werden kann, wurde durch die Ein-
führung der produktiven Orte migrationsbedingter Vielfalt aufgezeigt. An-
ders als in den gedanklichen Zugängen über Desorganisation, Anpassung 
und Marginalisierung liegt die Betonung auf einer offenen Ausgestaltung 

Abb. 5: 
Das Flüchtlingscamp 
am Oranienplatz, Berlin  
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der Stadtgesellschaft unter Einbeziehung der „fremden“ und „unsicheren“ 
Anteile, auf dem „Machen“ mit Hilfe von Spielregeln und Ressourcen. 
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Udo W. Häberlin 

Soziale Prozesse, urbane 
Sicherheit und Zukunfts-
hoffnung  
Beiträge der Stadtentwicklung 

Öffentliche Räume der Praxis – komplex, 
transdisziplinär, aber sicher! 
Wien ist nicht nur besonders imageträchtig und lebenswert, sondern auch 
eine der sichersten Städte weltweit (Mercer 2019). Dies spiegelt sich auch 
im subjektiven Sicherheitsempfinden der Wiener*innen wider. Eine Umfra-
ge, in der die Einwohner*innen verschiedener Städte Europas danach be-
fragt wurden, wie sicher sie sich fühlen, belegt, dass sich 87 % aller Wie-
ner*innen sicher in ihrer Stadt fühlen. Das liegt deutlich über dem europäi-
schen Durchschnitt von 78 %. 

 

 

Quelle: Stadt Wien. 
 

Städte wie München (96 %), Kopenhagen (95 %), Stockholm (94 %) und 
Hamburg (90 %) haben zwar signifikant höhere Zustimmungswerte; weniger 
gut schneiden jedoch London (83 %), Paris (74 %) und Berlin (73 %) ab. 
Schlusslicht bilden in dieser Umfrage die Städte Rom (64 %) und Athen 
(38 %) (UAPS 2015).  

Der Blick von außen auf die Stadt verschafft der Wiener Kultur und Stadt-
struktur ihr gutes Image; mit dem Innenblick jedoch, der Identität, scheint es 

Abb. 1:   
Dichte Quartiere der 
Gründerzeit von Wien 
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ein verborgenes Problem zu geben. Liegt es an historisch eingeschriebenen 
Ängsten1 oder kollektiven Empfindlichkeiten? 

Obwohl das Sicherheitsempfinden in Wien verhältnismäßig hoch ist, kön-
nen die bestehenden Unsicherheitsgefühle auch hier leider ähnliche negati-
ve gesellschaftliche und politische Reaktionen hervorrufen wie in von hoher 
Kriminalität oder Terror geplagten Städten (Bauma in Häberlin 2017b). Man 
denke nur an Verbotszonen oder Anti-Terror-Poller im öffentlichen Raum 
und diverse digitale Überwachungstechnologien, von der Haustechnik bis 
hin zu „intelligenten“ Videoüberwachungssystemen. 

Auch die Corona-Pandemie hat technische Neuerungen, aber auch gesell-
schaftliche Gefahren bewusst werden lassen. Politisch scheinbar verlässli-
che Grundrechte, wie der freie Zugang zum öffentlichen Raum und das All-
gemeinwohl, wurden plötzlich fraglich. Die öffentlichen Räume der Stadt 
wurden von gemeinschaftlichen Erholungs- und Ausgleichsräumen durch 
gesundheitliche und psychosoziale Aspekte in Zeiten von COVID-19 zum 
Gefahrenort umgedeutet. 

 

 

Quelle: Studio Calas 2020: 39. 

 

 

Quelle: Studio Calas 2020: 39. 
 

Dieser Beitrag fragt nach den Ursachen zwischen diesem scheinbaren Wider-
spruch zwischen einer nach objektiven, messbaren Zahlen sicheren Stadt und 
den existenten und teils zunehmenden diffusen Angstbildern ihrer Bewoh-
ner*innen. Es zeigt sich, dass es eher temporäre Schwankungen und vor al-
lem soziale und mediale Faktoren sind, die sich in kritischen Befindlichkeiten 

 
1 In Wien existieren etwa erhöhte Feuerschutz- und Überwachungsstandards. Jahrzehnte-
lang gab es aufgrund traumatischer Erfahrungen bei Theaterbränden erhöhte Sicher-
heitsstandards, die vor kurzem evaluiert und korrigiert wurden. 

Abb. 2:   
Öffentlich – nicht-
öffentlich 

Abb. 3:   
Schließung öffentlicher 
Bundesgärten – Ge-
sundheitsvorkehrungen 
der Gärtner in einer 
2 Mio. Stadt? 
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und im Sicherheitsempfinden abbilden. Abgeleitet aus verschiedenen Er-
kenntnissen werden für die Stadtentwicklung Hoffnungs- und Zukunftsbilder 
der Stärkung von Prävention und urbaner Sicherheit dargestellt.  

Objektive und persönliche Sicherheit versus 
Angstbild 
„Die Wahrnehmung von Sicherheit [ist] weniger von faktischer Kriminali-
tätsbelastung als von strukturellen Lebensbedingungen […] beeinflusst“ 
(Breckner 2007: 37). Im Umgang mit diesen subjektiven Empfindungen ist 
daher die konkrete Lebenswelt der Betroffenen wichtig. In den Studien, die 
nachfolgend dargestellt werden, wurde daher auch das Sicherheitsempfin-
den im gegebenen Wohnumfeld abgefragt. Darüber hinaus sind etwaige 
Schwankungen von Trends oder Einschätzungen von „Störungen“ im Rah-
men von Untersuchungen zur subjektiven Sicherheit seriös nur über längere 
Zeiträume zu beobachten. Auch die Interpretation solcher Erhebungen soll-
te nicht vorschnell erfolgen. Oft sind Trends erst nach Jahren von Stim-
mungen oder Einflüssen von zeitweise dominanten medialen Berichterstat-
tungen zu unterscheiden. Zudem kann die Ermittlung „weicher Faktoren“ - 
wie die Angabe, sich verfolgt zu fühlen - in der Konsequenz im 
Stadt(er)leben der Bewohnerschaft wichtiger sein als ein Untersuchungsfo-
kus auf „harte Faktoren“ oder spektakuläre Delikte, z. B. Morde oder Amok-
läufe. Die folgende Grafik zeigt Antworten der Wiener Lebensqualitätsstu-
dien (WLQ) (Verwiebe et al. 2020), die nach mehreren Lebensbereichen und 
Themenfeldern ausgewertet wurden. Die Verteilung der Antworten der Wie-
ner*innen auf die Frage, wie sicher sie sich hinsichtlich verschiedener Sze-
narien in ihrem Wohnumfeld fühlen, wurde über den Verlauf von 23 Jahren 
erfasst. Dabei wird eine relativ starke Streuung der Einschätzung über die 
Zeit sichtbar. (Dorner 2020: 45) 

 

 

Quelle: Dorner/Verwiebe 2020: 12. 

 

Abb. 4:   
Subjektives 
Sicherheitsempfinden 
(in %)  
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Neben dem Phänomen der veränderlichen Einschätzung der eigenen Si-
cherheit gibt es bereits bei der Entstehung von Angst etliche Kriminalitäts-
furcht-Paradoxien. Die Vielschichtigkeit sozialer Ängste wie Kriminalitäts-
furcht und deren Ursachen wurden im Forschungsprojekt „INSEC - In-
securities in European Cities“ untersucht (Sessar/Stangl/, van Swaaningen 
2007). Dabei wurden die unterschiedlichen Ausformungen von Angst im 
städtischen Leben zu Beginn des 21. Jahrhunderts erforscht, sowie die je-
weiligen systemischen Rahmenbedingungen in Europa verglichen. Die Er-
gebnisse dieser Studie zeigen, dass für Frauen die private Umwelt objektiv 
gefährlicher ist als der öffentliche Raum. Furcht wird jedoch häufig in den 
öffentlichen Raum projiziert. So erreichen Frauen und ältere Menschen im 
öffentlichen Raum - entgegen der tatsächlichen Betroffenheit (Viktimisie-
rung) - die höchsten Angstwerte. Vor allem die stark wachsende Gruppe al-
ter Menschen in Europa weist eine hohe Risikosensibilität auf, ebenso wie ei-
ne hohe körperliche Verletzlichkeit. Somit ist es eine (soziale) Konstruktion der 
traditionellen Wahrnehmung des Raumes, dass „draußen“ die Angsträume 
seien, während die Geborgenheit im Häuslichen läge (Sessar 2007: 129). 

Relevant ist es hier, immer wieder die tatsächliche Viktimisierung abzufra-
gen. Die Antworten der Lebensqualitätsstudie (WLQ) zeigen die Unterschie-
de der eigenen Betroffenheit durch acht verschiedene Delikte in den Wiener 
Gemeindebezirken. (Dorner 2018) Dabei liegen die höchsten durchschnittli-
chen Betroffenheitswerte bei 25 % aller Wiener*innen hinsichtlich kriminel-
ler Vorfälle oder Belästigungen.2 Alle anderen Bezirke liegen z.T. deutlich 
unter 10 % Betroffenheit bei diesen Straftaten. Bei den abgefragten Delikten 
„körperliche Angriffe/Handgreiflichkeiten, sexuelle Übergriffe, verfolgt oder 
aufgelauert werden, Mobbing (auch im Internet)“ sowie anderen Delikten 
kommen die jeweiligen Bezirkswerte nicht über 3 % Betroffenheit je Delikt 
bei den Befragten. Die mit Abstand höchsten Durchschnittswerte fallen auf 
„angepöbelt oder beschimpft werden“ (kein Kriminaldelikt) und liegen bei 
10 % (Dorner 2018).3 

Bude (2014) argumentiert, dass das Unsicherheitsempfinden in der Bevöl-
kerung vor allem aufgrund von zunehmender sozialer Verunsicherung, Ab-
stiegsängsten und Angst vor Orientierungsverlust steigt. So etablieren sich 
Angstbilder, die auf dem Eindruck eines zunehmenden kollektiven wie indi-
viduellen Kontrollverlustes aufbauen und, wie auch bereits in INSEC (2007) 
erforscht, auf einer fehlenden (wirtschaftlichen und politischen) Zukunfts-
perspektive beruhen. Bude führt dies stark auf die Aussichten der Mittel-
schicht zurück, die in den „Wirtschaftsnationen“ stagnieren oder sogar ab-
nehmen, während sie weltweit zum Teil beachtlich zunimmt. „Man sieht sich 
einer offenen globalen Situation ausgesetzt, in der die pfadabhängigen Er-
fahrungen eines Landes sich den weltweit miteinander konkurrierenden 
‚best practices‘ stellen müssen“ (Bude 2014: 76–77). „Der Grund für die 
Angst liegt dabei im Orientierungsverlust. Die Einzelnen fühlen sich trotz so-
lider finanzieller Polster und akademischer Abschlüsse […] heute deshalb 
schutzloser und verwundbarer[…]. Die Zeiten in denen die individuelle Tüch-
tigkeit und gemeinschaftliche Bindung in der Mentalität der Mitte zusam-
mengehören, sind offensichtlich vorbei. […] Das Aufwärtsstreben geht, weil 
es für einzelne Gruppen mehr zu holen, aber insgesamt weniger zu verteilen 
gibt, mehr gegeneinander als miteinander.[…] Die Fragen lauten daher: Wer 
fühlt sich geprellt, wer begehrt, wer soll Opfer bringen, wer unterstützt wer-
den, wer steht an der Spitze, wer bildet die Nachhut von erhofften, befürch-
teten, unvorhergesehenen und unabsehbaren gesellschaftlichen Entwick-

 
2 Bei Diebstahl werden die Bezirke 5., 10. und 15. mit je 10 % genannt. Einbruch ist im 7. 
und 12. bei 10 % relevant. 
3 Hierbei fallen die eher bürgerlichen Bezirke 9. sowie 8. mit über 14 % auf. 
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lungen?“ (Bude 2014: 73–74). Der von Bude beschriebene Orientierungs-
verlust und Konkurrenzdruck wirkt sich bereits beim Bildungsweg und in 
weiterer Folge bei der Arbeitssuche und -sicherung aus. 

Die Menschen „projizieren“ diese Ängste der Schutzlosigkeit oder Ver-
wundbarkeit auch in ihre Umgebung und den öffentlichen Raum. Das 
Angstbild des öffentlichen Raums sollte aber anhand dessen Kriminalitäts-
relevanz überprüft werden. Dann zeigt sich, dass die Privatsphäre letztlich 
gefährlicher ist als der öffentliche Raum. Oft muss dieser anstelle der per-
sönlichen Sphäre für die Betrachtung von Sicherheit herhalten. Dann wird 
er gerne als Bühne von „Sicherheitsdemonstrationen“ oder zur Präsentation 
politischer Handlungsfähigkeit medial genutzt. Er wird zur Schaubühne der 
Medien, Politik und Gesellschaft. Zu kompliziert und individuell sind die Ur-
sachen der Gewalt, ihre Auswüchse und Folgen für Betroffene. Deren ei-
gentliche Fakten bleiben in den Häusern verborgen, im privaten Umfeld von 
Täter*innen und Opfern. Aber nicht nur als Tatort wird der öffentliche Raum 
vorschnell festgelegt, sondern die unbekannte Gefahr, die in öffentlichen 
Räumen vermutet wird, wird oft unangepassten, devianten oder als „fremd“ 
wahrgenommenen Nutzer*innen dieser Räume zugeschrieben. Somit fin-
den häufig mutmaßliche Zuschreibungen bezüglich Gefährlichkeit und Risi-
ko statt, deren Gültigkeit kaum überprüft wird. Stattdessen bleiben die ad 
hoc medial gezeichneten Images und Verbindungen in den Köpfen zahlrei-
cher Menschen hängen. Dort wirken sie, während die Grundlagen solcher 
Bilder und Zuschreibungen häufig nicht evidenzbasiert bekämpft werden. 
Damit werden jedoch Probleme vertagt oder mit dem Risiko verlagert, dass 
es, auch für die Politik, schwieriger wird, sie zu lösen. Wir leben weltweit in 
einer Umbruchphase durch die Entstehung einer „Risikogesellschaft“ (Beck 
1986), die zunehmende Entwicklung und Nutzung digitaler Informations-
technologien, eine fortschreitende Prekarisierung der Arbeitswelt, immer 
komplexere globale Migrationsbewegungen und den Klimawandel. Nur we-
nige Menschen besitzen die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen, 
um die Hintergründe solcher Veränderungen zu verstehen (Bude 2014, 
Breckner 2007: 38). Zusätzlich braucht es Kompetenzen wie Beweglichkeit, 
Veränderungsbereitschaft und Ambiguitätstoleranz, um aufgeklärt den ei-
genen Alltag in einer dynamischen gesellschaftlichen Umgebung immer 
wieder anzupassen. Ausweich- und Vermeidungsstrategien können dabei 
einen punktuellen Umgang mit urbanen Phänomen in vielfältigen, sich wan-
delnden Städten ermöglichen, jedoch wäre es nicht verhältnismäßig und 
wünschenswert, würden Einzelne oder ganze soziale Gruppen Stadträume 
dauerhaft meiden. Hierbei ist eine urbane Kompetenz, „also die Vermittlung 
des Umgangs mit Angst(räumen), ein Bescheidwissen um Risiken, eine rea-
listische Einschätzung solcher Risiken und eine Bewältigungsstrategie“ 
(Häberlin 2008), gefragt.  

Vielleicht erzeugen genau diese Veränderungsdynamiken Gründe für die 
subjektive Unsicherheit, die im aktuellen Boom, einer „zweiten Gründerzeit“ 
in Wien oft zu spüren sind. Der seit einigen Jahrzehnten stattfindende Urba-
nisierungsschub erinnert an die erste Gründerzeit: Ab 1873 entwickelte sich 
Wien mit dem Bekenntnis zur Stadt und der Weltausstellung von einer be-
schaulichen Residenzstadt zur Großstadt.4 Die einengenden Stadtmauern 
fielen und es erfolgte ein Stadtumbau (Ringstraße, Schienenwege; Kaser-
nen). Die Donau wurde reguliert, die Stadt erweitert und mit Mietkasernen 
verdichtet.5 Der heutige erlebbare Boom und Umbruch des Städtischen 

 
4 Politisch und wirtschaftlich war die Zeit bis 1895 durch Liberalismus (Gewerbeordnung 
1859, „Wucherfreiheit" 1868, etc.), Freihandel, jedoch auch einen Börsenkrach geprägt. 
5 Soziale Verschiebungen in der Wohnbevölkerung (Abwanderung des Großbürgertums in 
die Ringstraßenzone, Einbruch von Handelsbetrieben, überbelegte „Bassena-Wohnungen") 
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könnte einen ähnlichen Verlust an Überblick und Vertrautheit bedingen. Die 
räumliche Ausdifferenziertheit der Verunsicherungen zwischen lokaler 
Nachbarschaft und globalen Phänomenen verschwimmt dabei und erzeugt 
eine neue Orientierungslosigkeit, die zusätzlich durch neue Informations-
technologien und Medien auch in den Echokammern des virtuellen Raums 
verstärkt wird. Die Vielfalt, Verschränktheit und Konjunktur der verschiede-
nen Problemlagen, die auch auf die subjektive Sicherheit der Bevölkerung 
einwirken, wird in der Wiener Erhebung zu Sicherheit und Zusammenleben 
wiedergegeben (Stadt Wien, MA 17 2020), indem die Wahrnehmung von 
Problemen durch die Bevölkerung Wiens eruiert und im Zeitverlauf festge-
halten wird. 

Wahrnehmung von Problemen im Zeitvergleich 

 

Quelle: Stadt Wien 2020. 

 

Die Befragungsergebnisse der Erhebungen von 2002 bis 2020 im Vergleich 
zeigen die Themenreihung der abgefragten Problembereiche für Wien. Die 
Einschätzung der Zuwanderung aus dem Ausland als großes Problem ist 
bei knapp unter 40 % der Befragten gegenüber 2018 gleichgeblieben. Die 
Einschätzung zum Zusammenleben zwischen Einheimischen und Mig-
rant*innen wird mit ca. 28 % Zustimmung wieder besser eingeschätzt als 
seit der letzten Erhebung. Sie liegt damit ca. gleichauf mit der Bewertung 
von Kriminalität als sehr großem Problem durch die Befragten. War lange 
die Arbeitslosigkeit führendes Problemthema, ist sie nun unter den von im-
mer mehr Befragten als sehr problematisch empfundenen Wohnungsmarkt 
gefallen. Diese Problemsicht wird seit 2010 stetig größer. Die Verkehrssi-
tuation und das politische Klima liegen bei ca. 25 % Einschätzung als sehr 
große Probleme durch die Bevölkerung und zählen damit zu den positivsten 
Werten. Erfreulich ist weiterhin die soziale Sicherheit, die seit 2010 von den 
wenigsten Beteiligten als sehr großes Problem wahrgenommen wird. 

Die WLQ-Studie zeigt zudem, dass die Wiener*innen ihre Stadt heute als si-
cherer einstufen als noch im Jahr 2003 oder 2008. Während die Durch-
schnittseinschätzung 2008 bei 2,45 lag, stand sie 2018 bei 2,1, wobei der 
Wert 1 einer Einschätzung des eigenen Sicherheitsempfindens im Woh-
numfeld als „sehr sicher“ entspricht, während der Wert 5 eine Einschätzung 
als „gar nicht sicher“ darstellt.  

Legen wir den Fokus auf die Ungleichheit im Sicherheitsempfinden, fällt das 
subjektive Sicherheitsempfinden nach Geschlecht auf (Abb. 6). Die größten 
Unterschiede in der Bewertung von Männern und Frauen finden sich, wenn 

Abb. 5:   
Themenreihung von 
„sehr großen 
Problemen“ im 
Zeitvergleich 
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es um Verfolgung und sexuelle Übergriffe geht. Hier fühlen sich Frauen 
deutlich weniger sicher als Männer. Männer geben hier auf einer Skala von 
1 bis 5 ein im Schnitt jeweils ein 0,4 bzw. 0,5 Punkte höheres Sicherheits-
empfinden an als Frauen. Aber auch in den meisten anderen Teilbereichen 
fühlen sich Frauen weniger sicher als Männer. Die einzige Ausnahme bildet 
hier die Angst vor Hunden. Hierbei liegen Frauen geringfügig höher als 
Männer (Mittelwert Frauen: 1,79; Männer: 1,85). 

 

 

Quelle: Verwiebe et al. 2020. 

 

Die zunehmend positive Einschätzung ihres Sicherheitsempfindens im ei-
genen Wohnumfeld durch die Wiener*innen entspricht auch der Entwick-
lung der gemessenen Kriminalität in der Stadt. Die Anzahl der Delikte im öf-
fentlichen Raum ist heute niedriger als noch vor zehn oder zwanzig Jahren, 
in diesem Sinne ist Wien sicherer geworden. Wenn man die Wahrschein-
lichkeit, Opfer von Kriminalität zu werden, damit vergleicht, was alltägliche 
Schlagzeilen suggerieren, wird klar, dass es objektiv auch an einem Ort wie 
dem Praterstern sicher ist. Er dient, nach dem Karlsplatz, als Plattform für 
negative Zuschreibungen aufgrund von Urbanitätsphänomenen wie Dro-
genkranken, Obdachlosen und denjenigen „Fremden“, die in mehrfacher 
Hinsicht durch das Netz sozialstaatlicher Absicherung fallen. Wichtig ist je-
doch, dass lokal und an den durch solche Zuschreibungen getroffenen Or-
ten keine angstvolle und aggressive Stimmung entsteht. Eine solche Stim-
mung könnte Menschen dazu bewegen, solche Orte lediglich als Transitzo-
nen zu nutzen, da sie einen Aufenthalt scheuen, weil die Plätze zu Projekti-
onsflächen für Ängste werden. Aus planerischer Sicht ist man bemüht, bei-
spielsweise den Praterstern deshalb verstärkt zu einem Ort zu machen, an 
dem die Leute verweilen wollen - auch damit sich deviante Gruppen nicht so 
sehr abheben, sondern lediglich als Teil einer diversen Öffentlichkeit wahr-
genommen werden. So sind in der längsten und auf jugendliche Kaufkraft-
ströme fokussierten Geschäftsstraße Wiens, der Mariahilferstraße, solche 
Gruppen genauso vorhanden, aber dort sind diese in die vorhandene Urba-
nität integriert, weil sie sich mit der Gesellschaft vermischen und nicht als 

Abb. 6:   
Vergleich subjektives 
Sicherheitsempfinden 
nach Geschlecht 
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singuläre Gruppe erkennbar sind. Doch wie lässt sich eine solche Belebung 
des öffentlichen Raums bewerkstelligen und wer ist daran beteiligt? 

(Un-)Sicherheit: eine Querschnittsmaterie – keine 
Alleinzuständigkeit 

Da jede*r mit Recht beanspruchen darf, sich an einem Ort nicht sicher zu 
fühlen, gibt es Sicherheit nicht per se. Sie wird immer wieder aufs Neue 
hergestellt. Und zwar durch soziale und physische Aspekte. Daher sind inte-
grierte Ansätze kommunaler Sicherheitspolitik und Kriminalitätsprävention 
gefragt. Hier kann es keine „Alleinzuständigkeit“ geben. 

Sicherheit ist im Grundsatz eine staatliche Aufgabe. Rechtsstaatlichkeit, 
Gesetze und Ordnungsorgane wie die Polizei tragen zu ihr bei. Da es bei 
Fragen des Sicherheitsempfindens oft um urbane „Disorderphänomene“, 
also meist um öffentliche oder kommunale Ordnung geht, ist für viele Bür-
ger*innen die Stadt oder Gemeinde erste Ansprechpartnerin. An der Schaf-
fung und dem Erhalt sicherer Städte ist eine Vielzahl von Akteur*innen be-
teiligt, wie die „Fachkräfte vor Ort“ (queraum 2012: 28), die soziale Arbeit, 
aber auch die präventive Planung. Die „Dauerbaustelle“ Sicherheit umfasst 
eine große Vielfalt von Aufgaben auch jenseits polizeilicher Zuständigkeiten 
oder anderen Blaulichtorganisationen. Sicherheit ist demnach eng mit einer 
Vielzahl an anderen kommunalen und staatlichen Institutionen, aber auch 
zivilgesellschaftlichen Organisationen verbunden. 

In Wien wurden umfassende Lösungen mit der Einbeziehung zahlreicher 
Handelnder in der Kommunalverwaltung, vom Stadtplanungsamt bis zum 
Jugendamt und über die Verwaltung hinaus, verbunden, so im Arbeitskreis 
„Sicherheit im Öffentlichen Raum“ oder im Rahmen der „Sicherheitsplatt-
form Stadtentwicklung“. Beide Gremien befassen sich vorausschauend mit 
einer lösungsorientierten Zugangsweise zum Thema Sicherheit und unter-
stützen sich gegenseitig durch einen fachlichen Austausch von unter-
schiedlichen direkt und indirekt befassten Zuständigkeiten. Hauptmotivati-
on war ein Austausch verschiedener Fachkräfte, um soziale Interventionen 
zu setzen, bevor sicherheitsrelevante Entwicklungen sich zu kriminellen 
Phänomenen verschärfen. 

Sicherheit und Ordnung werden auch künftig kontrovers diskutierte The-
men bleiben. Dabei können öffentliche Debatten Anlass sein, sich über ei-
gene und gesellschaftliche Werte auszutauschen. Welche Handlungsoptio-
nen bestehen und welche davon verfolgt werden, muss immer wieder neu 
bestimmt werden. (Häberlin 2017) Eine Balance von eher solidarischem 
Verhalten der Bürger*innen, gegenseitiger Rücksichtnahme, dem Gewäh-
ren von Spielräumen sowie Aushandlungsprozessen im Umgang miteinan-
der einerseits, und dem Schaffen und Durchsetzen von Regeln sowie ver-
stärkter Kontrolle und Ahndung von Regelübertretungen andererseits, muss 
gefunden werden. Die Frage besteht, ob dabei eher Bottom-up-Ansätze in 
der Gesellschaft gesucht werden, oder ob eine Staatsmacht Top-down ein-
springen muss? 

Unsicherheitsdiskurs: Migration, fremde Lebenswelten und 
Rassismus 

Im Umgang mit Vielfalt tauchen in den vergangenen Jahren vermehrt und 
beinahe reflexartig Sicherheitsbedenken auf. Im Unsicherheitsdiskurs 
kommen in diesem Zusammenhang schnell Fremdenfeindlichkeit und Anti-
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semitismus zum Vorschein. Dies zeigen vor allem stereotype Bilder des 
„Fremden“. Sie zeigen auch den Einfluss medial vermittelter Bilder interna-
tionaler Konflikte auf lokale Probleme. In diesem Zusammenhang wird oft 
eine Gleichsetzung von Zuwanderung und interkultureller Stadt als soziales 
Verunsicherungsphänomen vorgenommen (IRKS 2012). „Vielen ethnischen 
Minderheiten haftet nach wie vor diese (zugeschriebene) Eigenschaft der 
Fremdheit, des ‚nicht dazu Gehörens‘ an“ (Keller 2007: 157). Damit einher-
gehend wird die Integrationsleistung von Menschen mit Migrationshinter-
grund entwertet und diese Abwertung durch mediale Bilder der Ungewiss-
heit, Unvorhersehbarkeit oder gar „potentiellen Gefährlichkeit“ ersetzt. 

Dieser Umgang mit Narrativen über „die Fremden“ führt immer wieder zu 
Konflikten, wie die Antisemitismusstudie des Instituts IFEX Demos (2018) 
zeigt. Diese Untersuchung enthüllt auch, dass Antisemitismus in Österreich 
in verschiedenen Ausprägungen weiterhin weit verbreitet ist. Darüber hin-
aus sind verschiedene ethnische Gruppen in Österreich von einem virulen-
ten Alltagsrassismus betroffen. So äußern sich Österreicher*innen auf die 
Frage „welche Gruppen würden Sie als Nachbarn stören“ wie folgt: 31 % der 
Befragten antworteten, sie „störten sich eher“ oder „sehr“ an Schwarzafri-
kaner*innen, zu je 32 % an Muslim*innen, an Türk*innen, an Syrer*innen, 
35 % an Araber*innen, 37 % an Roma und Sinti und 41 % an Afghan*innen 
(IFEX Demos 2018). Diese Zahlen zeigen auf, dass Vorurteile weiterhin tief in 
der österreichischen Gesellschaft verwurzelt sind. Doch das Zusammenle-
ben muss auch von der anderen Seite, der Seite der Migrant*innen, be-
trachtet werden. Sie zeigen zumindest in der ersten Generation weniger Zu-
stimmung als die befragten Österreicher*innen zur Einschätzung der öf-
fentlichen Sicherheit in Wien als „(sehr) gut“. In der zweiten Generation sind 
zwei Besonderheiten interessant. Zum einen klaffen die Empfindungen zwi-
schen Männern und Frauen stark auseinander, zum anderen wird die öffent-
liche Sicherheit von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund 
schlechter bewertet als von Personen ohne Migrationshintergrund. So be-
werten Frauen mit türkischem Migrationshintergrund in der zweiten Gene-
ration die Sicherheit lediglich zu 42 % mit „(sehr) gut“, während Männer in 
der zweiten Generation bei 67 % liegen. Hier liegen die Österreicher*innen 
ohne Migrationshintergrund mit 66 % bei Frauen und 71 % bei Männern nä-
her beieinander (Haindorfer et al. 2020). 

Oft werden die Aufenthalts- und Wohnorte der oben genannten Gruppen 
als Angsträume thematisiert und damit einhergehend stigmatisiert. Eine 
fehlende soziale Interaktion zwischen verschiedenen ethnischen Bevölke-
rungsgruppen lässt die Furcht vor „Fremden“ dabei ansteigen (Stadt Wien 
MA17/18 2020). So gibt es bei Personen mit geringer sozialer Interaktion 
mit anderen gesellschaftlichen bzw. ethnischen Gruppen stärkere Vorbehal-
te und Vorurteile anderen ethnischen Identitäten gegenüber als bei Perso-
nen mit ausgeprägter sozialer Interaktion (Stadt Wien MA17/18 2020). Zu-
dem hat die subjektive Wahrnehmung ethnischer Minderheiten mehr Ein-
fluss auf das Unsicherheitsgefühl als deren objektiver Anteil an der Bevölke-
rung eines Quartiers (Keller 2007). Das Unsicherheitsempfinden steigt mit 
dem Ausmaß an Unbehagen gegenüber Fremden, auch fremden Räumen. 
Als solche werden vor allem Wohnquartiere oder Aufenthaltsorte marginali-
sierter und als „fremd“ stigmatisierter Bewohner*innen wahrgenommen. 
Bürger*innen projizieren ihre oft vorurteilsbehafteten Ansichten über Krimi-
nalität dabei auch auf ethnische Minderheiten (Pilgram et al. 2016 in Häber-
lin 2017). Hierbei deckt (vorgeschobene) Kriminalitätsfurcht nicht selten 
rassistische Haltungen auf. Außerdem werden durch einen solchen Außen-
blick sozial und wirtschaftlich benachteiligte Quartiere stigmatisiert. 
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Eine Stadt setzt sich aus vielen Quartieren zusammen  

Diese Tendenzen spielen auch in der Stadtentwicklung eine Rolle. Eine ex-
plizite Quartiersentwicklung gibt es zwar in Wien nicht. Das Fachkonzept 
„Mittelpunkte des Städtischen Lebens – Polyzentrales Wien“ (Stadtentwick-
lung Wien 2020) will jedoch städtische Zentren als attraktive Orte in der 
Stadt fördern. So sollen sich Orte der Vielfalt von Funktionen, Versorgungs- 
und Konsumangeboten, von Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten, 
Orte der Orientierung, der Kultur und der städtischen Identität entwickeln 
und damit vorhandene städtische Zentren gestärkt werden. Die Stadtteil-
planung versucht darüber hinaus, mit Leitbildern neue (Zentren-)Qualitäten 
zu schaffen. Zusätzlich gibt es u.a. seitens der Gebietsbetreuungen6 zahlrei-
che Bestrebungen, lokale Netzwerke zu schaffen und eine Quartiersidentität 
zu fördern. Eine systematischere Erforschung der Zusammenhänge zwi-
schen Stadtentwicklung, Quartiersidentität und der Lebensqualität in Quar-
tieren stellt die Studie „Identität und Raum“ dar (Stadtentwicklung Wien 
2016). Darin werden drei Säulen der Förderung von territorialen Bezügen 
und des Wohlbefindens der Bewohnerschaft vor Ort durch Maßnahmen der 
Stadtplanung und -entwicklung beschrieben und anhand von vier Untersu-
chungsgebieten dargestellt: 

 den Raum identifizieren (Gestalt und Wahrnehmung),  
 sich mit dem Raum identifizieren (Geschichte(n) und soziale Prozesse),  
 mit dem Raum identifiziert werden (Zuschreibung und Image).  

Im Zusammenwirken dieser Dynamiken entstehen Quartiersidentitäten bzw. 
findet Identifikation mit dem Quartier statt. Damit bieten sie auch Ansatz-
punkte für die aktive Gestaltung von Identifikation und Identität. Das ist 
auch bedeutungsvoll für die Auseinandersetzung mit Fragen von Sicherheit 
in vielfältigen Quartieren, insofern die Identifikation mit dem Quartier sozia-
les Vertrauen in der Nachbarschaft erhöhen und damit das Sicherheitsemp-
finden vor Ort verbessern kann. Vor dem Hintergrund, dass das unmittelba-
re Wohnumfeld mit der langsamen Auflösung anderer sozialer Zugehörig-
keiten (z. B. Familie oder Partei) wieder an Bedeutung gewinnt, besteht hier 
also ein wichtiger Interventionsmoment auch für die Stadtplanung und  
-entwicklung. Denn mit dem Bedeutungsgewinn des Quartiers wird auch 
die Lebensqualität, die im eigenen Wohnumfeld erfahren wird, zunehmend 
wichtig und damit auch die Sicherheit in diesem Sozialraum als ein Aspekt 
von Lebensqualität. Dabei zeigt sich, dass das Sicherheitsempfinden in der 
Nachbarschaft regelmäßig positiver eingeschätzt wird als das Sicherheits-
empfinden mit Blick auf die Gesamtstadt (Stadt Wien 2018). Ein vertrautes 
Umfeld bietet also gute Voraussetzungen zur Förderung des Sicherheits-
empfindens. 

Städtische Lebenswelten im Fokus: Benachteiligte 
Quartiere  

Eine besondere gesellschaftliche Vielfalt findet sich häufig in (mehrfach) 
benachteiligten Quartieren. Daher lohnt es sich, diese hinsichtlich (Un-) 
Gleichheit und (Un-)Zufriedenheit genauer zu betrachten, um dann nach 
deren Relevanz für das Thema städtischer (Un-)Sicherheit zu fragen. 

 
6 Die Gebietsbetreuungen sind eine Service-Einrichtung der Stadt Wien. Sie bietet kosten-
los Beratung zu Fragen des Wohnens, des Wohnumfeldes, der Infrastruktur, der Stadter-
neuerung, des Gemeinwesens und des Zusammenlebens. In den Teams engagieren sich 
Expert*innen aus den Bereichen Architektur, Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung, 
Recht und Mediation für die Anliegen der Bürger*innen. 
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Um den Blick zu objektivieren: Was sind „schwache Quartiere“ oder besser 
„benachteiligte Quartiere“? Wien zählt weltweit nicht zu den urbanen Met-
ropolen. Mit fast 2 Mio. Einwohner*innen besitzt die Stadt jedoch eine sehr 
dichte Siedlungsstruktur. Im Durchschnitt leben 4.502 Menschen auf dem 
Quadratkilometer. Doch wie es die Mathematik so will, sie nivelliert die ein-
zelnen Quartiere, die in ihrer Bevölkerungsdichte teilweise stark nach unten 
bzw. oben ausschlagen. Die Bevölkerungsdichte von Rudolfsheim-
Fünfhaus, einem ehemaligen Arbeiterbezirk mit bis heute dichter Bebau-
ungsdichte - die Wiener*innen kennen ihn als 15. Bezirk – misst beispiels-
weise 20.474/km²7. Das heißt, hier leben fünfmal so viele Menschen auf ei-
nem Quadratkilometer wie der Durchschnitt von ganz Wien angibt. Da nun 
in den ehemaligen Arbeiterbezirken auch die Arbeitslosigkeit höher ist und 
hier vermehrt Sozialhilfebezieher*innen wohnen, ist das Einkommen und 
Vermögen hier unterdurchschnittlich. Das heißt, hier können sich Menschen 
weniger leisten, beispielsweise in der Lebenshaltung, im Wohnkomfort oder 
in der Freizeitgestaltung. Da die Bevölkerung sich hier auch aus größeren 
Familien zusammensetzt, sind auch die Haushalte signifikant ärmer als im 
städtischen Durchschnitt. Hinzu kommt nun auch, dass in den meisten sol-
cher benachteiligten Quartiere wie dem 15. Bezirk auch die Freiraumversor-
gung nicht so hoch ist wie in wohlhabenderen Gebieten, z. B. am Stadtrand.  

Die Ungleichheit spiegelt sich weiter in den Wohnungsgrößen, in den 
Wohnkosten8, der Wohnungsausstattung und dem Zugang zu privatem 
Grünraum wider. Etwa ein Drittel der Befragten lebt in einer Wohnung mit 
nur einem oder zwei Räumen, 35 % haben drei Räume9. Die Nicht-
Erwerbsbevölkerung (inklusive Menschen in Ausbildung) hat zu 26 % eine 
Wohnung unter 60 qm Fläche; bei den Arbeitslosen sind es bereits 40 %. Als 
Wohlstandsanzeiger dienen wohl die Wohnungen, die mehr als 121 qm 
Wohnfläche besitzen. Diese liegen besonders in den bürgerlichen Bezirken 
1., 4. und 8., während die Arbeiterbezirke (5., 15., 16. sowie 20. Bezirk) be-
sonders viele kleine Wohnungen mit einer Wohnfläche bis 50 qm aufweisen. 
Lediglich 52 % aller Bewohner*innen haben einen Balkon/Loggia/Terrasse, 
20 % haben einen privaten Garten; 34 % haben jedoch nichts davon10. Damit 
besteht in den ärmeren Quartieren ein anderer (potentieller) Druck auf die 
öffentlichen Räume der Wohnumgebung, vor allem, wenn man mit den Frei-
flächen in der Wohnhausanlage oder Umgebung nicht zufrieden ist oder 
keine Ausweichmöglichkeit wie ein Wochenendhaus oder Sommerhaus hat. 
Auch bewerten 28 % der Menschen in Karenz sowie 25 % aller Menschen 
mit einem Haushaltseinkommen unter 1.000 Euro das Tageslicht in ihrer 
Wohnung als „sehr schlecht“, „schlecht“ oder „mittel“ (Haindorfer 2019). 
Hier zeigt sich, dass insbesondere in benachteiligten Quartieren verhältnis-
mäßig viel Miete für geringen Basiswohnraum gezahlt werden muss. 
Gleichzeitig bieten diese Quartiere kaum öffentliche Frei- und Grünflächen. 

 
7 Diese Bevölkerungsdichte entspricht der (gesamtstädtischen) Dichte von Paris: 20.755 
Einw./km², immerhin dichteste Stadt Europas. 
8 Eine Analyse des Mikrozensus 2019 zeigt die ungleiche Verteilung der Miethöhen nach 
sozialen Gruppen auf. Gerade jene Personen, die noch nicht so lange in Wien wohnen 
(Migrant*innen, jüngere Haushalte) mieten meist privat und zahlen in dieser Rechtsform 
eine deutlich höhere Quadratmetermiete als der durchschnittliche Mieterhaushalt. Dazu 
kommt, dass die privaten Mieten in Wien zwischen 2009 und 2019 um durchschnittlich 
5,3 % pro Jahr angestiegen sind, im Vergleich zu rund 3 % im gemeinnützigen und kom-
munalen Mietsektor. Kössl (2020): Aktuelle Mietentwicklung in Österreich. GBV. 
https://www.gbv-aktuell.at/news/667-aktuelle-mietentwicklung-in-oesterreich 
9 Bei dieser Gruppe sind Menschen, die in der Türkei geboren wurden (51 %), Paar-
Haushalt mit Kind unter 18 (44 %), und Frauen 46-60 o. Matura (41 %) sowie Männer 30-
45 o. Matura (41 %) besonders repräsentiert.   
10 Hierbei antworten mehr als die Hälfte der Menschen in folgenden Bezirken: 4. Bezirk 
(55 %), 6. Bezirk (52 %), 8. Bezirk (64 %), 9. Bezirk (60 %), 15. Bezirk (51 %), 20. Bezirk 
(52 %); F16: SoWi III) 
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Dementsprechend zeichnen sich sowohl private als auch öffentliche Räume 
durch eine besondere Kompaktheit aus. 

Denkt man nun an die Lebensrealitäten und den Ablauf des Alltags in solch 
dichten Lebensverhältnissen, wird klar, dass die öffentlichen Freiräume 
kleine Wohnungen, fehlende Hobbys und weniger Urlaub kompensieren 
müssen (Stadt Wien MA17: 2020). Kinder und Jugendliche sowie alte und 
arbeitslose Menschen haben nochmals besondere Bedürfnisse bezüglich 
Freizeit und Erholung. Zudem ist der öffentliche Raum in diesen benachtei-
ligten Gebieten jedoch besonders knapp und somit kostbar. Auch größere 
Grünräume oder Freizeitareale versorgen die Stadt nicht gleichmäßig. De 
facto besteht ein Großteil des öffentlichen Raums im dicht bebauten Sied-
lungsgebiet zudem aus vollgeparkten Straßen. Die autogerechte Stadt ist 
noch dominant, obwohl sich besonders in den Städten deren Bedeutung 
stark verändert hat und bereits während der COVID-19 Pandemie eine 
grundsätzliche Diskussion um Abstandsflächen im Licht der generellen 
Raumaufteilung einsetzte. Immer mehr junge Menschen wachsen bereits 
als Kind mit mehreren Mobilitätsformen auf und sehen im Auto lediglich ein 
Nutzfahrzeug. Sie stellen vermehrt den eigenen Besitz, die suggerierte Frei-
heit und das durch Werbung konstruierte Statussymbol Auto in Frage. In 
Wien rechnen 23 % der Autofahrenden damit, 2025 kein (eigenes) Auto 
mehr zu besitzen. Österreichweit sind es 17 % und bei der Altersgruppe 20-
29 sogar 20 %.11 In Wien sinkt gemäß den Lebensqualitätstudien (Dor-
ner/Verwiebe 2020) die Bedeutung des Autos für die Arbeits- und Ausbil-
dungswege seit 1995 kontinuierlich. Dennoch ist der Freiraum der Stadt 
kaum für die Menschen und deren sozialen Aktivitäten da, insofern weite 
Teile des öffentlichen Raums von Fahrzeugen genutzt werden, die dort fast 
23 h des Tages ohne Nutzung abgestellt werden (Häberlin 2017). 

Gleichzeitig zeigen Untersuchungen, dass belebte Räume, die zum Verwei-
len einladen, als sicherer wahrgenommen werden als die monofunktionalen 
Räume der funktionsgetrennten Stadtideologie (Häberlin 2016). Die vom 
Autoverkehr dominierten Straßen sind nur scheinbar belebt. Sie werden für 
die „notwendigen Funktionen“ besucht und die Aufenthaltsdauer oder Ver-
weilqualität ist gering. Die „Straße fair teilen“ ist deshalb eine Wiener Devise, 
um durch Neuorganisation und Neugestaltung die Straßen in den Quartie-
ren und belebte Zentren zu entwickeln (Klimmer-Pölleritzer 2011). Dazu gilt 
es auch, in benachteiligten Quartieren sowie in sämtlichen dicht bevölkerten 
Wohnquartieren die Ansätze der Freiraumgerechtigkeit zu verbessern und 
die Straße fair unter den Menschen zu verteilen. 67 % des Raumes stehen 
hier dem Auto zur Verfügung, obwohl diese nur 27 % der Mobilität ausma-
chen. 73 % der Wege werden in Wien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewältigt. Hierzu liefert das Fachkonzept Mo-
bilität Strategien (Stadtentwicklung Wien 2016). Die Raumverteilung, vor al-
lem von privaten PKWs, ist demnach nicht nur eine Frage des Mobilitäts-
komforts weniger Menschen, sondern der Urbanität und Lebensqualität al-
ler. Zudem kann eine gerechte Raumverteilung zur Steigerung des Sicher-
heitsempfindens beitragen, insofern sie belebte Quartiere, Straßen und 
Plätze ermöglicht und Begegnungsorte schafft.  

 
11 Jede*r sechste Autofahrende rechnet damit, im Jahr 2025 kein Auto mehr zu besitzen 
(Quelle: Integral/VCÖ, Wien 2020). 



 

125 

Implikationen der Erkenntnisse am Beispiel von Wien-
Ottakring 

Der Arbeiterbezirk Ottakring wurde lange Zeit stigmatisiert. Das Praxisbeispiel 
zeigt, wie die erste Gebietsbetreuung mit Gemeinwesenarbeit in dem einst 
„verrufenen“ Gebiet, samt Wiener Westgürtel bis zu den heutigen Straßen-
transformationen, lebenswerte Quartiere entwickelte. Mit dem Bevölke-
rungswachstum, der ersten Gebietsbetreuung und dem Aufstreben des 
Brunnenviertels zur gesamtstädtischen Attraktion konnte man das ehemalige 
schlechte Image ändern. Der einst „verrufene“ und häufig als Angstraum ein-
geschätzte Wiener Westgürtel wurde zum „Zielgebiet der Stadtentwicklung“ 
erklärt. Mit der Aufwertung der Bögen des Bahnviadukts mit Musiklokalen 
konnten die „Rückseiten“ von neun Bezirken zu einer starken „Vorderseite“ 
umdefiniert werden. Eine Offensive durch Kunst von Raumpionieren (Künst-
ler*innen, Studierende, junge Kreative) führte zur Belebung des Viertels zu ei-
ner neuen Zukunftshoffnung (Rode 2009). Dies resultierte auch in der Verbes-
serung des Images und zum Zuzug neuer Bevölkerungsgruppen und damit 
mehr Diversität. Dies zeigt, dass die Stadtplanung und -entwicklung wichtige 
Beiträge zur Imageaufwertung und Quartiersbildung und damit auch zur Ver-
besserung der Sicherheit im Sinne von subjektiven Bildern und Angsträumen 
leisten kann. Vielleicht mehr, als dies auch Planer*innen oder Politiker*innen 
und anderen lokalen Expert*innen bewusst ist. 

Daher hat die Wiener Stadtentwicklung immer wieder Studien zum Thema 
Stadtplanung und -entwicklung und Sicherheit im Quartier und Umfragen 
zu als verunsichernd diskutierten Stadträumen erstellt. „Wien – Sichere 
Stadt“ (Magistrat der Stadt Wien 1993) sowie "Integration im öffentlichen 
Raum" (Stadt Wien MA 18 2007) seien hier nur als Beispiele genannt. 
Schlagwortartig möchte ich ältere Forschungsergebnisse in Erinnerung ru-
fen: Die Sozialraumtheorie besagt nicht nur, dass der Raum sozial konstru-
iert ist, sondern auch, dass (Un-)Sicherheit sozial hergestellt wird (Stadt 
Wien MA 18 2008).12 Die qualitative Stadtforschung zeigt auch, dass der 
Bezug zum sozialräumlichen Kontext der Menschen und ihre Einbettung in 
soziale Lebenswelten zur besseren Erklärung von Verunsicherungsphäno-
menen und Sicherheitsempfinden in der Stadt verhelfen. Denn in die Wahr-
nehmung und Bewertung von Stadträumen und urbanen Phänomenen 
durch die Bürger*innen fließen Elemente ihrer Lebenswelten, Aktionsräume 
und Erfahrungshintergründe ein (Hermann/Sessar 2007: 222 f.). 

Dennoch gibt es reale Übergriffe, deren Wahrnehmung nicht subjektivem 
Empfinden überlassen ist, sondern die objektiv durch die Kriminalstatistik 
erfasst werden können. Dabei gilt: 

Jeder kriminelle Übergriff, der andere Personen verletzt, schädigt oder be-
einträchtigt, ist einer zu viel. Der öffentliche Raum kann und muss als 
Schaufenster für eine vorbildliche demokratische und offene Gesellschaft 
dienen. Ansätze wie Video- oder Drohnenüberwachung in öffentlichen 
Räumen stellen dabei lediglich technische „Lösungen“ dar, die unter Um-
ständen zur Verlagerung von Kriminalität führen und an den Ursachen von 
Kriminalität und Verunsicherung nichts ändern (Häberlin 2015). Im Gegen-
satz dazu ermöglicht der Bezug auf soziale Prozesse, wie partizipative Pla-
nung oder Aneignungsmöglichkeiten von Freiraum, einen eher langfristigen 
und nachhaltigen Ansatz zur Verbesserung von subjektiver und objektiver 

 
12 Sozialräumliche Analysen wie „Physische und soziale Verunsicherungsphänomene - Wie 
kann die Stadtplanung ihnen begegnen?“ MA 18, 2008 flossen in den Leitfaden „planen - 
aber sicher!?“ ein. https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008269.pdf 
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Sicherheit in Stadtquartieren. Erneut kann Stadtplanung hier wirken und die 
Bürgerschaft stärken. 

Doch nicht zuletzt steht das Sicherheitsempfinden auch in Zusammenhang 
mit Fragen der sozialen Sicherheit. Mit Blick auf die Geschichte Wiens fällt 
auf, dass 634 Jahre Kaiserresidenz, aber auch 100 Jahre Rotes Wien Ge-
meinsamkeiten zeigen. In ihnen kann die soziale Sicherheit als Herzstück 
von Politik und Verwaltung identifiziert werden. Sie stärkte gesellschaftliche 
Sicherheit sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt und war somit überaus 
friedensstiftend. Die Einschätzung der sozialen Sicherheit durch die Wie-
ner*innen schneidet dementsprechend bei der Wiener Erhebung zum Zu-
sammenleben, zu den Kontakten und der Einstellungen zur zugewanderten 
Wohnbevölkerung, zur Wahrnehmung und Akzeptanz fremder Kulturmuster 
und zur Unterstützung von Maßnahmen für eine bessere Integration und 
Diversitätspolitik sehr gut ab (Stadt Wien MA17 2020). Auch bei der Abfrage 
von Problemeinschätzungen der Wiener Bevölkerung (siehe Abb. 5) wird die 
soziale Sicherheit als geringstes stadtpolitisches Problem angegeben und 
wird damit positiver eingeschätzt als beispielsweise Fragen der Kriminalität.  

Eine Herausforderung in der Planung besteht darin, von Bürger*innen ge-
nannte Sicherheitsbedenken zu bewerten und einen Umgang damit zu fin-
den; manchmal auch überzogene Bedenken zu entkräften. Dabei müssen 
Planungsverantwortliche einerseits geäußerte Anregungen aufnehmen; an-
dererseits müssen sie „starke Argumente“ entkräften, wo es sich um illegi-
time Partikularinteressen handelt. Denn ihr Handeln orientiert sich am Ge-
meinwohl. Hier können sie auch in die Anwaltschaft von Randgruppen ge-
hen, die ihre Bedürfnisse kaum in öffentliche Debatten und Partizipations-
verfahren einbringen können. Dabei sollte jegliches Verwaltungshandeln 
fragen, wo im Rahmen der Planung und Beteiligung Fragen der urbanen Si-
cherheit betroffen sind, um sich transparent mit ihnen auseinanderzusetzen. 

Zukunftspläne stiften Hoffnung und bilden eine Grundlage 
für mehr Sicherheit 

Im Stadtraum werden weiter oben skizzierte Sicherheitsparadoxien und 
abstrakte Verunsicherungsphänomene dingfest. Stadtplanung kann einen 
wesentlichen Beitrag zu Zukunftsbildern des Städtischen und somit zur 
Konstruktion von Zukunftshoffnung leisten. Denn das Gegenteil von Angst 
ist nicht Sicherheit, sondern Hoffnung. Neue Images und physische Räume 
können steuernd erschaffen und gestaltet werden und so eine positive und 
ausgleichende Wirkung auf Bewohner*innen und Nutzer*innen entfalten. 
Denn die urbane (Un-)Sicherheit umfasst sozialräumliche Wirklichkeiten 
und Handlungskulturen. So können mithilfe von Planungsprozessen Einla-
dungen erfolgen, sich mit der Umwelt, mit Problemstellungen, mit Lö-
sungsoptionen, aber auch mit Zukunftshoffnungen zu beschäftigen. Die 
Aussicht auf eine Mitwirkung und Umsetzung kann den Menschen räumli-
che Bindung und Identität geben. Diese kann das Gefühl von Halt erzeugen 
und gleichzeitig durch lokale Verbundenheit auch Devastierungen im Raum 
vorbeugen. Besucher*innen erkennen schnell, ob ein Raum verlassen und 
verwahrlost wirkt, oder ob sich im Hintergrund jemand kümmert. Dabei ist 
zu betonen, dass das Sicherheitsempfinden in Quartier und Wohnumfeld 
maßgeblich bedingt wird durch die Erfahrung von Alltagsirritationen, die 
beispielsweise im physischem Verfall öffentlicher Räume oder in der Wahr-
nehmung von Konflikten, Rücksichtslosigkeiten oder als fremd eingeschätz-
ten Verhaltensweisen liegen können. Auch die Erfahrung sozialer Prekarität 
und einer schleichenden Auflösung oder Veränderung gesellschaftlicher 
Ordnung und Orientierung, sprich ein Verlust von Erwartungssicherheit, 
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trägt zu einer Beeinträchtigung der subjektiven Sicherheit bei. Daher gilt es, 
einen möglichen Vertrauensverlust in soziale Prozesse, Strukturen und In-
stitutionen bei Fragen des Umgangs mit urbaner Sicherheit zu berücksich-
tigen (Hanak 2007: 92 ff.). 

Für Wien lässt sich hier festhalten, dass die Stadt beim Vertrauen in die Insti-
tutionen der Kommunalverwaltung im internationalen Vergleich gut ab-
schneidet (siehe Abb. 7). Denn die Zufriedenheit liegt hier auf einem sehr ho-
hen Niveau: 70 % der Wiener*innen stimmen der Aussage sehr oder eher zu, 
dass einem effizient geholfen wird, wenn man sich an die Behörden wendet. In 
Graz ist die Zustimmung zwar knapp höher (72 %), der Unterschied ist aber 
nicht signifikant. Beide österreichischen Städte liegen weit über dem europäi-
schen Durchschnitt von 54 %. Am wenigsten stimmen dieser Aussage die Be-
völkerungen in Rom (28 %), Bratislava (31 %) und Berlin (34 %) zu. 

 

 

Quelle: Haindorfer et al. 2018: 19. 

Es wird deutlich: Wien ist sicher und hat eine hoch angesehene Stadtver-
waltung. Das heißt für die subjektive Sicherheit, dass stabile, historisch kon-

Abb. 7:   
Zufriedenheit mit der 
städtischen Verwaltung 
und Behörden in 
Prozent  
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tinuierliche Faktoren, wie Investitionen in das (System-)Vertrauen und die 
soziale Absicherung wirken. „Es geht um die Praxis aller Akteure […], die 
sich ihrer Verantwortung für Sicherheit in der Stadt mit angemessenen ko-
operativen und integrierten Handlungsansätzen stellen muss“ (Breckner 
2007: 37). Damit stellt kommunales Verwaltungshandeln nicht nur eine 
Dienstleistung für die Bürger*innen bzgl. spezifischer Aufgaben und Frage-
stellungen dar, sondern wirkt in seiner Gesamtheit auch indirekt auf das Si-
cherheitsbedürfnis der Bewohner*innen, insofern es als effektiv und be-
dürfnisorientiert wahrgenommen wird. Der Wirkung von (kommunalen) In-
stitutionen kommt also mehr gesellschaftliche Relevanz zu als bisher er-
kannt. Es wäre also sinnvoll, beispielsweise bei Privatisierungsvorhaben o-
der Umstrukturierungen von Verwaltungseinheiten, deren Auswirkungen 
hinsichtlich Imageverlust und Sicherheitsempfinden künftig stärker ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit von Praktiker*innen, Entscheider*innen und 
transdisziplinären Fachkreisen zu rücken. Dabei sollten im Sinne der Resili-
enz des Stadtsystems der geschichtlich gewachsene gesellschaftliche Kon-
sens und die gelebte Verantwortung für das Gemeinwohl nicht unberück-
sichtigt bleiben. 

Bedeutung der öffentlichen Räume für soziale Begegnung 
und das Zusammenleben  

Bei räumlichen Verbesserungen (Umbau in der Stadtstruktur) gilt es, die 
Bedürfnisse der Menschen noch stärker einzubeziehen. So antworten Wie-
ner*innen auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Sozialkontakten?“ 
äußerst unterschiedlich. Ältere Menschen, Pensionär*innen oder Personen 
mit höheren Einkommen äußern sich häufig zufrieden. Seltener zufrieden 
sind hingegen Frauen bis 29 Jahre ohne Matura13, Männer zwischen 30 und 
45 Jahren ohne Matura, Menschen unter 60 Jahren in Einzelhaushalten, 
Männer unter 60 Jahren, Personen in Untermiete, Arbeitslose und Men-
schen mit geringem Einkommen. Für letztere besteht also ein Bedarf an 
persönlicher Begegnung, der sich auch positiv auf die Wahrnehmung der 
eigenen Lebenswelt und der Nachbarschaft sowie das soziale Vertrauen 
auswirken kann. Eine Verbesserung kultureller und sozialer Angebote zur 
„organisierten“ Begegnung im Quartier ermöglicht es, diesem Bedarf ent-
gegenzukommen. 

Will man die Nachbarschaft und die freiwillige, ja zufällige Begegnung för-
dern, sind einladende öffentliche Freiräume ein wichtiger Schlüssel. Die Zu-
gänglichkeit der Freiräume und die Teilhabe an Aktivitäten in eben diesen 
sollte die Vielfalt der Bewohner*innen, die Diversität der Gesellschaft wider-
spiegeln. Da weltweit die Mehrheit aller Menschen in Städten lebt, ist das 
Wissen um die Notwendigkeit eines „guten öffentlichen Raums“ längst glo-
bal geworden. Doch jede Stadt versucht auf ihre Weise, die Zukunft durch 
die Stadtplanung und -entwicklung zu verbessern. In Wien wurde mit „Sag‘s 
Wien“ die digitale Beteiligung u.a. mit einer eigenen Kummerkasten-App 
zum unmittelbaren lokalen Feedback zu Disorderphänomenen entwickelt. 
Diese kann von allen genutzt werden, um Unzulänglichkeiten wie kaputte 
Straßenlaternen oder überfüllte Mülleimer direkt mit den Standortkoordina-
ten zu melden. Damit können die zuständigen Stellen wesentlich schneller 
Probleme lösen. Die User*innen dieser „Incident Reporting App“ können die 
Reaktionen verfolgen bzw. werden informiert, sobald der Missstand besei-
tigt wurde. 

 
13 Begriff für Abitur in Österreich. 
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Quelle: Studio Calas. Learning from Quarantine 2020: 56. 

 

Eine resiliente Konfliktbewältigung setzt kooperative und kommunikative Of-
fenheit voraus. Hierzu sind barrierefreie Methoden der Mitsprache und Parti-
zipation Voraussetzung. Die Vorteile an mehr Teilhabe am und im öffentlichen 
Raum sind evident: Er kann nachhaltig und zukunftsfähig entwickelt werden, 
effizient genutzt werden und so schließlich allen Lebensformen oder -stilen 
gerecht werden. Die Erwartungen der Menschen lassen sich im lokalen Um-
feld und im öffentlichen Raum hinsichtlich der Möglichkeitsräume und der 
Modelle menschlichen Zusammenlebens am besten verdeutlichen. Um die 
Bürger*innen tatsächlich stärker in den Mittelpunkt zu stellen, helfen im Rah-
men von Beteiligungsverfahren Icons mit grafischen Symbolen, um die Nut-
zungsbedürfnisse in einem gegebenen Raum zu visualisieren. Wünsche las-
sen sich damit artikulieren und niedrigschwellig ohne (sprachliche) Zugangs-
barrieren in partizipative Prozesse einbringen. 

Für den Einsatz in Planungsbeteiligungen und Diskussionen hat die Abtei-
lung Stadtplanung und Stadtentwicklung der Stadt Wien gemeinsam mit 
BOKU/Institut für Landschaftsarchitektur daher grafisch ausgearbeitete 
Icons zu Raumkonfigurationen, Ausstattungsqualitäten und sozialen Aktivi-
täten erarbeitet. Mit ihnen lässt sich das "Leben zwischen den Häusern“ 
(Gehl 2012) und die oft proklamierte Aufenthaltsqualität in ihrer Vielgestal-
tigkeit konkretisieren. Die Seite der Bedürfnisse potentieller Nutzer*innen 
kann damit visuell und intuitiv eingebracht werden. Ebenso können die Pla-
ner*innen neben der baulichen Organisation des Raumes die Verortung so-
zialer Aktivitäten im Raum darstellen. Zu guter Letzt sind diese Visualisie-
rungshilfen auch zur Evaluation geeignet, wenn es darum geht, ursprüngli-
che Ziele in ihrer Umsetzungsphase zu verfolgen, um bei einer anderen Pla-
nung noch viel klarer die gegebenen Ansprüche zu benennen. 

  

Abb. 8:   
„Kooperation und 
Konkurrenz” 
Konkurrenz verstärkt 
eine asymmetrische 
Konfliktbewältigung 
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Quelle: Stadt Wien, MA 18, BoKu 

* Für Ihren eigenen Einsatz können die Icons als Freeware heruntergeladen werden. 
Download unter: https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/b008535.html 
 
 

 

Quelle: Stadt Wien 2019. 

Fazit: Partizipative Freiraumgestaltung in der vielfältigen 
Metropole Wien als Mittel zur Förderung des Sicherheits-
empfindens  

Die Gestaltung von Straßen und Plätzen hinsichtlich der integrativen Quali-
täten des öffentlichen Raums25 gewinnt zunehmend an Bedeutung. Hier 
können sich Menschen begegnen und andere Lebenskonzepte oder Kultu-
ren kennenlernen. Die Praxis der Stadtentwicklung und Stadtpolitik kann 
dabei die Teilhabe an der Gesellschaft und ihren Gütern sowie die Aneig-
nung urbaner Freiräume durch die Bevölkerung befördern. Denn im Hin-
blick auf die Dynamiken spätmoderner Ökonomie und Politik geht es um die 

Abb. 9:   
Übersicht Aktivitäten-
Icons-Palette*  

Abb. 10:   
Übersicht Raum-
qualitäten & Raum-
qualitäten-Palette  
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Verfügbarkeit und den selbstbestimmten Gebrauch von städtischem Raum 
für die vielfältigen Gruppen der Stadtgesellschaft. Dies schließt gemäß einer 
Sozialraumorientierung auch das “Selbermachen“ von urbanen Freiräumen 
und eine “Stadtentwicklung von unten“ ein. Ein solcher Fokus auf die parti-
zipative Gestaltung von Quartieren als Sozialräume lenkt auch die Perspek-
tive auf die Frage, was lokale Raumverbundenheit in der Bewohnerschaft er-
reichen kann, so zum Beispiel eine lokale Identität, die Voraussetzung und 
Ergebnis einer gelingenden Nachbarschaft und für soziales Vertrauen auch 
in vielfältigen Quartieren ist und damit auch zur Förderung der subjektiven 
Sicherheit vor Ort beiträgt (Stadt Wien 2016). 

 

 

Quelle: Udo W. Häberlin. 

 

Wie in vielen Städten werden auch in Wien Straßen und Plätze hinsichtlich 
ihrer Ästhetik und ihrer funktionalen Qualitäten im Dialog mit der Stadtge-
sellschaft fortlaufend verbessert. Damit können die Freiräume nicht nur 
besser auf vielfältige Nutzungsbedürfnisse abgestimmt werden, sondern 
dienen gleichzeitig als Orte der Mitgestaltung und des Engagements in der 
Stadt.14 Im Rahmen dieses Mitgestaltens können sich lokale Identitäten und 
Netzwerke sowie eine Identifikation mit dem eigenen Quartier als Lebens-
welt entwickeln. Darüber hinaus kann ein fruchtbarer Dialog zwischen Ver-
waltung, Bewohnerschaft und den diversen Gruppen der Stadtgesellschaft 
angestoßen werden, in dem gegenseitiges Vertrauen und Verständnis mög-
lich werden. Partizipative Formate der Stadtplanung und -entwicklung bie-
ten damit eine Voraussetzung zur Stärkung eines friedlichen Zusammenle-
bens in den vielfältigen und lebendigen Quartieren der Stadt. 

  

 
14 Hierzu können die vorbildlichen Projekte in Wien-Ottakring (Ottakringer Straße, Johann-
Nepomuk-Berger-Platz, Neulerchenfelder Straße) genannt werden. 

Abb. 11:   
Johann-Nepomuk-
Berger-Platz  
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Pia Slögs 

Der Forssa-Ansatz1 
Mediation im Quartier bei Polarisierung und Konflikten zwischen 
Gruppen zur Verringerung von Kriminalität und Verbesserung des 
Sicherheitsempfindens der Bewohnerschaft durch einen multisek-
toralen Ansatz 

1. Einführung 
Beim Forssa-Ansatz handelt es sich um ein im Jahr 2016 entwickeltes Mo-
dell zum Abbau von Polarisierung und Konflikten zwischen verschiedenen 
Gruppen durch Mediation in durch Vielfalt geprägten Stadtvierteln. Das 
Modell wurde von Mediator*innen des Community Mediation Centre in Hel-
sinki in Zusammenarbeit mit der Polizei von Häme entwickelt. Das Ziel be-
stand darin, gewalttätige Ausschreitungen zwischen Anwohner*innen und 
Bewohner*innen einer Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in der Stadt 
Forssa zu bekämpfen und zukünftig verhindern. Gleichzeitig sollte das Si-
cherheitsempfinden in der Stadt insgesamt wiederhergestellt und die pola-
risierte Situation zwischen alteingesessenen Anwohner*innen und neuen 
Mitbürger*innen entschärft werden. 

Der Ansatz erwies sich als derart erfolgreich, dass er mit dem European 
Crime Prevention Award (ECPA) 2018 ausgezeichnet wurde. Die Jury hob 
hervor, die Mediation habe einen Lernprozess bei den Anwohner*innen an-
gestoßen, sich für die Ansichten ihrer zugezogenen Mitbürger*innen zu öff-
nen und sie zu verstehen. Auf diese Weise wurde der Grundstein für einen 
kontinuierlichen Dialog zwischen den Konfliktgruppen gelegt. Die Jury be-
fand, das Modell leiste einen klar erkennbaren Beitrag zur Kriminalitätsprä-
vention, da eine offensichtliche Korrelation zwischen dem Mediationspro-
zess und dem Rückgang der Kriminalitätsrate vor Ort bestehe. Zudem nahm 
die Angst vor Kriminalität in den betroffenen Stadtvierteln deutlich ab. Dabei 
ermöglicht der Forssa-Ansatz auch die Zusammenarbeit multipler in den 
Prozess eingebundener Interessenvertreter*innen. 

2. Hintergrund 
In Finnland erreichten die Geflüchtetenzahlen im Herbst 2016 wie in vielen 
anderen Ländern Europas eine Rekordhöhe. Zu dieser Zeit fanden auch in 
Forssa intensive Diskussionen über Einwanderungspolitik statt, nicht nur in 
den sozialen Medien, sondern auch in der Presse. Forssa ist eine Kleinstadt 
mit rund 35.000 Einwohner*innen. Sie liegt etwa 100 Kilometer nordwest-
lich von Helsinki im Bezirk Häme. Nach der Einrichtung einer Erstaufnah-
meeinrichtung für Geflüchtete im Ort kam es zu wachsenden Spannungen 
zwischen Geflüchteten und Jugendlichen, die schließlich eskalierten. Im 
August 2016 erreichte die Anzahl der in Forssa verübten Gewaltdelikte zwi-
schen einheimischen Jugendlichen und zugezogenen Geflüchteten einen 
Höhepunkt. Der Konflikt betraf nicht nur die Tatbeteiligten und Opfer selbst, 

 
1 Aus dem Englischen übersetzt von TL TRANSLATIONES GmbH, Berlin. 



 

135 

sondern auch gewaltbereite Personen und Demonstrant*innen, die verbal 
zum Konflikt beitrugen. Auswärtige Hetzer*innen heizten die Gewalteskala-
tion zusätzlich an. Sie kamen in der Absicht, Konflikte zu provozieren, die Si-
tuation zu verschärfen und Gewalt zu schüren. Im Kern des Konflikts stan-
den etwa zehn einheimische Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren und 
einige Bewohner*innen der Flüchtlingsunterkunft. Es kam zu gewalttätigen 
Übergriffen auf beiden Seiten. Die Situation eskalierte, als sich das Gerücht 
verbreitete, Bewohner*innen der Aufnahmeeinrichtung hätten einen ein-
heimischen Jugendlichen angegriffen. Daraufhin machte sich eine große 
Gruppe Jugendlicher aus dem Ort mit Baseballschlägern bewaffnet zur Ge-
flüchtetenunterkunft auf, um Rache zu üben. Dort erwarteten mehrere Be-
wohner*innen sie mit Stöcken und anderen Waffen. Glücklicherweise ge-
lang es der Polizei, die Situation rasch unter Kontrolle zu bringen und 
Schlimmeres zu verhindern. Gleichzeitig organisierten einige Anwoh-
ner*innen als Reaktion auf die gewalttätigen Auseinandersetzungen Protes-
te und forderten die Schließung der Aufnahmeeinrichtung. Die Eskalation 
des Konflikts und die Frontenbildung zwischen Einheimischen und Geflüch-
teten kulminierte in einer „Wir-gegen-Sie“-Mentalität, die in Forssa und 
Umgebung zunehmend zu einem Gefühl der Unsicherheit führte. 

Die sorgfältige Auswertung von Fallberichten der Polizei, Maßnahmen des 
Community Policing vor Ort und Informationen der der lokalen Fußstreifen 
ermöglichte eine umfassende Situationsanalyse. Doch die reaktive Untersu-
chung der Gewaltvorfälle allein konnte die Spannungen nicht auflösen. 
Schnell wurde klar, dass eine ganzheitliche und multidisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen Polizei, städtischen Dienststellen und sozialen Einrich-
tungen erforderlich war, um der Gewalteskalation Einhalt zu gebieten und 
die polarisierte Situation zu entschärfen. Gleichzeitig galt es, Nachbar-
schaftlichkeit und Vertrauen zwischen den Konfliktparteien zu fördern, um 
künftige Feindseligkeiten und Gewalt zu verhindern. 

3. Der Forssa-Ansatz 
Die Stadt Forssa war fest entschlossen, das Problem zu lösen. So entstand 
der Forssa-Ansatz aus einer Situation heraus, in der Polizei und Behörden 
bereits ein eindeutiges Bild von der Situation, den Vorfällen und den Hinter-
gründen hatten. Die Bedürfnisse der Anwohner*innen waren ebenfalls klar. 
Die Einschätzung der Lage erfolgte nicht willkürlich, sondern auf der Grund-
lage von Kriminalitätsstatistiken, Fallberichten und Erfahrungen von Com-
munity Policing-Aktivitäten und Fußstreifen, die mit den Anwohner*innen im 
Dialog standen. Die Zusammenarbeit verschiedener Behörden bei der Lö-
sung komplexer Probleme hatte sich bereits in der Vergangenheit als er-
folgreich erwiesen. Von daher richtete die Stadt ein multisektorales Koope-
rationsnetzwerk aus Vertreter*innen der Stadtverwaltung, der städtischen 
Kommunikationsabteilung, der Abteilungen für Bildung, Sozialfürsorge und 
Sozialarbeit, der Polizei, der Aufnahmeeinrichtung und des Community Me-
diation Centres ein. 

Die Polizei spielte hier eine aktive Rolle, da die Ermittlungen in zahlreichen 
Fällen noch nicht abgeschlossen waren. An den Straftaten waren Jugendli-
che aus dem Ort, Geflüchtete aus der Aufnahmeeinrichtung und Het-
zer*innen aus anderen Städten beteiligt. Die Behörden erkannten, dass die 
strafrechtlichen Ermittlungen nicht ausreichten, um die Spannungen zwi-
schen den Gruppen und die „Wir-gegen-Sie“-Mentalität aufzulösen. Als der 
Konflikt immer weiter eskalierte, beschlossen die kooperierenden Stellen, 
das Community Mediation Centre zeitnah mit an Bord zu holen. Die örtliche 
Polizei, die Behörden und die Mediator*innen leiteten diesen Prozess ge-
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meinsam. Der Schwerpunkt lag hierbei nicht auf den Straftatbeteiligten, 
sondern auf den Anwohner*innen. Denn die Kriminalität hatte zu einer star-
ken Polarisierung im Viertel geführt, da auch die nicht persönlich von den 
Auseinandersetzungen betroffenen Bürger*innen unter den Spannungen in 
der direkten Nachbarschaft und in der Stadt litten. 

Der Forssa-Ansatz basiert auf drei Kernbereichen: neutrale und transparen-
te Kommunikation mit den Anwohner*innen; Zusammenarbeit der Behör-
den zur Entwicklung eines gemeinsamen Standpunkts zum Informations-
austausch und zur Abstimmung der Maßnahmen und die Nutzung einer lö-
sungsorientierten Mediation im Quartier. 
 

 
Quelle: Pia Slögs 

3.1 Neutrale Kommunikation 

Der erste der drei Kernbereiche besteht in der neutralen und offenen Kom-
munikation mit den Anwohner*innen. Die Behörden versuchten nicht, die 
Ereignisse zu vertuschen oder herunterzuspielen. Stattdessen fand eine of-
fene und ehrliche Kommunikation zwischen den Behörden und der Öffent-
lichkeit statt, etwa durch Pressemitteilungen und Pressegespräche. Es gab 
jedoch eine klare Sprachregelung und es wurden neutrale Formulierungen 
genutzt. Beispielsweise wurden Begriffe wie “Vorfall“ oder “Ereignis“ ver-
wendet, bis entsprechende Situationen geklärt und final einschätzbar wa-
ren. Ausdrücke, die negative Erwartungen bestätigt oder die bestehenden 
Spannungen verschärft hätten, wurden vermieden. Dieser Kommunikati-
onsstil wurde auch intern verwendet, und zusätzlich in Unterrichtsgesprä-
chen in der Schule. 

3.2 Multisektorales Netzwerk 

Zweitens richtete die Stadt Forssa ein Netzwerk verschiedener Akteur*innen 
ein, bestehend aus den Vorsitzenden des Stadtrats und der Stadtverordne-
tenversammlung sowie führenden Beamt*innen der Stadtverwaltung aus 
der Verwaltungs- und Kommunikationsabteilung, der Bildungsabteilung, 
aus dem Sozialwesen und den Sozialdiensten, Vertreter*innen der Flücht-
lingsaufnahmeeinrichtung, Sozialarbeiter*innen, dem städtischen Koordi-
nator für Immigration, den Schulleiter*innen und Berater*innen verschiede-
ner Schulen, die den Dialog mit den Jugendlichen führten, der Polizei sowie 
den Mitarbeiter*innen des Community Mediation Centres. 

Dieses behördenübergreifende Netzwerk wurde zügig eingerichtet, die in-
terne Kommunikation verlief klar und effizient. Die Mediator*innen erhielten 
die notwendigen Informationen für ihre Tätigkeit von den beteiligten Behör-
den und wurden von diesen in ihrer Arbeit unterstützt. So wurde die Grund-
lage der Zusammenarbeit geschaffen. 

Die Mediation wurde von professionellen Mediator*innen und Community 
Policing-Beamt*innen unter Wahrnehmung ihrer Schweige- und Vertrau-
lichkeitspflichten durchgeführt. Weitere Akteur*innen im Netzwerk über-
nahmen unterstützende Aufgaben, wie etwa die Kontaktaufnahme mit 

Neutrale und offene 
Kommunikation mit den 

Anwohner*innen

Multisektorales 
Netzwerk

Lösungsorientierte 
Mediation im Quartier

Abb. 1:   
Die drei Hauptbereiche 
des Forssa-Ansatzes 
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Schulen zur Vereinbarung von Dialogveranstaltungen mit Jugendlichen und 
die Vermittlung von Berater*innen und weiteren Diensten. Die Behörden 
halfen den Mediator*innen auch dabei, Schlüsselpersonen für den Dialog 
mit den Betroffenen zu finden. 

Parallel zum Mediationsprozess waren mehrere strafrechtliche Verfahren 
anhängig. Da die Polizei in der Mediation ebenfalls eine wichtige Rolle spiel-
te und eng mit den Mediator*innen zusammenarbeitete, wurden die Ermitt-
lungen während der Mediation ausgesetzt, um Beeinträchtigungen des 
Mediationsprozesses zu vermeiden. 

3.3 Lösungsorientierte Mediation im Quartier 

Drittens basiert der Forssa-Ansatz auf dem vom Community Mediation 
Centre entwickelten Mediationsprozess für die Bewohnerschaft. Er wird bei 
sozialen Spannungen, mangelnder Kommunikation, Unsicherheit, Angst 
und Gewalt in Stadtquartieren eingesetzt. 

In einer Anwohnermediation ist zunächst oft unklar, wie sich die Konfliktsi-
tuation im Einzelnen darstellt und wer genau betroffen ist. Der Prozess ist 
also flexibel zu gestalten. Er kann die Mediation zwischen lediglich zwei be-
troffenen Parteien, aber auch gemeinsame Sitzungen mit Polizei, Sozialar-
beit und weiteren Beteiligten umfassen. Der typische Ablauf ist in der nach-
stehenden Grafik dargestellt. 

 

 

Quelle: Community Mediation Centre 2017: 36. 

Im ersten Schritt erhält der*die Mediator*in den Auftrag, den Mediations-
prozess einzuleiten. In diesem Schritt analysiert er*sie zunächst, wen die Si-
tuation betrifft, wer teilnehmen sollte und welche Begriffe und Formulierun-
gen die Parteien bei der Beschreibung der Situation nutzen. Im Anschluss 
entwirft der*die Mediator*in einen Aktionsplan und legt fest, wer in den Pro-
zess eingebunden werden sollte. 

Im zweiten und dritten Schritt werden die Bedürfnisse und Erwartungen der 
Beteiligten abgebildet. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen: 
über Fragebögen, persönliche Gespräche oder Gruppensitzungen. In ge-
trennten Sitzungen mit jeder Partei bestimmt der*die Mediator*in die jewei-
ligen persönlichen Bedürfnisse und baut Vertrauen als Grundlage für den 
Dialog auf. 

Die Mediation im Quartier und der Dialog vor Ort wurden auch in Forssa als 
Verfahren zur Feststellung der Bedürfnisse und Erwartungen der Konfliktpar-
teien genutzt. Diese gemeinsame Maßnahme der Polizei und des Community 
Mediation Centres wurde durch das multisektorale Netzwerk unterstützt. Zu-
nächst wurden die Protagonist*innen der Konfliktsituation ermittelt. Anschlie-
ßend wurden mit diesen Personen Gespräche geführt, in denen ihre Erwar-
tungen und Bedürfnisse thematisiert wurden. Die Mediator*innen begannen 
den Prozess mit Einzelgesprächen. Hier entwickelte sich ein tieferer Einblick, 
durch den deutlich wurde, welche Konfliktbeteiligten in der anschließenden 
Diskussion an einen Tisch gebracht werden sollten. Dieser nächste Schritt er-

Abb. 2:  
Mediationsprozess im 
Quartier  
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forderten mehrere Gruppensitzungen, bei denen die Mediator*innen zu-
nächst Gespräche mit zwei Personen und später mit größeren Gruppen führ-
ten. Mit den aktiv an den gewalttätigen Auseinandersetzungen beteiligten 
Schlüsselpersonen führten die Mediator*innen etwa im Abstand von einem 
Monat zwei bis drei Gespräche. Anschließend wurden Personen einbezogen, 
die ebenfalls beteiligt waren, aber nicht im Mittelpunkt des Konflikts standen. 
Daraufhin wurden weitere, am Rand beteiligte Personen hinzugezogen. Der 
Mediationsprozess endete abschließend mit einer Nachbereitungssitzung mit 
den Schlüsselpersonen beider Seiten. 

Die Mediator*innen stellten bei den Parteien ähnliche Bedürfnisse fest. Die-
se Erkenntnis konnte dafür genutzt werden, Betroffene zu Gesprächen mit 
weiteren Beteiligten zu motivieren. In diesem Dialog erhielten die Konflikt-
parteien die Gelegenheit, sich gegenseitig in Ruhe zuzuhören, so gehört zu 
werden und schließlich darüber nachzudenken, wie sich die Situation auf ihr 
eigenes Leben und das Leben anderer ausgewirkt hatte. Der Dialog gab 
ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, darzustellen, wie ihr Sicherheitsemp-
finden wiederhergestellt werden könnte. Die Rolle der Aufwiegler*innen von 
außerhalb wurde ebenfalls angesprochen, und die Einwohner*innen vor 
Ortkonnten die Bedürfnisse und Ziele dieser Gruppe von ihren eigenen ab-
grenzen und so deren Einfluss verringern. Die Mediation konzentrierte sich 
auf die Schaffung eines sicheren Rahmens für den Dialog, damit aktiv an 
den Gewalthandlungen Beteiligte und nicht direkt Beteiligte zusammen-
kommen und alle Parteien sich zu ihren Bedürfnissen äußern konnten, mit 
dem Ziel, die Zufriedenheit und das Gefühl von Sicherheit wiederherzustellen. 

Damit bietet die Mediation im Quartier eine Methode für den Abbau von Po-
larisierung und Konflikten vor Ort. Konflikte stellen aus dieser Perspektive 
eine Chance für Dialog und Lernen dar. Im hier angesprochenen Dialog 
konnten professionelle Mediator*innen die Bedürfnisse und Erwartungen 
der Konfliktparteien bestimmen und eine Lösung zur Beendigung der Ge-
walt finden. Ein wesentlicher Bestandteil war dabei die Identifizierung der 
örtlichen Schlüsselpersonen: Durch sie konnte das Vertrauen der betroffe-
nen Parteien aufgebaut und bei Bedarf Unterstützung bereitgestellt werden.  

In einer engen Zusammenarbeit blieben Polizei und Mediator*innen zudem 
im Austausch mit Anwohner*innen und Schüler*innen zu ihren Bedürfnis-
sen und Einschätzungen der Situation, stets vertraulich und unter Einhal-
tung der professionellen Schweigepflicht. Auch der Dialog zwischen Stadt-
verwaltung, den Konfliktparteien selbst und Anwohnervertreter*innen wur-
de fortgesetzt. Dabei schufen Schulen und weitere Bildungseinrichtungen 
vor Ort sowie die Geflüchtetenaufnahmeeinrichtung die Rahmenbedingun-
gen für die Fortführung des Dialogs. Beispielsweise wurde einer der wich-
tigsten Anwohnervertreter zum Mittagessen in die Unterkunft eingeladen. 
Während dieses informellen Treffens erhielten die Neuzugewanderten die 
Gelegenheit, über ihre Situation und ihre Erlebnisse zu sprechen. So konnte 
das Verständnis der Anwohnerschaft für deren Lage verbessert werden. 

Alle unmittelbar oder mittelbar von der Situation Betroffenen waren zur 
Teilnahme am Dialogprozess eingeladen. Im Verlauf der Mediation nahm 
der Einfluss externer Aufwiegler*innen ab, denn die Mediationsteilnehmen-
den hatten gemeinsam erkannt, dass ihr Wunsch nach Sicherheit durch die 
Absichten, Beweggründe und Handlungen der externen Akteur*innen un-
terlaufen wurde. 

Die breitere Öffentlichkeit wurde über ein Medienprojekt in den Dialog ein-
gebunden, in dessen Rahmen Schüler*innen Möglichkeiten zur Konfliktlö-
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sung und Friedensstiftung erarbeiteten. Die Medienkampagne „May the 
Forssa be with you“2 wurde in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen im 
Ort mit der „Gutsy Go“-Methode durchgeführt3 Die Stadt Forssa stellte die 
finanziellen Mittel für dieses Projekt zur Verfügung. Alle Schüler*innen der 
9. Klasse, im Alter von ca. 15 Jahren, waren an dieser Aktion beteiligt. Die 
170 Neuntklässler*innen trafen sich zu Gesprächen über Friedensarbeit 
und Konfliktprävention sowie zu den wichtigen Themen ihres Alltags. An-
schließend wurden sie in kleinere Gruppen aufgeteilt, um die Gespräche 
weiter zu vertiefen. Alle 20 Gruppen drehten schließlich ein Video, in dem sie 
die Ergebnisse dokumentierten. Die Beiträge wurden noch am selben Tag 
veröffentlicht und später auf YouTube hochgeladen, wo sie auf reges Medi-
eninteresse stießen. So ist davon auszugehen, dass auch viele Anwoh-
ner*innen sie angeschaut haben. Die Absicht dieses Projekts war es, den öf-
fentlichen Dialog anzuregen und der Jugend eine Stimme zu verleihen. 

 

 

Quelle: TRUST-project & Finnisches Justizministerium 
 

Das Projekt wurde im Frühjahr 2017 nach den letzten Mediationssitzungen 
abgeschlossen. Rund ein Jahr danach gaben die Teilnehmenden in Folgein-
terviews an, es habe ihre Zufriedenheit erhöht, gesehen und gehört zu wer-
den. Auch hatten sie ein besseres Verständnis für die Gegenseite entwickelt. 
Anwohnervertreter*innen stellten fest, dass an den öffentlichen Orten im 
Quartier mehr Ruhe eingekehrt sei. Vertreter*innen der Polizei kamen zu 
dem Schluss, dass der Mediationsprozess sich auch als präventive Maß-
nahme eignet – denn es kam seitdem nicht zu erneuter Gewalt. Somit darf 
die Mediation in Forssa als Erfolg gewertet werden. Die feindselige Atmo-
sphäre in der Stadt konnte überwunden, der Konflikt zwischen den Gruppen 
entschärft und die Gewaltverbrechen komplett gestoppt werden. 

4. Fazit 
Durch den Forssa-Ansatz wurde die konfliktgeladene, aggressive und polari-
sierte Situation in der Stadt aufgelöst, die damit verbundenen Gewaltverbre-
chen gestoppt und das Sicherheitsempfinden der Anwohner*innen wieder-
hergestellt. Entscheidend für den Erfolg waren die neutrale und offene Kom-
munikation, die Zusammenarbeit mit und unter den Behörden sowie der lö-
sungsorientierte, von professionellen Mediator*innen durchgeführte Dialog-

 
2 https://areena.yle.fi/1-3845234 
3 https://www.gutsygo.fi/en 

Abb. 3:   
Angepasste Version der 
Prozessbeschreibung 
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prozess. Die Mediation ist ein Verfahren, das Zeit braucht; in Forssa war der 
Prozess nach knapp einem Jahr abgeschlossen. Dabei müssen alle Beteilig-
ten Hand in Hand auf ein Ziel hinarbeiten, um die Situation zu entschärfen. Die 
Behörden müssen zusammenarbeiten, ohne Schweige- oder Vertraulich-
keitspflichten zu gefährden. Diese Form der Kooperation ist nur durch gegen-
seitiges Vertrauen zwischen Behörden und Nichtregierungsorganisationen 
sowie im Rahmen einer vorurteilsfreien Zusammenarbeit realisierbar. 

Der Schwerpunkt erfolgreicher Mediationsprozesse muss darin bestehen, 
eine Verbindung zwischen den Konfliktparteien herzustellen. Gemeinsame 
Grundlagen und Bedürfnisse eröffnen dabei den Dialog, und der Konflikt 
wird als Chance verstanden, etwas zu lernen und ein gegenseitiges Ver-
ständnis füreinander zu entwickeln. 

Die primäre Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden besteht in der Ahndung 
krimineller Handlungen. Das kann für die Durchführung einer Mediation ein 
Hindernis darstellen. Denn strafrechtliche Maßnahmen werden von den be-
troffenen Parteien oft als negativer Eingriff wahrgenommen und die gegne-
rische Partei wird für diese Situation und die entsprechenden Maßnahmen 
verantwortlich gemacht, was die Bereitschaft zum Dialog beeinträchtigen 
kann. Demgegenüber werden strafrechtliche Maßnahmen im Anschluss an 
einen konstruktiven Mediationsprozess eher akzeptiert, da der Konflikt zwi-
schen den Parteien und die negativen Gefühle im Zusammenhang mit der 
Gegenseite bereits aufgelöst sind. In Forssa wurden die strafrechtlichen 
Ermittlungen für die Dauer der Mediation dementsprechend ausgesetzt, da 
dem Dialog und der Verhütung weiterer Straftaten Priorität eingeräumt 
wurde. Die anhängigen Fälle wurden nach Abschluss des Mediationspro-
zesses im Frühjahr 2017 verhandelt. 

Die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Polizei und den Mediator*innen, die 
die Polarisierung und die Dynamik der Konflikte zwischen den Gruppen ver-
standen, ermöglichte die Konzentration auf das Wesentliche: nämlich auf 
die Anwohnerschaft, die durch die Konflikte irritiert und stark verunsichert 
war. Der Einfluss auswärtiger Personen, die unmittelbar oder mittelbar Ge-
walt schürten, wurde durch die Anerkennung und Aufmerksamkeit für die 
Bedürfnisse und Bedenken aller Beteiligten vor Ort unterbunden. 

Der Mediationsprozess verschaffte allen Gehör – den an den gewalttätigen 
Auseinandersetzungen Beteiligten sowie den Beobachter*innen. Sie alle er-
hielten Gelegenheit zu reflektieren, wie sich die Einrichtung der Aufnahme-
einrichtung und die Gewalt auf ihr eigenes Leben auswirkten. Sie sprachen 
über ihre Erwartungen und formulierten, was sich ändern müsste, um Un-
behagen, Angst und Unsicherheit abzubauen. 

Da die Bedürfnisse und Bedenken der Betroffenen gehört worden waren, 
konnte die Einflussnahme der Aufwiegler*innen von außen beendet werden. 
Infolge der Mediation kam die Gewalt zum Erliegen und im Quartier kehrte 
wieder Ruhe ein. Dabei ermöglichte die Zusammenarbeit zwischen der Poli-
zei und den professionellen Mediator*innen die gemeinsame Durchführung 
der Mediationsmaßnahmen mit den Anwohner*innen. Die Mediator*innen 
stellten während des Prozesses fest, dass alle beteiligten Parteien Unsi-
cherheit und Angst verspürten und sich die Rückkehr zu einer entspannte-
ren Situation sowohl für die angestammte Bevölkerung als auch für die 
Neuzugezogenen wünschten. 

Zur Auswertung des Mediationsprozesses wurden vertrauliche Interviews 
mit Beteiligten des Mediationsprozesses durchgeführt. Daher sind die Er-
gebnisse im Detail nicht öffentlich zugänglich. Die Befragungen zeigen je-
doch, dass der Mediationsprozess durchweg positiv bewertet wird.  
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Um mit einem Ansatz wie dem der Stadt Forssa erfolgreich Mediationsver-
fahren in von Konflikten und Polarisierung betroffenen Quartieren durchzu-
führen, muss der Prozess durch eine Nichtregierungsorganisation oder eine 
ähnliche behördliche oder nichtbehördliche Struktur angeleitet werden, die 
für die Dauer der Mediation Verantwortung für den Prozess übernimmt. Hier 
sind entweder professionelle Mediator*innen oder die Bereitschaft und Mit-
tel zur Ausbildung von Mediator*innen erforderlich. Der Prozess ist zeit- und 
arbeitsaufwändig und sollte ausschließlich von qualifizierten Media-
tor*innen durchgeführt werden, denn er erfordert einen professionellen An-
satz für die Entschärfung von Spannungen und die Einleitung und Aufrecht-
erhaltung eines respektvollen Dialogs unter den Betroffenen. 

Das Medienprojekt, das im vorliegenden Fall durchgeführt wurde, ist sicher 
kein obligatorischer Bestandteil der Mediation. In Forssa spielte es jedoch 
eine bedeutende Rolle. Denn die Jugendlichen konnten ihren Gefühlen auf 
neue und spannende Weise Ausdruck verleihen und der Videodreh erleich-
terte Gespräche über das Thema, auch nach Abschluss des Projekts. 

Nach Abschluss des Mediationsprozesses stellten die beteiligten Polizeibe-
amt*innen und Mediator*innen fest, dass die Kooperation vor allem auch so 
schnell Fahrt aufnehmen konnte, weil die Stadt Forssa so rasch auf die ge-
gebene Konfliktsituation reagiert habe. Alle Beteiligten beschrieben den 
Moment als unvergesslich, in dem die gegnerischen Parteien sich an einen 
Tisch setzten, einander die Hand gaben und gemeinsam Pizza aßen. Dialog 
entsteht manchmal nicht von allein, sondern benötigt Anleitung, damit auch 
komplexe und unüberschaubare Situationen auf verständliche und lösbare 
Komponenten reduziert werden können. Dies ist besonders wichtig, wenn 
sich Gruppen gegenüberstehen, die keinen gemeinsamen Kommunikati-
onsraum teilen, sondern in getrennten sozialen Sphären leben. Treffen sie 
dann im öffentlichen Raum aufeinander, entstehen möglicherweise Konflik-
te, Aggression und Unsicherheit. Hier kann die Mediation im Quartier direk-
te Kommunikation so ermöglichen und lenken, dass ein gemeinsamer 
Rahmen des Austauschs entsteht und Vertrauen aufgebaut werden kann. 
So können Konflikte vermieden bzw. eine gemeinsame Basis geschaffen 
werden, um friedliche Lösungen zu suchen und zu finden. 
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Brigitte Gans 

Dialog für ein respektvolles 
Miteinander im öffentlichen 
Raum  
Das Allparteiliche Konfliktmanagement in München (AKIM) 

1. Wie ist AKIM entstanden? 
AKIM – Allparteiliches Konfliktmanagement in München – wurde 2015 auf 
Grundlage eines Stadtratsbeschlusses gegründet. Anlass dafür waren die 
Entwicklungen am Gärtnerplatz, einem Platz mit Grünanlage und hoher 
Aufenthaltsqualität im beliebten Glockenbach-Ausgehviertel. Dort treffen 
sich bis heute nachts bis zu 1.000 Menschen, um miteinander zu „rat-
schen“, zu feiern, zu trinken und zu essen. Der Gärtnerplatz hat sich als 
nächtlicher Treffpunkt etabliert. Dies stellt keine Ordnungswidrigkeit oder 
gar Straftat dar. Dennoch kommt es durch den entstehenden Lärm, Müll 
oder Urinieren an Hauswände immer wieder zu Störungen und Konflikten 
mit den Anwohnenden. Vor allem in den Obergeschossen der benachbarten 
Häuser waren die Lärmwerte bedenklich hoch. Daher forderte die Anwoh-
nerschaft immer wieder Abhilfe bei Politik und Verwaltung hinsichtlich der 
Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität. Da es jedoch keinen Veranstalter 
gibt, der zur Verantwortung gezogen werden könnte, besteht kaum eine 
rechtliche Handhabe, um mit der Situation vor Ort umzugehen. 

In dieser Situation führte die Stelle für Gemeinwesenmediation SteG der 
Stadt München unter der Leitung von Dr. Eva Jüsten den Versuch einer 
Mediation durch, um die Konflikte im Dialog mit den Feiernden zu lösen. 
Doch trotz vielfältiger Einladungen nahmen Feiernde nicht am dazu einge-
richteten Runden Tisch teil. Die Mediation fand aufgrund der fehlenden An-
sprechpartner*innen zwischen Anwohnenden und Verwaltung statt. Die Si-
tuation nachts blieb ungelöst, weil sich jeden Abend unterschiedliche Per-
sonen trafen und mit den Feiernden daher keine verbindlichen Absprachen 
getroffen werden konnten. 
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Quelle: Michael Nagy. 

Deshalb initiierte Dr. Eva Jüsten ein Projekt, das zum Vorläufer von AKIM 
wurde. Honorarkräfte, die nachts im öffentlichen Raum präsent sind, er-
kennbar an ihren roten Westen, sollten die Feiernden ansprechen und so die 
Situation beruhigen. Der Test verlief positiv und wurde im Umfeld einer 
Flüchtlingsunterkunft wiederholt, wo es ebenfalls zu Störungen, Irritationen 
und Konflikten kam. Der Stadtrat beschloss daraufhin ein erstes Konzept und 
die Bereitstellung von Sach- und Personalmitteln zur Etablierung des Allpar-
teilichen Konfliktmanagements (AKIM) als feste Stelle im Sozialreferat.  

2. Welchen Ansatz hat AKIM? 
AKIM befasst sich nicht nur mit Feierkonflikten, sondern grundsätzlich mit 
Irritationen und Störungen im öffentlichen Raum, bei denen ein polizeiliches 
oder ordnungsrechtliches Eingreifen nicht angemessen oder nachhaltig 
wäre. Als dialogische Maßnahme geht AKIM durch Ansprache des Konflikts 
stärker auf die Störungen ein, als es mit beratend- unterstützenden Ansät-
zen wie Streetwork und Jugendarbeit der Fall ist. 

AKIM setzt sich demnach mit urbanen Phänomenen auseinander, die für ei-
nen Teil der Bevölkerung störend oder irritierend sind. Der Ansatz ist, diese 
Phänomene mittels Dialog zu klären, durch Kommunikation neue Perspekti-
ven zu eröffnen und damit gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Dadurch 
unterscheidet sich AKIM von anderen Ansätzen, die eher sanktionierend ar-
beiten und die Autoritätsstellung des*r Eingreifenden erfordern. AKIM ar-
beitet nicht mit Autorität, sondern mit Dialog auf Augenhöhe und Allpartei-
lichkeit. 

  

Abb. 1:   
Zwei Mitarbeiterinnen 
von AKIM 
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Quelle: Michael Nagy. 

Allparteiliches Konfliktmanagement heißt, dass alle Seiten, die betroffen 
sind, in die Konfliktlösung einbezogen werden. AKIM wendet sich an „Stö-
rende“ und „Sich-gestört-Fühlende“ gleichermaßen. Die „Störenden“, also 
Nutzer*innen von Plätzen und Anlagen im öffentlichen Raum, werden für die 
Bedürfnisse der Anwohner*innen sensibilisiert. AKIM sucht die Platznut-
zer*innen dafür an ihren Treffpunkten auf und tritt mit ihnen in Dialog, zu je-
der Tages- und Nachtzeit. Die Anliegenträger*innen wiederum, meist An-
wohnende, werden hinsichtlich der Veränderung des öffentlichen Raums 
durch urbane Phänomene wie die Mediterranisierung sensibilisiert. Damit 
ist eine stärkere Nutzung von Außenbereichen durch die Gastronomie ge-
meint, aber vor allem auch eine intensivere Nutzung der öffentlichen Räume 
der Städte durch ihre Bewohner*innen und Besucher*innen, um sozialen 
Aktivitäten nachzugehen. Es gilt, zu vermitteln, dass das Leben in der Stadt 
Toleranz erfordert und dass bestimmte Veränderungen ausgehalten werden 
müssen. Dabei regt AKIM auch die Eigeninitiative zur Selbsthilfe an, bei-
spielsweise das Schlafzimmer auf eine ruhige Seite zu verlegen oder nach 
draußen zu gehen und selbst mit den Menschen in Kontakt zu treten. 

Die Konfliktmanager*innen spiegeln beiden Seiten; wie die jeweils andere 
Seite sie wahrnimmt und was sie sich wünscht. Wenn dieses „Shutteln“ der 
Informationen erfolgreich ist, versucht AKIM auch, Platznutzer*innen und 
Anwohnende in einen direkten Kontakt zu bringen, sodass diese Vereinba-
rungen miteinander treffen können. In einem Fall vereinbarten so Anwoh-
nende und Platznutzer*innen, – in diesem Fall Schüler*innen einer angren-
zenden Schule, die sich regelmäßig abends und nachts an einem Platz vor 
der Schule treffen – dass sie sich über Social Media in Code-Worten ver-
ständigen, wenn der Lärmpegel für die Anwohnenden nicht mehr akzepta-
bel ist. Die Ansprechpartner*innen bei den Schüler*innen nehmen dann 
Einfluss auf ihre Bekannten am Platz, um die Lautstärke zu drosseln. 

Manchmal sind die Konflikte im öffentlichen Raum jedoch nicht nur durch 
Verhaltensänderungen der Beteiligten zu vermindern. Dann werden Überle-
gungen notwendig, wie der öffentliche Raum gegebenenfalls umgestaltet 
werden kann, um eine Entzerrung von Nutzungen zur Konfliktvermeidung und 
llösung zu erreichen – beispielsweise indem eine Bank versetzt, eine mobile 
Toilette aufgestellt oder ein Gehölz beschnitten wird. Regelmäßig zieht AKIM 
daher für das Konfliktmanagement weitere städtische Behörden oder soziale 
Institutionen hinzu. In jedem Fall sind diese je nach Betroffenheit und Zustän-
digkeit in den Informationsfluss bei der Konfliktbearbeitung einbezogen. 

Abb. 2:   
Zwei Mitarbeiterinnen 
von AKIM im Gespräch  
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3. Wie geht AKIM vor? 
AKIM wird meist durch Anwohnende oder von den politischen Gremien der 
Stadtviertel, in München Bezirksausschüsse genannt, angefragt. Nach der 
Fallannahme nimmt eine Konfliktmanagerin oder ein Konfliktmanager mit 
der Person, die sich gestört fühlt, persönlich Kontakt auf – bei AKIM spre-
chen wir von Anliegenträger*innen. Dieser erste persönliche Kontakt ist 
sehr wichtig, um Vertrauen in die Bearbeitung durch AKIM und in die Stadt-
verwaltung insgesamt aufzubauen. Meist rechnen die Anliegenträger*innen 
nicht damit, dass sie jemand persönlich kontaktiert und sich für ihr Anliegen 
interessiert. Gemeinsam wird der Konfliktort besucht und das Anliegen her-
ausgearbeitet: Was stört, zu welcher Zeit genau, wie häufig? 

Wenn das Problem nicht eindeutig ist, werden die Anliegenträger*innen in 
diesem Erstgespräch gebeten, ein Protokoll darüber zu führen, was sie be-
obachten. Manchmal melden sich die Anwohnenden nicht wieder. Wir gehen 
davon aus, dass sich in diesen Fällen durch das Gespräch bzw. das genaue 
Nachfragen die Einschätzung der Tragweite des Problems für die Anliegen-
träger*innen verringert hat. So können sich die Wahrnehmung und die Prob-
lemfokussierung bereits ändern, wenn etwa deutlich wurde, dass es sich nicht 
um ein dauerhaftes Problem handelt, sondern um ein vereinzeltes, wenn auch 
höchst ärgerliches, Ereignis. Falls dies nicht der Fall ist, besucht AKIM in der 
Folge den Ort selbst zu den genannten Zeiten, um sich ein eigenständiges 
Bild über die Störung zu verschaffen, auch abends und nachts.  

Auf dieser Basis wird das weitere Vorgehen geplant. In der Regel startet AKIM 
mit einer Konfliktanalyse, das heißt, weitere Akteur*innen werden nach ihren 
Interessen und Lösungsmöglichkeiten befragt und hinzugezogen. Oft gibt es 
beispielsweise nicht die eine Gruppe der „Störenden“, welche die Anwoh-
ner*innen vermuten. Im öffentlichen Raum sind mehrere Gruppen mit unter-
schiedlichen Interessen und Verhaltensweisen anzutreffen,. Darüber hinaus 
sind städtische Verwaltungsstellen, Polizei und andere institutionelle Ak-
teur*innen betroffen und haben Interesse an einer Lösung. Durch die Kon-
taktaufnahme im Rahmen der Konfliktanalyse nimmt AKIM schon Einfluss auf 
das Konfliktgeschehen, beispielsweise indem der Informationsfluss zwischen 
den verschiedenen Akteuren verbessert wird und Ansprechpartner*innen 
deutlich werden. In Abstimmung mit möglichst allen Beteiligten können dann 
weitere Schritte geplant werden, beispielsweise eine verstärkte Präsenz von 
AKIM vor Ort, Dialogmaßnahmen, gemeinsame Runde Tische oder bauliche 
Maßnahmen. Das Konfliktmanagement von AKIM endet, wenn sich eine Klä-
rung oder Beruhigung eingestellt hat, mit einem kurzen Abschlussbericht. Die 
Verantwortung geht wieder an die Menschen vor Ort zurück. 

4. Was ist die Wirkung des AKIM-
Konfliktmanagements? 

Um eine Wirkung einschätzen zu können, müssen die Ziele klar sein. Das 
Ziel der AKIM-Arbeit ist, dass der öffentliche Raum von allen Menschen ge-
nutzt und genossen werden kann und dass ein gutes Mit- und Nebeneinan-
der besteht. Die Menschen in der Stadt sollen miteinander tolerant und res-
pektvoll umgehen – ein Balanceakt zwischen „Aushalten“ von städtischen 
Phänomenen und aktivem Eintreten für das eigene Wohlbefinden – und 
dies möglichst im Dialog miteinander. Wir umschreiben dies mit „urbaner 
Kompetenz“ als Fähigkeit, mit städtischen Erscheinungen angemessen 
umgehen zu können. 
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Dieses Ziel ist schwer messbar, da es um Änderungen von Wissen, Einstel-
lungen und Verhaltensweisen geht. Solche Veränderungen zeigen sich nicht 
allein im Anzeigenaufkommen bei der Polizei oder im Beschwerdeaufkom-
men beim Ordnungsamt. Zudem ist es unrealistisch, dass die anfänglich 
monierten „Störungen“ vollständig beseitigt werden. Beispielsweise erzeugt 
das friedliche Zusammentreffen der Besucher*innen am Gärtnerplatz auch 
ohne Lärmspitzen einen Geräuschpegel, der nur durch die Nicht-Nutzung 
des Platzes vermieden würde. Die Wirksamkeit von AKIM zeigt sich hier in 
der Zufriedenheit der Anwohner*innen und des Bezirksausschusses und 
daran, dass AKIM vor Ort als Ansprechpartner präsent ist, der Platz nicht 
unbegleitet ist und auch Feiernde wissen, dass AKIM bei Bedarf Hilfestel-
lungen gibt. AKIM hilft, Lärmspitzen zu verringern, die beispielsweise um 2 
Uhr morgens entstehen, wenn eine Feiergruppe die Lautstärke ihrer Musik-
box erhöht oder Junggesell*innen zum kreischenden Selfie-Shooting über-
gehen. Ein gewisser Lautstärkepegel bleibt aber erhalten. 

Die Rückmeldungen der Anwohnenden zeigen, dass eine Entspannung 
auch dadurch eintritt, dass diese sich gehört, verstanden, ernst genommen 
und respektiert fühlen, wenn AKIM ihre Anliegen wahrnimmt und versucht, 
die Situation zu verbessern. Die Anwesenheit von AKIM schafft somit Ver-
trauen in das kommunale Handeln. Aber auch die Feiernden sind froh, „dass 
nicht direkt die Polizei kommt“, sondern die Stadt sich in anderer Form 
kümmert. Sie zeigen sich meist aufgeschlossen für die Ansprache, sodass das 
Verhalten beider Seiten ruhiger, rücksichtsvoller und verständnisvoller wird.  

Durch AKIMs wichtige Aufgabe, den Informationsfluss in alle Richtungen zu 
verbessern, erhalten auch weitere Stellen, beispielsweise das Baureferat, 
das Ordnungsreferat oder die Polizei mehr Informationen und können ent-
sprechend reagieren. Für diese Stellen ist es hilfreich, die Anliegen mit Hilfe 
von AKIM als städtischer Stelle einzuschätzen. Denn Kommunikation über 
Konflikte im öffentlichen Raum ist oft aufwendig und mühsam. AKIM hat die 
Ressourcen, um diesen Aufwand zu leisten. 

Auch die politischen Gremien – Bezirksausschüsse vor Ort sowie der Stadt-
rat – erhalten durch die AKIM-Arbeit Rückmeldung über Stimmung und 
Phänomene im öffentlichen Raum. AKIM wirkt als Seismograph und meldet 
Probleme, aber auch Potentiale zurück. Damit unterstützt AKIM die Hand-
lungsfähigkeit der Stadt insgesamt. So hat AKIM in den vergangenen Jah-
ren einen „Strategieprozess Nächtliches Feiern“ mit insgesamt neun Veran-
staltungen und einer festen Teilnehmendengruppe aus 23 Vertreter*innen 
betroffener städtischer Referate, Bezirksausschüsse, Nachtkulturbetrei-
ber*innen und der Polizei durchgeführt. Das Ergebnis wurde dem Stadtrat 
vorgelegt, der in Folge u.a. die Einrichtung einer Fachstelle „Nächtliches 
Feiern“ beschlossen hat. 

In Quartieren ist die Arbeit von AKIM oft wirkungsvoller bzw. erfolgreicher 
als bei den Konflikten an Feier-Hotspots. In den Quartieren sind die Platz-
nutzer*innen oft Bewohner*innen des Viertels, die den Ort regelmäßig nut-
zen und ein Interesse an ihrem Viertel haben. Hier ist der Dialog nachhalti-
ger; die Botschaften können bei den immer gleichen Personen besser ver-
mittelt werden. An den Hot Spots des nächtlichen Feierns hingegen treffen 
sich Menschen aus der ganzen Stadt, dem Umland und Tourist*innen, die 
beispielsweise am Gärtnerplatz stetig wechseln. Hier leistet AKIM zwar je-
den Sommer einen Beitrag zur Beruhigung der Situation, die sich dadurch 
aber nicht grundlegend oder dauerhaft verändert. 

Insgesamt geht es aber bei der Arbeit von AKIM nicht nur darum, einen ein-
zelnen Konflikt zu lösen bzw. zu beruhigen, sondern auch darum, ein Ver-
ständnis für städtische Veränderungen zu schaffen: Stadt ist manchmal auch 
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Herausforderung. Die Erfahrung von AKIM zeigt, dass oft allein das Nachfra-
gen etwas an der Haltung gegenüber dem urbanen Leben verändert. 

5. Welche Ressourcen stehen AKIM zur 
Verfügung? 

Das Team von AKIM umfasst momentan fünf Konfliktmanager*innen in 
Teilzeit (insgesamt vier Vollzeitäquivalente) und eine Koordinationsstelle 
(0,75 Vollzeitäquivalente). Es stehen auch Sachmittel für Honorarkräfte zur 
Verfügung. Auftragsgebiet ist die gesamte Stadt München. Es gibt jedoch 
keine festgelegten Routen, die abzudecken sind. AKIM-Arbeit ist Case Ma-
nagement, jeder Fall ein eigenes Projekt, was möglichst auch innerhalb der 
Saison abgeschlossen werden soll. Dies ist die Aufgabe der hauptamtlichen 
Konfliktmanager*innen. 

Für die personalintensive Begleitung der Feier-Hotspots werden zudem Ho-
norarkräfte eingesetzt. Diese haben klar umgrenzte Aufgaben und werden 
hierfür geschult und supervidiert. 2019 waren es zwei Feier-Orte, an denen 
AKIM an jedem Wochenende der Saison, Mai bis Mitte September, freitags 
und samstags nachts präsent waren. Die Einsätze lagen hier, je nach Ort, zwi-
schen 22:00 Uhr und 04:00 Uhr morgens, jede Honorarkraft war an ca. zwei 
Wochenenden im Monat im Einsatz. Bedingt durch die Corona-Krise werden 
sich diese Einsätze 2020 voraussichtlich deutlich verändern. 

6. Einsatzfelder von AKIM 
Neben den oben genannten Feierkonflikten widmet sich AKIM Konflikten in 
Quartieren. Zielgruppe sind insbesondere Jugendliche und junge Men-
schen. Denn oft gibt es dort, wo Jugendliche „abhängen“, die klassische 
Konfliktsituation, dass sich Anwohnende durch Lärm und Vermüllung ge-
stört fühlen. Weitere Zielgruppe sind Wohnungsflüchtende und Obdachlo-
se, deren Aufenthalt an ihren „Stammplätzen“ zu Irritationen und zu Be-
schwerden über wildes Urinieren, Lärm, Müll sowie insgesamt einer Ver-
wahrlosung des Ortes führen kann. Auch Geflüchtete im Umfeld von Unter-
künften waren vor allem in den Jahren 2016/17 häufige Zielgruppe. Das 
Problem im öffentlichen Raum ist regelmäßig, dass es sich nicht um organi-
sierte Gruppen, sondern um Individuen handelt, sodass ein Erreichen von 
verbindlichen Absprachen und Lösungen schwierig ist. 

7. Aus der Praxis von AKIM – das Beispiel 
Messestadt Riem 

Der Münchner Stadtteil Messestadt Riem hat einen außergewöhnlich hohen 
Anteil an Kindern und Jugendlichen. Jugendliche wollen ihre Freizeit nicht 
(nur) in pädagogisch betreuten Räumen verbringen oder sind für diese zu 
alt. Gleichzeitig sind viele kommerzielle Freizeitangebote für sie zu teuer. Die 
jungen Menschen beanspruchen deshalb ihren Raum in der Öffentlichkeit. 
Der Platz der Menschenrechte - ein zentraler Quartiersplatz, der über eine 
hüfthohe Mauer nach Süden hin zu einem Park abgegrenzt wird - ist aus 
Sicht der jungen Menschen ein idealer Treffpunkt: Die Mauer lädt zum Sit-
zen, Sonne und Sonnenuntergänge genießen ein. „Sehen und gesehen 
werden“ ist hier optimal möglich. Jedoch: Die angrenzenden hohen Mauern 
von Kirchen und Wohngebäuden verstärken die Geräusche und tragen sie 
als Lärm nicht nur in die unmittelbar angrenzenden Wohnungen, sondern 
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auch an weiter zurückgesetzte Häuser. Große Jugendgruppen an der Mauer 
geben Passant*innen ein mulmiges Gefühl. Auch die wechselseitige An-
sprache verläuft nicht immer positiv.  

 

 

Quelle: Brigitte Gans. 
 

Aufgrund von Lärmbeschwerden der Anwohnenden ist die Polizei am Platz 
oft im Einsatz. Die jungen Menschen an der Mauer identifizieren sich stark 
mit ihrem Viertel. Die Identifikation mit dem Quartiersplatz ist dabei jedoch 
ambivalent, da die jungen Menschen sich aufgrund der häufigen Kontrollen 
der Polizei nicht erwünscht fühlen. Die personell stark aufgestellten polizeili-
chen Kontrollen nehmen sie als unverhältnismäßig wahr. Das verstärkt wie-
derum den Zusammenhalt unter den jungen Menschen und die Haltung, 
gegenhalten zu wollen. Die Polizei auf der anderen Seite ist mit teilweise un-
übersichtlichen Dynamiken am Platz konfrontiert, auf die sie reagieren 
muss. Ein Polizeibeamter fasste es im Gespräch mit AKIM so zusammen: 
„Woanders kommt die Polizei und das Geschehen löst sich schnell auf. In 
der Messestadt kommt die Polizei und alle Jugendlichen kommen dazu, um 
sich gegenseitig zu unterstützen“. Im Sommer 2019 schaukelte sich die Si-
tuation zunehmend hoch. In dieser Situation bat die Polizei AKIM um ein 
Konfliktmanagement vor Ort. 

7.1 Wünsche der Jugendlichen an den öffentlichen 
Raum 

In einem ersten Schritt sprach AKIM mit den beteiligten Akteur*innen vor 
Ort und erstellte eine Konfliktanalyse, um einen Überblick über die Sicht-
weisen, Themen, Interessen und Spielräume zu erlangen und erste Empfeh-
lungen formulieren zu können. Ziel war es, die jungen Menschen nicht zu 
vertreiben und gleichzeitig die Lebensqualität der Anwohnenden zu stärken, 
also Entwicklungen einzuleiten, die beiden Seiten gerecht werden. 

Aus vielen vor Ort-Gesprächen mit den Jugendlichen und jungen Erwach-
senen hat AKIM die Rückmeldung bekommen, dass die jungen Menschen 
sich weiterhin an ihren Plätzen aufhalten wollen können, ohne dabei in den 

Abb. 3:  
Mauer in der 
Messestadt Riem mit 
Gedenkort für einen 
Jugendlichen  
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Fokus der Polizei zu geraten. Sie wünschen sich Akzeptanz und Respekt. 
Darüber hinaus hätten sie gerne weitere akzeptierte und unbetreute Aufent-
haltsräume im Viertel, wo sie nicht den Kontrollen von Polizei und anderen 
Institutionen unterliegen.  

Einen ersten Ansatzpunkt sah AKIM darin, die Perspektiven von Anwohnen-
den und jungen Menschen an einem (Runden) Tisch auszutauschen und 
das Verständnis für die wechselseitigen Anliegen zu verstärken. Der mode-
rierte Austausch im November 2018 brachte erstmals alle Betroffenen – 
Anwohnende mit jungen Leuten – sowie die Polizei und soziale Institutionen 
zusammen. Die Teilnehmenden brachten ihre Erfahrungen und Ideen in die 
Runde ein. 

7.2 „Shuttle“-Vermittlung zwischen Anwohnenden und 
jungen Erwachsenen 

Aus diesem Austausch entstanden konkrete weitere Angebote. AKIM bot als 
Modellprojekt von Mai bis September 2019 an, jeden Donnerstag von 20 bis 
21 Uhr eine „AKIM-Sprechstunde“ vor Ort zu veranstalten. Im Sinne eines 
„Informationsshuttle“ konnten die Anwohnenden Konfliktsituationen und 
Störungen benennen. Anschließend war AKIM eine Stunde am Platz der 
Menschenrechte und an der Mauer, um die Rückmeldungen der Anwoh-
nenden, aber auch die eigenen Perspektiven der jungen Platznutzenden, mit 
ihnen zu besprechen. Parallel dazu bemühte sich das Stadtjugendamt, ein 
weiteres Angebot für die jungen Menschen schnell zu realisieren. Ein lang 
geplantes Jugendcafé erhielt einen temporären Vorläufer, ein Streetball-
platz mit Unterstand ist geplant. 

7.3 Positive Bilanz am Ende des Sommers 

Bei einem weiteren Runden Tisch im Herbst wurde deutlich, dass sich die 
Situation am Platz für alle Beteiligten im Laufe des Sommers entspannt hat. 
Die Anwohnenden meldeten zurück, dass die jungen Menschen den Platz 
weniger und rücksichtsvoller nutzten; die Streetworker*innen betonten, 
dass es den jungen Menschen wichtig sei, nicht in Konflikt mit den Anwoh-
ner*innen zu geraten. Als bedeutsam wurde vor allem herausgestellt, dass 
alle Seiten sich gehört und ernst genommen fühlten und ein gemeinsamer 
Blick auf das respektvolle Miteinander am Platz entstanden ist. 

Es wurde auch klar: Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind Teil 
des Viertels mit eigenen Ansprüchen und Wünschen an den öffentlichen 
Raum. Sie sehen sich als Nachbar*innen, die den Platz der Menschenrechte 
genauso nutzen möchten wie andere Anwohnende und Anlieger*innen, die 
ebenso berechtigte Wünsche an eine angenehme Atmosphäre in ihrem Le-
bensumfeld haben. Das Mit- oder gute Nebeneinander im öffentlichen 
Raum erfordert ein Geben und Nehmen, ein sich gegenseitiges Respektie-
ren, ein Rücksichtnehmen und So-sein-Lassen und damit ein andauerndes 
Engagement von allen Seiten.  

Es bleibt abzuwarten, ob der gute Effekt in der Messestadt Riem auch in 
dieser Saison anhält. Ansonsten wird AKIM den Dialog erneuern. 
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8. Jeder Fall ist anders und einzigartig 
Die Arbeit von AKIM ist sehr vielseitig. Alle Maßnahmen sind abhängig vom 
Einzelfall. Jeder Ort braucht ein angepasstes Vorgehen, das auf die jeweilige 
Konfliktsituation zugeschnitten ist. Hier hat AKIM viel Spielraum für zum Teil 
kreative Lösungen.  

So wurde bei einem Konflikt im Umfeld einer Flüchtlingsunterkunft ein Fuß-
ballturnier mit Geflüchteten und örtlichen Vereinen organisiert, um einen 
Dialog in Gang zu bringen und am Rande auch die unterschiedlichen Vor-
stellungen von Nachbarschaft und Umgang im öffentlichen Raum zu trans-
portieren. In der Flüchtlingskrise entstand außerdem ein Projekt mit Diskus-
sionsrunden in Unterkünften, in denen AKIM mit den Geflüchteten über den 
öffentlichen Raum ins Gespräch kam: Wie nahe Stehen ist angenehm beim 
Warten an der Ampel? Warum ist Nacktbaden in München an einigen Stel-
len normal? Was unterscheidet München hier vom Heimatland? 

In einem anderen Konflikt zwischen Wohnungsflüchtenden und Anwohnen-
den initiierte AKIM beim Baureferat die Aufstellung einer mobilen Toiletten-
kabine. Wildes Urinieren war hier ein wesentlicher Streitpunkt. Jetzt gilt es 
zu kommunizieren: Wie wird es angenommen? Wie oft und wann muss es 
gereinigt werden? Wer übernimmt Verantwortung für die Rückmeldung?  

In einem Quartier organisierten die Konfliktmanager*innen als Auftakt in ei-
nem Konfliktfall eine Begehung des Gebiets und seiner neuralgischen 
Punkte. Die Beteiligten – Politiker*innen, Streetworker*innen, Wohnungs-
baugesellschaft u.a. - erhielten Rollenzuschreibungen und sollten die Situa-
tion aus dem Blickwinkel einer jungen Frau, eines Jugendlichen, eines Kin-
des etc. bewerten. Die im Anschluss gefunden vielfältigen Lösungen nah-
men diese Nutzer*innen speziell in den Fokus.1 

Ziele und Maßnahmen müssen im Fallverlauf immer wieder nachjustiert 
werden. Dies geschieht nach Besprechung im gesamten AKIM-Team und in 
Abstimmung mit den Konfliktbeteiligten. Patentlösungen gibt es leider  
– oder zum Glück – nicht. Dabei geht es nicht nur um die Konfliktorte – die-
se werden nicht immer ruhiger. Es geht vor allem auch um Veränderungen 
in den Köpfen der Beteiligten. 

9. Vernetzung als Schlüssel zum Erfolg 
AKIM ist im Sozialreferat und dort im Amt für Wohnen und Migration ange-
siedelt, wo es bereits die Stelle für Gemeinwesenmediation SteG gab. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Stellen innerhalb der Verwaltung ist sehr 
wichtig, vor allem mit dem Kreisverwaltungsreferat, das für Fragen der Ord-
nung und Sicherheit zuständig ist. Dort kommen zahlreiche Bürgerbe-
schwerden an und werden bearbeitet. Durch gemeinsame Absprachen wird 
Parallelarbeit vermieden. Ebenso wird eng mit dem Baureferat, Abteilung 
Gartenbau, kooperiert, da viele Problemlagen sich in Grünanlagen zutragen 
und der Gartenbau u.a. für die Müllentsorgung, das Aufstellen mobiler Toi-
letten und das Versetzen von Bänken zuständig ist. Auch die Polizei ist ein 

 
1  Das Vorgehen war angelehnt an die Methode der interdisziplinären Begehung als Hand-
lungsansatz für subjektive Sicherheit, wie sie vom Kompetenzzentrum Urbane Sicherheit 
(KURBAS) des LKA Niedersachsen in den BMBF-geförderten Forschungsprojekten „Kri-
minalprävention für ein sicheres Wohnumfeld – Transdisziplinäre Sicherheitsstrategien für 
Polizei, Wohnungsunternehmen und Kommunen (transit)“ sowie „Sicherheit und Vielfalt 
im Quartier – DIVERCITY“ entwickelt und angewandt wurde.  
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wichtiger Partner. Sie fordert AKIM bei Konflikten inzwischen auch aktiv an. 
Weitere Kooperationspartner*innen sind fallabhängig, z. B. das Kommunal-
referat als Grundstückseigentümerin vieler städtischer Grundstücke, das 
Kulturreferat oderdas Referat für Planung und Bauordnung. Intensiver Aus-
tausch besteht auch mit den lokalen politischen Gremien, den Bezirksaus-
schüssen (BA). Diese „Stadtteilparlamente“ verfügen über eine gute Orts-
kenntnis und sind oft als erste über Konflikte informiert. Sie leiten regelmä-
ßig Aufträge an AKIM weiter und bleiben auch nach Beenden der Arbeit von 
AKIM als Ansprechpartner vor Ort. Im Team von AKIM sind die Bezirke nach 
„Gebietsansprechpartner*innen“ verteilt, die bei den BA bekannt sind und 
Kontakt halten, indem beispielsweise immer wieder Sitzungen der BA be-
sucht werden. Im sozialen Bereich sind wichtige Kooperationspartner*innen 
die Streetworker*innen im Bereich Jugend, Obdachlosigkeit, Wohnungs-
flüchtende und Arbeitsmigrant*innen. In Fällen, wo beispielsweise am Run-
den Tisch die Perspektive dieser vulnerablen Gruppen wichtig ist, aber die 
Betroffenen nicht selbst teilnehmen können oder wollen, bittet AKIM 
Streetworker*innen, ihre Klient*innen zu vertreten. Auch mit REGSAM, der 
„Regionalisierung der Sozialen Arbeit in München“, besteht regelmäßiger 
Austausch und Kooperation. REGSAM hat münchenweit den Auftrag, Ak-
teur*innen auf Ebene der Bezirksausschussregionen zu vernetzen und ver-
fügt daher über viele Kontakte in den BA-Regionen. Anders als AKIM, das 
sich immer nur fallbezogen mit den Konflikten beschäftigt, bestehen hier 
dauerhafte Zuständigkeiten für die regionale Vernetzung. 

Des Weiteren kooperiert AKIM intensiv mit der Stelle für Gemeinwesenme-
diation SteG. SteG behandelt Konflikte im privaten und halböffentlichen 
Raum - beispielsweise Konflikte in Wohnanlagen, mit Nachbar*innen und 
Gruppen, die sich kennen, gegebenenfalls auch unter Einbezug der Woh-
nungsbaugesellschaften und Eigentümer*innen. AKIM ist dagegen für den 
öffentlichen Raum zuständig. SteG bietet u.a. kostenfreie Mediation für 
Bürger*innen bei Nachbarschaftskonflikten, Konflikten im Wohnumfeld und 
im halböffentlichen Raum. Wo eine solche Mediation möglich ist, da es feste 
Ansprechpartner*innen gibt, gibt AKIM Fallanfragen an SteG weiter. 

AKIM ist außerdem Mitglied im regelmäßig tagenden Gremium S.A.M.I, dem 
Sicherheits- und Aktionsbündnis Münchner Institutionen. Dieses wird geleitet 
vom Polizeipräsidium München und dem Kreisverwaltungsreferat. Weitere 
Mitglieder dieses Gremiums sind Stellen wie Bundespolizei, Suchthilfekoor-
dination (Referat für Gesundheit und Umwelt), Gartenbau (Baureferat), Ju-
gendschutz und Streetwork (Jugendamt). Auf Grundlage der Lagebilderstel-
lung der Polizei findet hier eine Diskussion über Plätze statt, die in Beobach-
tung sind – Orte, an denen es verstärkt Anzeigen, Ordnungswidrigkeiten 
und/oder Straftaten gibt. AKIM berichtet bei S.A.M.I über die eigenen Fälle 
und Projekte. Es werden gemeinsam Lageeinschätzungen vorgenommen und 
Vorgehensweisen zur Konfliktlösung mit allen Beteiligten abgestimmt. 

Alle Kooperationen sind wichtig und werden über die Zusammenarbeit in 
der Praxis gepflegt, z. B. durch regelmäßige Fachtagungen, Austauschrun-
den und Jour Fixes. Wie überall, wenn Menschen miteinander in Kontakt 
treten, ist auch hier die Kooperation geprägt von den einzelnen Personen - 
deren beruflicher Sozialisierung, Vorerfahrungen und Persönlichkeiten. 
Über die Zeit zahlt sich jedoch die intensive Kontaktpflege und Ausdauer 
durch wachsendes Vertrauen aus, das es ermöglicht, sich auf kurzem Wege 
auszutauschen und mit Leichtigkeit zu kooperieren. Zur Vertrauensbildung 
gehört dabei, Konfliktmanagement mit Augenmaß zu betreiben. AKIM ist 
eine Stelle, die Konflikte sehr ernst nimmt, aber auch mit den Ressourcen 
der Kooperationspartner*innen verantwortungsvoll umgeht. 
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10. Einsatzfeld subjektive Sicherheit 
In der Arbeit von AKIM als Fachstelle gewinnt das Themenfeld „subjektive 
Sicherheit“ immer mehr an Bedeutung. Obwohl München – gemessen an 
der Kriminalitätsrate – eine der sichersten Städte Europas ist, spiegelt sich 
dies nicht in Befragungen zum Sicherheitsempfinden wieder. Gerade ältere 
Menschen, Mädchen und Frauen melden zurück, dass sie sich in den öf-
fentlichen Räumen der Stadt oft nicht sicher fühlen.2 

Störungen und Alltagsirritationen, die Menschen erleben, sind nicht grund-
sätzlich Sicherheitsphänomene, auch wenn sie häufig als solche wahrge-
nommen werden. Irritationen entstehen beispielsweise durch Gruppen – 
häufig junge Männer mit Migrationshintergrund – die sich im öffentlichen 
Raum aufhalten und lauter sind als andere Passant*innen oder Nut-
zer*innen, oder durch Wohnungsflüchtende, die oft viele Stunden gemein-
sam an „ihrer“ Parkbank verbringen, dabei laut sind und offensichtlich Alko-
hol konsumieren. Diese Situationen werden als Irritationen, die vom Ge-
wohnten abweichen, registriert und führen dazu, dass Menschen sich sub-
jektiv nicht wohlfühlen. Oft können die betroffenen Personen gegebene Si-
tuationen nicht einschätzen und fühlen sich dadurch beeinträchtigt, obwohl 
objektiv kein Risiko für „Leib und Leben“ besteht. Auch Müll und Anzeichen 
von Sachbeschädigungen können den Eindruck von Verwahrlosung und 
mangelnder sozialer Kontrolle entstehen lassen und dazu führen, dass sich 
Menschen nicht mehr sicher fühlen. 

Es ist Aufgabe der Kommunen, für diese Situationen geeignete Lösungen 
zu finden, die das subjektive Sicherheitsempfinden stärken, ohne gleichzei-
tig die Freiheitsrechte zu stark zu beschränken. Die Mittel müssen verhält-
nismäßig und angemessen sein. Der öffentliche Raum als Freiraum für alle 
Bürger*innen – und auch soziale Randgruppen sind Bürger*innen – soll als 
solcher erhalten bleiben. Daher sind der Dialog sowie die Suche nach nach-
haltigen Lösungen, die alle Beteiligten einschließen, wichtig. Eine abgebau-
te Parkbank steht auch für Senior*innen, Eltern mit Kindern und andere 
Nutzer*innen nicht mehr zur Verfügung. Alkoholkonsumverbote, Räumun-
gen oder Polizeieinsätze sind wichtig für akute Bedrohungssituationen, 
langfristig verdrängen sie aber die Probleme lediglich in andere Gebiete der 
Stadt. Das heißt: In der Sicherheitslandschaft der Kommune bilden dialogi-
sche Angebote wie AKIM einen Baustein, der sicherstellt, dass subjektive 
Phänomene nicht wie tatsächliche Bedrohungssituationen behandelt wer-
den – was der Verhältnismäßigkeit des staatlichen Handelns entspricht. Po-
sitiver Nebeneffekt: Dialogische Maßnahmen sind meist günstiger als das 
Durchsetzen von autoritären und repressiven Lösungen. In der städtischen 
Gesellschaft muss eine aktive Auseinandersetzung damit stattfinden, dass 
Städte sich verändern und dass jede*r Einzelne gefordert ist, diese Verän-
derungen mitzugestalten. Ein Schwerpunkt der Arbeit von AKIM, vor allem 
auch als Fachstelle, ist daher die Lobbyarbeit für und Vermittlung von „ur-
baner Kompetenz“. 

Diese Arbeit ist auch überregional gefragt. AKIM erhält viele Anfragen von 
Kommunen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum zu seiner Arbeit. 
AKIM organisiert ein jährliches Netzwerktreffen „Kommunales Konfliktma-
nagement“ kommunaler Vertreter*innen aus dem deutschsprachigen Raum 
zum Austausch darüber, wie mit dialogischen Mitteln Konfliktmanagement 

 
2 Siehe: Sicherheitsbericht der Landeshauptstadt München 2016. URL: 
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Sicherheit/Sicherh
eitsbericht.html [Zugriff: 12.05.2020] und Bevölkerungsbefragung zur Stadtentwicklung 
2016 im Auftrag der Landeshauptstadt München. URL: 
www.muenchen.de/befragung2016 [Zugriff: 12.05.2020]. 
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stattfinden kann. Der Austausch darüber, über Chancen, Herausforderungen 
und Best Practices, ist wichtig, um den Tendenzen der „Versicherheitlichung“ 
städtischer Phänomene etwas entgegensetzen zu können.  

Ausblick 
Der öffentliche Raum in Deutschland wurde mit dem Ausbruch des Covid-
19-Virus im Frühling 2020 extrem eingeschränkt und stand als Freiraum in 
der Zeit von Kontakt- und Versammlungsverboten nicht zur Verfügung. Es 
bleibt weiterhin abzuwarten, welche gesellschaftlichen Veränderungen da-
mit mittel- und langfristig einhergehen und wie sich diese auf den öffentli-
chen Raum auswirken. Wir gehen davon aus, dass der öffentliche Raum 
auch weiterhin als Ort zum Verweilen, Erholen, für Kontaktaufnahme und 
das Erleben von Gemeinschaft wichtig ist. Gerade vulnerable Gruppen wie 
junge Menschen und soziale Randgruppen werden auch zukünftig auf den 
öffentlichen Raum angewiesen sein. Gleichzeitig ist vorstellbar, dass in Zei-
ten von „social distancing“ gerade deren Zusammentreffen im öffentlichen 
Raum noch misstrauischer beurteilt wird als früher; dass Anwohner*innen 
noch sensibler reagieren und ein Eingreifen fordern. Gerade für die Zeit 
nach Covid-19 ist daher der Dialog im und über den öffentlichen Raum eine 
wichtige Aufgabe, vielleicht noch mehr als davor. 
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Werner Van Herle 

Ein integratives Modell für ein 
sicheres städtisches Umfeld  
Das Fallbeispiel der Stadt Mechelen1 

1. Einleitung 
Die flämische Stadt Mechelen, auf halber Strecke zwischen Antwerpen und 
Brüssel gelegen, ist 65 km² groß und hat rund 87.000 Einwohner*innen. 
Trotz ihrer verhältnismäßig geringen Größe blickt die Stadt auf eine reiche 
geschichtliche Bedeutung zurück. Im frühen 16. Jahrhundert war das da-
malige Mechlin die Hauptstadt der habsburgischen Niederlande, welche in 
etwa das heute als Benelux bezeichnete Gebiet sowie einen Teil Nordfrank-
reichs umfassten. Königin Margarete von Österreich, gleichzeitig Herzogin 
von Savoyen, herrschte über das Gebiet. Hier erzog sie auch ihren Neffen, 
den späteren Kaiser Karl V. Ihr Palast ist nur eines von zahlreichen Kultur-
denkmälern in Mechelen. Seit der Herrschaft Burgunds über die Niederlan-
de und später während der Habsburger Dynastie wurde der Große Rat in 
Mechelen eingesetzt, der höchste Gerichtshof der damaligen Zeit, der auch 
die Funktion des höchsten Berufungsgerichts für die gesamte Region 
wahrnahm. Über Jahrhunderte gehörte Mechelen zu den wichtigsten Dreh-
kreuzen für Luxusgüter: Stoffe, Gold, Leder, Spitze, Uhren, Möbel und viele 
weitere Produkte wurden hier hergestellt und gehandelt. Viele ehemalige 
Wohngebäude adliger Bürger*innen, Plätze und Kulturdenkmäler erinnern 
heute noch an jene Blütezeit. Mit der Industrialisierung wurde Mechelen 
auch zum Drehkreuz der neu gebauten Eisenbahnstrecken. 1835 wurde die 
erste Zugverbindung Kontinentaleuropas zwischen Brüssel und Mechelen 
eröffnet (Stadsarchief Mechelen o.J.). Aufgrund seiner zentralen Lage zwi-
schen Brüssel und Antwerpen machte das nationalsozialistische Deutsch-
land die Mechelner Kaserne Dossin zum Transit- und Sammellager, von 
dem aus über 25.000 Juden und Roma vor allem nach Auschwitz-Birkenau 
deportiert wurden (Kazerne Dossin 2020). 

Heute ist Mechelen stolz, eine der vielfältigsten Städte Flanderns zu sein. 
Mehr als 130 Nationalitäten und rund 80 verschiedene Sprachen treffen 
hier aufeinander. Knapp 30 % der Bevölkerung (rund 25.000 Menschen) ha-
ben einen Migrationshintergrund. Innerhalb dieser Gruppe stammen 45 % 
aus dem Maghreb. 1964 schloss Belgien verschiedene Handelsabkommen 
mit Marokko, woraufhin die ersten Einwanderer*innen, vorwiegend aus dem 
Rif-Gebirge, nach Mechelen kamen. Seitdem stellt die marokkanische Ein-
wohnerschaft die größte Minderheit innerhalb der Stadtbevölkerung. Ein 
Blick in die demografische Zusammensetzung der zugewanderten Bevölke-
rung zeigt deren relativ niedriges Durchschnittsalter: Über 50 % der Kinder 
in Mechelen im Alter bis zwölf Jahre kommen aus einer migrantischen Fa-
milie. Neben der großen belgisch-marokkanischen Community leben in 
Mechelen auch viele türkisch-assyrische Zugewanderte, Armenier*innen 
und zu einem kleineren Anteil auch Zentralafrikaner*innen. 2014 feierte die 
Stadt die besonders ausgeprägte Vielfalt ihrer Bewohnerschaft anlässlich 

 
1 Aus dem Englischen übersetzt von TL TRANSLATIONES GmbH, Berlin. 
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des 50-jährigen Jubiläums der Arbeitsmigration nach dem Zweiten Welt-
krieg. Der zentrale Leitgedanke der Veranstaltung war (und ist), dass es die 
Menschen sind, die den Charakter der Stadt formen und die die Identität 
Mechelens durch ihr Handeln, ihre Lebensgeschichten und ihr Engagement 
für gemeinsame Ziele prägen. Dieser Ansatz, die Einwohner*innen über das 
Gefühl einer gemeinsamen Identität und Zusammengehörigkeit zu verei-
nen, ist die Grundlage der Inklusion in Mechelen. Denn hier zählt das, was 
die Menschen verbindet, nicht das, was sie trennt (Stadsbestuur Mechelen 
o.J.). Die Stadt Mechelen hat große Anstrengungen unternommen, um die-
ses Konzept zu verbreiten und ihre Bewohner*innen unter seinem Dach zu 
vereinen. Dennoch gibt es in einer Stadt mit einer so vielfältigen Bevölke-
rung auch immer wieder Herausforderungen zu meistern. 

Der folgende Abschnitt zeigt, wie Mechelen eine zentrale Herausforderun-
gen im Spannungsfeld von Sicherheit einerseits und städtischer Vielfalt an-
dererseits angeht: die Gefahr der Radikalisierung und des religiösen Extre-
mismus unter jungen Menschen. In Abschnitt 3 wird die Philosophie skiz-
ziert, die dem Umgang mit solchen Herausforderungen zu Grunde liegt. Ab-
schnitt 4 stellt sechs strategische Maßnahmen und Ansätze vor, welche die 
Stadt zur Stärkung von Sicherheit, Nachbarschaftlichkeit und Vertrauen in-
nerhalb seiner von Diversität geprägten Viertel erfolgreich umgesetzt hat. 

2. Eine starke Gemeinschaft vor Ort als Grund-
lage gegen Radikalisierung und Extremismus 

Sharia4Belgium und weitere fundamentalistische Gruppen haben in letzter 
Zeit eine große Zahl junger Muslime in Belgien als terroristische Kämp-
fer*innen für den Nahen Osten, sogenannte Foreign Terrorist Fighters 
(FTF), rekrutiert. Die Achse Antwerpen-Brüssel, die gleichzeitig einen zu-
sammenhängenden großstädtischen Siedlungsraum bildet, scheint dem 
Entstehen von Extremismus ideale Bedingungen geboten zu haben: Viele 
Jugendliche aus Antwerpen, Vilvoorde und Brüssel (hier insbesondere Mo-
lenbeek) reisten nach Syrien und in den Irak, um für ein neues Kalifat in den 
Kampf zu ziehen. Unter den IS-Mitgliedern bzw. Anhänger*innen islamisti-
scher Gruppen, die im Nahen Osten kämpften, befand sich jedoch nicht 
ein*e einzige*r Bürger*in aus Mechelen. Es ist nicht klar, warum diese 
Gruppe offenbar weniger anfällig für die Anwerbung durch terroristische 
Netzwerke war. Dem Anthropologen Alexander van Leuven zufolge, der 
auch Forschung in Mechelen betreibt, ist die Herausbildung der belgisch-
marokkanischen Nachbarschaftsgemeinschaften in der Stadt in diesem Zu-
sammenhang bemerkenswert. Zunächst einmal blickt diese Gruppe auf ei-
ne langjährige Tradition der Selbstorganisation zurück, insbesondere in der 
Jugendarbeit. Seit den 1970er Jahren pflegt die renommierte Organisation 
ROJM (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen) einen offenen Dialog mit 
den örtlichen Behörden, etwa mit der Polizei, der Stadtverwaltung, den 
Schulen, der Staatsanwaltschaft und der Justizvollzugsanstalt. Darüber hin-
aus sind die Bindungen zwischen Familienangehörigen und den Mitgliedern 
der marokkanischstämmigen Gemeinschaft recht stark ausgeprägt, was zu 
einem hohen Grad interner sozialer Kontrolle führt. Die überschaubare Ein-
wohnerzahl ermöglicht es den Mechelner Behörden zudem, insbesondere 
über die Tätigkeit der Sozialarbeiter*innen vor Ort, nicht nur im Blick zu be-
halten, wer auf die schiefe Bahn gerät, sondern auch das unbürokratische 
Eingreifen wichtiger Bezugspersonen (etwa der Eltern oder Geschwister) zu 
begleiten. Unter anderem führte genau diese Vermeidung von Anonymität 
dazu, dass die Mechelner Jugendlichen sich nicht als islamistische Kämp-
fer*innen rekrutieren ließen (Van Leuven 2020: 5). 
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Tatsächlich war die Sicherheitslage in Mechelen nicht immer so gut wie 
heute. Anfang 1999 titelte die Lokalzeitung: “Mehr Kriminalität in Mechelen 
als in Antwerpen” (Van Baelen/Putzeys 1999: 3). Einige Monate später sen-
dete das belgische Fernsehen einen Dokumentarbeitrag über das „Sicher-
heitsproblem in Mechelen“, der die unsichere Lage in den Straßen der Stadt 
auf die Anwesenheit junger Migrant*innen zurückführte. Während einige 
Einwohner*innen empört auf den TV-Beitrag reagierten, sahen sich andere 
darin bestärkt, bei den kurz darauf stattfindenden Wahlen für Parteien des 
rechten Spektrums zu stimmen. Mechelen wurde in ganz Belgien unter dem 
Namen „das Chicago an der Dijle“2 bekannt. 

Im Rückblick auf die damalige Situation kam der ehemalige Bürgermeister 
Bart Somers im Jahr 2017 zu dem Schluss: 

„Vor 15 Jahren hatte Mechelen einen ziemlich schlechten Ruf. Die 
Bevölkerung war gespalten, mehr als 30 % wählten eine rechtsextreme 

Partei. Wir hatten damals eine der höchsten Kriminalitätsraten. Die Familien 
der Mittelschicht zogen an den Stadtrand, Armut und Missstände nahmen 

zu. Doch inzwischen ist Mechelen zu einer Modellstadt in Flandern 
geworden. Die Zustimmung zur kommunalen Integrationspolitik ist eine der 
höchsten in ganz Belgien, und die Parteien am äußeren rechten Rand haben 

nicht einmal mehr 8 % der Stimmen. Das Lebensgefühl der Stadt hat sich 
verändert, die Menschen gehen zunehmend offener miteinander um.“ 

(Somers 2017: 57) 

Diese Transformation ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde durch das 
Engagement zahlreicher Akteur*innen unterstützt und umgesetzt, insbe-
sondere durch die Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Referate. Es 
war entsprechend nicht ein einzelner Ansatz, der die Kehrtwende ermög-
lichte, sondern ein gemeinsames Projekt, in dem eine Reihe von Maßnah-
men und Strategien zusammenwirkten. Hierdurch konnten nicht nur die 
städtische Entwicklung, das gegenseitige Verständnis, Vertrauen und der 
Zusammenhalt in der höchst vielfältigen Stadt gestärkt werden, sondern 
auch das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum sowie die Prävention von 
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, insbesondere bei jungen Menschen. 

Wenn sich junge Menschen radikalisieren, haben Entfremdungsprozesse 
und der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit immer einen Anteil. Die Ju-
gendlichen stehen mitten in der Herausbildung der eigenen Identität; viele 
fragen sich, wer sie wirklich sind. Dieser Entwicklungsprozess wird sowohl 
durch positive als auch durch negative Erlebnisse mit Gleichaltrigen und 
Erwachsenen in verschiedenen sozialen Kontexten und Institutionen beein-
flusst. Die Entfremdung beginnt mit der Anhäufung frustrierender Erfahrun-
gen infolge negativer sozialer Interaktionen. Junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund glauben häufig, dass sie weniger Chancen in der Gesell-
schaft haben als ihre (einheimischen) Altersgenossen. Sie fühlen sich 
dadurch benachteiligt und gedemütigt. Der Frust staut sich in ihnen auf; sie 
entwickeln eine negative Sicht auf ihr Leben und ihren sozialen Status. Und 
so werden einige schließlich empfänglich für extremistische Ideologien, die 
einen Ausweg bzw. die Möglichkeit zu bieten scheinen, endlich „jemand zu 
sein“. Für Kriminelle und Terrornetzwerke ist es ein Leichtes, diese Anfällig-
keit für die Anwerbung neuer Mitglieder auszunutzen. 

Deshalb kommt den sozialen Institutionen eine grundlegende Bedeutung 
dabei zu, junge Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren und ihr 
Vertrauen in demokratische Grundwerte zu stärken. Der Begriff der sozialen 

 
2 Die Dijle ist der Fluss, an dem Mechelen liegt. 
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Institution ist allerdings nicht eindeutig definiert. Er bezeichnet gesellschaft-
liche Strukturen, die zentrale Aspekte des täglichen Lebens organisieren 
und formelle oder informelle Verhaltensnormen festlegen (Miller 2019). Sol-
che Strukturen können ein aktives zivilgesellschaftliches Engagement und 
eine positive Teilhabe fördern. Gleichzeitig verkörpern diese Institutionen 
genau das, wogegen sich entfremdete junge Menschen auflehnen. Aus die-
sem Grund konzentriert sich die Mechelner Strategie besonders auf die 
Früherkennung sowie auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Prä-
ventionsprogramme. Jedoch übernehmen die Sozialarbeiter*innen nicht 
gleich das Ruder, wenn Jugendliche in ihrer Entwicklung verhaltensauffällig 
werden. Vielmehr helfen sie den Institutionen (Familie, Schule usw.) dabei, 
gefährdete Kinder möglichst früh zu erkennen und zu fördern. Natürlich 
müssen Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit abgewehrt werden, und 
Jugendliche brauchen Unterstützung dabei, sich über entsprechende Exit-
Strategien aus kriminellen Strukturen zu lösen, wenn sie in sie abgeglitten 
sind, aber das ist nicht der Schwerpunkt im Mechelner Modell (Van Leuven 
2020: 5 ff.). Nur in Fällen, in denen die Entfremdung einen bestimmten 
Punkt überschritten hat, gehen die Sozialarbeiter*innen zu individuellen 
Ausstiegsstrategien für Betroffene über. 

Junge Menschen wieder neu in die sozialen Institutionen einzubinden und 
ihre Beteiligung an regulären Aktivitäten ihrer Bezugsgruppen zu fördern, 
führt zu mehr informeller sozialer Kontrolle und zu einer verbesserten 
Selbstregulierung der Jugendlichen. 1969 ging Travis Hirschi in seinem 
Buch „Causes of Delinquency“ der Fragestellung nach, warum nicht alle 
Menschen zu Verbrecher*innen werden. Er stellte fest, dass Menschen, die 
in der Gesellschaft fest verankert sind und starke Bindungen an die Gesell-
schaft haben, negative soziale Folgen von abweichendem und delinquen-
tem Verhalten fürchten. Informelle Bestrafungen, wie etwa die Ablehnung 
durch Menschen, deren Wertschätzung uns wichtig ist, steuern das Aus-
maß unseres potentiell kriminellen Verhaltens. Dieser Ansatz bezieht sich 
auf die Theorie der Sozialkontrolle (Costello 2010: 452). Aus therapeuti-
scher Sicht ist er sehr schlüssig – doch wie steht es um die Wahrnehmung 
der Jugendlichen selbst? In der praktischen Umsetzung sozialer Kontroll-
mechanismen muss der Handlungsansatz ehrlich und authentisch sein. 
Zum Zweck der Kriminalitätsprävention ein Jugendzentrum für benachtei-
ligte Jugendliche in der Nachbarschaft zu eröffnen, reicht nicht aus, um Be-
troffene von der schiefen Bahn zu holen. Es muss ein echter sicherer Hafen 
geschaffen werden, der Platz für Gefühle, Frustration und Not bietet. Die 
Zielgruppen sozialer Präventionsprogramme scheinen einen sechsten Sinn 
für die Integrität und Glaubwürdigkeit solcher Angebote zu haben: Sind die 
Hilfsprogramme nicht passend gestrickt, werden sie von den Jugendlichen 
nicht angenommen. Wir müssen uns also fragen, mit welcher Zielstellung 
örtliche Behörden Maßnahmen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts in Problemvierteln bereitstellen sollten: Um die Kriminalitäts-
rate zu senken oder aus der Überzeugung heraus, dass es notwendig und 
wertvoll ist, Menschen dabei zu helfen, sich als gleichberechtigte Bür-
ger*innen zu fühlen? Die Stadt Mechelen setzt auf Letzteres. Sie hat eine 
funktionierende Politik der gesellschaftlichen Inklusion entwickelt, die sich 
auf das Konzept einer positiven Identität und eines positiven öffentlichen 
Narrativs der Vielfalt stützt.  

„Deshalb ist es so wichtig, ein neues Narrativ zu erschaffen, eine neue Ge-
schichte zu erzählen, in der sich jeder einzelne Bewohner der Stadt wieder-
finden kann. Diese Geschichte handelt davon, wer wir sind. Sie handelt auch 
von einer neuen, gemeinsamen Identität. Diese erlangen wir einerseits 
durch die Politik. Doch Symbole sind genauso wichtig dafür, diese Ge-
schichte fortschreiben zu können.“ (Somers 2017: 59)  
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3. Der integrierte Mechelner Ansatz für ein 
sicheres und geschütztes städtisches Umfeld 

Ein sicheres städtisches Umfeld ist die Voraussetzung dafür, dass die Ein-
wohnerschaft sich auf allen Ebenen geschützt fühlt und ihre Grundfreiheiten 
und Rechte wahrnehmen kann. Das Recht auf ein sicheres und geschütztes 
städtisches Umfeld muss also als Grundrecht betrachtet werden. Behörden 
stehen in der Verantwortung, auf allen Ebenen der Regierungsführung eine 
sichere Umgebung für jede*n einzelne*n Bürger*in zu schaffen. Hierbei sind 
die Kommunalverwaltungen am besten für die Aufgabe geeignet, auftreten-
de Sicherheitsprobleme vor Ort zu lösen. Es ist von entscheidender Bedeu-
tung, dass sie bei der Schaffung eines sicheren städtischen Umfelds voran-
gehen, um eine situationsadäquate und effektive Sicherheitspolitik zu er-
möglichen. Kommunalverwaltungen sollten die Koordination, Verwaltung 
und Umsetzung städtischer Sicherheitsstrategien in die eigene Hand neh-
men (UN-Habitat 2012: 13). Eine integrative, ganzheitliche städtische Si-
cherheitspolitik erfordert ein Gleichgewicht zwischen repressiven und prä-
ventiven Elementen sowie Maßnahmen zur Stärkung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts, die an die Situation und die Anforderungen angepasst sind 
(Partnership on Security in Public Spaces 2019: 9). 

Mechelen schließt sich dieser allgemeinen Auffassung von Sicherheit und 
Schutz im städtischen Umfeld an. Als kommunale Behörde sieht die Stadt 
Positionspapiere und schriftlich ausgearbeitete Konzepte als erforderlich, 
jedoch nicht als Dreh- und Angelpunkt für die Schaffung von Sicherheit, 
Schutz und einer guten Nachbarschaft in vielfältigen städtischen Vierteln 
an. Die tatsächlich wirksamen Lösungen entstehen als Ergebnis der präven-
tiven und polizeilichen Maßnahmen und Initiativen vor Ort. Aus diesem 
Grund kommt dem Humankapital in der Ausübung sicherheitsrelevanter 
Berufe in Mechelen die allergrößte Bedeutung zu. Studien zur Wirksamkeit 
von Kriminalitätsprävention erschöpfen sich in der Regel darin, erfolgreiche 
Maßnahmen von weniger erfolgreichen bzw. vielversprechenden Maßnah-
men abzugrenzen. Dabei ist der offensichtlichste und dennoch am häufigs-
ten übersehene Aspekt der Faktor Mensch. Der Frage nach den professio-
nellen Kompetenzen, die zum Erfolg von Präventionsprogrammen erforder-
lich sind, wird nicht immer ausreichend Beachtung geschenkt. Die Stadt 
Mechelen ist überzeugt, dass politische Maßnahmen nicht nur durch ihre 
inhärenten Strukturen und Verfahren eine Wirkung entfalten, sondern insbe-
sondere durch das Engagement qualifizierter Fachkräfte, die die Umsetzung 
verantwortlich in die Hand nehmen und aktiv vorangehen, um das bestmögli-
che Ergebnis für ein sicheres städtisches Umfeld zu erzielen. Hingabe und 
Herzblut im Beruf sind hier sicherlich wichtig. Doch blinder Aktionismus führt 
in der Regel zu Chaos, Frustration und Scheitern. Im Folgenden ist der 
Mechelner Ansatz zur Schaffung eines sicheren städtischen Umfelds skizziert. 
Einige konkrete Fallbeispiele zeigen, wie wichtig das Zusammenwirken der 
strategischen Planung und der Umsetzung der Maßnahmen vor Ort ist. 
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4. Die sechs strategischen Achsen eines 
sicheren städtischen Umfelds: Das 
Mechelner Modell 

4.1 Programme zur Quartiersentwicklung: Inklusion und 
sozialer Zusammenhalt  

Soziale Desorganisation, mangelnde Solidarität unter den Bürger*innen 
bzw. mangelndes Engagement in der Gemeinschaft, schlechte Wohnver-
hältnisse, eine übermäßig nüchterne und rein funktionale Infrastruktur: 
Merkmale wie diese vermitteln den Bewohner*innen weder ein Gefühl der 
Sicherheit noch die Einsicht, dass es ihnen etwas bringt, sich um ihre physi-
sche und soziale Umwelt zu kümmern. Wo solche Elemente das städtische 
Umfeld von Wohnviertel prägen, verringern sie Kriminolog*innen zufolge 
auch den Grad an informeller Sozialkontrolle vor Ort. Zudem sind Polizei, 
Behörden und Institutionen hier oft nicht in der Lage, mit der Bewohner-
schaft in Kontakt zu treten – und umgekehrt. 

Die verschiedenen Stadtviertel Mechelens weisen eine große Heterogenität 
auf. Fast überall fühlen sich die Bewohner*innen wohl, doch in einigen 
Quartieren treten immer wieder soziale Spannungen auf, was das Sicher-
heitsempfinden, die Identifikation mit dem Wohnumfeld und das Erleben ei-
ner guten Nachbarschaft beeinträchtigt. In solchen Fällen nehmen die Mit-
arbeiter*innen der örtlichen Hilfsorganisationen Kontakt zu den Anwoh-
ner*innen auf, lassen sich die Probleme schildern und versuchen, das vor-
handene Sozialkapital zu aktivieren und nachhaltige, von den Betroffenen 
selbst getragene Lösungen zu finden. Das Programm „Integrierte Stadtteil-
entwicklung“ (Integrale Buurtontwikkeling) zielt darauf ab, den Zusammen-
halt in benachteiligten Stadtvierteln über eine strukturierte Zusammenarbeit 
der Beteiligten zu verbessern. Dieser Ansatz fördert soziale Beziehungen, 
Vertrauen und Zusammenhalt. Die Anwohner*innen fühlen sich so wohler in 
ihrer Wohnumgebung und sind stärker motiviert, sich für ihren Kiez und ihre 
Nachbar*innen zu engagieren. 

Das Programm ist eine gemeinsame Maßnahme der Stabsstellen für Sozi-
alpolitik sowie für Prävention und öffentliche Sicherheit. Es bündelt frühere 
Initiativen, die die beiden Einheiten zuvor getrennt für dieselben acht be-
nachteiligten Quartiere entwickelt hatten. Die Stabsstelle für Sozialpolitik 
führt regelmäßige Sitzungen mit allen in diesen Vierteln tätigen Prakti-
ker*innen durch, um sich über die Probleme der Bürger*innen zu informie-
ren. Zum Umgang mit aggressivem Verhalten und Belästigungen wird eine 
Schulung nach dem New Authority-Ansatz (Omer 2010) für alle beteiligten 
im Quartier tätigen Personen angeboten. Die Schulung bietet ihnen einen 
gemeinsamen Rahmen und vor allem eine gemeinsame Sprache für den 
Umgang mit auftretenden Problemen im Alltag. Die Stabsstelle für Präven-
tion und öffentliche Sicherheit wird sich künftig auch auf den Umgang mit 
den Themen Einsamkeit, Entfremdung, Fernbleiben vom Schulunterricht 
und Drogenmissbrauch konzentrieren. Diese Probleme müssen schnell an-
gegangen werden, da sie die Lebensqualität in den betroffenen Vierteln 
stark einschränken. 

Trotz aller Bemühungen um mehr Eingliederung und sozialen Zusammen-
halt gibt es immer wieder Menschen, die durch das Netz der kommunalen 
Fürsorge fallen und die öffentliche Ordnung stören. In Mechelen wenden 
sich daher Jugend- und Präventionsarbeiter*innen proaktiv an gefährdete 
Jugendliche, um sie wieder in ein geregeltes Leben zurückzuführen. Diese 
Outreach-Initiative bildet den zweiten Teil des Programms zur integrierten 
Stadtteilentwicklung. Sie umfasst Programme zur Prävention von Jugend-
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kriminalität, Jugendgewalt und Radikalisierung, mit dem Ziel, die identifi-
zierten Risikofaktoren für Jugendliche in den benachteiligten Stadtvierteln 
zu reduzieren und die Schutzfaktoren zu stärken. Kern der Programme ist 
die Einbeziehung der Jugendlichen in reguläre Aktivitäten wie Jugendclubs, 
Sport und Freiwilligenarbeit. Die Stadt Mechelen finanziert niedrigschwelli-
ge Angebote dieser Art über eine Reihe externer Anbieter*innen. Einer der 
wichtigsten Projektpartner ist das Zentrum für benachteiligte Jugendliche in 
der Innenstadt (ROJM). Die Arbeit mit den Jugendlichen erfolgt hier nach 
dem Prinzip: „Was zu Hause nicht erlaubt ist, geht hier erst recht nicht.“ Das 
ROJM ist ein sicherer Ort mit klaren Regeln, an dem die Jugendlichen ei-
nerseits Freizeitangebote wahrnehmen (Fitness, Lounge-Bar, Kinosaal, 
Fußballplatz usw.) und andererseits im sogenannten Job Club sogar eine 
Berufsberatung erhalten können. Im ROJM können Hausaufgaben erledigt, 
aber auch ein professionelles Aufnahmestudio (Studio 15)3 zur Entwicklung 
musikalischer Talente genutzt werden. Begleitend steht eine Fachkraft für 
die psychologische Betreuung bereit. Alle Angebote stehen den Jugendli-
chen am gleichen, sicheren Ort zur Verfügung.4 

Ein weiterer wichtiger Erfolgsaspekt ist die Abstimmung der Tätigkeit unter 
den Kommunalmitarbeiter*innen, die in den Quartieren tätig sind. Gemein-
sam finden sie die bestmöglichen Lösungen für die Probleme der Anwoh-
ner*innen. Konzeptioneller Rahmen für alle ist der New Authority-Ansatz 
von Haim Omer. Er kombiniert Maßnahmen zur Förderung des sozialen Zu-
sammenhalts in benachteiligten Stadtvierteln mit individuellen Integrati-
onsmaßnahmen durch Jugendbetreuer*innen, die die Betroffenen aktiv 
aufsuchen, um niemanden zurückzulassen. 

4.2 Ein sicheres Zuhause schaffen: Bekämpfung von 
(Kinder-)Armut und häuslicher Gewalt 

In den benachteiligten Vierteln Mechelens ist zu beobachten, dass viele Fa-
milien von Generation zu Generation in einer sozialen Abwärtsspirale gefan-
gen sind. So bleiben sie von Transferleistungen abhängig und sind immer 
wieder mit den gleichen (finanziellen) Schwierigkeiten konfrontiert. Die Ent-
scheidung für eine lokale Integrationspolitik bedeutet gleichzeitig auch eine 
Entscheidung gegen (Kinder-)Armut und die mit ihr reproduzierte Dynamik 
der sozialen Exklusion. Denn der Kampf ums Überleben, der den Alltag der 
einkommensschwachen Familien bestimmt, lässt ihnen kaum eine Chance, 
in der Nachbarschaft wirklich akzeptiert zu werden – geschweige denn, All-
tagsroutinen zu entwickeln, die in die Mittelschicht als „normal“ gelten. So 
wird die einkommensschwache Bevölkerung anfällig für Stigmatisierung 
und, im Fall der Jugendlichen, empfänglich für die Anwerbung in die Schat-
tenwirtschaft krimineller Netzwerke. 

Die Sozialfürsorgedienste müssen Bürger*innen in prekären Situationen al-
lerdings aktiv aufsuchen. Wer von Menschen in einer solchen Lebenssituation 
erwartet, dass sie um Hilfe bitten oder in einem bürokratischen System Eigen-
initiative zeigen, ignoriert die abschreckende Wirkung, die Institutionen mit 
hohen Zugangsschwellen auf sie ausübt. Darüber hinaus ist die Sozialfürsor-
ge als modulares System, in dem Sozialarbeiter*innen nur auf einen Teil einer 
Lösung spezialisiert sind (Wohnraum, finanzielle Unterstützung, Schuldenhilfe 
usw.), für Menschen in komplexen, multiplen Problemlagen wenig wirksam. 

 
3 Bouzzy gehört zu den jungen Talenten, deren Weg im ROJM begann. Für weitere Infor-
mationen siehe https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=0_hLRIXOFCE 
&feature=emb_title.  
4 Mehr Informationen unter: https://www.rojm.be.     
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Ein solches System geht davon aus, dass jeder, der in Not ist, aktiv an einem 
Schalter Hilfe beantragt und damit den jeweils problemspezifischen bürokra-
tischen Prozess ins Rollen bringt, der schließlich einen bewilligenden oder ab-
lehnenden schriftlichen Bescheid produziert. Doch auch, wenn ein Antrag 
bewilligt wird, ist häufig fortlaufende Kommunikation mit den entsprechenden 
Behörden notwendig, um Hilfsleistungen zu beziehen. Das funktioniert bei 
ausreichender psychischer Stabilität und Institutionenkenntnis. Für sehr ein-
kommensschwache Menschen stellt dies jedoch eine hohe Hürde dar. Mehr 
Erfolg verspricht ein System der sozialen Fürsorge, in dem aufsuchende Ge-
neralist*innen das modulare System flankieren. 

Das GO-Team (Gezinsondersteuning, auf deutsch: Familienhilfe) geht aktiv 
und ganzheitlich auf betroffene Familien mit kumulativen Problemlagen zu 
und unterstützt sie. Hauptziel des Projekts ist der Schutz der Kinder vor den 
Folgen von Armut, ungleichen Lebenschancen, Vernachlässigung, einem 
kriminellem Umfeld und/oder gesundheitsgefährdenden Wohnverhältnissen. 
Die Schlüsselbegriffe dieser innovativen Sozialfürsorge sind: Niederschwel-
ligkeit, intensives Eltern-Coaching, beharrliches und geduldiges Festhalten, 
Bedarfsorientiertheit und Praxisnähe. Die GO-Teams arbeiten auch mit Schü-
lerberater*innen, Schulen, verschiedenen Ämtern der Kommunalverwaltung 
und der Polizei zusammen. Diese Stellen in das Vorgehen einzubeziehen, ist 
entscheidend, da sie Betroffene an die GO-Teams verweisen und 50 % dieser 
Fälle den Sozialfürsorgediensten zuvor nicht bekannt waren.5 

Mit der Einrichtung der Stabsstelle Jugend und Familie der örtlichen Poli-
zeibehörde im Jahr 2010 verbesserte sich der Überblick über die Fälle von 
häuslicher Gewalt und schwierigen Familienverhältnissen bei (kleinen) Kin-
dern. Diese Fälle können seitdem besser erkannt werden. Auslöser war, 
dass Polizeibeamt*innen im Einsatz unhaltbare Zustände bei mehreren Fa-
milien vorfanden, die bereits Unterstützung und Betreuung durch die Sozi-
aldienste erhielten. Der verantwortliche Beamte meldete den Fall, und Bür-
germeister Somers führte mit seinem Führungsstab Hausbesuche bei den 
Familien durch. Diese Maßnahme führte zur Entwicklung eines neuen, pro-
aktiven Konzepts für eine innovative Sozialarbeit und Familienhilfe, bei der 
Polizei und Sozialamt eng zusammenarbeiten und ihre Kommunikation ver-
bessern. Als bahnbrechende Neuerung für die Sozialarbeit erwies sich, dass 
die örtlichen Polizeibeamt*innen festlegen, welche Familie an das Pro-
gramm der Familienhilfe verwiesen wird. Die Einbindung der Polizei in das 
Projekt ist von entscheidender Bedeutung, da, wie oben erwähnt, jede zwei-
te durch die Polizei gemeldete Familie den zuständigen Stellen der Sozial-
fürsorge zuvor unbekannt war. Die Familienhelfer*innen des GO-Teams 
stellen sich allerdings nicht als Expert*innen vor, die den Eltern sagen oder 
sie davon überzeugen wollen, was sie tun bzw. wie sie ihre Kinder erziehen 
sollen oder wo sie Hilfe bei der Arbeitssuche finden können. Stattdessen 
sind sie Generalist*innen und Rundum-Betreuende: Der erste Schritt in 
Familien mit komplexen Problemlagen besteht immer darin, konkrete Lö-
sungen für die von den Eltern genannten dringenden Anliegen zu finden. 
Die Betreuer*innen unterstützen die Familien aktiv, etwa beim Putzen, bei 
der Anmeldung der Kinder in der Tagesbetreuung, beim Abwasch oder bei 
der Beantragung von Sozialleistungen. Dieser praktische Ansatz schafft 
Vertrauen zwischen Eltern und Sozialarbeiter*innen und stellt den Anfang 
eines auf Dauer angelegten Engagements dar. Seit 2015 konnte das GO-
Team insgesamt 115 Familien mit Kindern unterstützen. 35 kamen über die 
Polizei, 60 auf Vermittlung der Schulen und 20 durch den flämischen Kin-
derfürsorgedienst Kind & Gezin. 

 
5 Mehr Informationen unter: https://vimeo.com/236442571. 
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Nicht nur Armut schafft ein schwieriges Umfeld für die Entwicklung der Kin-
der und Jugendlichen. Häusliche Gewalt ist ebenfalls ein großes Problem, 
das nicht auf einkommensschwache Haushalte begrenzt ist. Ein flämische 
Sprichwort besagt: „Das kommt in den besten Familien vor.“ Deshalb rich-
tete die Stadt Mechelen vor drei Jahren die Beratungsstelle für Familien-
recht ein, ein behördenübergreifendes, multidisziplinäres Dienstleistungs-
zentrum, in dem öffentliche und private Träger mit Voll- oder Teilzeitkräften 
den Betroffenen häuslicher Gewalt und ihren Familienangehörigen eine 
große Anzahl von Angeboten gebündelt an einem Ort zur Verfügung stellen. 
Die Beratungsstelle soll in erster Linie sicherstellen, dass (potentielle) Opfer 
häuslicher Gewalt direkten Zugang zu Angeboten erhalten, die ihre Sicher-
heit erhöhen und dazu beitragen, dass Täter*innen zur Rechenschaft gezo-
gen werden.6 Seit 2017 haben 507 Familien Hilfsangebote in Anspruch ge-
nommen. In allen Fällen ging es um physische, sexuelle oder wirtschaftliche 
Gewalt. Die meisten dieser Familien (363) konnten aufgrund der gemein-
samen Auswertung der Polizeieinsätze durch Sozialarbeiter*innen und Poli-
zeibeamt*innen früh erkannt werden. 

4.3 Ein sauberes, sicheres und attraktives städtisches 
Umfeld schaffen 

Ästhetisch gestaltete und gut gepflegte öffentliche Räume ziehen Menschen 
an und sorgen für Leben auf den Straßen und Plätzen der Stadt. Geschäfte 
und Restaurants profitieren von diesen lebendigen Orten; deren Attraktivität 
für Unternehmen und Investoren steigt. Die Stadtentwicklung kann also zu le-
bendigen Städten, zur Stärkung der lokalen Wirtschaft und zur Teilhabe der 
Bevölkerung beitragen sowie die Sicherheit im öffentlichen Raum erhöhen. 
Bei der Gestaltung neuer städtischer Flächen sollten dazu grundlegende 
Prinzipien der Kriminalitätsprävention berücksichtigt werden: Sichtbarkeit 
ermöglicht soziale Kontrolle; attraktive öffentliche Orte sind lebendiger; Zu-
gangskontrollen können unerwünschte Besucher fernhalten. Darüber hinaus 
sollte die Funktion eines Ortes eindeutig erkennbar sein, denn klar abge-
grenzte, für bestimmte Nutzungen und Aktivitäten definierte Bereiche schaf-
fen ein Gefühl von Kontrolle. Der sogenannte CPTED-Ansatz (Crime Preventi-
on through Environmental Design, deutsch: Kriminalitätsverhütung durch 
Umweltgestaltung) bündelt, systematisiert und betont die Prinzipien der Ge-
staltung öffentlicher Räume zur Verhinderung von Kriminalität und zur Ver-
besserung des Sicherheitsgefühls bei Nutzer*innen und Anwohnerschaft. 
CPTED versteht sich als Leitlinie zur Gestaltung sicherer Städte. 

Die Stadt Mechelen bestimmt mit Hilfe eines Flow Charts für Verwaltungs-
abläufe systematisch, für welche Stadtentwicklungsprojekte eine CPTED-
Prüfung durchgeführt wird. Dieses Verfahren ermöglicht die Einbindung 
kriminalitätspräventiver Maßnahmen in städtebauliche Projekte. Es stellt ei-
ne vereinfachte Anwendung der europäischen Normen zur vorbeugenden 
Kriminalitätsbekämpfung in der Stadt- und Gebäudeplanung (EN 14383) 
dar. Dabei dienen die CPTED-Strategien nicht nur zur Einbindung in neue 
städtebauliche Projekte, sondern auch zur Optimierung bestehender Infra-
strukturen und Stadtviertel, Wohnsiedlungen und öffentlicher Plätze, die 
zum Zeitpunkt des Baus nicht kriminalitätssicher gestaltet wurden. Solche 
Strukturen gibt es in jeder Stadt. In Mechelen ist dies insbesondere in der 
historischen Altstadt der Fall, in der sich viele denkmalgeschützte Gebäude 
und Grünflächen befinden. An dieser Stelle begann die Stabsstelle für Prä-
vention und öffentliche Sicherheit kürzlich, neben der Umsetzung bewährter 

 
6 Für weitere Informationen siehe: https://fjc-veiligthuis.be/mechelen.  
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CPTED-Maßnahmen das Konzept des „Nudgings“ zu testen. Durch kleine, 
unaufdringliche Veränderungen wie Wandfarben, Markierungen auf den 
Bürgersteigen, Gamifizierungselemente oder Beleuchtungsanlagen werden 
das Verhalten und die Entscheidungsmuster der Nutzer*innen hier positiv 
beeinflusst. Praktische Anwendung fand dieses Konzept durch ein Experi-
ment, mit dem die Stadtverwaltung das hartnäckige Problem des öffentli-
chen Urinierens in der Straße Minderbroedersgang anging. Zunächst wurde 
an der Problemstelle eine umweltfreundliche öffentliche Toilette, das „Grü-
ne Örtchen“, errichtet. Anschließend wurden die Wände, die zuvor be-
schmutzt worden waren, mit Darstellungen berühmter Gemälde verziert, um 
die Hemmschwelle zu erhöhen. Schließlich wurde auf dem Gehweg vor den 
Wandgemälden ein roter Teppich verlegt, der an ein Museum erinnert und 
die Passanten mit einem dringenden Bedürfnis nun zum „Grünen Örtchen“ 
führt. Die Maßnahme erwies sich als so erfolgreich, dass sich das Problem 
an dieser Stelle behoben zu sein scheint. Damit dies auch so bleibt, muss 
das „Grüne Örtchen“ natürlich regelmäßig gewartet und die Wandgemälde 
regelmäßig erneuert werden. Warum genau diese Maßnahme funktioniert, 
ist jedoch nicht ganz klar: Ist es die Hemmschwelle, die durch die Wandge-
mälde erzeugt wurde, oder einfach nur die Tatsache, dass der Ort nun bes-
ser gepflegt und sauber gehalten wird? 

4.4 Frühinterventionsprogramme bei auffälligem 
Sozialverhalten 

Vorbeugen ist besser als Heilen: Diese Weisheit hat sich schon in vielen Fäl-
len bewährt. In der Fachsprache werden Initiativen nach diesem Prinzip als 
Sekundärprävention bezeichnet. Diese konzentriert sich auf bestimmte 
Gruppen, die ein verhältnismäßig höheres Risiko haben als andere, anhal-
tende problematische Verhaltensweisen zu entwickeln.7 

Vor rund15 Jahren rief die Stadt Mechelen ein einzigartiges Projekt für min-
derjährige Ersttäter*innen ins Leben, die die öffentliche Ordnung stören o-
der Bagatelldelikte wie Ladendiebstähle oder das Sprühen von Graffitis be-
gehen. Das Gesamtziel des NERO-Projekts (auf Niederländisch kurz für: 
Normstelling En Responsabilisering na Overlast)8 ist die Einhaltung gelten-
der Gesetze und Vorschriften. Die Täter*innen werden dazu über die beste-
henden Regeln und das ordnungsgemäße Verhalten in der Öffentlichkeit 
belehrt. Die Grundidee ist ziemlich einfach: Den minderjährigen Täter*innen 
wird die Strafe (die in der Regel in einem Bußgeld besteht) unter der Vo-
raussetzung erlassen, dass sie sich gemeinsam mit ihren Eltern einer päda-
gogischen Maßnahme unterziehen. Im Anschluss an die Tat und die polizei-
lichen Ermittlungen wird der Bericht über die begangene Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit an die zuständige Bußgeldstelle der Stadtverwaltung wei-
tergeleitet. Ist der*die Minderjährige noch nicht im System erfasst, erhält 
er*sie eine offizielle Verwarnung. Handelt es sich um eine*n Wiederholungs-
täter*in und entspricht der Fall den beschriebenen Voraussetzungen9, wird 
ein*e Mediator*in bestimmt, der*die ein Aufnahmegespräch mit dem*der 
Jugendlichen und seinen*ihren Eltern führt. Während des Gesprächs wer-

 
7 Weitere Informationen zur Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention sind zu finden unter: 
https://www.publicsafety.gc.ca/lbrr/archives/cnmcs-plcng/cn35739-01-eng.pdf. 
8 „Normstelling en responsabilisering na overlast“ bedeutet sinngemäß: „Nach leichten 
Vergehen die Ordnung wiederherstellen und Täter in die Verantwortung nehmen“. 
9 Stadtverwaltung und Staatsanwaltschaft haben ein gemeinsames Verfahrensdokument 
erstellt, das die Voraussetzungen für eine Teilnahme am NERO-Projekt definiert. Ein Bei-
spiel: Übersteigt der materielle Schaden bei einfachem Diebstahl den Wert von 1.000 Eu-
ro, so zieht dies automatisch eine reguläre Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft 
nach sich, und eine Teilnahme am NERO-Projekt ist ausgeschlossen. 
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den die Umstände der Straftat durchgegangen. Anschließend treffen die 
Parteien eine Abmachung. Die Jugendlichen und ihre Eltern verpflichten 
sich gegenüber der Stadt auf die proaktive und konstruktive Teilnahme an 
einer Hilfsmaßnahme, die von Fall zu Fall sehr unterschiedlich aussehen 
kann. Sie ist genau auf den Fall zugeschnitten und wird in einem Vertrag 
zwischen dem Bürgermeister, den Täter*innen und den Eltern schriftlich 
festgelegt. Die vereinbarte Maßnahme kann in einer Täter-Opfer-Mediation, 
einem Resilienztraining, gemeinnütziger Arbeit oder in einer Verhaltensthe-
rapie bestehen. Neben der ausgehandelten Maßnahme sieht der Vertrag 
auch einige nicht verhandelbare Klauseln vor: Ein Rückfall wird grundsätz-
lich nicht akzeptiert, und in jedem Fall wird die Wiedergutmachung bzw. Er-
stattung materieller Schäden festgelegt. Die Vertragslaufzeit beträgt typi-
scherweise sechs Monate. Sobald alle vertraglichen Pflichten erfüllt wurden 
und eine Nachprüfung positiv ausgefallen ist, werden die Täter*innen von 
der Strafverfolgung entbunden. Dies wird mit einem kleinen Festakt gefei-
ert. Solche symbolischen Momente üben eine große Wirkung auf die Ju-
gendlichen aus und hinterlassen in der Regel einen bleibenden Eindruck. 
Immer wieder kommt es vor, dass sich die im Rahmen des NERO-Projekts 
betreuten Jugendlichen auch nach Abschluss des Programms erneut an ih-
re Pädagog*innen wenden. Verweigern die Verpflichteten die Zusammen-
arbeit oder werden die Maßnahmen nicht vereinbarungsgemäß wahrge-
nommen, fällt ein Bußgeld von maximal 175 Euro an.10 

Die folgende kurze Zusammenfassung des anonymisierten Falls einer 15-
Jährigen, die beim Ladendiebstahl von Make-up erwischt wurde, veran-
schaulicht den Prozess des NERO-Projekts:  

Während des Aufnahmegesprächs erfolgt eine umfassende Beurteilung der 
Persönlichkeit, des Verhaltens, des familiären Hintergrunds und der Le-
bensumstände der NERO-Kandidat*innen. Im vorliegenden Fall beschrieb 
die Mutter der Jugendlichen, das Mädchen zeige problematische und ag-
gressive Verhaltensmuster. Darüber hinaus verglich sie ihre Tochter fortlau-
fend mit dem abwesenden Vater und konzentrierte sich dabei ausschließlich 
auf negative Verhaltensmerkmale. Die positiven Eigenschaften ihrer Tochter 
ließ sie außer Acht. Das Mädchen hatte nur sporadisch Kontakt mit ihrem 
polizeibekannten und vorbestraften Vater. Als Alleinerziehende arbeitete die 
Mutter in Vollzeit und konnte entsprechend nur wenig Zeit mit ihrer Familie 
verbringen, was sich stark auf die emotionale Stabilität der Tochter auswirk-
te. Die Jugendliche berichtete, dass sie aufgrund der häufigen Abwesenheit 
beider Eltern im Wesentlichen von ihrer 13 Jahre älteren Schwester erzogen 
wurde. Die schwierige Familiensituation wurde noch komplizierter, als die 
Mutter eine neue Beziehung mit einer Frau einging, was bei dem Mädchen 
zu Irritationen führte. Die konfliktreiche Situation zu Hause zeigte sich im 
Aufnahmegespräch dadurch, dass Mutter und Tochter permanent stritten 
und sich gegenseitig der Lüge bezichtigten. 

Als Ergebnis des Gesprächs verpflichteten sowohl die NERO-Kandidatin als 
auch ihre Mutter sich zur Teilnahme an einer therapeutischen Maßnahme. 
Die Jugendliche willigte in eine lösungsorientierte Verhaltenstherapie zur 
Stärkung der Resilienz, des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens bei 
einem Jugendtherapeuten ein. Die Therapie konzentrierte sich auf Wege 
und Methoden für das Mädchen, um eine von ihr gewünschte Lebenssitua-
tion zu erreichen, und auf die Erfolge und Kompetenzen des Mädchens an-
statt auf ihre Probleme, Fehler und Schwächen. Die Mutter nahm an einer 
Elternberatung teil. Sechs Monate später war das Selbstvertrauen der 
Tochter gestärkt, wodurch ihre Frustration merklich abnahm. Darüber hin-

 
10 Für weitere Informationen siehe: https://www.mechelen.be/nero. 
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aus berichteten sowohl die Mutter als auch die Tochter, ihre Kommunikati-
on habe sich verbessert. Irritationen und Probleme könnten sie nun mitei-
nander besprechen, was sich positiv auf ihre Beziehung auswirke und es 
ihnen nun ermöglichte, ihre gemeinsame Zeit positiv zu gestalten.  

Dieser Fall zeigt, dass die Früherkennung problematischen Verhaltens, eine 
detaillierte Bewertung der Lebenssituation jugendlicher Straftäter*innen und 
eine intensive Jugend- und Elternarbeit dazu beitragen können, die Lebens-
bedingungen von Jugendlichen und Familien zu verbessern und damit eine 
Abwärtsspirale aus Devianz und Delinquenz bei Jugendlichen zu verhindern. 

4.5 Die Durchsetzung klarer kommunaler Rechts-
vorschriften zur Verbesserung und Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung 

Seit Ende des 18. Jahrhunderts, spätestens seit dem Dekret vom 4. Dezem-
ber 1789 über die Organisation der Gemeinden, sind die belgischen Kom-
munen für die Sauberkeit, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung auf ihren 
Straßen und in (öffentlichen) Gebäuden zuständig. Im Prinzip haben kom-
munale Vorschriften nichts mit Moral oder Ethik zu tun. Es geht nicht um 
Gut und Böse, sondern um die öffentliche Ordnung und möglichst rei-
bungslose Abläufe des städtischen Alltags. Die Stadtverwaltung Mechelen 
ist als Behörde demnach nur für die „materielle Ordnung“ verantwortlich. 
Ethisch-moralische Aspekte sind im nationalen Strafrecht geregelt. Dem-
entsprechend dürfen sich kommunale Vorschriften nicht auf ethische Erwä-
gungen stützen. Die Stadt Mechelen kann also nicht einfach den Betrieb 
von CBD-Shops verbieten, auch wenn sie sie als mögliche Ermutigung oder 
Versuchung für Jugendliche zum Drogenkonsum ansieht. Nur wenn offen-
sichtliche und objektive Gründe dafür vorliegen, dass ein bestimmter CBD-
Shop ein öffentliches Ärgernis und eine Störung der öffentlichen Ordnung 
darstellt, kann er geschlossen werden. 

In der Vergangenheit wurden die Einhaltung von Vorschriften und die Wah-
rung der öffentlichen Ordnung über polizeiliche Bußgelder durchgesetzt: 
ein bis sieben Tage Haft oder eine Geldstrafe zwischen einem und 25 Euro 
waren üblich. Die Verhängung der Bußgelder wurde jedoch gegen Ende der 
1990er-Jahre immer weniger durchgesetzt, was zu einer zunehmenden 
Störung der öffentlichen Ordnung führte. In der Folge nahmen der Ärger 
und das Gefühl mangelnder Sicherheit bei den Stadtbewohner*innen zu; es 
entstand der Eindruck von Straflosigkeit bei Bagatelldelikten, aggressivem 
Verhalten und Störung des öffentlichen Lebens. Dieser Ärger bereitete po-
pulistischen Lösungsvorschlägen für Fragen der städtischen Sicherheit ei-
nen idealen Nährboden. Seit dem 13. Mai 1999 können herkömmliche poli-
zeiliche Bußgelder durch kommunale Verwaltungssanktionen (Gemeen-
telijke Administratieve Sancties, GAS) ersetzt werden. Diese geben den 
Kommunen ein neues Instrumentarium an die Hand, um örtliche Vorschrif-
ten eigenverantwortlich und wirksam durchzusetzen. Die Vollstreckung her-
kömmlicher polizeilicher Sanktionen wurde vor allem aufgrund mangelnder 
Kapazitäten der Strafverfolgungsbehörden ausgesetzt, denn die ordentliche 
Bestrafung eines Täters setzt grundsätzlich eine Anklage durch die Staats-
anwaltschaft und ein richterliches Urteil voraus. Dies ist bei kleineren Delik-
ten ein überproportional aufwändiges und kostenintensives Verfahren. 
Gleichzeitig beschwerten sich Bewohner*innen über Belästigungen, Stö-
rungen der öffentlichen Ordnung, Bagatelldelikte und die offensichtliche 
Unfähigkeit der Stadt, diese zu unterbinden. Als Lösung werden nun die ört-
lichen Vorschriften beibehalten; das Verfahren wird jedoch als kommunaler 
Verwaltungsvorgang geführt und die strafrechtliche Sanktion in eine Ver-
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waltungsstrafe umgewandelt. Der nationale Rechtsrahmen legt die Bedin-
gungen fest, unter denen das System der kommunalen Verwaltungssankti-
onen durch die Gemeindeverwaltungen umgesetzt werden kann (nicht 
muss). Selbstverständlich kann eine Verwaltungssanktion anstatt in einer 
Freiheitsstrafe auch in einem Bußgeld bestehen (bis zu 350 Euro). Kommu-
nalbeamt*innen sind also unter bestimmten, gesetzlich festgelegten Bedin-
gungen für die Verhängung von Geldbußen bei Verstößen gegen örtliche 
Vorschriften zuständig. Die GAS-Sanktionen werden am häufigsten bei ille-
galem Müllabladen, Verschmutzung bzw. Vermüllung, öffentlichem Urinie-
ren und ähnlichen kleineren Vergehen eingesetzt (durchschnittlich etwa 
1.000 Fälle pro Jahr). In jüngster Zeit wurden die GAS auf Verkehrs- und 
Parkverstöße sowie auf das illegale Befahren der Fußgängerzone im Stadt-
zentrum ausgeweitet (durchschnittlich etwa 30.000 Fälle pro Jahr). Gegen 
die Sanktionen kann gerichtliche Beschwerde eingelegt werden, aber in der 
Regel handelt es sich hier um rein administrative Vorgänge. Die Umsetzung 
der GAS hat der Stadt Mechelen, wie auch anderen belgischen Kommunen, 
somit geholfen, Verstöße gegen die allgemeine Lebensqualität zu ahnden 
und dadurch das Sicherheitsempfinden der Bürger zu erhöhen. 

4.6 Eine echte zweite Chance auf Wiedereingliederung 
für Straftäter*innen und Häftlinge 

Verurteilte Straftäter*innen müssen nach der Haft wieder einen Platz in der 
Gesellschaft finden. Doch auch wenn Gefängnisstrafen abschreckend wir-
ken sollen, haben sie eine erneute Straffälligkeit von Täter*innen bislang 
nicht besonders effektiv verhindern können. Nach der Haftentlassung fin-
den viele nur schwer in ein Leben in Freiheit zurück. Um die Folgen der Haft-
zeit zu mildern, kann eine Übergangszeit in einer kleineren Haftanstalt eine 
gute Alternative zu einer sofortigen Entlassung in die Gesellschaft darstel-
len. Die Kommunalbehörden sind hier aufgrund ihrer Zuständigkeit für 
ehemalige Straftäter*innen als zukünftige Einwohner*innen direkt betroffen. 
Deshalb unterstützt die Stadt Mechelen das belgische Justizministerium 
gemeinsam mit einem privaten Sicherheitsdienst bei der Konzeption eines 
neuen Haftkonzepts. Die Idee des Übergangshauses gibt es bereits in den 
Niederlanden, wo die vorübergehende Unterbringung in kleineren Haftein-
richtungen bereits seit längerem praktiziert wird. Begleitstudien zeigen, 
dass Häftlinge in Übergangshäusern erheblich seltener erneut straffällig 
werden als andere Gefangene. Im Gegensatz zur Justizvollzugsanstalt wer-
den die Insassen im Mechelner Übergangshaus von G4S Care-
Mitarbeiter*innen betreut und überwacht. G4S Care ist als Tochter des pri-
vaten Sicherheitsunternehmens G4S für die administrative Leitung und die 
Koordination des Tagesgeschäfts im Übergangshaus verantwortlich. Bei 
G4S Care ist jedoch nicht das typische Wachdienstpersonal tätig, sondern 
Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen und Kriminolog*innen, die die Ge-
fangenen bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft begleiten. Um ei-
ne zusätzliche Stigmatisierung der Häftlinge zu vermeiden, wurde ein unauf-
fälliges, gewöhnliches Gebäude in einer Wohnstraße als Standort gewählt. 
Auch die Stadt profitiert von dieser Art von Normalität, denn sie schafft die 
besten Voraussetzungen für verurteilte Straftäter*innen, ihr Leben nach der 
Inhaftierung wiederaufzubauen. Und letztendlich führt eine geringere Rück-
fälligkeit zu mehr Sicherheit in der Stadt. 
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5. Fazit: Das innovative und integrierte Konzept 
für ein sicheres städtisches Umfeld 

In den letzten 15-20 Jahren hat sich das Erscheinungsbild der Stadt 
Mechelen vollständig gewandelt. Seit dem Jahr 2000 wurde umfangreich in 
die Stadterneuerung und in die städtische Sicherheit investiert. Die Schaf-
fung eines qualitativ hochwertigen öffentlichen Raums war und ist weiterhin 
eine wichtige politische Priorität. Mehr Grünflächen wie Parks und Gärten 
und die Wiedereröffnung historischer Kanäle schaffen neue, attraktive Orte. 
Die Neugestaltung von Flächen wie der ehemaligen Lamot-Brauerei als 
modernes Konferenzzentrum oder die Renovierung und Umwandlung der 
Klosterruine Predikheren in eine modern ausgestattete Bibliothek haben 
den umliegenden Stadtvierteln großen Auftrieb gegeben. Das autofreie 
Stadtzentrum wird aktuell zur Fahrradzone umgewandelt, die für einen si-
chereren, attraktiveren und lebenswerteren Innenstadtbereich sorgt, denn 
saubere Straßen tragen ebenfalls zu einem angenehmen physischen Um-
feld bei. Doch der Aufschwung Mechelens ist nicht in erster Linie auf Ver-
besserungen des bebauten Raums zurückzuführen. Vielmehr hat das ge-
samte in diesem Artikel beschriebene Maßnahmenpaket zur Umgestaltung 
der Stadt beigetragen. Die Bürger*innen sind nun stolz darauf, „Mechelaar“ 
zu sein, anstatt sich für ihren Wohnort zu schämen. Das allgemeine Gefühl 
der Unsicherheit in der Stadt ist stark zurückgegangen: von fast 11 % der 
Bevölkerung im Jahr 2008 auf nur noch rund 4,5 % im Jahr 2018. Die Ver-
änderungen haben Mechelen zu einer neuen, positiven Identität verholfen, 
die jeder bejahen und aktiv mitgestalten kann. Man könnte sagen, dass 
Mechelen die Menschen in ihrer ganzen Vielfalt miteinander verbindet: 
„Mechelaar“ zu sein, gibt uns den gemeinsamen Nenner einer Identität, die 
uns alle eint. Dies stärkt die Wahrnehmung, dass Vielfalt keine Bedrohung, 
sondern ein Gewinn ist. 
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Mónica Diniz 

Community Policing 
Bürgernahe Polizeiarbeit in Lissabon – ein gemeinschaftlicher Pla-
nungsansatz für sicherere Stadtviertel1 

1. Einführung – Sicherheitspartnerschaften 
zwischen Polizei und Anwohnerschaft 

Der allgemeine Trend zur Verstädterung als integraler Bestandteil des Glo-
balisierungsprozesses führt häufig dazu, dass das Leben in der Stadt anfäl-
liger für Störungen des sozialen Gefüges wird. Zumindest auf die größten 
Probleme muss die Stadtverwaltung reagieren und Benachteiligungen aus-
gleichen, insbesondere durch die soziale und wirtschaftliche Integration der 
Einwohner*innen durch das Erlernen neuer kultureller Kontexte zur Stär-
kung des sozialen Zusammenhalts, durch Umweltschutz und Ressourcen-
schonung, jetzt und in der Zukunft, sowie durch den Schutz der Sicherheit 
der Bürger*innen (Borja/Castells 1997: 233). Hierzu müssen neue, oft mit 
Public Private Partnerships kombinierte, Führungsmethoden und neue Ar-
ten von Bürgerbeziehungen entwickelt werden. 

Die im städtischen Umfeld erforderliche Komplexität passender Lösungen 
und deren tiefgreifende Auswirkungen auf die Sicherheit und das Sicher-
heitsempfinden der Bürger*innen machen dieses Thema zu einer öffentli-
chen Frage, die neue Antworten von der Politik verlangt. Diese müssen in-
novative polizeiliche Interventionsmethoden einbeziehen und die Beteili-
gung der gesellschaftlichen Akteur*innen berücksichtigen (Oliveira 2006: 
15). So erfordert das in den Städten vorherrschende Gefühl der Unsicher-
heit, dass die Polizei nicht nur gegen die Gründe für Kriminalität und Gewalt 
vorgeht, sondern auch Prävention in Verbindung mit sozialen und öffentli-
chen Maßnahmen betreibt, um die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der 
Bürger*innen zu stärken. Prävention bedeutet für die Polizei den Einsatz 
spezifischer partizipatorischer Strategien, also die Einbindung der Anwoh-
nerschaft zur Stärkung der Sicherheit in ihrer Nachbarschaft. Gesellschaf-
ten zeichnen sich durch Kommunikationsnetzwerke und den formellen so-
wie informellen zwischenmenschlichen Austausch über soziale Netzwerke 
und bürgerschaftliches Engagement (Stichwort Nachbarschaftsvereine) 
aus. Dabei ist die Entwicklung gemeinschaftlicher Normen für ein akzeptab-
les Verhalten und die Weitergabe normativer Erwartungen untereinander 
umso erfolgreicher, je mehr einzelne Personen in verschiedenen Zusam-
menhängen miteinander agieren. Denn dies stärkt das gegenseitige Ver-
trauen und die freiwillige Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft 
(Putnam 1993: 167 ff.). Entsprechend muss die Umsetzung partizipatori-
scher Strategien zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Polizei und 
Bürger*innen auch den gemeinschaftlichen Kontext und den Ausprägungs-
grad des bürgerschaftlichen Engagements berücksichtigen. 

Im Kontext der lokalen Regierungsführung ist Partizipation sehr komplex, 
und ihre Umsetzung erfordert ein spezielles organisatorisches Fachwissen. 

 
1 Aus dem Englischen übersetzt von TL TRANSLATIONES GmbH, Berlin. 
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Zu diesem Zweck hat die International Association for Public Participation 
das Modell des „Spectrum of Public Participation“ (IAP2 2018)2 entwickelt, 
das aus fünf Ebenen mit Bottom-up-Strategien für die gemeinschaftliche 
Beteiligung besteht. Diese bestimmen den Grad der Beteiligung und defi-
nieren die Rolle der Öffentlichkeit in Prozessen der öffentlichen Teilhabe. 
Auf der niedrigsten Ebene der Matrix stellen Gemeinschaften lediglich In-
formationen bereit, während auf der höchsten Ebene größere gemein-
schaftliche Beteiligung erforderlich ist, so dass öffentliche Akteur*innen hier 
die Bestimmungsgewalt für gemeinsame Entscheidungen delegieren. 

 

 Zunehmende Einflussnahme auf die Entscheidung 

Informieren • Ziel der öffentlichen Beteiligung 
• Der Öffentlichkeit ausgewogene und objektive Informationen 

zukommen lassen, ihr helfen, ein Problem zu verstehen und 
Alternativen, Chancen und/oder Lösungen anbieten. 

Beraten • Rückmeldung der Öffentlichkeit zu Analysen, Alternativen 
und/oder Entscheidungen erhalten. 

Beteiligen • Direkte Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit über den ge-
samten Prozess hinweg, um Probleme und Wünsche der 
Bürger mit Sicherheit zu verstehen und zu berücksichtigen. 

Zusammenarbeiten • Bei allen Aspekten einer Entscheidung mit der Öffentlichkeit 
zusammenarbeiten, einschließlich der Entwicklung von Al-
ternativen und der Bestimmung der bevorzugten Lösung. 

Befähigen • Finale Entscheidungen der informierten Öffentlichkeit über-
lassen. 

Quelle: IAP2 International Federation 2018. 
 

Aus Sicht der polizeilichen Institutionen stellen der Aufbau von Partner-
schaften und die Nutzung partizipatorischer Prozesse im Rahmen von Mo-
dellen der Polizeiarbeit eine Herausforderung dar, insbesondere bei einem 
intensiveren Grad der Teilhabe. Nach Bond-Fortier (2020: 98 f.) bringen sie 
jedoch die folgenden Vorteile mit sich: 

1) Rückgang der Angst vor Kriminalität; 
2) Erfassung von Informationen zu Kriminalität und Unruheprävention; 
3) Vertrauensbildung und Legitimation; sowie 
4) verbesserte Erreichbarkeit der unterschiedlichen sozialen Gruppen. 

Darüber hinaus trägt die Zusammenarbeit mit den Bürger*innen zu Innova-
tion und Wandel bei der Polizei bei. Ohne die engagierte Beteiligung der 
Bürger*innen an Entscheidungsprozessen ist die Polizeiarbeit auf die be-
hördeninterne Logik und Kenntnisbereiche beschränkt. Somit fehlt der Or-
ganisation der Blick nach außen und damit für die Bedürfnisse derer, denen 
sie dient. Deshalb ist die Beteiligung der Bürger*innen eine notwendige Vo-
raussetzung für den Ausgleich des Spannungsfelds, das die Grundsätze po-
lizeilichen Handelns bedingen (Monjardet 1996: 268). So ist Polizeiarbeit er-
folgreicher bei der Verteidigung von Bürgerrechten, wenn echter Austausch 
und sinnvolle Kommunikation mit den Bürger*innen ermöglicht und ge-
währleistet wird. 

Dennoch gestalten sich die Einbeziehung von Interessenvertreter*innen in 
die Polizeiarbeit und die Planung wirksamer Strategien für polizeiliche Maß-
nahmen in einzelnen Stadtvierteln bei der konkreten Umsetzung schwierig 

 
2 https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/ 
Spectrum_8.5x11_Print.pdf 

Abb. 1:  
Das IAP2 Spectrum of 
Public Participation 
Modell 
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(Bullock/Erol/Tilley 2012: 57; Bullock 2014: 80). Mangelnde Ressourcen, 
starre Planungszyklen, geringe Beteiligung der Interessenvertreter*innen 
und ein negatives Image der Polizei werden häufig zum Problem. Hier hat 
sich der Ansatz des Community Policing als vielversprechendes Modell er-
wiesen: Die Anwohner*innen tragen zu polizeilichen Strategien bei und för-
dern somit gemeinsam mit der Polizei die Sicherheit und den Schutz für 
beide Seiten bei der Verbrechensverhütung (Skolnick/Bayley 1986 zit. nach 
Cox 1996: 33). Bestimmte Polizeibeamt*innen werden für den Streifen-
dienst in bestimmten Vierteln ausgewählt, es werden Partnerschaften mit 
den sozialen Einrichtungen vor Ort und den Anwohner*innen aufgebaut 
(Brodeur 1999: 15). Dieser Ansatz konzentriert sich eher auf präventive 
Schutzmaßnahmen anstatt auf Kriminalitätskontrolle. Er geht von der Prä-
misse aus, dass die vornehmliche und wichtigste Aufgabe der Polizei darin 
besteht, die öffentliche Ordnung zu gewährleisten (Waddington 1999: 207). 
Es handelt sich also um ein Bottom-up-Modell, das darauf abzielt, Verant-
wortlichkeit, Qualität und Effizienz des polizeilichen Handelns bei der Ge-
währung von Schutz und der Vermittlung des Gefühls von Sicherheit sicher-
zustellen, indem Kriminalität und öffentliche Unruhe reduziert und verhin-
dert werden und ein vertrauenswürdiges, positives Ansehen der Polizei auf-
rechterhalten wird (Virta 2007: 2). 

Laut dem Office of Community Oriented Policing Services (COPS) des US-
Justizministeriums ist Community Policing „eine Philosophie, die organisa-
torische Strategien fördert, welche den systematischen Einsatz von Part-
nerschaften und Problemlösungstechniken unterstützen und somit proaktiv 
akute Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit beheben, wie Kriminalität, 
soziale Unruhe und Angst vor Kriminalität“ (COPS 2014: 1).  

Community Policing basiert auf drei Hauptkomponenten:  

1) Partnerschaften mit den Anwohner*innen; 
2) organisatorische Transformation; 
3) Problemlösung. 

Partnerschaften mit den Anwohner*innen entstehen zwischen Polizei, Bür-
gerorganisationen und Anwohner*innen. Gemeinsam werden Lösungen für 
Kriminalität im Stadtviertel und für Störungen der öffentlichen Ordnung er-
arbeitet und das Vertrauen in die Polizei gestärkt.  

Organisatorische Transformation bezieht sich auf eine Ausrichtung der 
Verwaltung und organisatorischen Struktur, des Personals und der Informa-
tionssysteme, sodass die Partnerschaften mit den Anwohner*innen unter-
stützt und gute Bedingungen für einen proaktiven Lösungsansatz geschaf-
fen werden können. 

Problemlösung bezeichnet die Durchführung proaktiver und systemati-
scher Analysen von Sicherheitsproblemen im Quartier zur Entwicklung und 
Auswertung wirksamer Maßnahmen und Strategien. 

Das Community Policing verfolgt also einen vorfallsorientierten Ansatz der 
Bürgerbeteiligung mit einem besonderen Augenmerk auf Sicherheitspart-
nerschaften zur Identifizierung und Lösung von Problemen in betroffenen 
Stadtvierteln. Der Zustimmung der Anwohner*innen zu polizeilichen Maß-
nahmen wird hierbei besondere Bedeutung beigemessen, denn sie erleich-
tert einerseits die Zusammenarbeit und andererseits die Erkenntnis, dass 
die wichtigste Aufgabe der Polizeiarbeit in der Prävention, nicht in der Reak-
tion auf Kriminalität und Unruhe besteht (Bullock 2014: 106). 
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Das Modell des Community Policing erhöht durch die genannten Partner-
schaften und Lösungsansätze die Effektivität und Legitimität der Polizeiar-
beit, welche laut Oliveira (2006: 85) drei Dimensionen aufweist: 

1) die räumliche Dimension, also die physische Präsenz der Polizeibe-
amt*innen durch Fußstreifen in betroffenen Stadtvierteln unter Berück-
sichtigung der durch die Bürger*innen benannten Sicherheitsprioritä-
ten; 

2) die zeitliche Dimension, also die Arbeit der Community Policing-
Beamt*innen in Schichten, die die Bedürfnisse und Prioritäten der Bür-
ger*innen berücksichtigen; 

3) die Beziehungsdimension, also die Besetzung der Fußstreifen mit wie-
derkehrenden Polizeibeamt*innen, sodass diese von den Bürger*innen 
wiedererkannt werden und auf einer vertrauteren, zugänglicheren und 
menschlicheren Kommunikationsebene mit der jeweiligen Nachbar-
schaft interagieren können. 

Der Aufbau von sozialer Nähe und die Reaktion auf Sicherheitsprobleme 
über den Dialog mit den Anwohner*innen betonen die Stärkung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts im Umgang mit den Bürger*innen und erwei-
tern somit die Zielstellung polizeilichen Handelns. 

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und der 
Anwohnerschaft ermöglicht es der Polizei, Probleme aus einer neuen und 
innovativen Perspektive anzugehen (Homel/Brown in Tilley/Sidebottom 
2017: 537). Von daher erwartet die Polizei im Rahmen dieses Modells von 
den sozialen Partner*innen auch, dass sie einen Beitrag zur Identifikation 
und Zusammenarbeit bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme leisten, 
die kriminelle oder gewalttätige Situationen auslösen und/oder ein Gefühl 
der Unsicherheit hervorrufen können. Beispiele hierfür sind unsoziales Ver-
halten im öffentlichen Raum, Schulverweigerung oder eine unzureichende 
Planung öffentlicher Orte. Auch wenn der Einsatz der Fußstreifen allein die 
Kriminalität nicht verringert, zeigen einige frühe Studien zu Community Po-
licing (Kelling u.a. 1974, Monjardet 1996), dass diese Form der Polizeiarbeit 
und der regelmäßige und häufige Kontakt mit Polizeibeamt*innen positive 
Reaktionen der Bürger*innen und ein verbessertes Sicherheitsgefühl im 
Viertel erzeugen. 

Weitere Studien zeigen, dass die Präsenz der Polizei vor Ort eine wesentli-
che Rolle dabei spielt, die Gelegenheiten für die Begehung krimineller 
Handlungen zu reduzieren (Oliveira 2006: 82, zit. nach Wilson/Kelling 1982). 
Wie Wycoff und Skogan (2018) hervorheben, bringt das Community Poli-
cing neben den Vorteilen für die Bürger*innen (weniger Angst vor Kriminali-
tät) auch Veränderungen und Innovation in der Polizei selbst mit sich, da 
Veränderungen eher akzeptiert werden, wenn eine Teilhabe an Verände-
rungsprozessen ermöglicht wird. „[D]ie Einstellung der Polizeibeamten zu 
ihrer Arbeit ist im Wandel: Von einer eher traditionellen Einstellung kom-
mend, entwickelt sich die Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit von Polizei 
und Bürgern bei der Identifizierung und Lösung von Problemen sinnvoll ist.“ 
(Wycoff/Skogan 2018: 84 f.) 

Daher arbeiten beim Community Policing Polizei und lokale Partner*innen 
zusammen, um bestehende Sicherheitsprobleme zu identifizieren, deren 
Ursache zu verstehen und die Ressourcen der Gemeinschaft zur Eindäm-
mung und Prävention von Problemen zu mobilisieren. 
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2. Das Lissaboner Modell des Community 
Policing 

Die Städtische Polizei Lissabon (LMP) untersteht der Stadtverwaltung Lis-
sabon. Eine spezialisierte Einheit aus bewaffneten und uniformierten Poli-
zeibeamt*innen sowie zivilen Einsatzkräften überwacht die Einhaltung 
kommunaler Gesetze und Vorschriften. Darüber hinaus arbeitet die LMP mit 
der nationalen Polizei zusammen, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuer-
halten und die Bürger*innen vor Kriminalität und Unruhe zu schützen. Im 
Rahmen dieser Mission hat die LMP ein Modell des Community Policing 
nach britischem Vorbild entwickelt. Das sog. Neighbourhood Policing (Col-
lege of Policing 2020)3 basiert auf einer partizipatorischen Planung, die für 
Bürger*innen vor Ort und institutionelle Partner*innen einen Anreiz zur Zu-
sammenarbeit mit den Community Policing-Beamt*innen in ihren Stadt-
vierteln schafft. Die Beteiligung der LMP an derartigen Sicherheitspartner-
schaften mit den Anwohner*innen ist für eine effektive Einbeziehung der 
Nachbarschaft unerlässlich. 

Die LMP setzte diese partizipatorische Planungsmethodik erstmals im Jahr 
2009 in einer Pilotstudie im Viertel Alta de Lisboa um, einem gemischten 
Wohngebiet im Norden von Lissabon (Diniz u.a. 2016)4. Die Zusammenar-
beit begann mit der aktiven Partnerschaft mit dem Nachbarschaftsverein 
von Alta de Lisboa (GCAL – Grupo Comunitário da Alta de Lisboa). Das 
Community Policing in Alta de Lisboa wurde also durch eine Partnerschaft 
zwischen der LMP und den in diesem Viertel tätigen öffentlichen und zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und Anwohnervertreter*innen durchge-
führt. Die Beteiligung der lokalen Partner*innen war für die Erprobung die-
ses Polizeiarbeitsmodells von entscheidender Bedeutung, da sie eine pro-
aktive Rolle bei der Einsatzplanung der Policing-Beamt*innen in ihrem Vier-
tel übernahmen. Die Zusammenarbeit beruhte auf fünf wesentlichen 
Grundsätzen (Saraiva u.a. 2016: 174), welche die Einbindung der Partner-
schaften über die Zeit hinweg unterstützt haben: 

1) eine proaktive Rolle der Partnerschaft bei der Schaffung von Sicherheit;  
2) die Entwicklung einer kooperativen und vertrauensvollen Beziehung 

zwischen Polizei und Bürger*innen;  
3) die Einbeziehung der Anwohnerschaft bei der Planung, Umsetzung und 

Auswertung des Community Policing;  
4) ein sowohl präventions- als auch lösungsorientierter Ansatz; und  
5) die Aufgeschlossenheit der Polizei für die Reaktionen der Anwoh-

ner*innen auf polizeiliche Vorgehensweisen. 

Die Strategie der LMP bestand darin, sich zunächst bei den lokalen Part-
ner*innen und Anwohner*innen vorzustellen. Das geschah im Rahmen des 
Beitritts zum Nachbarschaftsverein GCAL im Mai 2009. Die GCAL infor-
mierte die LMP über die Sorgen der Anwohnerschaft hinsichtlich der öffent-
lichen Sicherheit sowie über die Interventionsstrategien und Ressourcen 
der lokalen Partnerorganisationen. Im Jahr 2010 schlug die LMP den Part-
ner*innen die Gründung eines „Sicherheitsstabs für Alta de Lisboa“ vor 
(„Grupo de Segurança da Alta de Lisboa“), mit dem Auftrag, die Community 
Policing-Aufgaben der LMP in Alta de Lisboa gemeinsam zu planen. Die 
Partnerschaft setzte sich aus lokalen Partner*innen zusammen, die eine Zu-
sammenarbeit mit der LMP anstrebten, darunter lokale Gesundheitszen-

 
3 https://www.college.police.uk/What-we-do/Standards/Guidelines/Neighbourhood-
Policing/Pages/definition-of-neighbourhood-policing.aspx 
4 http://www.costtu1203.eu/wp-
content/uploads/2017/12/LisbonCOSTWorkshop_FinalReport.pdf 
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tren, Schulen, Anwohnerverbände, örtliche Wohltätigkeitsorganisationen 
und andere Nachbarschaftsdienste für die Instandhaltung des öffentlichen 
Raums, die soziale Entwicklung und Gemeinwesenarbeit sowie den Woh-
nungsbau.  

Im Rahmen eines einjährigen Prozesses mit monatlichen Treffen arbeitete 
der Sicherheitsstab daran, die vordringlichsten Probleme des Viertels zu 
ermitteln, um den Umfang der Interventionen durch die Community Police 
zu definieren und die Anforderungen der Anwohnerschaft an das Profil der 
künftigen Community Policing-Beamt*innen zu bestimmen, etwa soziale 
Schlüsselkompetenzen, Geschlecht und gute Kenntnis des Viertels. Auf der 
Grundlage dieser Ergebnisse überarbeitete die LMP die Anforderungen an 
die Tätigkeit der Polizeibeamt*innen im Polizeirevier Alta de Lisboa und 
entwarf ein Fortbildungsprogramm, um das Polizeiteam für den Streifen-
dienst vorzubereiten. Erstmalig wurden auch die Wünsche der Anwohner-
schaft in die Auswahl von Polizeibeamt*innen einbezogen. Im November 
2011 nahm das Community Policing-Team, bestehend aus zwei Be-
amt*innen, den Fußstreifendienst auf und nahm auch regelmäßig an den 
Anwohnertreffen zu Sicherheitsfragen im Viertel teil (Abb. 2). Durch das Pi-
lotprojekt in Alta de Lisboa konnte die LMP das Modell auf weitere Lissabo-
ner Stadtviertel übertragen und durch die Auszeichnung mit dem Good 
Practice-Prädikats im Bereich städtischer Sicherheit internationale Aner-
kennung erwerben (siehe auch das Intercultural Cities Programme, Europa-
rat 20165 und The Global Network on Safer Cities 20146). 

3. Partizipatorische Planung im Lissaboner 
Community Policing-Modell 

Nach dem Pilotprojekt in Alta de Lisboa wurde das Community Policing-
Modell auch in anderen Lissaboner Stadtbezirken eingeführt, und zwar auf 
Grundlage derselben partizipatorischen Planungsmethoden, angepasst an 
die jeweilige Situation des Viertels. Die Methoden wurden durch ein inter-
disziplinär arbeitendes Team der LMP weiter ausgearbeitet und durch Ex-
pert*innen aus den Bereichen der Sozialwissenschaft und der Polizeiarbeit 
ergänzt. All dies erfolgte in enger Zusammenarbeit mit lokalen Part-
ner*innen. Der hieraus resultierende Planungsansatz besteht aus vier 
Schritten: 

1) Einrichtung von Sicherheitspartnerschaften zwischen Polizei und An-
wohnerschaft; 

2) Erstellung einer partizipatorischen Sicherheitsdiagnose der Probleme 
im Viertel; 

3) Entwicklung eines Profils für das Community Policing-Team; 
4) Auswahl und Schulung des Community Policing-Teams. 

3.1 Einrichtung von Sicherheitspartnerschaften 
zwischen Polizei und Anwohnerschaft 

Der erste Schritt besteht in der Einrichtung einer Sicherheitspartnerschaft, 
die auch vor Ort aktive Bürgervertreter*innen und Organisationen umfasst. 
Bei diesem Schritt geht es darum, lokale Partner*innen zu finden, die bereit 

 
5 https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/-/safer-alta-de-lisboa 
6 https://www.gpplatform.ch/sites/default/files/100%20PROMISING% 
20PRACTICES%20ON%20SAFER%20CITIES.pdf 



 

174 

und verfügbar sind, um bei der Umsetzung des Community Policing-
Projekts von Anfang an mit der Polizei zusammenzuarbeiten. 

3.2 Erstellung einer partizipatorischen 
Sicherheitsdiagnose der Probleme im Quartier 

Der zweite Schritt besteht in der Erstellung einer aktuellen Sicherheitsdiag-
nose des Viertels. Dies geschieht oft im Rahmen von Gruppentreffen mit 
den Anwohner*innen sowie durch andere partizipatorische Methoden, wie 
etwa Ortsbegehungen oder die Konzentration auf zuvor priorisierte Prob-
lemlagen. Dieser partizipatorische Prozess bindet die Partner*innen in die 
Definition der Sicherheitsprobleme und der verfügbaren Ressourcen im 
Viertel ein und trägt auch zu einer Stärkung der Partnerschaft selbst bei: 
Denn die Partner*innen sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass die 
Gründe für das Entstehen von Sicherheitsproblemen nicht ausschließlich 
durch die Polizei gelöst werden können, sondern gemeinsam angegangen 
werden müssen. 

3.3 Entwicklung eines Profils für das Community 
Policing-Team 

Nach dem Aufbau einer partizipatorischen Sicherheitsdiagnose besteht der 
nächste Schritt in der Definition des Anforderungsprofils der Polizeibe-
amt*innen, die für die Streifentätigkeit in dem betreffenden Viertel ausge-
wählt werden. Dies kann gleichzeitig mit der Diagnose (3.2) stattfinden, je 
nach zeitlicher Verfügbarkeit, lokalen Implementierungsbedingungen und 
Ressourcen bei den Partner*innen. Über eine Fokusgruppe mit Part-
ner*innen und Anwohnerschaft erhalten die Teilnehmenden die Gelegen-
heit, ihre Erwartungen und Befürchtungen hinsichtlich der Tätigkeit der Be-
amt*innen und der Polizeipräsenz in ihrem Viertel zu äußern. 

 

 

Quelle: LMP 2017. 

3.4 Auswahl und Schulung des Community Policing-
Teams  

Die Analyse der Sicherheitslage und die Erarbeitung des Anforderungspro-
fils für die Community Policing-Teams liefern wichtige Informationen für 
den internen Auswahlprozess der Polizeibeamt*innen und das Fortbil-
dungskonzept zu deren Vorbereitung auf den Einsatz vor Ort. Der Auswahl-
prozess berücksichtigt das von den Bürger*innen entworfene Wunschprofil 
der Beamt*innen (Abb. 3) sowie verschiedene Merkmale und Fähigkeiten, 
die aus Polizeistudien und Analysen früherer Community Policing-Projekte 
abgeleitet wurden. Über Auswahlgespräche mit den Polizeibeamt*innen, die 
sich für das Community Policing bewerben, werden nicht nur die dem Profil 

Abb. 2:   
Priorisierung und 
Profilerarbeitung für das 
Community Policing-
Team im Viertel 
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am nächsten kommenden Kandidat*innen, sondern auch die besten Team-
zusammensetzungen für die spätere Zusammenarbeit vor Ort bestimmt. 

 

  

Quelle: LMP 2011. 
 

An der Schulung nehmen neben dem Community Policing-Team auch 
Partner*innen, Anwohnervertreter*innen und Beamt*innen der wichtigsten 
Dienstbereiche der LMP teil. Durch den Austausch von Visionen und Per-
spektiven zwischen Polizeibeamt*innen und Bürger*innen wird das Com-
munity Policing-Team in die Lage versetzt, enger und effektiver mit instituti-
onellen Akteur*innen und Anwohner*innen im Kontext der Sicherheitspart-
nerschaft zusammenzuarbeiten. Der Meinungsaustausch ebnet den Weg 
für ein besseres gegenseitiges Verständnis und die erfolgreiche zukünftige 
Zusammenarbeit der Beteiligten. Das Schulungskonzept für die Community 
Policing-Beamt*innen hat sich über die Jahre hinweg immer weiterentwi-
ckelt und wird entsprechend den spezifischen Vorstellungen, Forderungen 
und Ressourcen der lokalen Partner*innen fortlaufend an die Interventions-
bereiche angepasst. Das Schulungsprogramm umfasst im Wesentlichen 
die folgenden Themen: 

1) theoretisches Modell der Community Policing-Arbeit im Sinne eines 
bürgerorientierten Polizeimodells, das die Arbeit der Polizei auf die Ein-
bindung von Partnerschaften mit Anwohner*innen ausrichtet; 

2) soziale Kompetenzen, wie sicheres Auftreten, Konfliktlösungs- und  
–managementfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeit, Teamwork sowie 
Problemlösungstechniken; 

3) Konzepte der städtebaulichen Kriminalprävention (CPUDP und CPTED); 
4) interkulturelle Kompetenz und Mediationsfähigkeiten; 
5) Menschen- und Grundrechte;  
6) organisatorische Herausforderungen bei der Polizeiarbeit im Hinblick 

auf das Community Policing. 

Die Kenntnis und Anerkennung der sozialen und kulturellen Identität in ei-
nem Stadtviertel durch die Polizeibeamt*innen ist ein wesentlicher Faktor 
bei der erfolgreichen Implementierung des Community Policing (Diniz/Cruz 
2014). So wird im Rahmen einer interkulturellen Fortbildung in der Regel 
ein*e lokale*r Partner*in eingeladen, um mit den Beamt*innen über den 

Gute Kenntnis der größten 
Probleme im Viertel

Entwicklung des Profils für die Community Policing-Beamt*innen

Fähigkeit, die eigene Autorität zu 
verteidigen und aufrechtzuerhalten

Offenheit für Interkulturalität 
in der Polizeiarbeit

Unvoreingenommenheit

Gute Mediations- und Konflikt-
bewältigungsfähigkeiten

Kommunikationsfähigkeit

Besonnenheit

Gute Kenntnis der 
lokalen Ressourcen

Motivation

Empathie

Aufbau einer 
Vertrauensbeziehung

Fähigkeit, Respekt zu 
zeigen und einzufordern

Überzeugende Präsenz

Was ist den Anwohner*innen besonders wichtig 
bei einer*m Community Policing-Beamtin*en?

Abb. 3:  
Gewünschtes Profil der 
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Umgang der Polizei mit Bürger*innen unterschiedlicher kultureller Herkunft 
zu sprechen. Hierbei wird der Schutz des friedlichen Zusammenlebens als 
polizeiliche Aufgabe bei der Beilegung von Konflikten innerhalb der Anwoh-
nerschaft besonders hervorgehoben. Beispielsweise schafft der*die lokale 
Partner*in nicht nur für Fragen der Kultur und Identität ein erhöhtes Be-
wusstsein, sondern auch für die Einstellungen und Herangehensweisen, die 
in multikulturellen Kontexten förderlich sind. Wichtige Werte sind der ge-
genseitige Respekt, Würde, Solidarität und kulturelle Vielfalt.  

Die Schulung fördert die Sensibilisierung der Polizei für die verschiedenen 
kulturellen Identitäten in den für das Community Policing vorgesehenen 
Vierteln sowie den Aufbau von Kapazitäten zur Bewältigung von Konflikten 
unter den Bewohner*innen und ein besseres Verständnis der wichtigsten 
Sicherheitsprobleme aus der Perspektive derjenigen, die normalerweise 
nicht mit der Polizei sprechen. Das im Rahmen der Initiative „Diversity Ad-
vantage Challenge“ (Europarat 2015)7 durchgeführte Programm Intercultu-
ral Cities zeichnete dieses Vorgehen als eines von 15 Best Practice-
Beispielen für die erfolgreiche Einbeziehung von Menschen mit unterschiedli-
chem kulturellen Hintergrund in die Gestaltung innovativer Produkte, Dienst-
leistungen, politischer Strategien, Projekte und Initiativen in Europa aus. 

Das Schulungskonzept will auch den Erfahrungsaustausch der Community 
Policing- Beamt*innen innerhalb der LMP fördern. Es werden also auch Be-
amt*innen zur Teilnahme eingeladen, die nicht selbst am Community Poli-
cing-Programm teilnehmen, damit das Interventionsmodell in der gesamten 
Polizeiorganisation Verbreitung findet. So erhalten Polizeieinheiten mit unter-
schiedlichen Spezialisierungen die Gelegenheit, ebenfalls zum Community 
Policing beizutragen und Hemmungen und Vorbehalte in Bezug auf diese Art 
der Polizeiarbeit abzubauen. Nach der Planungsphase und der Auswahl und 
Schulung der Polizeibeamt*innen nimmt das Community Policing-Team mit 
Fußstreifen im zugewiesenen Gebiet seine Arbeit auf (Abb. 4). 

 

 

Quelle: LMP 2017. 
 

Durch gemeinsame monatliche Arbeitssitzungen nimmt das Polizeiteam 
auch die Sicherheitspartnerschaft des Viertels mit an Bord. Bei diesen Tref-
fen werden die dringlichsten lokalen Sicherheitsprobleme ermittelt und dis-
kutiert, um gemeinsam Strategien zu entwickeln und Lösungen umzuset-
zen. Diese bestehen etwa in der Umgestaltung öffentlicher Räume (Zurück-
schneiden von Gebüsch und Sträuchern oder zusätzliche Beleuchtung an 
bestimmten Orten, um die Sichtbarkeit und informelle soziale Kontrolle zu 
erhöhen). Auch Kampagnen zur Sensibilisierung der Anwohnerschaft für die 
Gefährdung bestimmter Gruppen werden geplant (Sicherheitstrainings für 
Senior*innen, ein Tag der offenen Tür bei der LMP zum Abbau von Vorbe-
halten Jugendlicher gegenüber der Polizei, Informationsveranstaltungen 

 
7 https://edoc.coe.int/en/living-together-diversity-and-freedom-in-europe/6555-
diversity-advantage-challenge-selected-initiatives.html 

Abb. 4:  
Schulung im Bereich 
Community Policing, 
Streifengang und 
Treffen der 
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schaft 
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der Community Policing-Teams an Schulen zur Mobbing-Prävention und 
anderen Themen). 

4. Fazit 
Lokale Partnerschaften zur Entwicklung, Einrichtung und Durchführung von 
Community Policing-Projekten geben institutionellen Partner*innen sowie der 
Bewohnerschaft die Möglichkeit, gemeinsam mit der Polizei ihre Nachbar-
schaft sicherer zu gestalten. Der partizipatorische Planungsansatz stellt je-
doch nicht nur die Bürger*innen, sondern auch die Polizei vor Herausforde-
rungen, da er Offenheit für die Meinung der Anwohner*innen sowie deren 
wirksame Einbeziehung in die polizeiliche Arbeit erfordert. Die Partnerschaft 
zwischen Polizei und Bürger*innen beginnt hier bereits, bevor die Community 
Policing-Beamt*innen ihre Arbeit aufnehmen. Die aktive Zusammenarbeit im 
Planungsstadium vermittelt den beteiligten Partner*innen ein Gefühl der Mit-
verantwortlichkeit, das durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen 
bei der Polizei noch weiter gestärkt wird. Diese beiden Faktoren sind ent-
scheidend für die Mitwirkung und Unterstützung der Partner*innen beim zu-
künftigen Einsatz der Community Policing-Beamt*innen vor Ort. Die Beteili-
gung der Partner*innen hängt im Planungsstadium außerdem von weiteren 
wesentlichen Faktoren ab, nämlich den verfügbaren Ressourcen und der Be-
reitschaft der Partner*innen, überhaupt mit der Polizei zusammenzuarbeiten. 

Wie voranstehend beschrieben, bedeutet der Ansatz des Community Poli-
cing nicht nur eine veränderte Einstellung der Bürger*innen zur Polizeiar-
beit, sondern auch eine neue Sichtweise der Polizei auf die Situation der 
Anwohner*innen sowie ein anderes Selbstverständnis der Polizeibe-
amt*innen und der polizeilichen Organe. Hinsichtlich der organisatorischen 
Transformation, die dieses Modell erfordert, hat sich – durch die beschrie-
bene Planungsphase und verschiedene bereits etablierte Community Poli-
cing-Projekte – herauskristallisiert, dass der partizipatorische Planungsan-
satz auch auf die Polizeiorganisation selbst übertragen werden muss, wenn 
das Modell gestärkt werden soll. Wenn lokale Partner*innen sich an der Ge-
staltung von Community Policing-Prozessen beteiligen und so ein Gefühl 
der Mitverantwortung für das Projekt entwickeln, so muss dasselbe, mit ei-
nigen Anpassungen, auch für die Polizei gelten. Die Ergebnisse einer jüngst 
bei der LMP durchgeführten Untersuchung im Rahmen des Cutting Crime 
Impact Project (CCI)8 zum Lissaboner Community Policing-Modell zeigen, 
dass Entscheidungsträger*innen auf polizeilicher Führungsebene ebenfalls 
am Community Policing-Planungsprozess beteiligt werden müssen, damit 
auch innerhalb der Polizei Unterstützung gewährleistet ist. 

Ein weiterer Schlüsselfaktor für das Gefühl der Mitverantwortlichkeit und 
Zugehörigkeit zum Community Policing besteht in der Anpassung des par-
tizipatorischen Planungsprozesses an die vorliegenden Realbedingungen in 
den jeweiligen Quartieren durch die Partner*innen vor Ort. So wird Com-
munity Policing von den beteiligten Partner*innen als gemeinsame Leistung 
wahrgenommen und nicht nur als polizeiliche Maßnahme. 

Auf Grundlage des partizipatorischen Planungsansatzes, den die LMP seit 
nunmehr zehn Jahren verfolgt, empfehlen wir, den folgenden vier Faktoren 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen: 

1) frühe Einbindung von Partner*innen und Anwohner*innen in die Sicher-
heitspartnerschaft; 

 
8 https://www.cuttingcrimeimpact.eu/about/introduction-to-cci/ 
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2) Einbindung von Vertreter*innen der verschiedenen soziokulturellen 
Gruppen in die Partnerschaft in dem betreffenden Viertel; 

3) Anpassung der partizipatorischen Planung an die Ressourcen der Si-
cherheitspartnerschaft und den speziellen Kontext des Viertels; 

4) Gemeinsame Teilnahme von Partner*innen, Anwohner*innen und Poli-
zist*innen an der ersten Community Policing-Grundlagenschulung. Dabei 
sollten sowohl die Community Policing-Beamt*innen als auch weitere 
Beamt*innen der Hauptabteilungen der städtischen Polizei vertreten sein. 

Trotz der Herausforderungen, die die Bürgerbeteiligung bei der Planung 
des Community Policing mit sich bringt, zeigt sich erfahrungsgemäß erst 
vor Ort und in der Praxis am deutlichsten, wie wichtig sie für die Gewährleis-
tung der Sicherheit ist. In diesem Modell von Polizeiarbeit schützen die Bür-
ger*innen gemeinsam mit der Polizei die Sicherheit in ihrem eigenen Le-
bensumfeld. Wie erfolgreich der Beitrag dieses Modells zur Stärkung eines 
sicheren städtischen Umfelds sein kann, hängt von der tatsächlichen Quali-
tät der Zusammenarbeit von Polizei und Bürger*innen sowie von der Wert-
schätzung des Modells durch die Polizei und dessen nachhaltige und lang-
fristige Unterstützung ab. 
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